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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.
M» a WX.M

Ordentliche Wintersttzung. 18S3

Kreisschreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 13. November 1863.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem
Regierungsrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
23. November nächsthin einzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen, sich am bezeichneten Tage, des Vormittags 10 Uhr,
im gewohnten Sitzungslokale des Großen Rathes auf dem

Rathhause in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
stnd folgende:

lV. G e s e tz e S e n t w ü r f e.

a. Zur zweiten Berathung vorgelegt-

1) Dekret über Pferdevergütung an berittene Infanterie,
offiziere.

2) Gesetz über den Stempel für Frachibriefe.

t> Zur endlichen Redaktion der erste» Berathung
vorgelegt:

Gesetz über die Ausübung der medizinischen Berufsarten.
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c. Zur ersten Berathung vorgelegt:

1) Gesetz über die Formen der Weiber, und Mutterguts¬
erklärungen bei Errichtung von Pfandobligationen.

2) Gesetz über Modifikation der Satz 165 des Civilgesetz¬
buches, betreffend das Aufhören der elterlichen Gewalt.

3) Beschluß, betreffend die authentische Interpretation des
8 3 des Gesetzes über die Erläuterung einiger
Bestimmungen deS Personenrechts vom 26. Mai 1848.

4) Dekret, beireffend die Bekanntmachung der GesetzeS-
entwürse an das Volk.

5) Gesetz über Trennung von Orpund-Mettseite von Mett
und Vereinigung mit Golistadt.

6) Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungsabgabe.
7) Dekret über Aufhebung der Stanitarrechte von Ober¬

simmenthal.
8) Gesetz über die Mädchenarbeitsschulen.
9) Dekret über die Militärausrüstung armer Rekruten.

k. Verträge.
. Des Regierungspräsidenten:

1) Bericht über Wahlen von Großräihen und BezirkS-
beamien.

2) „ „ die streitige GroßrathSwahl vom 18. Ja¬
nuar d. I im Wahlkreise WimmiS.

3) StaatSverwaltungsbericht für 186l.
4) Mittheilung deS Entscheides des Bundesrathes, betref¬

fend die Beschwerde der Großräthe aus dem Jura.

. Der Direktion des Innern:
Konkordat mit Belgien zum Schutz deS literarischen und

künstlerischen Eigenthums.

c. Der Direktion deS Gesundheitswesens:

Konkordat über die Freizügigkeit der Medizinalpersoncn.
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ck. Der Direktion der Justiz- und Polizei:

1) Naturalisationen,
2) Sirafnachlaßgesuche.
3) Ehehindernißdispensation (Betschen-Zwahlen).
4) Winzenried, Fr., Beschwerde gegen die Gemeinde Belp.
5) Auslegung der Gesetzesbestimmung über die Vorschläge

der Amtsgerichte für die Besetzung der AmtSgerichtö-
weibelstellen in Bezug auf die Verbindlichkeit oder

Nichtverbindlichkeit dieser Vorschläge. In Verbindung
damit Beschwerde gegen die letzte Wahl des AmtSge-
richlsweibels von Fruitgcn

6) Eingabe mehrerer Studirendcn des RechtS gegen das
Prüfungsreglement für Fürsprecher.

7) Nachkredit für die Strafanstalt von Pruntrut.-
8) Statularrechl von Frutigen.

e. Der Direktion der Finanzen:

1) Löschung der Zehnt- und BodcnzinSloskaussummen in
der Gemeinde WalterSwvl.

2) Beschluß über eine Hauptrevision der Grundsteuer¬
schatzungen des alten Kantonstheils.

3) Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Kan¬
tons Bern für das Jahr 1864.

t. Der Direktion der Domainen und Forsten:

Käufe, Verkäufe und Kanlonnemente.

g Der Direktion des Militärs:
1) NachnagSkrediie.
2) Anwendung der eidgenössischen Gesetze und Reglement«

auf tue Verpflegung und Besoldung der Truppen im
Kantonaldienst.

3) Entlassung eines Stabsoffiziers.

ti. Der Direktion der öffentlichen Bauten:

1) Straßen, und Brückenbauten.
2) Gesuche für Ertheilung des ErpropriationSrechtS.
3) Nachkredilbegebren für HerstellungSardeiten infolge

Wasserschadens.

i. Der Direktion der Enlsumpfungen und
Eisenbahnen:

1) Nachkrcdtl für die Juradahnstudien.
2) Anträge über dre Iuragewäfferkorrektion, die Jurabahn

und die Golthardkonvenlion.

L. Berichterstattung der Groß raths k o m m i ssione n.

1) Betreffend das Strafgesetzbuch.
2) Betreffend die Einführung des Einkommensteuergesetzes

im Jura.

0. Wahlen.
1) der StaatswirlhfchaftSkommission.
2) der Bitlschriftenkommission.
3) zweier Ständeräthe.
4) eines Generalprokurators.
5) „ ObergerichlSschreiberS.
6) „ Majors der Infanterie deS Auszugs.
7) „ Gerichtspräsidenten von Münster.

Für den ersten Tag werden auf die Tagesordnung gesetzt:
die Vorträge und Mittheilungen deS Regierungspräsidenten und
der Direktionen, ferner Bericht der Kommission zur Vorberathung
des Strafgesetzbuches und Bericht der Kommission betreffend
die Einführung des Einkommensteuergesetzes im Jura.

Die Wahlen finden Mittwoch den 25. dieß statt.

Mit Hochschätzung!

Der Großrathspräsident:
Kurz.



Grste GiSung.

Montag den 23, November 1863,

Vormittags um 16 Uhr,

Unter dem Vorsitze veS Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dein Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Buhren, Egger,
Hekior; Frolo und v, Känel, Fürsprecher; ohne Entschuldigung:
die Herren Aebi, Affolier, Jakob; Böguelin, v. Bergen, Böstger,
Boiteron, Brecher, Brugger, Brunner, Bücher, Buchmüller,
Büklmann, Burger, Carlin, Crelier, Engemann, Fankhauser,
Feller, Fleury, Flück, Freiburghaus, Fricdli, Froidevaur, Gobat,
Gouvernon, Gygar, Hennemann, Hcnzelin, Herren, Hubachcr,
Indermühle, Jordi, Kaiser, NiklauS; Klaye, Knechtenhofer,
Knuchel, König, Kohli, Loviat, Lütht, Mathey, Mickel,
Fürsprecher; Monin, Müller, Oeuvray, Perrot, Probst, Rcbctez,
Regez, Riem, Riller. Rohrer, RöthliSbcrger, Gustav; Rutsch,
Schcidegger, Schmid, Rudolf; Schumacher, Seiler, Seßler,
Siegenthaler, Spring, Stämpfli, Johann; Stämpfli, Jakob;
Stettler. Thonen, Tiöche, Wagner, Willi, Simon; Wittmer,
Wülhrich, Wyder und Zbinden, Ulrich,

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Ansprache:

»Meine Herren! Der Große Rath hat sich seit längerer
Zeit nicht versammelt, obschon die Geschäfte, welche ihm
vorgelegt werden können und sollen, nie ausgehen. Der Grund
liegt wesentlich in der Mißstimmung, welche sich unserer Kolle
gen auS dem Jura bemächtigt hatte. Es erschien wünschenS-
werth, den Entscheid beS Bundesrathes auf die Beschwerde
abzuwarten, welche sie gegen den Beschluß des Großen Rathes
in der Berathung des Einkommensteuergesetzes eingereicht hatten,
indem vorauszusetzen war, daß sie sich dann wieder in den

Sitzungen einfinden werden. Der Friede im Innern ist eine

so schöne Sache, daß eS lohnend ist, selbst mit Hintansetzung
seines eigenen verletzten Gefühles, jede Gelegenheit zur
Vermehrung der Mißstimmung zu vermeiden. Freilich wäre eS der

Fall gewesen, den Großen Rath einzuberufen, als eS sich um
die Beantwortung der genannten Beschwerde handelte, welche
der BundcSraih dem Regierungsrath zu Handen desselben

mitgetheilt hatte. Allein ich stimmte mit dem RcgierungSrathe
übercin, daß er die Beantwortung verfasse, und nahm eS auf
mich, den Großen Rath nicht einzuberufen Ich war dann
auch mit der vom RegierungSrathe verfaßten Beantwortung
einverstanden und ergänzte sie von mir auS durch einen besondern

Erlaß an den Bundesrath nur in so wett, als die zwei
daS innegehaltene BerathungS- und Abstimmungsverfahren
betreffenden Einwendungen der Beschwerde betraf, welche zu
erläutern ich in meiner Präsidialkompetenz erachtete. Der
Bundesrath wieS die Beschwerde ab, freilich ohne den Kern
der Frage zu entscheiden. Der Entscheid wird Ihnen mitgetheilt
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werdenM Unsere Kollegen aus dem Jura finden sich in den
Sitzungen wieder ein und von Herzen spreche ich den Wunsch
auS, daß es unS allen gelingen möge, den Zwist im Geiste der
Versöhnung, aber auch der Gerechtigkeit zu lösen.

»Das Budget für das Jahr 1864 ist vom Regierungsrath
vorberathcn und Ihnen zur gehörigen Zeit mitgetheilt worden.
Die bisherige StaatswirthschaftSkommission hat sich jedoch
inkompetent erklärt, dasselbe vorzuberathen, weil daS neue
GroßraihSreglement die Wahl einer neuen verstärkten Kommisston
voraussieht, welche noch nicht gewählt werden konnte. Es wird
daher das Büdgel kaum in dieser Sitzung berathen werben
können DaS Nämliche ist der Fall mit dem Strafgesetzbuch
und der Vorlage betreffend die Einheit der Gesetzgebung beider
Kantonstheile. Die bezüglichen Kommissionen werden Ihnen
die Gründe mittheilen, welche eS thuen unmöglich machten, den

ihnen ertheilten Weisungen nachzukommen.
»Neben den ordentlichen Vcrathungsgegenständeir bringt

Ihnen der Regieruugsrath drei tief eingreifende außerordentliche
Anträge. Sie werden dieselben gründlich berathen. Wir alle
theilen den nämlichen Wunsch, daß der Entscheid zum Wohle
deS Vaterlandes ausfallen werde.

»Von nun an werden unsere Berathungen nach neuen
Formen stattfinden und daS BerathungSreglement, welches am
Schlüsse der vorigen Sitzung auf die Dauer eines JahreS
provisorisch in Kraft erkannt worden ist, muß sich erproben.
Ich bin nicht in allen Theilen mit demselben einverstanden
gewesen, namentlich schien mir die Abstimmungswetse für eine
so zahlreiche Behörde nicht passend und daS Uebermaß der

Äommissionalthätigkeit unsern Gewohnheiten nicht entsprechend.
Ich werde aber daS Reglement mit aller Treue handhaben
und wünsche, daß meine Bedenken sich nicht verwirklichen. Daß
aber Ihre Zeit mehr als bisher in Anspruch genommen werden
wird, daß namentlich die Kommissionalarbeiten große
Anstrengungen von Ihnen fordern werden, ist unzweifelhaft. Sie
müssen die Last, welche Sie sich selbst auferlegt haben, geduldig
übernehmen und die daherigen Pflichten gewissenhaft erfüllen.

»Mir aber bitte ich während der kurzen Zeit, welche ich
noch an Ihrer Spitze zubringen werde, Ihr bisheriges Zutrauen
und Ihre Nachsicht zu bewahren.

»Ich erkläre die Sitzung VeS Großen Rathes eröffnet."

Tagesordnung.
Vornag des RegierungSratheS über die seit der

letzten Sitzung stattgehabten Ergänzungswahlen.

In den Wahlverhandlungen vom 25. Oktober und 8.
November abhin wurden zu Mitgliedern deS Großen RalheS
erwählt:

Im Wahlkreise Aarberg an der Stelle deS auSireienden

Herrn Frieden:

Herr Karl Friedrich Salchlr, Gemeindepräsident, zu

Aarberg.

Im Wahlkreise Kirchberg ander Stelle deS austretenden

Herrn Mvser zu Koppigen:

Herr NiklauS Nig geler, Fürsprecher, in Bern.

Im Wahlkreise Ob er bur g an der Stelle deS austretenden

Herrn Hofcr:

Herr Friedrich Buri, Müller, in HettiSwyl.
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Im Wahlkreise Rohrbach ander Stelle des

Herrn Käser zu Mclchnau:
'elenden

Herrn I. Möschler, Dragonerhauptmann, zu RichiSberg.

Da innerhalb der gesetzlichen Frist keine Einsprache
eingelangt ist und auch kein Grund vorliegt, von AmieS wegen
einzuschreiten, so stellt der Regierungsrath den Antrag, der

Große Rath möchte obige Wahlen gültig erklären und die

Gewählten beeidigen.

Dieser Antrag wird ohne Einsprache durch daS Handmehr
genehmigt.

Der Antrag des Regier ungSralheS wird ohne
Einsprache genehmigt. Die Beeidigung des Herrn Stämpfli wird
verschoben.

Die übrigen neugewählten Mitglieder, nämlich die Herren
Salchlt, Niggeter, Burl und Möschler, leisten den

verfassungsmäßlgen Eld.

Vortrag VeS RegicrungSratheS, betreffend die

Wahl des Herrn Bundesrath Stämpfli in den Großen
Rath

Am 25. Oktober abhin wurde im Wahlkreise Rohrbach
an der Steile des ausiretenden Herrn Käser, älter, zu Mclchnau,
in den Großen Rath gewählt:

Herr Bundesrat!) Jakob Stämpfli in Bern.

Der Gewählte ciklärte hierauf in einer Zuschrift vom
28. desselben MonaiS an den Regierungsraih die Annahme
der Wahl auf den 1. Januar l86ck, da er erst auf diesen

Zeitpunkt aus dem BundeSraihe trete, und fügte bei, daß, wenn
dieser Aufschub nach Verfassung oder Gesetz als unzuläßig
erachtet werden sollte, seine Erklärung als Ablehnung zu
betrachten sei.

Obfchon auch gegen diese Wahl keinerlei Einsprache
eingelangt ist, sieht der RegierungSraih sich dennoch veranlaßt,
dem Großen Rathe einen besondern Bericht darüber zu erstatten,
welcher mit dem Antrage schließt, es sei die Wahl deö Herrn
Stämpfli als gültig anzuerkennen. Die Behörde gehl dabei
von der Ansicht auS: die Thalsache, daß der Gewählte Mitglied

einer Bundesbehörbe sei. könne um so weniger eines der
im z 20 unserer Kanionsverfassung vorgesehenen Hindernisse
bilden, als gegenwärtig mehr als eine Persönlichkeit, welche
eine eidgenössische Beamlung bekleidet, im Großen Rathe sitze,

ohne daß dieses Verhältniß Anfechtung erlitte; ebensowenig finde
der Art. 85 der Bundesverfassung, laut welchem ein Mitglied
des BundeSratheS nicht gleichzeitig eine andere Beamlung
bekleiden darf, hier seine Anwendung, weil man die Stellung
eines GroßraihSmitglledes nicht als Beamlung betrachten könne,
die gewissermaßen ein AbhängigkeitSverhältntß bedingen würde.

Mtgy, Präsident des RegierungSraiheS, empfiehlt diesen

Antrag aus den nämlichen Gründen, abgesehen davon, daß im
Falle der Verweigerung kaum ein anderes 'Wahlresultat zu
gewärtigen wäre. Aber selbst angenommen, die Unverträglichkeit
der fraglichen Stellen wäre hier vorhanden, wie würde sich die

Sache in der PrariS gestalten? Wenn z. B. ein Amtsschreiber
in den Großen Rath gewählt und mit dem Gesuch um einen
kurzen Aufschub einlangen würde, damit er seine Geschäfte
gehörig regeln könne, so würde der Große Rath dasselbe kaum
abweisen, und doch wäre die Stelle eines AmlSschreiberS
unverträglich mir derjenigen eines GroßrathSmitgliedes; um so mehr
habe d,r Große Rath auf die in Frage stehenden Verhältnisse
Rücksicht zu nehmen.

Das Präsidium läßt hieraus folgendes Schreiben der
jurassischen Mitglieder des Großen Rathes an diese Behörde
verlesen:

Tit.

„Wir unterzeichneten jurassischen Mitglieder des Großen
Rathes deö KantonS Bern;

„im Hinblick auf unsere an Sie gerichtete Zuschrift vom
7. Juli abhin, welche die Erklärung enthielt, daß wir uns für
so lange der Theilnahme an den Berathungen des Großen
Rathes enthalten würden, als die BundeSbehörbe nicht über den
aus der Anwendung VeS Einkommensteuergesetzes auf den Jura
entsprungenen Konfllkt entschieden haben werde;

„in Erwägung, daß der Bundesraih sich seither, nämlich
am 9. September 1863, über die Frage ausgesprochen hat,
immerhin ohne dieselbe in der Sache selbst zu lösen, aber milder
Erklärung, dap einstweilen nicht darauf eingetreten werde;

„in Erwägung, daß die gestellte Bedingung verwirklicht
ist, und unter Vorbehalt aller unserer Rechte für die Zukunft;

„erklären hiermit auf unsere Enthaltung zu verzichten und
werden neuerdings in den Sitzungen des Großen RaiheS
erscheinen.

„Genehmigen Sie u. s. w.
Delsberg, den 12. November 1863.

(Folgen 38 Unterschriften.)

Diese Zuschrift gibt zu keiner weiter» Verhandlung Anlaß.

Vortrag des Regierungörathes über den
Entscheid des Bundesrathes, betreffend die von den
jurassischen Mitgliedern des Grdßen RacheS wegen der Anwendbarkeit

des neuen Einkommensteuergesetzes auf den Jura
eingereichte Beschwerde.

Der Regierungsrath gibt dem Großen Rathe Kenntniß
von der Beschwerdeführung der jurassischen Abgeordneten beim
BundeSraihe gegen den Beschluß vom 2. Juli 1863, betreffend
die Anwendung des Einkommenssteuergesetzes auf den neuen
KantonSiheil. Nach Einsichtnahme vom Berichte des
RegierungSraiheS faßte der Bundesrath folgenden Beschluß:

Der Schweizerische Bundesrath,
hat

in Sachen der jurassischen Mitglieder des Großen Rathes
VeS Kantons Bern, betreffend Verfassungsverletzung;

nach angehörtem Berichte deS Justiz - und Polizeideparte-
mentS und nach Einsicht der Akten, woraus sich ergeben:

1) Mit Eingabe an den BundeSrath vom 10. Juli
(eingegangen den 5. August) 1863 haben die Herren Ed. Carlin,



A. Girard und Cyp. Revel, Mitglieder des Großen Rathes
des Kantons Bern, für sich und als Bevollmächtigte von 49
andern GroßraihSmilgliedern auS dem bernischcn Jura
Beschwerde geführt gegen einen Beschluß des Großen RathcS
vom 2, Juli d. I., dahin gehend, daß der Einführung des in
Berathung liegenden Einkommensteuergesetzes im Jura kein

verfassungsmäßiges Hinderniß entgegenstehe. Dieser Beschluß
verletze die Rechtsstellung des Jura, v, h des neuen Kantons-
theileS, welche ihm durch die Urkunde betreffend die Bereinigung
des ehemaligen BisthumS Basel mit dem Kanton Bern vom
23 November 1815, Art 21 und 23 und Art. 14 und 15 der
gleichen Urkunde, sowie durch Art 85, 8li »nd 89 der Be-,
sassung des KantonS Bern von 1846 zugesichert sei.

Ferner sei bei Behandlung dieser Angelegenheit auch Art. 39
der Verfassung des Kantons Bern verletzt worden, welcher
lautet: „Jeder Gesetzesentwurf soll vor seiner endlichen
Berathung zu rechter Zeit dem Volke bekannt gemacht werden.
Jeder Entwurf eines bleibenden Gesetzes soll überdieß einer
zweimaligen Berathung durch den Großen Rath unterworfen
werden, und zwar so, daß die letzte Berathung wenigstens drei
Monate nach der ersten stattfindet " Nun enthalte der von der
Regierung vorgelegte Entwurf zu einem Gesetze über die Ein.
kommensteuer die ausdrückliche Bestimmung, daß dieses Gesetz

nur aus den alten Kantonslkeil anwendbar sein soll. Dessen
ungeachtet habe der Große Rail) am 18. März 1863 dessen

Ausdehnung auch auf den neuen Kantonsihei! beschlossen und
dadurch die Bevölkerung deS letzter« der durch die Verfassung,
gewährten Möglichkeit beraubt, ihre Interessen rechtzeitig zu
ivnhren. 'Indessen sei diese Frage nach Vorschrift des Groß»
rathSreglements der Regierung zur nähern Prüfung überwiesen
worden, welche dann mit Mehrheit gegen die Anwendbarkeit
deS Gesetzes auf den Jura sich ausgesprochen habe. Da diese

Frage noch penbeni geblieben, so in die erste Berathung des
Gesetzes noch nicht beendigt gewesen. Dessen ungeachtet sei der
Große Rath am 1. Juli 1863 zur zweiten Berathung geschritten
und habe eine Molion, welche aus Beobachtung des verfassungsmäßigen

und reglementarischen Ganges der Verhandlungen
gerichtet gewesen, d h. daß vor Allem die erste Berathung
erschöpft werde, verworfen. Ja sogar nachdem zwei Tage die

Frage des EttttretenS auf die Materie debaltirt worden, hade
der Große Rath auch den Antrag verworfen, daß vor Allem
diese Frage zur Abstimmung gebracht werde. Dagegen sei die
andere Frage über die Anwendbarkeit deS Gesetzes auf den Jura
zuerst zur Abstimmung gebracht und dadurch jene erste Frage
präjubiztit worden. Das Reglement deS Großen Rathes wolle
aber die Freihell jedes Votanten sichern. Dasselbe sei somit
auch in dieser Richtung verletzt worden.

Die Petenlen stellen daher daS Gesuch, der Bundesrath
möge den von der Mehrheit deS Großen RalheS deS KanionS
Bern am 2. Juli 1863 gefaßten Beschluß betreffend die
verfassungsmäßige Zuläßigkeit der Ausdehnung dcö
Einkommensteuergesetzes auf den neuen KantonStheil als nichtig erklären.

2) Die Regierung deS KantonS Bern hat diese Beschwerde
unterm 4. September 1863 beantwortet und zunächst
hervorgehoben, daß der Große Rath am 2. Juli 18d3 zugleich
beschlossen habe, die weitere Berathung zu verschieben und eine

Kommliston niederzus, tzen, welche Anträge bringen soll über die

Art, wie eine einheitliche Gesetzgebung für den ganzen Käuton
durchgeführt werben könne und zwar ebensowohl im Steuerwesen,
als in allen übrigen Gebieten der Gesetzgebung. ES sei somit
durch den rekuirinen Beschluß blos eine grundsätzliche Frage
entschieden worden. Ob daS sraoliche Gesetz in Uebereinstimmung

mit diesem grundsätzlichen Entscheide e!lassen werde, bange
von dem Ergebnisse der zweiten Berathung deiselben ad, die

noch nickt stattgefunden bade. Es liege somit zur Stunde noch
kein in Rechtskraft erwachsener und vollziehbarer Beschluß vor
und es seien in Wirklichkeit auch noch keine Rechte verletzt.
Die vorliegende Beschweide sei daher jedenfalls verfrüht.

Tvgblatt des Großen RalheS 1863.
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Betreffend die formellen Beschwerdepunkte kann die
Regierung die Begründelheil des ersten EinwursiS, betreffend die
mangelhafte Bekanntmachung des Gesetzesentwurfes im Jura,
nicht in Abrede stellen. Der Grund liege darin, daß die vor-
bcraihcnde Behörde nicht die Absicht gehabt, dasselbe auf den
Jura auszudehnen. UebrigenS sei dieser Punkt nickt von
Erheblichkeit weil bis zur zweiten Berathung noch hinlänglich
Zeit bleibe. Beireffend den Einwurf, daß die zweite Berathung
begonnen habe, bevor die erste förmlich abgeschlossen gewesen
sei, wirb bemerkt, daß eS in der Großrathssession, in welcher
daS Gesetz zum ersten Mal vorgelegt worden, nicht mehr möglich
gewesen sei, über die erheblich erklärten Anträge Bericht zu
erstatten; es sei daher beschlossen worden die endliche Redaktion
mit der zweiten Berathung deS Gesetzes zusammenfallen zu
lassen. Früher sei schon oft in gleicher Weise verfahren worden,
ohne daß man darin eine Verfassurigsverlctzung erblickt hätte.
WaS endlich die Art der Abstimmung betreffe, so sei die von
den Rekurrenten hervorgehobene Thatsache nicht zu bestreiken.
Zur Erklärung möge jedoch auf das Eigenthümliche der Sachlage

hingewiesen werden und namentlich auf den Umstand, daß
die mehrtägige Debatte sich beinahe ausschließlich um die Frage
gedreht habe, ob die Anwendung deS Gesetzes auf den neuen
KantonStheil nach der Verfassung zuläßig sei oder nicht.

Die Regierung schließt mit dem Antrage, es möchte über
die vorliegende Beschwerde zur Tagesordnung geschritten werten.

In Erwägung,
1. daß die Beschwerde der jurassischen Deputieren dahin gehl,

eS seien einerseits bei Berathung deS Entwurfes eines
Einkommensteuergesetzes vom Großen Rathe deS KantonS
Bern theils die Bestimmungen der Vereinigungsurkunve
zwischen dem alten und neuen Kanton, theils die
Bestimmungen deS Art. 85 der bernischen Staatsverfassung
materiell verletzt und eS seien andererseits in formeller
Beziehung die Bittschriften des Art. 39 der Versassung,

'wie solche deS GroßrathSreglemenieS, nicht beachtet worden;
2. daß, was nun die ietzlbezejchneien formellen Beschwerden.

anbetrifft, vorerst diejenige über Ve> letzung des GroßrathS-
reglements. außerhalb der Grenzen deS Entscheidungsrechtes
der BundeSbehörben liegt, während andererseits diejenige
über Verletzung deS AN 39 der bcrnischen Verfassung
nicht als hinlänglich recktlics begründet betrachtet werden
kann, da formell alle diejenigen Requisite erfüllt worden
sind, welche Art. 39 selbst vorschreibt;

3. baß, zur materiellen Seile der Beschwerde übergehend,
zuerst die von der Regierung von Bern erhobene
Einwendung, daß die Beschweide unter allen Umständen als
verfrüht erscheine, zu erledigen ist;

4. daß, wenn auch vom Standpunkte der jurassischen Depu-
tirlen eiklärltch ist, daß sie die Schlußnahme deS Großen
Rathes nicht gleichgültig hinnahmen, dennoch die

Einwendung der Regierung bei näherer Prüfung als völlig
gerechtfertigt sich herausstellt, da in der That der Große
Rath von Bern zwar wiederholt die Absicht an den Tag
gelegt bat, der Verfassung diejenige Auslegung zu geben,
welche die Beschwerdeführer als eine Ve>fassungSverletz»ng
signalistren, baß er aber bisher bei Manifestation dieser
Absicht stehen geblieben ist, so daß die Beschwerdeführer
selbst nicht im Falle sind, eine die VcrsassungSvetletzung
begründende Thaisache aufzeigen zu können;

5. daß, so lange nun eine solche Thatsache nicht vorliegt
sondern vielmehr kein Großen Raihe freisteht, sich definitiv
noch in der eine» oder ander» Welse zu entscheide», ein

Einschreiten deS Bundes ganz unzeilig wäre und eine

Beeinträchtigung der Kanlonalsouveränctät enthielte; —
ein Standpunkt, den der BundeSrath um so mehr
festzuhalten hat, .als eS sehr wünschbar ericheint, daß die
streitenden Parteien sich zunächst ohne Dazwischenkunft eineS

Drillen zu peistäubige» suchen;
beschlossen:
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I. ES sei aus vie Beschwerde der jurassischen Deputieren zur
Zeit nicht weiter einzutreten

II. Sei dieser Beschluß der Regierung von Bern und den
Rekurrenten mitzutheilen, beiderseits unter Rücksendung der
Akten, und ferner sei dieser Beschluß in das Bundesblatt
einzuiücken.

Also beschlossen, Bern, den 9. September 1863.

Im Namen VeS schweizerischen KundeSratheS^

Der Bundesprästdent:

C F orner ov.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft :

Schieß.

Es wird von diesen Mittheilungen im Protokolle Notiz
genommen.

liege, heute irgend einen Beschluß zu fassen, der eine gewisse

Zwangsmaßregel in sich begreifen würde.

Dr. Manuel erklärt sich mit dieser Auffassung
einverstanden, in der Voraussetzung, daß der Große Rath ebenfalls
annehme, cS liege kein Hinderniß mehr vor, daß die Kommission
Weiler progrcdire

Dieser Anslchi pflichtet die Versammlung durch das Handmehr

bei.

Der Vortrag der Kommission, welche zur Vvrbe-
rathung der Einführung einer einheitlichen
Gesetzgebung im Kanton Bern niedergesetzt worden, wird
einstweilen verschoben.

Vortrag der Kommission zu Prüfung VeS

Entwurfs erneS Strafgesetzbuches.

Der Vvrtrag schließt mit der Frage, ob die Kommission,
bet dem forldauernden Ausbleiben der jurassischen Mitglieder,
sich gleichwohl als beschlußfähig betrachten oder ob sie ergänzt
werden soll.

vr. Manuel gibt als Berichterstatter folgende Auskunft.
AIS die Kommission einberufen wurde, erschienen tie jurassischen

Mitglieder ntchr, während namentlich die Anwesenheil deS Herrn
Earltn bei dessen großer Kenntniß des llvckv pàul wichtig war.
Die Kommission war der Ansicht, daß die Vertreter beider
Landestheile sich in gemeinsamer Berathung und Besprechung
über die Grundanschauungen vereinigen und dann das von
einem deutschen und von einem französischen Redaktor bearbeitete

Gesetzbuch berathen sollen. Man mußte zugeben, wenn der

Gegenstand vorberathen werde, ohne daß die jurassischen
Mitglieder daran Theil nehmen, so könnten sie gewissermaßen mit
Grund sagen, sie hätten nicht Gelegenheit gehabt, sich über die

einzelnen Punkte auszusprechen und ihre Nationalität geltend
zu machen. Da nun einzelne Mitglieder aus dem Jura nicht
nur faktisch ausblieben, sondern förmlich erklärten, sie kommen

nicht, so beschloß die Kommission aus den Antrag des Sprechenden
einstimmig, mit Ausnahme des Präsidenten, zu ststtren und dem

Großen Rathe anheimzustellen, ob er erkläre, man solle,
vorausgesetzt, daß daS Ausbleiben der jurassischen Mitglieder forl-
daure, in der Vorberaihung gleichwohl progreviren, oder allfällig
die Kommission ergänzen, oder die jurassischen Mitglieder durch
irgend eine Maßregel zur Theilnahme an der Berathung
anhalten. Der Redner ist der Ansicht, man hätte dem Mandate,
welches der Große Rath durch Niedersetzung einer gemischten
Kommission gegeben, weniger entsprochen, wenn man einfach
fortgefahren wäre. DaS ist der Grund, warum die Kommission
sich vertagte und daS Eintreten verschob.

Migy, Präsident deS RegierungSratheS, macht die

Versammlung aufmerksam, daß die einfache Annahme des Kom-
missionalberichteS zu Mißverständnissen führen könnte, indem
daS Ausbleiben der Herren Carlin und Tiöche seinen Grund
nicht etwa in der Verhinderung durch anderweitige Geschäfte,
sondern in der Stellung habe, welche die jurassischen Mitglieder
infolge der GroßrathSbeschlüssc über daS Einkommensteuergesetz
eingenommen; dieser Umstand falle nun aber durch die Erklärung
der nämlichen Mitglieder dahin, so daß kein Grund mehr vor-

Der Herr Präsident VeS Regierungsrathes ergreift
hierauf das Wort zum Zwecke einer allgemeinen Bemerkung
über den Geschäftsgang und die Bestimmung der Tagesordnung
mit Rücksicht auf das neue Reglement, welches die Ueberweisung
der GesetzeSeniwürfe an Kommissionen zur Vorberathung als
Regel umstellt. Der Redner lst der Ansicht, es sollte jeweilen
am ersten SitzungStage bestimmt werden, welche Geschäfte an
Kommissionen zu weisen seien, dann wären diese sofort zu
bestellen, damll die betreffenden Geschäfte rechtzeitig vorberathen
und Unterbrechungen im Geschäftsgang vermieden werde».
Insbesondere wümcht der Redner, baß die Eingabe einer Anzahl
Studirendei: an der Hochschule, beireffend VaS PrüsungSreglement
für Fürsprecher, behufs beförderlicher Erledigung dieses Gegen
standeS an eine Kommission gewiesen werbe. Bekanntlich wird
das erwähnte, vom RegleruugSrath aus Auftrag deS Großen
Rathes eilasscne Reglement vom Odergeltchte nicht anerkannt.
Ebenso wäre es zweckmäßig, den GesetzeSentwurf über die

Mädchenarveusschulen an eine Kommisston zu weisen

Der Herr Präsident deS Großen RalheS gibt zu, daß

daS neue Reglement allerdings die Möglichkeit einräume, zur
Begutachtung aller Geschäfte Kommissionen niedersetzen zu
können, ferner baß GèsetzeSenlwûrfe in der Regel an solche

gewiesen werben sollen. ES muß also für die Zukunft eine

Norm ausgestellt werden, nach welcher zu verfahren ist. Da
aber kein Zwang vorgeschrieben ist, so hält der Redner eS für
überflüssig, von vornherein bezüglich aller Gesetzcsentwürfe eine

Diskussion über die Frage zu eröffnen, ob sie an eine
Kommission gewiesen werden sollen oder nicht. ES könnte gar wohl
geschehen, daß die Versammlung einen Entwurf, den sie nicht
näher kennt, an eine Kommission weisen, später jedoch dieß
nicht für nöthig erachten würde. Hingegen liegen solche Ge.
genstände vor, deren Wichtigkeit die Vorberaihung durch eine

Kommisston erheischt. Daher wünscht daS Präsidium, daß die

Regierung, wenn sie solche Geschäfte hieher bringt, darauf
aufmerksam mache, so wie es denn auch in der Stellung des

Präsidenten liegt, in gegebenen Fällen die Aufmerksamkeit des
Großen RalheS darauf hinzulenken, und es jedem Mitgliede
dieser Behörde frei steht, dasselbe zu thun Unter den Ge
schäften, die nach dem Geiste des neuen ReglementeS an eine

Kommisston gewiesen werden sollen, erscheinen zunächst die drei
Fragen über die Juragewässcrkorreklion, Gotthard- und Jurabahn.

Das Präsidium hat gar nichts dagegen, daß dieser

Gegenstand sofort erörtert werbe und ersucht Herrn Stockmar,
sich darüber auszusprechen. Ebenso nothwendig ist die Wahl



der SlaatSwirihschaftSkommisston und der Bitlschriftenkommission,
die zwar auf nächsten Mittwoch an die Tagesordnung gesetzt,

gegen deren frühere Vornahme jedoch kein Hinderniß vorhanden
ist, so daß die Wahl dieser Kominifsioncn auf morgen an die

Tagesordnung gesetzt wirb.

Stockmar ist der Anficht, daß selbst, wenn der Große
Rath sich noch unter der Herrschast deS alten Reglements
befände, Fragen von solcher Bedeutung, wie die angedeuteten, an
eine Kommission gewiesen zu werden verdienten und zwar an
eine ziemlich zahlreiche Kommission, damit sie sich in mehrere
Sektionen theilen könne. In der That hat diese Kommission
drei von einander sehr verschiedene Fragen zu untersuchen,
nämlich diejenige der Iuragewässerkorrektion, dann diejenige der
Iuradahn und endlich diejenige der Uebereinkunft der an der

Goithardbahn betheiligten Kantone. ES dürfte daher
zweckmäßig sein, diese Fragen an eine Kommisston zu weisen, bevor
man im Großen Rathe selbst auf eine Diskussion eintritt, die
vielleicht drei ganze Sitzungen in Anspruch nehmen könnte.
Der Redner ist daher mit dem Präsidium ganz einverstanden,
daß man heute schon oder morgen eine mit der Begutachtung
dieser Fragen zu beauftragende Kommission ernenne ; dieselbe
könnte auS neun bis zwölf Mitgliedern bestehen, die sich in
drei Sektionen «heilen würden, um ihr Gutachten abzugeben,
welches alSdann die Meinung der ganzen Kommission wäre.

Migy, Präsident deS RcgicrungsratheS, stellt den Antrag,
die fragliche Kommission aus 1t Mitgliedern zusammenzusetzen
und deren Wahl sofort vorzunehmen.

Dieser Antrag wird durch das Handmehr genehmigt.

DaS Präsidium fragt die Versammlung an, ob sie die

Wahl der Kommission selbst vornehmen oder dieselbe dem
Bureau übertragen wolle, macht jedoch auf die Wichtigkeit der
Sache aufmerksam.

Vogel beantragt Verschiebung der Wahl auf morgen.

v. Büren verlangt, daß das Präsidium der Versammlung
Vorschläge mache.

v. Känel, Negotiant, beantragt, die Wahl dem Büreau
zu überlassen.

vr. Schneider bemerkt, wie wichtig eS sei, daß in der
Kommission alle Landestheile möglichst vertreten werden, was
vielleicht bei sofortiger Vornahme der Wahl nicht erreicht

werde; deßhalb möchte er sich entweder dem Antrage des

Herrn v. Büren anschließen oder die Wahl dem Büreau
überlassen.

Gfel l er zu Wichtrach unterstützt die Wahl der Kommission
durch das Büreau.

Mit großer Mehrheit wird beschlossen, die Wahl dem
Bureau zu überlassen. »

Die StaalSwirthschaftSkommission theilt dem

Großen Rathe durch Zuschrift mit, daß sie die Vorberathung
des Voranschlages für 1864, in Betracht der durch das neue
GroßraihSreglement in Aussicht gestellten Neuwahl der
Kommission, nicht als in ihrer Kompetenz liegend erachtet habe.
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Um den Geschäftsgang möglichst zu fördern, setzt das
Präsidium die Wahl der StaatSwirthschaflSkommission auf
die Tagesordnung der morgigen Sitzung, während die
Tagesordnung für die übrigen Wahlen, mit Ausnahme derjenigen der
Bitlschriftenkommission, auf nächsten Mittwoch festgesetzt bleibt.
Schließlich wird die Versammlung aufmerksam gemacht, daß
die StaalSwirthschaflskommission nach dem neuen Reglemente
auS neun Mitgliedern und dem Präsidenten, die Liltschriften-
kommisston aus sieben Mitgliedern und dem Präsidenten (beides
wahrscheinlich aus Versehen der Zahlverhältnisse) bestehen soll,
eine Anomalie, infolge welcher der Präsident von jeder Stimm-
gebung ausgeschlossen wäre. Das Präsidium war der Ansicht,
man könne dieses Verhältniß sofort beclchltgen, von anderer
Seite wurde jedoch geltend gemacht, man sollte das neue Re»
glemenr vorerst die einjährige Probezeit bestehen lassen, bevor
man es einer Abänderung unterwerfe.

Scherz, RegierungSrath, trägt Bedenken gegen eine
Abänderung der im Einbcrusuiigöschreiben bestimmten Tagesordnung,

und möchte allfälligen Reklamationen einzelner Mitglieder
durch Beibehaltung derselben vorbeugen.

DaS Präsidium gibt die Berechtigung dieser Bedenken
zu, und da Niemand die Abänderung der ursprünglichen
Tagesordnung weiter verlangt, so wird dieselbe beibehalten, wie sie

im EinberufungSschrclben festgesetzt worden.

Nach dem Antrage deö RegierungSratheS und der

Baudtleknon werden zur Begutachtung an die Slraßen-
netzkommission gewiesen:

1) ein Vorirag betreffend die E m t b o i S - B r e u l e u r-
Straße;

2) ein Vortrug über die L i n d i b a ch b r ü ck c aus der
S chwarzenburg-RiggiSb erg-Straße.

è
Vortrag des Regierungsrathes und der

Baudirekt ion mll dem Schlüsse aus Erlheilung seS Erpro-
priationSrechleS an die Gemeinde Alchenstors zu
Beschaffung einer Kiesgrube für die St. NtklauS-Wynigen-
Straße und Abweisung der von der Gemeinde Nlederönz
dagegen erhobenen Einsprache.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag mit Hinwetsung auf die
thatsächlichen Veihällniffe. Anläßlich deS Baues der St. Niklaus-
Wynigen-Straße wurde gegenüber den betheiligten Gemeinden >

von Seite des Staates die Bedingung gestellt, daß sie das zur
Ausführung deS BaueS dieser Straße nöthige Land, sowie das
auch zum Unterhalt erforderliche KieS unentgeldlich abtreten.
Nun befindet sich die Gemeinde Alchenstors in Verlegenheit,
indem sie kein KteSland in ihrem Bezirke hat. um eS dem
Staate abzutreten, so daß sie genöthigt ist, behufs der Erwerbung

solches um die Ertheilung deS ErpropriationSrechtes
nachzusuchen. Die Gemeinde Niederösch machte zwar Einwendungen

dagegen, allein nach näherer Untersuchung der Ver.
hältnisse blieb dem Regierungsrathe nichiS anderes übrig, als
daS Gesuch der Gemeinde Alchenstors dem Großen Rathe zur
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Genehmigung zu empfehlen unv vie Einsprache ver Gemeinde
Niederöfch abzuweisen.

Der Antrag des RegierungSratheS wird durch das

Handmehr genehmigt.

Portrag deS RegierungSratheS und der Bau»
direkt ion mit dem Schlüsse auf Eriheilung des
Expropriations! echtes an die Gemeinde Ligerz behufs
Erstellung einer PerbindungSstraße IV. Klasse von Ligerz nach
dem Tessenberg.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen Antrag
im Hinblick auf die bedeutenden Opfer, welche dieser Straßenbau

den betheiligten Gemeinden auferlegt und mit Rücksicht
darauf, daß eS sich um die Ausführung eines gemeinnützigen
Werkes handelt.

Auâ/dieser Antrag wird durch vaS Handmehr genehmigt.

Der Herr Berichterstatter stützt sich bei der Begründung

deS Antrages wesentlich auf folgende Motive. Die
fragliche Slraßenstrecke befindet sich unter denjenigen Projekten
verzeichnet, welche mit Hülfe des ZweimlUio»e»>AnleihenS
ausgeführt werden sollen. Ein Theil ist bereits ausgeführt;
die Straße bedarf aber zwischen Wengl und der Kanlonsgrenze
bei Messen noch einer bedeutenden Korrektion, ferner handelt
es sich um Erstellung elner Perbindung mit der Eisenbahn.
ES wurde oen betheillglen Gemeinden zugemulhel, die Korrektion
mit Hülfe eliieS Slaatödeürags von einem Drittel der Devlö-
summe auszuführen; aber mir Rücksicht auf die großen finanziellen

Opfer, welche dieselben für andere Zwecke, theils für
Schulhausbauten, theils für Eiiisumpfungen, zu bringen haben,
sowie in Betracht der schwachen Hülfsmittel, welche denselben
zu Gebote stehen, wird nun dre Hälfte der Devlssumnie alS
Slaalsbeltrag empfohlen. Es ist Aussicht vorhanden, daß auch
der Kanion Svloihurn auf seinem Gebiete die Korrektion
vornehmen werde. Wenn die Korrektion ausgeführt fein wird,
soll die Straße ihrer Bedeutung gemäß vom Staat übernommen
werden.

Auch diese Anrräge werden durch das Handmehr
genehmigt.

Korrektion der Bern - Balcl-Srra ß e der Recon-
vilier.

Der RegierungSrath beantragt:

u. Plan und Devis für diese Korrektion mit einer KostenS-
summe von Fr. 15,000 zu genehmigen;

t». für die Ausführung der Baudirekiion daS ErproprialionS-
rechi und die Ermächtigung zu nothwendigen Abänderungen

zu ertheilen.

Der Antrag des RegierungSratheS wird vom Herrn
Berichterstatter empfohlen und ohne Einsprache genehmigt.

Auf eine dem RegierungSraihe überwiesene Eintrage
des RegierungSstallhaiteramlS von Courtelary, wie es sich nur
der setner Zeit an den Großen Rath gerichteten Beschwerde
VeS Herrn Fürsprecher v Erlach gegen einen Spruch des
KassarionShofeS in Sachen der' wegen Rebellion peinlich ver-
urihetlten Jakob Schürch und Allste Eberhard
verhalte, wird dem RegierungSraihe zu Handen des fragliche»
ReglerungSstailhaiieramts angezeigt, daß ihr Anwalt diese
Beschwerde, wie sie bereits bei der PetiilvnSkommissron anhängig
gewesen, zurückgezogen habe, der Pollziehung deS UrcheiiS gegen
dre beiden Delinquenten also kein formelles Hinderniß mehr
entgegen stehe.

Korrektion der Suberg-Bällerkinden-Slraße.

Der RegierungSrath stellt folgende Anträge:

u. Pläne und Devise für die Korrektion der Wengi RupoldS-
riet-Siraße mit einer StaalSfubveniion von der Hälfte
der Dtvlesumme, nämlich von 20,000 Fr. für Wengi,
von 9500 Fr. für Wal>wyl und von 7500 Fr. für
RupoldSiied zu genehmigen;

tr. den genannten Gemeinden, jeder in ihrem Bezirke, daS
ErpiopriaiionSrcchi zu ertheilen;
die Baudirekilon zu ermächtigen, die in den Plänen bereits
angemerkten, sowie überhaupt die nothwendig erscheinenden
Abänderungen von sich aus und ohne EnischädigungSfvlge
für den Staat anzuordnen, und die Ausführung deS BaueS
zu überwachen.

«l. die Auszahlung des StaatübeitrageS nur nach Maßgabe
der von de» Gemeinden selbst auf den Bau gemachten
Pcrwendungen eintreten zu lassen;

o. nach geböltger und kunstgerechter Ausführung der Arbeit
dieses Siraßenstuck zu übernehmen.

Slrafnachlaß- und S tra su mwa n dlu ng S gesu ch e.

Auf den Antrag der Justiz- und P o l lzeibirek li o n
und deS RegierungSratheS wird

1. dem Johann Gottlieb Schiffmann von Homberg der
Rest der ihm wegen Diedstahls auferlegten Zf/zjährlgen Eln-
fpeirung;

2. dem Constant Aubry vock La-Chaur-veS-Breuleur der
Rest der ihm wegen Mißhandlung auferlegten dreijäbrtgen
Kanlonsverweisung;

3. der Anna Maria Grab er von Wyßachengraben der
letzte Pieriel der ihr wegen Diebsgehülfenschaft auferlegten
zweijährigen Zuchthausstrafe erlassen;

4 der Magdalena Btrcher von Goldern, Gemeinde
HaSleberg, der Rest der ihr wegen Pecheimlichung der
Schwangerschaft und Niederkunft und Beiseileschaffung ihreS
todten Kindes auferlegten 4'/Záhrigcn Zuchthausstrafe in
KautonSverweisung von gleicher Dauer umgewandeil;



5. dem Rudolf Gruber, Jakobs, von Bätterkinden, die
ihm wegen KantonSverweisungSübertretung auferlegte
zweijährige ZwangSarbeitShauSstrafe in KantonSverweisung von
doppelter Dauer umgewandelt;

6. der Marie Antoinette Bio ley, Ludwigs sel. Tochter,
von EcuvillcnS, Kanton Freiburg, der Rest der ihr wegen
KindSmordeS auferlegten eilfjährigen Kettenstrafe erlassen;

7. dem Johann Bohnenblust, Vater, zu Sckwarzhäu-
sern, die ihm wegen Betrugs auferlegte zweimonatliche
Einsperrung in dreißigiägige Gefangenschaft umgewandelt;

8. dem Jakob Remmann, Jäger zu WalliSwyl-Nieder-
bipp, die ihm wegen DiebstahlS auferlegte sechsmonatliche Ein-
sperrung auf zwei Monate herabgesetzt;

9. dem Daniel Knuchel, Uhrenmacher, von Tscheppach,
Kanton Soloihurn, der Rest der ihm wegen Verwundung
auferlegten zweijährigen Zuchthausstrafe;

19. dem Friedrich Kurt h von Roggwyl der letzte Viertel
der ihm wegen Diebstahls und Unterschlagung auferlegten
achtzehnmonatlichen Kettenstrafe;

1k. dem Andreas Maurer von Vechigen der letzte Viertel
der ihm wegen Diebstahls und Mißhandlung auferlegten sechs,

zehnmonatlichen Zuchthausstrafe;

12. dem Johann Schuhmacher von Völligen der letzte
Viertel der ihm wegen DiebstahlS auferlegten vierzehnmonatlichen

Zuchthausstrafe;

13. dem NiklauS Fink von Buetigen der letzte Achtel der
ihm wegen TodschlageS auferlegten vierjährigen Zuchthausstrafe

und endlich

14. der Elisabeth Habegger, geb. Willi, von Eggiwyl,
der letzte Viertel der ihr wegen verheimlichter Niederkunft
auferlegten zweijährigen Zuchthausstrafe
erlassen.

Dagegen werden abgewiesen:

1. Jakob Käch von Täuffelen und Gerlafingen,
Steinbohrer, mit dem Gesuch um Umwandlung in Landesverweisung,
eventuell um ganzen oder theilwetsen Nachlaß seiner zweijährigen
Zuchthausstrafe;

2. Jakob Böschung, Lehrer in Walliswyl - Wangen,
mit dem Gesuch um Nachlaß der chm wegen unbefugten Salz-
veikaufS auferlegten 18 Fr. Buße und Fr. 36. 5l) Kosten;

3. Johann Lanz, Schuster, von und zu Rohrbach, mit
seinem Gesuch um Nachlaß setner einjährigen ArbeitShauSstrafe;

4. Jakob Mani von Diemtigen, Dachdeck zu Oey, mit
seinem Gesuch um Umwandlung setner sechsmonatlichen
Zuchthausstrafe in Gemeinbeetngrenzung;

5. Christian Gerber von Röthenbach, Cigarrcnmacher
zu Belp, mit seinem Gesuch um Nachlaß der ihm wegen Nachl-
muthwtllenS auferlegten 5 Fr. Buße und dreimonatlichen unab-

käufltchcr Leistung aus dem Amte Seftigen, eventuell um
Umwandlung der unabkäufllchen in abkäufllche Leistung;
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6. UrS Tschumi von WolfiSberg, Sckreiner, mit dem
Gesuch um ganzen oder theilweisen Nachlaß seiner einjährigen
Zuchthausstrafe;

7. Jakob Zelter, Amtsnotar, von und zu Zweisimmen,
mit dem Gesuche um Umwandlung setner vierzehntägtgen
gewöhnlichen Strafgefangenschaft in Gemeindeeingrcnzung;

8. Samuel Reber, all-Großrath, zu Bibern,
9. Christian Herren zu RüppliSried,

19. Johann Krummen zu Roßhäusern,
mit ihrem Gesuche um Nachlaß der ihnen wegen Befahrens
des Marktes in Bern mir Vieh, das mit keinen Gesundheits-
scheinen versehen war, auferlegten Bußen (Reber 29 Fr.,
Herren 39 Fr, Krummen 29 Fr.); und

11. Samuel Herzig, Küfer, von und zu Wynau, mit
seinem Gesuche um Nachlaß deS Restes seiner sechSzehnmonat-
lichen Einsperrung.

Jakob Friedli, Händler in Gsldbachschachen zu Lützelflüh,
wegen Fälschung zu einjähriger Einsperrung verurtheilt. sucht
um Umwandlung dieser Strafe in KantonSverweisung nach.

Der RegterungSrath beantragt die Umwandlung der

Hälfte dieser Strafe in KantonSverweisung von doppelter
Dauer.

Reichenbach stellt den Antrag auf Umwandlung der

ganzen EinsperrungSstrafe in KantonSverweisung und führt
mehrere zu Gunsten des Petenten sprechende Umstände an.

A b st i m m u n g.

Für Begnadigung überhaupt Handmehr.

„ den Antrag des RegierungSratheS Minderheit

„ „ „ „ Herrn Retch en bach Mehrheit.

Schluß der Sitzung: iVz Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F a ß b t n d.
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 24, November 4863.

Vormittags um 8 Uhr,

Unter dem Vorsitze'des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Boguelin, Buhren,
Egger, Heklor; Frotv, v. Känel, Fürsprecher; Oeuvray, Rosselet,
Thonen und Willi, Simon;, ohne Entschuldigung: die Herren
Aebi, Bösiger, Botteron, Brechet, Bruggcr, Burger, Cariin,
Crelier, Feller, Fleury, Froidevaur, Gygar, Hennemann,
Henzelin, Kaiser, Niklaus; Lüthi, Lutz, Mathey, Monin,
Müller, Rebetez, Röthlisberger, Gustav; Schcrtenleib, Schmid,
Rudolf; Schmid, Andreas; Stämpfli, Jakob, in Schwanden;
Ttöche und Wyder,

Das Protokoll der letzten Sttzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Herr Präsident zeigt an, daß er nicht im Falle
sei, die Wahl der gestern beschlossenen Kommission zu
Begutachtung des regierungsräthlichen VonrageS über die Se elands-
enlsumpfung, den GotthardSdurchstich und die Jurabahn

mitzutheilen, weil vom Büreau zwei Mitglieder gefehlt
und die übrigen deßhalb die Wahlangelegenheit auf heute
verschoben haben. Indeß glaubt der Redner zugleich bemerken zu
sollen, daß er daS Büreau für konstituirt halte und daß es in
gewöhnlichen Geschäften progrediren könne, wenn sich wenigstens
drei Mitglieder auf den ergangenen Ruf einfinden. Im
vorliegenden Falle aber fand das Büreau, die Wahl sei der
Wichtigkeil der Sache wegen zu verschieben, bis eS vollzählig
versammelt sei,

Vogel spricht den Wunsch aus, daß die auf heute
verschobene Wahl der fraglichen Kommisston nunmehr vorgenommen

werde und zwar aus folgenden Gründen. Bekanntlich
wurden in Betreff der Juragewässerkorrcktion bereits Vorlagen
an die Bundesversammlung gemacht, auch fanden Konferenzen
statt und der Redner glaubt nicht zu irren, wenn er annimmt,
daß der BundeSrath die betheiliglen Kantone noch im Laufe
dieses Jahres zu Erklärungen über die Ausführung des

Unternehmens veranlassen werde. ES wäre deßhalb zu wünschen,
daß die betreffende Kommission mit der Begutachtung dieses

Gegenstandes nicht warte, bis die Jurabahn und der GotthardSdurchstich

ebenfalls zur Behandlung kommen, sondern daß
bezüglich der Juragewässerkorrektion vorher Anträge vor den

Großen Rath gebracht werden. So viel bekannt, ist die Bun¬

desversammlung geneigt, der Kalamität einmal ein Ende zu
machen, und wenn der Kanton Bern ein Interesse hat, daß
Eisenbahnen auf seinem Gebiete gebaut werden, so gebieten
seine Ehre, sowie seine Interessen, auch hier einmal handzubietcn.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß man auf dem Wege der
Konferenzen nicht zum Ziel gelangen könne. Der Redner schließt
daher mit dem Antrage, die in Frage stehende Kommisston habe
noch im Laufe dieser Sitzung über die Juragcwässerkorrektion
Bench! zu erstatten

Girard unterstützt die so eben gemachten Bemerkungen
und hält dafür, der Große Rath habe, indem er das Büreau
mit der Wahl der Kommissionsmitglieder beauftragte, die Absicht

gehabt, nicht eine» Theil der Sitzung auf das zeitraubende
Wahlgeschäft zu verwenden. Im Hinblick auf die konstatirte
Abwesenheit der beiden Vizepräsidenten glaubt der Sprechende,
man könnte die Ernennung der fraglichen Kommission füglich
dem Präsidenten übertragen, so daß dieselbe schon heute Abend
Sitzung halten und ihren Bericht noch im Laufe dieser Woche,
etwa auf nächsten Freitag, erstalten und man die Angelegenheit
in einer einzigen Sitzung behandeln könnte. Der Redner stellt
daher den Antrag, den Präsidenten des Großen Rathes mit
der Ernennung dieser Kommission zu beauftragen.

Der Herr Präsident verweist auf daS neue Reglement,
nach welchem die Ernennung von Kommissionen durch das
Präsidium nicht mehr zuläßig ist, sondern dieselbe dem Büreau
übertragen werden soll, falls der Große Rath nicht vorzieht,
die Wahl selbst vorzunehmen. Nun Handell eS sich um die

Festsetzung des Verfahrens für den Fall, daß das Büreau nicht
vollzählig ist, waS häufig vorkommen kann, und das Präsidium
ist sehr froh, wenn gerade im Anfang ein Entscheid darüber
gefaßt wird.

Der Antrag des Herrn Vogel wird hierauf durch das
Handmehr genehmigt.

Tagesordnung,

Projekt-Gesetz

betreffend

Stempel für Frachtbriefe.

(Zweite Berathung. Siehe Großralhsverhandiungen, laufenden
Jahrgang, Seite 249 f.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt mit
Hinweisung auf die seit Jahren von Seite deS HanvelSstandeS
bezüglich der Frachtbriefe erhobenen Beschwerden, Namens des

RegierungSratheS die Genehmigung dieses Gesetzes in zweiter
Berathung, obschon die Finanzdirektion mit demselben nicht
einverstanden ist.

Die Genehmigung deS Gesetzes wird ohne Einsprache durch
das Handmehr beschlossen.
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AIS Zeitpunkt des Inkrafttretens schlägt k>cr Herr
Berichterstatter den 1. Januar t86ä vor.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Hierauf beschließt ver Große Rath einstimmig die
Ueberweisung des GesetzesentwursS über die
Mädchenarbeitsschulen an eine durch daS Bureau zu wählende
Kommission von fünf Mitgliedern.

Der Herr Präsident ladet nunmehr die Versammlung
ein zu entscheiden, welche VerhandlungSgegenstänve der
gegenwärtigen Session an Kommissionen gewiesen werden sollen, und
legt in erster Linie den GesetzeScntwurf über die MädchenarbcitSschulen

vor.

Lau ter dur g kommt auf die Frage zurück, wie eS mit
der Ucberweisung von Geschäften an Kommissionen im
Allgemeinen gehalten werden soll. Neben den vom Präsidium
vorausgesetzten zwei Fälle», in welchen die Ueberwcisuug an eine
Kommission stattfinden soll (nämlich wenn die Regierung oder
der Präsident beS Großen Rathes eS als wünschenSwerlh
erachtet) kann nach der Ansicht des Redners noch ein driller
Fall eintreten Er möchte nicht gerade das erste Mal die Regel
zur Ausnahme machen. Schon früher wurden wichtige Ver-
handlungSgegenständc, wie die Eisenbahnfrage, das Einkommensteuergesetz

:c, zur Begutachtung an Kommisstonen gewiesen.
Nun faßt das neue Reglement zunächst nicht solche wichtige
Fragen in'ö Auge, sondern eS will.auch für minder wichtige,
jedoch immerhin bedeutende Gegenstände diese Möglichkeit
vorsehen. Es sagt ganz deutlich, daß jeder Vorschlag zu einem
bleibenden Gesetz „in der Rege!" an eine Kommission gewiesen
werden soll, daß also nur ausnahmsweise Umgang davon
genommen werden kann. Sache des Großen Rathes ist eS nun,
den richtigen Weg zu finden und zu sehen, welche Gegenstände
nicht an Kommissionen zu weisen seien. Daß der GesetzeS-
entwurs über die Mädchenarbeitsschulen, ein Gesetz, daS so tief
in unsere Schulorganisation eingreift, ein Gesetz, daS dem Lande
bleibende Lasten auferlegt, au eine Kommission gewiesen werden
soll, scheint dem Rebner unzweifelhaft. Es wäre somit
zweckmäßig baß der Große Rath über den Modus der Niederseyung
von Kommissionen das Geeignete bestimme, damit nicht bei der
Vorlage jedes GesctzeSenlwurseS eine Diskusston darüber
stattfinden müsse. ES fragt sich, ob nichr ein ähnliches Versahren,
wie daS beim Begehren einer Abstimmung durch Namensaufrus
vorgeschriebene, auch hier zu befolgen wäre in der Weise, daß
z. B. ein Geschäft an eine Kommission gewiesen werden müßte,
wenn 39 Mitglieder des Großen Rathes eS verlangen, ohne
daß eine Diskussion darüber stattfinden würbe. Um auf den
erwähnten Gesetzesentwurf über die MädchenarbcitSschulen
zurückzukommen, schließt der Redner mir dem Antrage, denselben
an eine Kommission zu weisen.

Der Herr Präsident gibt zu, baß er sich vahin
ausgesprochen habe, die Ueberweisung von Verhandlungsgegenständen

zur Begutachtung an eine Kommisston habe jeweilen
stattzufinden, wenn der Regierungsrath es wünsche oder der
Präsident deS Großen RathcS eS vorschlage; daS Präsidium dieser
Behörde ging jedoch weiter, indem eS eine Abstimmung in
Betreff der Ueberweisung auch für den Fall in Aussicht stellte,
wenn aus der Mitte des Großen Rathes Jemand eS verlangt,
selbst wenn eS nicht an der Tagesordnung wäre.

Kummer, Regierungsrath, erklärt sich mit der
Ueberweisung des GesetzeScntwurfs über die MädchenarbcitSschulen
an eine Kommisston einverstanden mit der Bemerkung, er habe
eine ausnahmsweise Behandlung dieses Gegenstandes nicht
selbst vorschlagen, sondern gewärtigen wollen, bis der Vorschlag
gemacht werde; nur möchte der Redner nicht eine allzulange
Verschiebung der Berathung.

v. Käncl, Negotiant, wünscht, daß das Präsidium der
Versammlung mittheile, für welche Gegenstände die Niedersetzung

einer Kommisston zweckmäßig sein dürfte, damit die
Diskussion über diese Frage sich nicht beim Beginn jeder Sitzung
wiederhole.

Der Herr Präsident hat nichts dagegen, wenn man
festsetzt, daß die Ucberweisung eines Geschältes au eine
Kommission von einer gewissen Anzahl GroßrathSmiiglieber verlangt
werden könne, macht aber die Versammlung aufmerksam, daß
der Große Rath selbst jedenfalls noch darüber zu entscheiden
habe, aus wie viel Mitgliedern die Kommission bestehen soll
und wer sie zu wählen habe. Gegenwärtig wollte das Präsidium

nur noch die Eingabe einer Anzahl Siudirender an der
Hochschule, betreffend daS Reglement über die Prüfung der
Fürsprecher, an eine Kommission weisen. Bekanntlich har das
Obergericht die Ansicht, das vom RegierungSrath erlassene
Reglement sei nicht gültig, weil eS nicht vom Großen Rathe
ausgegangen sei; der Gegenstand ist sowohl durch einen Anzug
als durch eine Eingabe von Siudirenden beim Großen Rathe
anhängig. Das Präsidium hält nun dafür diese Angelegenheit
sollte jedenfalls durch eine Kommission vorderathen werden und
beantragt deren Ueberweisung an die Bittschrifrenkommission.

Die Uebcrwcisnng an die Bittschriftenkommission
wird durch das Handmehr genehmigt.

Der Herr Präsident regt nun die Frage an, ob auch
das Gesetz über die Erbschafts. und L-chenkungssteuer einer
Kommission überwiesen werden soll, und spricht die Ansicht aus,
eS sei dieß hier ausnahmsweise nicht nothwendig, da es sich in
diesem Gesetze wesentlich nur darum handle, ob die bisherigen
Steueransätze erhöht werden sollen oder nicht; der Große Rath
möge jedoch entscheiden.

Ue. v. Gonzenbach gibt dem Großen Rathe zu bedenken,
daß er sich in dieser Sitzung in mancher Beziehung gehemmt
fühlen werde, well eS sich um die Einführung des neuen
ReglementeS handle und die ernannten Kommissionen erst in
einer künftigen Sitzung Bericht erstallen können Das neue
GroßrathSreglemeni steht auf der Grundlage deS nationalräth-
lichen ReglementeS. Der Redner bezeichnet daher die Behauptung
deS Herrn Lauierburg, als könnten 39 Mitglieder der Behörde
die Ernennung einer Kommission verlangen, als irrihümlick
und beruft sich auf den § 62 deS Reglements, wonach jeder
Vorschlag zu einem bleibenden Gesetze in der Regel einer
Kommission überwiesen werden soll. Die Regel ist also
Ueberweisung aller bleibenden Gesetze an eine Kommission, die

Ausnahme keine Kommission. Hier handelt es sich nach der Ansicht
des Präsidiums nur um die Abänderung eines bestehenden

Gesetzes, so daß ausnahmsweise nicht die Ueberweisung an eine

Kommisston erforderlich wäre

Scherz, RegierungSrath, bekämpft zunächst die Ansicht
des Herrn Lauterburg, als hätten 39 Mitglieder deS Großen
Rathes die Befugniß, die Niedersetzung einer Kommission zu
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verlangn »der mit andern Worten, dem Großen Rathe das
Gesetz zu machen. Der Redner möchte zwar dem Reckte des
Großen Rathes in keiner Weise zu nahe treten und bemerkt,
die Ueberweisung eines Geschäftes an eine Kommisston genire
den Finanzdireklvr nicht im Geringsten, so wenig als er sich

genire, auf seinem Bureau einen Angestellten zu fragen, wie er

im gegebenen Falle verfahren würde, immerhin unter Borbehalt
der eigenen Kompetenz. Der Redner ist ebenfalls der Ansicht,
daß jeweilen im Anfang einer Sitzung bestimmt werde, welche

Gegenstände an Kommisstonen gewiesen werden sollen, wobei
die Mitglieder des Großen Rathes Anlaß haben, ihre Wünsche
geltend zu machen und die Behörde selbst ihren Geschäftsgang
in ein ordnungsmäßiges Geleise bringt. In einzelnen Fällen
wird das Bureau vor Beginn der GroßrathSsitzung zusammentreten

müssen, um die Behandlung der Geschäfte zu fördern.
Was den in Frage stehenden Gesetzesentwurf über die Erbschaftsund

Schenkungssteuer betrifft, so wollte die Finanzdirektion
nicht mit dem Antrage auf Ueberweisung an eine Kommlssion
die Initiative ergreifen und zwar aus dem bereits vom Präsidium

angeführten Grunde, weil der Entwurf nur eine Erhöhung
des Tarifs und eine mehr logische Ordnung des Ganzen
enthalte UebrigenS widersetzt der Sprechende sich der Begutachtung
durch eine Kommisston nicht

Karr er hält eS ebenfalls für zweckmäßig, daß der Große
Rath sich die Einführung des neuen ReglementeS klar mache,
dgmil er gut fahre, was vorzüglich in der Hand veS Präsidenten
liege; dann werden die Sitzungen der Behörde eher kürzer als
länger sein, die einzelnen Mitglieder derselben werden mehr als
bisher veranlaßt, sich den Geschäften zuzuwenden. Nach § 50
des ReglementeS entscheidet der Große Rath, ob für einen in
seinen Wirkungskreis fallenden Gcizenstand eine Kommisston
ernannt werden soll; nur bezüglich der bleibenden Gesetze stellt
dasselbe die Ueberweisung an eine Kommission als Regel auf.
Bei dieser Sachlage hält der Redner eS für zweckmäßig, wenn
das Präsidium beim Beginn einer Großrathssitzung sich über
alle aus dem Traktandenverzeichnisse stehenden, an Kommissionen
zu weisenden Gegenstände mit der Behörde bespricht; bei der

Bestellung derselben würde daS Büreau sich bestreben, alle
Mitglieder des Großen Rathes mehr oder weniger zu beschäftigen.

Die Gegenstände, hinsichtlich welcher die Bestellung einer
Kommission nicht nöthig erschiene, könnten sofort behandelt
werden. Bei diesem Geschäftsgänge sei zu erwarten, daß im
Großen Rathe selbst weniger gesprochen werde als bisher, da
sich eine feste Masse solcher Mitglieder bilden werde, die mit
dem Gegenstande vertraut seien. Sobald die Ueberweisung
eines Gegenstandes an eine Kommission beschlossen worden/
wäre zu entscheiden, wer dieselbe wählen und aus wie viel
Mitgliedern sie bestehen soll. Bei neu eingelangten Geschäften
würde dasselbe Verfahren befolgt, welches auch im National-
rathe Regel macht, mit dem Unterschiede, daß dort alle Geschäfte
an Kommissionen gewiesen werden, ein Geschäftsgang, der für
den Großen Rath z» weitschweifig wäre. Bei GesetzeSent-
würsen würde das Präsidium die Frage zur Entscheidung
vorlegen, ob einzelne vorliegen, die nicht an eine Kommission
gewiesen werden sollen.

Der Herr Präsident erinnert die Versammlung, daß
gestern der so eben vorgeschlagene Modus vom Großen Rathe
beschlossen worden sei und baß das Präsidium infolge dessen
die beireffenden Gesetzeöentwürfe auf die heulige Tagesordnung
gesetzt habe. Bezüglich der Ueberweisung solcher an
Kommissionen habe nur der Große Nach selber das Recki, eine
Ausnahme zu machen, dreißig Mitgliedern desselben stehe

dagegen dieses Recht nicht zu. Nach dieser Auffassung ging denn
auch das Präsidium bisher zu Werke. Man möge die Ver-
häftniffe der Bundesbehörden nicht mit denjenigen der kantonalen
Behörden verwechseln und bedenken, daß bei der Vorlage etiieS
Geschäftes im Nationalralhe nur die Vorberaihung durch den

Bundesrath vorausgegangen, während bei uns mehrfache
Vorberathungen stattfinden Der Redner fragt an, ob die
Ueberweisung des Gesetzes über die Erbschaft- und SchenkungSsteuer
an eine Kommisston verlangt werde.

HauSwirth verlangt Ueberweisung an eine Kommission.

Abstimmung.
Für Ueberweisung an eine Kommisston Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Dekret, betreffend die Bekanntmachung der
Gesetzesentwürfe an das Volk.

Dr. v. Gonzendach spricht den Wunsch aus. daß man
bei der vom Reglemente aufgestellten Regel, wonach jedes Gesetz

zur Begutachtung an eine Kommission gewiesen werden soll,
verbleibe, ohne allemal darüber abzustimmen, ob ein vorgelegter
Entwurf überwiesen werden soll oder nicht.

Der Herr Präsident macht wiederholt aufmerksam, daß
die Frage der Niedersetzung einer Kommisston immerhin dem
Großen Rathe vorgelegt werden müsse, um zu sehen, ob er eine

Ausnahme machen wolle. Nun liegt das Dekret über Bekanntmachung

von Gesetzesentwürfen an das Volk vor. Wenn
Niemand verlangt, daß ln diesem Falle eine Ausnahme stallfinde,
so soll eS an eine Kommission gewiesen werben.

Die Ueberweisung an eine durch das Büreau zu wählende
Kommisston von fünf Mitgliedern wird durch das Handmehr
beschlossen.

Dekret über die Mi lit ärauörüstung armer
Rekruten.

Das Präsidium stellt den Antrag, diesen Entwurf
ausnahmsweise nicht an eine Kommisston zu weilen.

Dieser Antrag wird durch das Handmehr genehmigt.

Konkordat über die F reiz ü g lgke il der Medizinalpersonen.

l)r. Wyttenbach hält dafür, eS könne auch hier eine
Ausnahme stattfinden, da es sich um einen Gegenstand handle,
der schon mehrmals auf dem Traklandenverzeichnisse gestanden,
ohne behandelt zu werden, so daß diejenigen, welche sich darum
inieresstren, sich mit der Sache hätten vertraut machen können.

Kurz, RegierungSraih, glaubt hingegen selbst den Antrag
aus Ueberweisung an eine Kommission stellen zu sollen, weil
der Gegenstand im Zusammenhang mit dem Gesetze über
Ausübung der medizinischen Berufs arten und über die
Maluriiät stehe, bezüglich welches Gesetzes der Redner beantragt,
die endliche Redaktion der ersten Berathung mit der zweiten



Berathung zusammenfallen zu lassen, verbunden mit dem
Wunsche, daß beide Gegenstände an die nämliche Kommission
gewiesen werden möchten.

Dr. Lehmann unterstützt den Antrag des Herrn Kurz
ebenfalls aus Grund des Zusammenhanges der fraglichen
Gegenstände.

Der Antrag deS Herrn Kurz (Ueberweisung beider
Gegenstände an eine Kommission und zwar an die nämliche, ferner
Verschiebung der endlichen Redaktion der ersten Berathung des
Gesetzes über die Ausübung der medizinischen BerufSarrcn bis
zur zweiten Berathung) wird genehmigt. Die Kommission soll
aus fünf Mitgliedern bestehen und durch das Bureau gewählt
werden.

Vertrag über Verminderung der Zahl der
Amtsbezirke.

Fällt aus den Trakianden.

Gesetz über Trennung von Orpund-Mettseite
von Mett und Bereinigung mit Gottstadt.

Wird auf den Antrag deS Präsidiums an keine
Kommission gewiesen.

Vorlrag deS Regierungsrathes über die Revision
deS Berg Wertgesetzes.

Wird vom Regierungsrathe zurückgezogen.

Gesetz, betreffend Modifikation der Satz. 1d5 deS

Civilgesetzbuches über daS Aufhören der elterlichen Gewalt.

Wird an eine durch das Büreau zu wählende Kommission
von süns Mitgliedern gewiesen.

Beschluß-Entwurf, betreffend die authentische
Interpretation des s 3 deS Gesetzes vom 26. Mai 1848
über die Erläuterung einiger Bestimmungen des Personenrechts.

Bützberger hält die Ueberweisung dieses Geschäftes an
eine Kommisston nicht für nothwendig und findet es auffallend,
daß man nun ganz plötzlich von der alten Uebung, bei welcher
keine Kommissionalberathung Regel war, in das andere Ertrem
überspringe, alle, auch die geringsten Sachen, an Kommisstonen
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zu weisen; der Rebner ist der Ansicht, dieß liege nicht im Sinne
deS Gesetzes.

ES wird beschlossen, dieses Geschäft nicht an eine
Kommission zu weisen.

Vorlrag deö RegierungSratheS, betreffend daS

Starut 'rrechr von Frutigen.

Wird ebenfalls nicht an eine Kommission gewiesen.

Vorlrag deS RegierungSratheS über Auslegung
der Gesetzesbestimmung, beireffend die Vorschläge der
Amtsgerichte für die Besetzung der A m t Sge r ich tS w e i
beistellen in Bezug auf die Verbindlichkeit oder Nichtverbjndlichkeit
dieser Vorschläge; in Verbindung damit Beschwerde gegen
die letzte Wahl deS AmtSgericdtSweibelS von Frutigen.

DaS Präsidium spricht die Ansicht aus, daß die Ueber.
Weisung dieses Geschäftes an eine Kommission nicht nothwendig
erscheine, da eS sich um erne GesetzeSauölegung handle, die

nicht schwierig sei.

Wird nicht an eine Kommission gewiesen.

Gesetz über die Formen der Weiber- und Mutter-
gutSerklärungen bei Errichtung von Pfandobligaiionen

Das Präsidium beantragt Ueberweisung an die nämliche
Kommission, welche daS Gesetz über Modifikation der Satz. 165
C. G. zu begutachten Hai.

Wird ohne Einsprache beschlossen.

Projekt-Dekret,
betreffend

Lostrennung von Orpund-Mettseite von der Kirchge-
meinde Mett und Vereinigung mit derjenigen von
Gottstadt.

Der Große Rath des Kantons Bern,

auf daS Ansuchen der Bewohner von Orpund - Mertftite
um Losirennung von der Kirchgemeinde Mett und Vereinigung
mit derjenigen von Gotlstadi;

in Betracht, daß dieses Gesuch in jeder Beziehung
begründet erscheint und daß dasselbe von allen Beiheiligten
unleistützt wird;

in Anwendung deS s 66 des Gemeindegesetzes;
auf den Antrag deS RegierungSratheS,

beschließt:
W
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§ t. Derjenige Theil der Einwohnergemeinde Orpund,
welcher gegenwärlig unter der Bezeichnung von Orpund-Mettseite
in kirchlicher Beziehung zu Melt gehört. wird von dieser

Kirchgemeinde abgetrennt und mit derjenigen von Goltstadt
vereinigt.

§ 2. Die Bedingungen, unter welchen die Kirchgemeinven
Mett und Gottstadt ihre Zustimmung zu dieser Maßregel
ertheilt haben, werden vorbehalten und losten genau erfüllt
werden.

§ Z. Die Gemeindsverhältnisse von Orpund - Mettseite
erleiden in allen übrigen Beziehungen keine Veränderung

8 4. Das gegenwärtige Dekret tritt sofort provisorisch in
Kraft.

Der Regierungsralh ist mit der Vollziehung desselben

beauftragt.
Bern, den

(Folgen die Unterschriften

(Erste Berathung.)

Kurz, Direktor deS Innern, als Berichterstatter. Dieses
Dekret hat den Zweck, eine Anomalie zu beseitigen, welche

in den Gemeinveverhältnissen der Ortschaft Orpund-Mctiseite
besteht. Diese bildet nämlich eine Einwohner-, eine Burgcr-
und eine Schulgemeinde und ist in den meisten Gemcindcver-
hälinissen eine einzige Korporation, nur in kirchlicher Beziehung
gehörte sie bisher zu Melt, ein Verhältniß, dessen Ursprung
bis zur Reformation, theilweise noch weiter zurückgeht. In
letzter Zeit gaben sich von Seite der Bevölkerung Wünsche
kund behufs Vereinigung mit der Kirchgemeinde Mett, das
daherige Gesuch wurde von allen Betheiligten günstig aufge.
nommen. Die Kirchgememde Mett machte die einzige
Bedingung, daß Orpund-Mettseite keinen Anspruch an ihr Kirchen-
gut erhebe, und die Kirchgemeinde Gotistadt verlangte von letzterer
Ortschaft eine Eimrinsgebühr von 5lll) Fr. Das Gesuch wird
sowohl von der Bezirkssynode als vom RegierungSstaithaltör-
amte Nidau empfohlen, so daß die Direktion des Innern und
der RegierungSrath keinen Anstand nahmen, Ihnen daS

vorliegende Dekret ebenfalls mir Empfehlung zur Genehmigung
vorzulegen

Mühlheim. Nachdem das vorliegende Gesuch der
Gemeinde Metlseite allseitige Unterstützung gefunden, bin lch weil
entfernt, nur ein Wort zur Unterstützung des Dekretes
beizufügen. Wenn ich dennoch das Wort ergreife, so geschieht es

aus dem Grunde, weil der 8 3 mir einige Bedenken einflößt.
Ich denke, die Regierung werde die Absicht haben, alle Uebelstände

zu beseitigen. Ich bin damit einverstanden, aber gerade
deßhalb möchte ich den 8 3 streichen, um nicht Mißverhältnisse
zu provoziren. Es heißt in diesem Paragraphen, die Gemeinde-
Verhältnisse von Orpund-Mettseite erleiden in allen übrigen
Beziehungen keine Veränderung. Nun eristircn Verhältnisse, welche
die Gesammteinwohnerschasl von Orpund zu beseitigen wünscht,
namentlich in Betreff der getrennten Gemeindegüter, deren
Vereinigung allseitig gewünscht wird. Wenn nun der § 3 stehen
bliebe, so könnten Schwierigkeiten entstehen. Zn Goltstadt
bestand ein sogenanntes Kirchenarmengul. man hob eS auf und
die Hälfte wurde dem Kirchengui. ein Vienheil dem Armengut
und ein Vienheil dem Schulgur zugetheilt. Etwas ähnliches
kann mit dem Kirchenarmengul von Mett stattfinden. Es
eristiren gegenwärtig nur noch Sondcrgüter (Sonderarmen-
güter und Sonverschulgüler) ; es ist aber nur eine Stimme,
daß sie als allgemeines Gut betrachtet werden sollen. Um daher
nicht Schwierigkeiten zu veranlassen, möchte ich den 8 3 als
überflüssig und die vollständige Vereinigung möglicherweise
gefährdend. streichen. Im Uebrigen bin ich den Behörden dankbar
dafür, daß sie einmal zur Beseitigung der vorhandenen Uebelstände

handboten.

Der Herr Berichterstatter gibt die Streichung VeS

8 3 unbedenklich zu.

DaS Dekret wird mit Vorbehalt dieser Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

Mühlheim ersucht die Versammlung, daS Dekret
provisorisch in Kraft zu setzen, da demselben von allen Selten
gerufen worden

Der Herr Präsident bemerkt, daß die provisorische
Inkraftsetzung im vorliegenden Falle keine Schwierigkeit haben
möge, daß aber solche entstehen könnte, wenn eS in zweiter
Berathung nicht angenommen würde.

A b st i m m u n g.

Für provisorische Inkraftsetzung Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Vortrag VeS RegierungSratheS und der D i rekti on
des ArmenwesenS mit dem Schlüsse auf Genehmigung einer

LiegenschaftSerwerbung der Armenerziehungsanstalt deS

Amtsbezirks Konolfingen.

Schenk, Direktor des ArmenwesenS, empfiehlt den Antrag,
welcher ohne Einsprache durch das Handmehr angenommen
wird.

Entwurf-Gesetz
über

die ErbschaftS- und Schenkungssteuer.

(Erste Berathung.)

Das Präsidium macht aufmerksam, daß nach dem neuen
Reglcmente keine besondere Diskussion über die EimrclenSfragc
mehr stattfinde; wenn daher Jemand nicht eintreten wolle, so

müsse der vaherige Antrag auf dem Wege der OrdnungSmotion
gestellt werden.

8 1-

Von allen unbeweglichen Sachen (Immobilien),
welche im bernischen Staatsgebiete liegen und in Folge Beerbung
oder Schenkung Hand ändern, ist unter Vorbehalt der hienach
im 8 3 festgesetzten Ausnahmen an den bernischen FtSkuS die

ErbschaftS- oder Schenkungssteuer zu bezahlen.
Die Hclmathrechligkeil und die Wohnsitzverhältnisse VeS

Erblassers, VeS Erden und deS VermächtnißnehmerS oder deö

Schenkers und des Beschenkten üben demnach auf die
Versteuerung veS unbeweglichen Vermögens keinen Einfluß.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Die Motive
zur Vorlage eines Gesetzes über die ErbschaftS- und SchenkungS-



steuer liegen auch heute vor, wie im Jahre 1852. Hier wird
Ihnen eine neue Redaktion, ein neuer Entwurf vorgelegt Im
Jahre 1852 erklärte der damalige Herr Fmanzdirektor: wir
müsse» Geld haben. Der Große Rath trat auch die Erlassung
deS Gesetzes ein, welches die Folge Halle, daß der Staat jährlich
ungefähr Fr. 1VV.VVV mehr einnahm. Heule kommt der Finanz-
direklvr und die Regierung und erklären Ihnen: wir sollten
noch mehr Geld haben. — Das ist die Motivirung zur Vorlage

dieses Gesetzes. Die Grundsätze des Entwurfes sind ziemlich
die gleichen, wie sie daS bisherige Gesetz enthält, nur einzelne
Bestimmungen desselben wurden an der Hand der gemachten
Erfahrungen modifizirt. ES geschieht dieß namentlich auch zu
dem Zwecke, um Konflikte mit andern Kantonen und denBundes-
behördcn zu vermeiden. Im 8 1 ist deßhalb der Grundsatz
ausgesprochen, daß die ErbschaslS- oder SchenkungSsteuer von
allen unbeweglichen Sachen zu bezahle» sei, welche im bernischen
Staatsgebiete liegen und infolge Becrbung ober Schenkung
Hand ändern, immerhin unter Vorbehalt der im 8 3 festge-
setzten Ausnahme». Diese gelten zunächst gegenüber den Nolh-
erben. Also ein Vater, der sein Kind erbt, und umgekehrt, ein
Kind, daS seinen Vater erbt, bezahlt keine Erbschaftssteuer.
Ebenso Eheleule, die einander beerben. Dann folgt noch eine

Reihe anderer Ausnahmen. Ich empfehle Ihnen den § 1 zur
Genehmigung.

Der 8 1 wird ohne Einsprache durch daS Handmehr
genehmigt.

8 2.

Der nämlichen Erbschafts' und Schenkungssteuer ist auch
das sämmtliche bewegliche Vermögen unterworfen, wenn
der beireffende Erblasser oder Schenker, Ersterer im Zeitpunkte
seines AbstcrbcnS, und Letzterer im Zeitpunkte seiner Schenkung^
entweder un bernischen Staatsgebiete seinen Wohnsitz, oder aber
bei dem Mangel eines solchen in demselben sich aufgehalten hat.

Die Hcimaihrechligkeit des Erblassers ober Schenkers und
die Heimaihrechligkeit und tre Wohnsitzverhältniffe des Erben,
deS VermächlntßnehmerS und des Beschenkten übe» demnach
rn der Regel auf die Versteuerung des beweglichen Vermögens
keinen Eiufluß.

Herr Berichterstatter. Auch dieser Paragraph ist mit
den allgemeinen Grundsätzen über Besteuerung im Einklang,
und es werden in Zukunft kaum mehr Konflikte entstehen. Bisher
wurde zwar eine andere PrariS geübt, aber es führte öfter auf
schlüpfrige Wege. Man nahm den Wohnort deS Erblassers,
sowie des Erben und den Ort, wo das Vermögen lag, zur
Grundlage und wenn zwei Umstände zusammentrafen, so wurde
dasselbe der Steuer unterworfen. Dieß war der Fall beim
Tode einer Frau von Dießbach, die ihr bewegliches Vermögen
in Bern, das unbewegliche dagegen im Kanton Freiburg halte.
Der Kanton Bern erklärte alleS für versteuerbar, der Erbe
machte jedoch die Einwendung, daß in Freiburg selbst eine

Erbschaftssteuer von 11 Prozent erhoben werde. Die
Finanzdirektton und die Regierung deS Kantons Bern erklärten, die

doppelte Besteuerung sei nicht recht, wohl aber seien wir im
Rechte, die Steuer zu fordern, da der Erblasser im Kanton
Bern wohnhaft und dort verstorben sei. Man fand, Freiburg
beziehe nur eine Art HanvändcrungSgebühr. Der BunvcSrath
gab dem Kanton Bern Recht, die Bundesversammlung entschied

jedoch anders und verfällte Bern zur Rückzahlung der Steuer,
welche von im Kanton Freiburg befindlichen Liegenschaften
erhoben worden. In der BnndeSversammlung wurde ein Gesetz

behandelt, welches auch Bestimmungen über die gegenseitige
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Besteuerung enthält; der vorliegende Entwurf entspricht jener
Vorlage, die zwar verworfen wurde, aber zu einer gewissen
PrariS führte.

Der 8 2 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 3.

Von der ErbschafiS- und Schenkungssteuer sind befreit:
1) Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen, welche

den Verwandten deS Erblassers oder SchenkerS in der auf- und
absteigenden Lmie in Folge Gesetzes oder ausdrücklicher
Verfügung anfallen oder zukommen.

2) Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen eines
Ehegatte» an den andern, insofern nicht die Ehe bet protestantischen

Ehelcuien durch gerichtliches Urtheil aufgelöst, bei
katholischen Eheleuten durch die kompetente Behörde eingestellt war.

3) Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen zu Gunsten
bernischer öffentlicher und gemeinnütziger Stiftungen, wie Spitäler,
Armen-, Kranken-, Waisen-, Lehr-, Schul- und Erziehungs-
Anstaltcn, Invaliden- und Krankenkassen.

Wenn ab Seite der Erben oder Beschenkten uncntgeldliche
Abtretungen von dem ihnen angefallenen Vermögen an solche
Anstalten gemacht werden, so sind dieselben von der Bezahlung
einer ErbschafiS- und Schenkungsabgabc für den abgetretenen
Betrag ebenfalls befreit.

4) Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen, wenn der
Gesammlwerth der einem Einzelnen in der gleichen Erbschaft
ober Schenkung zufallenden Beträge zusammen Fr. 4VV nicht
übersteigt.

Der Herr Berichterstatter durchgeht die einzelnen
Bestimmungen dieses Artlkes und empfiehlt denselben zur
Genehmigung.

Sigri. Bisher war eS der Fall, baß die außerehelichen
VerwandtschafiSverhältnisse ausnahmsweise mit Steuer belegt
wurden. In letzter Zeit nahm der Große Rath ein Gesetz über
daS Erbrecht der Unehelichen an Ich glaube nun, die Unehelichen

sollen bezüglich der ErbschaslS- und SchenkungSsteuer
gleich gehalten werden, wie die Ehelichen.

Der Herr Berichterstatter erklärt sich mit dieser
Ansicht ganz einverstanden und fügt die Bemerkung bei, daß z. B.
Kinder oder Eltern, die einander erben, künftig keine Steuer
mehr davon bezahlen werden.

Der 8 3 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 4.

Die Berechnung und die Größe der ErbschaftS« und
SchenkungSsteuer wird durch daS VerwandtschaftSverhältniß
bestimmt, in welchem der Erblasser zu den Erben ober Ver-
mächtnißnchmern, oder der Schcnker zu dem Beschenkten steht, »

und der Grad der Verwandtschaft wird nach den Vorschriften
deS bernischen CivtlgesetzbuchcS berechnet (Satz. 19, 2V, 21
und 22 0).

Herr Berichterstatter. Bet der Berechnung der
ErbschaftS- und SchenkungSsteuer ist also der Verwandtschaftsgrad
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maßgebend, Je näher ver Erbe vein Erblasser verwandt, vesto

geringer ist vie Steuer, welche er zahlt.; bei entfernter
Verwandtschaft «st dieselbe größer. Der Gcav wirv nach Vorschrift
des Civilgesetzes bestimmr, welches auch für den Jura
maßgebend ist. Auch nach Peru bisherigen Gesetze war eS so

gehalten.

v. Buren. Der 8 4 sagt, vaS Steuerverhälrniß werde
nach vem Grave ver Verwandischasr bestimmt. Wenn vreß ver

einzige Maßstab ist, nach welchem die Erbschaftssteuer bestimmt

werden soll, so gehörr der Artikel nach meiner Ansicht daher,

Ist vieß aber nicht der Fall, und kommen noch andere
Verhältnisse in Frage, so ist der Artikel durchaus überflüssig und
kann die betreffende Bestimmung bei spätern Paragraphen erledigt
werden Das VerwandlfchafiSverhäliniß ist aber für die
Erbschaft nichr einzig inapgebend. denn es kann gar wohl der Fall
eintreten, daß ein entfernterer Verwandter dem Herzen einer
Verso» näher steht als andere, nähere Verwandte. Da ich

finde, man gehe im 8 5 zu weit, so trage ich schon jetzt daraus
an, den 8 4 zu streichen.

Herr B e r i ch i er st a t le r. Ich Halle dafür, die Streichung
sei ganz unzulässig. Wir haben nur zwei Maßstäbe, »ach

welchen die Steuer berechnet werden kann: der eine ist der

Grad der Verwandtschaft, der andere die Giöße der Erbschaft.
Aber mil dem lederen Maßstabe hätte ich nichi zu kommen

gewagt, weil er ein Pivgressionsverhälinill zur Folge haben
würde. Wen» Sie diesen Grundsatz aufnehmen wollen, so

kann ich eö zugeben, aber ich kann Nichr zugeben, daß Sie den

andern Maßstab streichen. Es wäre unter Umständen gar nicht
unbillig, daß Einer, der 1999 Fr. erbt, nur 2 Prozeni,
dagegen Einer, der l9,999 Fr erbt, 6 Prozent Steuer zahlen
müßre. Aber ich wollte den Vorschlag nichi machen, weil ich

voraussetzte, baß man es als Progression besinnen haben würde.

Girard. Mn dem Art. 4 bin ich eiirveistanden, aliein
ich glaube, daß ma» nr der PranS auf eine Schwierigkell
stoßen werbe wegen dem Wortlaut des Artikels selbst, welcher
aus die bernische Gesetzgebung vriwrisi mn der Angabe, daß der

Verwandtschaftsgrad zufolge der Satz. 19, 29, 2t und 22 des

berniscken Civilgesetzbnchcö festgestellr werde. Da nun im
Kanivn zwei Civilgesetzbücher bestehen, so möchte ich fragen,
aus welche Weife dann das Gesetz im Jura angewendel werden
soll. Es scheint mir. daß man zur - eseliigung jebeS Zweifels
über die Tragweile des Gesetzes die Anführung der einschlagenden

Artikel des berntschen CivilgesetzbucheS weglassen sollte.
Wenn man später zu einer einheitlichen Gesetzgebung für den

ganzen Kanton gelangt, so wird dann der GesetzeSariikel in
derselben gleichlauten. Daher stelle ich den Antrag, es möchte
die Anführung bel Satzungen des bernischen CivilgesetzbucheS
gestrichen, und gesagt werden, daß der Verwandtschaftsgrad
durch das Civilgesetz bestimmt sei.

Vernarb. Ich bemerke dem Herr» Giraid, daß die
Verwandtschaftsgrade nach dem französischen Uvlln vivii die

nämlichen sind, wie diejenigen rm bernischen Civtlgesetzbuch, so

daß daö Ciiai beibehalten werden kann.

Girard. Die Bemerkung des Herrn Bernard bestätigt
gerade die Richtigkeit meiner Ansicht, paß nämlich diese Citation
der Satzungen veö bernische» CivilgesetzbucheS unnöthig ist.

Herr Berichterstatter. Bis dahin wurde bes der Be.
stimmung deS Verwandtschaftsgrades nach dem Ewilgesetze
Versahren um keinen Zweifel zu veranlassen. Man ließ eine
Uebersetzung der betreffenden Satzungen den jurassische» Amis-
schaffnereien zustellen, und eS erhoben sich keine Schwierigkeiten.
Man kann diese Einrichtung daher füglich bestehen lassen; es

darf den Jura nicht erschrecken.

A b st l m m u n g.

Für den Antrag des Herrn Girard Minderheit.

„ » §4 nach Antrag deS Regiern n g SralheS Mehrheit.

„ Streichung desselben Minderheit.

8 5.

Von dem nach Vorschrift dieses Gesetzes steuerpflichiigen
Vermögen ist an Steuer zu bezahlen:

». im Falle der Erblasser mit den Erben oder Vermächtniß-
nehmern oder der Schenker mir dem Beschenkten in der
Seitenlinie verwandt ist:
1. im zweite» Grabe (Geschwister) 2 vom Hundert;
2. im dritten Grade (Oheim und Neffe) 3 vom Hunden;
3. im vierten Grade (Geschwisterkinder) 4 vom Hundert;
4. im fünften Grade, 5 vom Hunden.
5. IM fechsien Grade, ti vom Hundert.
in wellern Graden oder Nichlverwandlschasr 19 vom
Hunden.
Wenn in einem BeerhungSfalle die DeSzendenien ihr.»

Aszendenren infolge EinstanbSiechtS vertreten, so haben dieselben
die nämliche Steuer zu bezahlen, welche der vorabgestorbene
Aszendeni Härte bezahlen müsse», falls derselbe den ErbansaU
erlebt haben würbe. ^

Tiefe letztere Bestimmung findet jedoch in den Fällen keine

Anwendung. in welchen der Erbe kraft einer letzten Willens-
vervrdnung in die Erbfolge eintritt.

Herr Berichterstatter. Im 8 5 liegt die eigentliche
Ouinlessenz des ganzen Gesetzes. Wenn S>e diesen Paragraphen
annehmen, so wird es für den Staat die Folge haben, daß ihm
die Erbschaftssteuer statt 199.999 Fr. ungefähr 169—165.999
Franke» abwerfen wirb. Ich ließ eine Berechnung macheu,
wie groß der Ertrag dieser Steuer wäre, wenn in den letzten
vier Iahren die vorliegenden Ansätze zur Ausführung gebracht
worden wären. Nach dem bisherigen Gesetze wurden bei Erb-
schaslSfällen im zweiten Grade 1 Prozent; im dritten Grade
2 Prozent, im vierten Grade 3 Prozent, im fünfte» Grabe
4 Prozent, in weitern Graden oder wo gar keine Verwandtschaft

vorhanden ist, 6 Prozent gefordert. Ich finde nun, baß
die EibfehaftSsteuer eine billige Steuer und leicht zu erheben
sei. Wir beschränke» sie auf sogenannte lachende Erben, und
wer lachend erbt, kann sicher dem Staat einige Prozent
abtreten. Daher möchte ich den 8 5 zur Annahme empfehle».
Er macht eine Ausnahme für einzelne Fälle. ES hinterläßt
z. B. Jemand drei Geschwister, die, als im zweite» Grade
verwandt, in Zukunft 2 Prozent zahlen müssen; »»» stirbt aber
VaS Eine der Geschwister und eS treten dessen Kinder als Eiben
ein; in diesem Falle müßten sie, wenn man die Steuer nach
dem Verwandtschaftsgrade berechnen würde, 3 Prozeni bezahlen;
allein unier diesen Umständen wied das Einstandsrecht
zugelassen. Dieses Recht findet jedoch keine Anwendung, wenn der
Betreffende durch letzte Willensverordnung zum Erben gemacht
wird. In diesem Falle muß der Erbe diejenige Steuer
bezahlen. welche es ihm im Verhältniß zum Verwandtschaftsgrade

bezieht.

Mühlethaler Der Herr Finanzdirektor sagt, eS handle
sich um Geld; gut, ich glaube, er käme morgen schon wieber
Mit einer solchen Voilage, wenn man eS nur von dieser Seite
auffassen winde. Allein ich halte dafür, eö wäre doch nicht
zweckmäßig, die Ansätze ggr zu sehr in die Höhe zu schraube«.
Es könnte dieß g« UnWigkeiten führen, wen» z. B. ein ärmerer
Mann, der etwqs erspart hat, fftichf, arme Verwandte hat, und
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dann der Staat käme und daS todte Huhn rupfen würde. Ich
stelle daher den Antrag, die Steueransätze des GeseyeS von
1852 beizubehalten.

Sigri. Ich bin so frei, den Herrn Berichterstatter um
Auskunft darüber zu ersuchen, wie eS im Falle der Substitution
bei letzten WillenSvcrorduungen gehalten werden soll, wenn

B. Jemand eine Person zum Erben berufen hat, diese aber
den Erbfall nicht erlebt, wie eS dann in Betreff der Kinder
dieser Person zu halten sei.

Herr Berichterstatter. Die Fälle, welche Herr Sigri
im Auge hat, werden bei § 2l u. f. in Frage kommen. Im
Falle der Substitution bezahlt der Erbe nach Verhältniß seines
Verwandtschaftsgrades, also wenn er im vierten Grade ist,
4 Prozent. Handelt eS sich um eine Steuer, die von einer
fideikommissarischen Erbschaft, welche einem Dritten verschrieben
ist, bezahlt wurde, so kann der erste Erbe die Steuer von dem

betreffenden Nacherben zurückfordern, wenn die Erbschaft an
diesen übergeht.

v. Büren. ES hat am Ende alles sein Maß und Ziel.
Man findet es angemessen, eine Steuer von Erbschaften zu
erheben. Aber nun frage ich: ist eS billig und gerecht, ist eS

gut, daß man in gewissen Fällen bis auf 10 Prozent gehe, daß
man den vollen zehnten Theil der Erbschaft erhebe? Das
scheint mir denn doch deS Guten zu viel Ich glaube, die

bisherigen Ansätze genügen, und unterstütze in erster Linie den

Antrag des Herrn Mühlethaler. Wenn man aber weiter gehen
will, so möchte ich doch davor warnen, zu weit zu gehen. Wenn
man bei nähern Verwandtschaftsgraden einen geringern Sttuer-
delrag bezieht, so soll die Steuer bei weiter entfernten Graden
nicht zu wett ausgedehnt werden. Der Entwurf macht keinen

Unterschied. Alle Legate, die zu Gunsten von Personen gemacht
werben, welche nicht gerade verwandt sind, müßten nach
demselben die vollen UZ Prozent bezahlen. Deßhalb stelle ich den

Ant»g, bei Ziffê A «iwsach-zu sagen: „im sechsten Grade und
weiter 6 Prozent", und dann die litt, b zu streichen. DaS ist
mein Antrag in zweiter Linie. Sollte auch dieser nicht belieben,
so beantrage ich, bet litt, b statt UZ Prozent zu setzen 8 Prozent.

Hauswirth. Ich möchte bei Ziffer 1 die Geschwister
von der Steuer auSnehmen. Die Geschwister stehen vermöge
natürlicher Beziehungen zum Erblasser in einem Verhältnisse,
daß die Besteurung derselben nicht billig ist, und das Publikum
fände eS unbillig, wenn Bruder oder Schwester eines Verstorbenen

noch eine Erbschaftssteuer bezahlen müßten.

Im er. Ich muß dasjenige, was die Herren Mühlethaler
und v. Büren angebracht haben, unterstützen und ebenfalls
darauf aniragen, daß der Wortlaut deS frühern, gemäßigten
Gesetzes beibehalten werde, namentlich in Bezug auf litt. b.
Man geht in der Thal zu weit mit UZ vom Hundert, wenn
man weiß, daß dergleichen Legate fast immer nur armen Leuten
zufallen. Es wäre wirklich eine Uebertreibung, wenn man
dieselben mit 10 Prozent belegen würde. Demnach stelle ich
den Antrag, für diesen Fall den Artikel deS alten Gesetzes

beizubehalten, oder wenigstens in litt, b nicht höher als auf
8 Prozent zu gehen. Da das neue Gesetz, welches über die
unehelichen Kinder erlassen worden ist, nur den alten Kantonstheil

betrifft, so könnten Zweifel entstehen, ob die unehelichen
Kinder im Jura die höchste Gebühr bezahlen müssen Somit
beantrage ich, daß die gesetzlich anerkannten unehelichen Kinder
deS neuen KantonSiheileS gleich wie diejenigen deS alten Kan-
tonStheileS gehalten sein sollen. Ferner bemerke ich, daß man
die Vorsorge getroffen hat, diejenigen, welche den verschiedenen
Klassen angehören, namentlich zu bezeichnen, wie Brüder und
Schwestern, Oheim und Neffe u. s. w. Diese Aufzählung
könnte ebenfalls zu irrigen Auslegungen Anlaß geben, wenn ste
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nicht in dem Sinne vervollständigt wird, daß man nicht weiß,
wohin die Großneffen gehören, und daß man die eigentlichen
Neffen, welche den vierten Grab ansprechen, darunter verstehen
könnte; man sollte daher auch, um jeden Zweifel zu heben, der
Ziffer 3, nach den Worten: „Geschwisterkinder" beifügen: „und
Großneffen". Auf diese Weise wird es dann klar, welche
Individuen dem vierten Grade angehören.

Herr Berichterstatter. Da das neue Reglement keinen
Schlußrapport mehr gestattet, so ist der Berichterstatter genöthigt,
mehr als früher das Wort zu ergreifen. Ich erlaube mir nun
aus die Voten der einzelnen Redner zu erwidern. Herr Mühlethaler

möchte die bisherigen Ansätze beibehalten. Wenn man
das gewollt hätte, so wäre eS besser gewesen, sogleich im Ansang
zu sagen, man wolle nichts vom Gesetze. Der Hauptzweck
eines Steuergesetzes ist immer ein fiskalischer. Derselbe Grund
gilt auch gegen den Antrag deS Herrn Hauswirih. Wenn
man seinen Antrag annehmen würde, dann würde dieses Gesetz
statt Fr. 50— 60,000 mehr, um so viel weniger abtragen, weil
die Erbschaften im zweiten Grade die häufigsten find. Ich
möchte daher von diesen Anträgen abrathen. Herr v. Büren
bekämpft namentlich die Bestimmung unter litt. d. Ich gebe
zu, daß eine Steuer von 10 Prozent eine starke Steuer ist, aber
in andern Kantonen gehen sie noch höher. So bezieh. Waadt
in Fällen, wo keine Verwandtschaft vorhanden ist, 12 Prozent.
Es wurde auch auf ärmere Leute hingewiesen, die im Falle
find, eine kleine Erbschaft zu machen. Für solche Fälle steht
daS Gesetz eine Ausnahme vor, indem eS Erbschaften.
Vermächtnisse und Schenkungen im Betrage bis aus Fr. 400 der
Steuer enthebt. Kommen die Leute in den Fall, eine größere
Erbschaft zu machen, so werden sie gewiß nicht ungern eine
Steuer zahlen. Uebrigens wenn Ste den Zweck wolln, müssen
Sie auch VaS Mittel wollen. Ich erinnere Sie ane eine
Bemerkung, die ich bet einem frühern Anlasse gemacht, und die
dahin ging, daß wir nun beim ordentlichen Büdgel ein Nor-
maldestzit von 400—500,000 Fr. haben, welches gedeckt werden
muß. Dieser Aussall ist entstanden durch eine Reihe
gesetzgeberischer Erlasse deS Großen Rathes, welche Mehrausgaben
zur Folge hatten; so durch die Gesetze über daS Schulwesen,
daS Besoldungsgesetz, die Reorganisation des Landjägerkorps zc.

Um andererseits die Einnahmen deS Staates zu vermehren,
fanden wir ein Mittel in der Besteurung solcher Kapitalien,
die nicht auf Grundeigenthum versichert sind; ein ferneres Mittel
fanden wir in der Erhöhung der Militärsteucr; auch die
Erbschaftssteuer soll dazu mithelfen. Ein anderes Mittel lisgt in
der bevorstehenden Revision der Grundsteuerschatzungen. Herr
Jmer möchte bei Ziffer 3 auch der petits neveux gedenken, die
in den vierten Grad zu stehen kommen. Diese Ergänzung
kann ich zugeben. Was die vom nämlichen Redner berührte
Gleichstellung der unehelichen Kinder im Jura mit denjenigen
im alten Kantone betrifft, so hätte dieser Punkt bei 8 3 berührt
Werden sollen. Aber es versteht sich von selbst, daß die Unehelichen

im Jura gleich behandelt werden sollen, wie diejenigen
im alten Kantone.

Abstimmung.
Für den Antrag des Herrn Haus wirth
Ziffer 1 : für 2 Prozent

„ 1 Prozent (Antrag des Herrn
Mühlethaler) 7t „

Ziffer 2: für 3 Prozent 66 „
„ 2 Prozent (Antrag deS Herrn
Mühlethaler) 56 „

Ziffer 3: für 4 Prozent Mehrheit.

„ 3 Prozent (Antrag des Herrn
Mühlethaler) Minderheit.

Ziffer 4: für 5 Prozent 84 „
„ 4 Prozent (Antrag des Herrn

Mühlethaler) 24 „
91

Minderheit.
52 Stimmen.
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Ziffer 5: für den Antrag des Herrn Mühle-
thaler

Für den Antrag deS Herr» v. Büren (Ziffer
5 und litt, d zu vereinigen und für alles
6 Prozent zu fordern, eventuell)

„ litt, b nach dem Entwürfe, eventuell

„ 8 Prozent (Antrag des Herrn Jmer)
„ den mvdlfizirlen Antrag deS Regierun gS-

rathes (Beibehaltung der litt, b mit einem

Ansätze von 8 Prozent, definitiv)

„ den Antrag des Herrn v. Büren (Ver
einigung der litt h mit Ziffer 5 und einem

Ansätze von 6 Prozent)

„ den Antrag deS Herrn Jmer (betreffend
die Unehelichen)

„ die unangefochtenen Bestimmungen

Minderheit.

Mehrheit.
61 Stimmen.
71

80

46 „

Minderheit.
Handmehr.

bestimmten Maßstab festsetzt und daS Verhältniß durch ein
Beispiel klar macht.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 6.

Leibrenten sind in allen ErbschaftS- und SchenkungSfällcn,
handle es sich um deren Besteurung selbst oder um deren Abzug
von einem abgabepflichtigen Gut, im zehnfachen Werthe zu
kapitalisircn.

Herr Berichterstatter. Wer eine Leibrente von Fr. 1000
bezieht, zahlt die Erbschaftssteuer von einem Kapital von
Fr. 10,000. Haftet eine Leibrente auf einer Erbschaft, so wird
sie im nämlichen Maßstabe vom Kapital abgerechnet. Erbt

z B. ein Kapital von Fr. 20,000, aber er muß einer andern
Person eine Leibrente von Fr. 1000 zahlen, so wird diese zu
Fr. 10,000 beim Kapital in Anschlag gebracht. Der betreffende
Erde hat also noch für Fr. 10,000 Erbschaftssteuer zu zahlen;
die andere Person zahlt für die Leibrente ihre Steuer.

Der § 6 wird durch daS Handmehr genehmigt.

8

Auch die sogenannten Verpsründungsverträge fallen in den

Bereich dieses Gesetzes, sobald die kapitalistrte Leibrente den

abgetretenen Gegenwert!) nicht erreicht; m diesem Fall ist der
Ueberschuß des Gegenwerthes zu versteuern. Wenn z. B. ein

VenragSkonlrahent dem andern einen Werth von Fr. 10,000
gegen eine jährliche Leibrente von Fr. 600
abgetreten hat, so wird die Lcidrenix, zu 10 Prozent
kapitaltsirl, als Passivkapiial mit „ 6,000
von dem abgetretenen Werthe abgezogen und der

Pfrundgeber als mit Fr. 4,000
beschenkt angesehen und als solcher mit der betreffenden Abgabe
belegt.

Herr Berichterstatter. DaS bisherige Gesetz erwähnt
nicht ausdrücklich der Verpsründungsverträge, und es kommen

Fälle vor, daß solche Verträge abgeschlossen werden, um daS

Gesetz zu umgehen. Indessen bildete sich schnell eine PrariS,
nach welcher solche Verträge seit Jahren auch mit einer Steuer
belastet wurden. Um nun eine Umgehung deS Gesetzes zu
verhindern, wurde eine Bestimmung ausgenommen, welche einen

8 8.

Die Gemeindräthe sind verpflichtet, dem AmtSschaffncr oder
dem mit der Besorgung der AmlSschaffnereigeschäste betrauten
Beamten ihreö Amtsbezirks, in den Amtsbezirken Delsberg,
Freibergen, Laufen und Prunirut dem Einnehmer der Ein-
regislrirungsgebühren, von jedem ErbschafrSansall unemgeldlich
und schriftlich Kenntniß zu geben, bei welchem voraussichtlich
das Sieuerrechl deS Staates begründet sein dürfte und zwar
binnen der Frist von 14 Tagen, vom Todestage des Erblassers
an gerechnet.

Ebenso haben innert der Frist von 14 Tagen der ÄmlS-
tchaffnerei ihreö Bezirks unentgeldlich und schriftlich Kenntniß
zu geben:

1. die Fcriigungsbehörden von der Fertigung von Verträgen
oder Homologation von Urkunden, die Beifügungen über
Vermögen enthalten, welches der Steuer unterworfen ist;

2. die Notarien von Schenkungs- oder VerpfrüubungSver-
rrägen, deren Gegenstände versteuerbar sind;

3 die AmiSichreiber von der Annahme von Erbschaften, die

steuerpflichtig sind.
Die Führer der Sterberegister haben vierteljährlich Auszüge

auS denselben an die Amtsschaffnerei (EinregistrirungSbüreaur)
ihres Amtsbezirks abzuliefern. Diese AuSzüge sollen daS genaue
Verzeichniß der in der betreffenden Gemeinde Verstorbenen
enthalten und nach Mitgabe der von der Steuerverwaltung zu
liefernden Formulare ausgefertigt sein.

Herr Berichterstatter. Man hätte vielleicht besser

gethan, den Ausdruck „Gemeinderäthe" durch „OrtSpolizeibehörde"
zu ersetzen, weil dann auch der Gemeindepräsident unter
denjenigen verstanden wäre, welche die Anzeige zu machen haben
Dre Frist von 14 Tagen mag etwas kurz erscheinen, und da
die Gemeinveräthe aus dem Lande sich, wie Herr Regez
bemerkte, nicht alle 14 Tage versammeln, so könnte ich die AuS.
dehnung der Frist aus einen Monat zugeben, obschon bei

Ziffer 1 und 2 eine Frist von 14 Tagen genügt. Am Schlüsse
enthält der § 8 eine Bestimmung, die bisher auch bestanden

ha« und die unumgänglich nothwendig ist, wenn die Finanz-
verwaltuna im Stande sein soll, zu wissen, wo versteuerbare
Erbschaften vorhanden sind.

Regez stellt den Antrag, die vierzehntägige Frist auf
30 Tage auszudehnen.

Jmer. Im Jura werden die Anzeigen nickt beim AmtS-
schretber, sondern beim AmtsgericktSschreiber gemacht; man muß
also hier diesem Verhältnisse Rechnung tragen.

Möschler beantragt, die Frist auf 6 Wochen festzusetzen,

da die Gemeindräthe in den Berggegenden nicht so fleißig
zusammenkommen, daß eine Frist von 14 Tagen genügen würde.

Mühlhelm. Wir wissen, daß laut einem Beschlusse des

Großen RalheS Einheit der Gesetzgebung angestrebt wird. Von
diesem Standpunkte aus wurden denn auch heute bereits einige
Amendements verworfen. Nun scheint eS mir, man könnte

auch hier dm ch eine geeignete Redaktion dahin wirken, daß später,
wenn eine einheitliche Gesetzgebung einmal besteht, die Vollziehung
nicht erschwert würde Wenn man sagen würde: „der mit der
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Besorgung der StaarSsteuer betraute Beamte", so wäre dem

Antrage deS Herrn Jmer Rechnung getragen. Ich stelle daher den

Antrag, die spezielle Bestimmung, welche auf den Jura Bezug
hat, zu streichen und durch diesen Ausdruck zu ersetzen.

G feller zu Wichtrach. Ich möchte ebenfalls den Antrag
aus Verlängerung der Frist unterstützen, da 14 Tage nicht
genügen und in einzelnen Fällen Kosten verursachen würden. Da
die Gemeindräihe keine Besoldung beziehen, so möchte ich auch
nicht zu strenge gegen dieselben sein.

Reichenbach. Ich stelle den Antrag, die Ziffer 2 zu
streichen Die Notarien sind am allerwenigsten Polizeiange-
stelltc deS Staates, und es scheint mir daher nicht am Orte zu
sein, dieselben wie Behörden und Angestellte in Anspruch zu
nehmen

Herr Berichterstatter. Ich sehe zwar wirklich die
Nothwendigkeit einer Fristverlängerung auf mehr als 36 Tage nicht
unbedingt ein, da nicht der ganze Gemeinderalh zusammentreten
muß, und der Gemeindschreiber die Sache besorgen kann. Aber
es kommt hier wirklich nicht darauf an, ob man eine Frist von
36 oder 46 Tagen einräume; ich kann daher den Antrag der
Herren Möschler und Gfeller zugeben. Um dem Antrage deS

Herrn Jmer Rechnung zu tragen, würde man nach dem Worte
„Amisschaffner" im ersten Lemma beifügen „resp. Amtsgerichtsschreiber."

Was hingegen den Vorschlag deS Herrn Mühlheim

betrifft, so ist derselbe schlechterdings nicht zulässig. Der
Bezug der EinregistrirungSgebühren in einigen Bezirken deS

Jura hat schon seit Jahren bestanden, bevor das ErbschaftS-
steuergesetz erlassen wurde. Im Jura hat man Einnehmer der
Grundsteuer und Einnehmer der EinregistrirungSgebühren. Die
erster» liefern den Betrag dem AmtSschaffner ab; der Ausdruck
deS Herrn Mühlheim ist also unrichtig, da im alten Kantone
ganz andere Beamte die StaatSsteuer beziehen. Für die Amtsbezirke

DelSberg, Freibergcn, Laufen und Prumrut besteht
bezüglich der EinregistrirungSgebühren eine Ausnahme. Es wird
sich dann auch fragen, ob man diese Gebühren fortbestehen
lassen wolle oder nicht. Der Staat hat kein großes Interesse
daran, da sie meistens den Gemeinden zukommen. ES war
gewissermaßen eine Vergünstigung, die seiner Zeit den
betreffenden Gegenden eingeräumt wurde, theils zur Deckung von
Kriegskosten, theils zu gemeinnützigen Zwecken, Auf die

Bemerkung deS Herrn Reichendach habe ich zu erwidern, daß man
den Notarien nicht eine eigentliche Denunziation, sondern die

Erfüllung einer Bürgerpflicht zumuthet.

Mühlheim zieht seinen Antrag mit Rücksicht auf die
erhaltene Auskunft zurück.

Reichenbach macht die berichtigende Bemerkung, daß
die Notarien mit Buße bedroht werden, wenn sie die Anzeige
unterlassen.

R östi. Anknüpfend an die Bemerkung des Herrn Reichenbach

füge ich bei, daß die mit der Erhebung der Steuer
beauftragten Beamten nach diesem Entwürfe 5—6 Anzeigen
erhalten würden. Das scheint mir denn doch nicht nothwendig.
Es wird etwas zu viel verlangt, und wenn die Betreffenden
etwas übersehen, so wird eine Ordnungsstrafe angedroht.
Indessen bin ich nicht disponirt, einen Antrag zu stellen, da ich
die Sache noch zu wenig untersucht habe.

Herr Berichterstatter. Um die Steuer zu sichern, muß
man eine möglichst genaue Kontrolle haben. Ich mache Herrn
Rösti aufmerksam, daß keine der im vorliegenden Artikel
bezeichneten AmiSstellen daS Gleiche zu besorgen hat, wie die

andern. Die Fertigungsbehörden geben von der Fertigung von
Verträgen, Homologation von Testamenten w. Auskunft, die

Notarien von Schenkungsverträgen u. dgl., die Amtsschreiber
von der Annahme von Erbschaften, amtlichen Güterverzeichnissen
u s. f.

Regez. Ich bin mit der Ansicht der Herren Reichcnbach
und Rösti einverstanden und möchte, um die Bestimmung bei
Ziff. 2 klarer zu machen, beifügen: „und welche sie stipulirt
haben."

H a uswirrh. Bekanntlich kommen die LebenSversicherungS-
anstalicn immer mehr in Ausschwung. Es können nun
Erbschaften anfallen, von denen Niemand Kenntniß erhielte, wenn
im Gesetze nichts vorgeschrieben wirb Da aber jeder Agent
einer solchen Austalt unter polizeilicher Aufsicht steht, so sollte
man demselben die Pflicht auferlegen, im Falle eineS Erb-
schaftsfallcs Anzeige zu machen.

Der Herr Berichterstatter gibt sie Anträge der Herren
Regez und Hauswirlh als erheblich zu

Abstimmung,

Für den Ausdruck „Gemeinderäthe"

„ „ „Orlspolizeibehördc"
69 Stimmen.
23 „

eine Frist von 46 Tagen Mehrheit,
ven Antrag des Herren Regez; eventuell „
die modifizirle Zjff 2 48 Stimmen,
den AMiag des Herrn Reichen buch 47 „
„ „ „ „ HauSwirlh Mehrheil.
„ » „ », Jmer „

S 9.

Der Finanzbeamte, dem eine solche Anzeige zugekommen,
hat sodann die Pflicht, über den Sachverhalt die nöthigen
Erkundigungen einzuziehen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

S 16.

Der Erbe, Vermächlnißnehmer oder Beschenkte hat gleichfalls
dem betreffenden Fiuanzdeamten deS Staats von dem Erb- oder
Schenkungsfalle schriftlich Kenntniß zu geben und zwar:

a. Der Erbe:
1. Wenn über die Verlassenschaft ein amtliches Güterver-

zetchniß vollführt worden ist, binnen 36 Tagen von
AuSlauf der UeberlegungSfrist an gerechnet;

2. Wenn über die Verlassenschaft kein amtliches Güterver-
zetchniß vollführt worden ist, innert drei Monaten nach
dem Todestage deS Erblassers.

d. Der Vermächlnißnehmer:
Innert 36 Tagen, vom Tage des Empfangs des Auszuges
von der betreffenden letzten WillenSverorbnung (Testament
ober Codizill) an gerechnet (Satz. 612 6).

o. Der Beschenkte:
Binnen 36 Tagen von der Erwerbung des Geschenkes an
gerechnet.
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Geht eine Verlassenschaft an mehrere Personen (Erben
unv Pcrmächtnißnehmer) über, so kann die Anzeige für die

ganze Erbschaft insgesammt gemacht werden.

Herr Berichterstatter. Nach diesem Artikel hat der

Erbe nach Ablauf der für daS amtliche Gülerverzeichniß
bestimmten Frist noch volle zwei Monate Zeit zur Anzeige. Wird
kein amiliches Gülerverzeichniß aufgenommen, so hat er innerhalb

drei Monaten vom TodeStage hinweg die Anzeige
einzureichen Für die Vermächlnißnehmer ist nicht eine so lange
Frist nöthig. Der Erbe tritt in die Rechte und Verbindlichkeiten

deS Erblassers, während dem beim Vermächlnißnehmer nur
daS ihm zugefallene Vermächtniß in Frage kommt; er ist daher
im Stande, früher Anzeige zu machen. So verhält es sich auch

hinsichtlich der SckenkungSverträge. Geht eine Erbschaft an
mehrere Personen über, so ist nicht jede verpflichtet, die Anzeige

zu machen, sondern eS genügt, wenn von einer Seite eine

vollständige Erklärung gemacht wird.

Sigri stellt den Antrag, am Schlüsse des Artikels
beizufügen: „in welchem Falle die Fristen unter lütt. t> ihre
Anwendung finden."

Mühlethaler möchte den Ausdruck „Finanzbeamten deS

Staates" durch Bezeichnung deS betreffenden Beamten (AmlS-
schaffner) deutlicher machen.

Mühlheim wünscht, daß der § 28 mit dem 8 til
bezüglich der Verpflichtung der Erben zur Einrelchung einer
Anzeige in Einklang gebracht und eine dießfällige Bußandrohung
aufgenommen werde.

Herr Berichterstatter. Die Angabe von Seite deS

Erben selber ist unumgänglich nöthig, denn eS ist Niemand im
Falle, so genaue Auskunft über den Betrag des Vermögens zu
geben, wie er. Nun hat der 8 28 die Fälle im Auge, wo
gestraft werden soll. Ich haue aber selbst Zweifel darüber,
ob man hier eine Buße aufnehmen könne, und es wird bei

8 28 der Fall sein, sich deutlicher darüber auSzusprechen, was
man unter Verfchlagmß verstehe. Den von Herrn Sigri
beantragten Zusatz kann ich zugeben, um die Sache näher zu
untersuchen.

Imer. Bei litt, g ist gesagt, daß der Erbe verpflichtet
sei, die Eröffnung der Erbschaft „binnen 3ll Tagen", vpm Aus.
lauf der Ueberlegungsfrist an gerechnet, schriftlich anzuzeigen.
Zufolge dem französischen Civtlgesetzbuche ist diese Frist auf -46

Tage festgesetzt Da nun die zwei im Kanton geltenden
Gesetzgebungen ungleiche Fristen vorschreiben, so wäre es angemessen,
wenn dieselben hier nicht in gleichförmiger Weise bestimmt
würben, sondern einfach zu sagen: „n. der Erbe vor Ablauf
der gesetzlichen Ueberlegungsfrist". Auf solche Weise würde
man der Clvilgesetzgebung die Sorge überlassen, die Frist zu
bestimmen.

Herr Berichterstatter. Ich kann den Antrag deS

Herin Jmer nicht wohl zugeben, weil die Frist dann für beide
KantonSiheile verschieden und auch für die Erben viel schwieriger
wäre. Die Bestimmung des Entwurfes ist liberaler als der
Antrag deS Herrn Jmer. Der Umstand, daß der Uocle oivil
eine Ueberlegungsfrist von 40 Tagen einräumt, ändert nichts
an der Sache, da das vorliegende Gesetz nach Ablauf derselbe»
noch eine Frist von 36 Tagen einräumt. Auf den Einwurf
deS Herrn Mühleihalcr ist zu erwiedern, daß nicht überall die
gleichen Beamten die Erbschaftssteuer beziehen. In der Regel
ist es der AmtSschaffner, aber in einigen Bezirken sind eS die
RegierungSstatthalter oder die AmtSschreiber und im Jura zum
Theil die Einnehmer der EinregistrirungSgebühren. Nach meiner
Ansicht kann Niemand im Zweifel sein

Mühlethaler erklärt sich befriedigt.

Jmer zieht seinen Antrag zurück.

Der 8 >6 wird mit dem zugegebenen Antrage deS Herrn
Sigri durch das Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: l2*/z Uhr Nachmittags

Der Redaktor:

Fr. F a ß b i n o
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 25, November 1863.

Bormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bêgueltn, Buhren,
Egger, Hektar; Frote, Oeuvray, Rosselet, Thönen und Willi,
Simon; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Botteron,
Burger, Crelier, Feller, Froidevaur, Gasser, Gygar, Henzclin,
Keller, Christian; Lüthi, Lutz, Malhey, Rebetez, Schertenleib,
Stämpfli zu Schwanden und Zbinden.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Das Präsidium theilt der Versammlung das Ergebniß
der vom Bureau vorgenommenen Kommisstvnswahlen mit.
Demnach sind ernannt:

a. zu Mitgliedern der Kommission für die SeelandSent-
sumpfung, Gotthard^ und Jurabahnen:

1) Herr Niggeler, Fürsprecher, in Bern,
2) „ Schneider, Rudolf, vr. Uecl. in Bern.
3) „ Vogel, Kommandant, in Wangen.
4) „ Carlin, Fürsprecher, in Delsbcrg.
5) „ V. Känel. Peter, Fürsprecher, in Aarberg,
6) „ Tièche, Or, m Reconvillier.
7) v, Graffenried, W., in Bern.
8) „ Kncchtenhofer, Wilhelm, in Thun.
9) „ Gouvernon, Victor, aur BoiS.

10i „ Thormann in Bern.
11) „ Wyß in Langnau,

d. zu Mitgliedern der Kommission für die beide» Gesetzesent¬

würfe, welche eine Abänderung civilrechtlicher
Bestimmungen bezwecken:

1) Herr Niggeler, Fürsprecher, in Hern.
2) „ Reichenbach, in Burgdorf.
3) „ Hebler, „ in Bern.
4) „ Renfer, „ in Meinisberg.
5) „ Sigii, Notar, in Erlach,

Der nämlichen Kommission wird nachträglich der
Gesetzesentwurf, betreffend Bekanntmachung von GesetzeSent-
würfen an das Volk überwiesen.
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o. zu Mitgliedern der Kommission für das Gesetz über Aus¬
übung der medizinischen BerufSarlen und daS
Konkordat über Freizügigkeit der Medizin«lper-
sonen:

1) Herr Dr. Lehmann in Bern.
2) „ vr. Schneider „
3) „ vr. Wyttenbach „
4) „ Manuel, vr. )ur „
5) „ Michel, Fürsprecher, in Jnterlakcn.

<1. zu Mitgliedern der Kommission für das Gesetz über die
Mädchenarbeitöschulen:

1) Herr Lauterburg in Bern.
2) „ Bernard in ^ornet-clessous.
3) „ Gerber in Steffisburg.
4) „ Mühlhetm in Scheunen.
5) „ Rösti in Adelboven.

Tagesordnung.
Wahlen.

Wahl zweier Mitglieder des StänderatheS.

Erstes Mitglied.

Von 162 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Schenk, RegierungSrath 109 Stimmen.

„ vr. v. Gonzenbach, Großrath 37 „
Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist somit Herr RegierungSrath Schenk in Bern.

Zweites Mitglied.

Von 179 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Lehmann, I. U., alt-Großrath, 113 Stimmen.

„ vr. v. Gonzenbach, Großralh 53 „
„ Seßler, Großralh, 5 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Erwählt ist also Herr alt-Großraih I. U. Lehmann
zu Lotzwvl.

Wahl eines Generalprokurators.

Mit 159 Stimmen von 185 Stimmenden wird im ersten

Wahlgange erwählt:

Herr Robert Herrmann in Bern, der bisherige.

L2
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gewählt.

Wahl eines ObergerichtSschreiberS.

Von 182 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Romang, der bisherige 108 Stimmen.

„ Schärer, Fürsprecher 43 »

„ Fischer, „ 9 „
„ Christen. „ 5 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

ist also Herr I I. Romang in Bern, der bisherig«,

Ferner erhielten Stimmen:

Herr Großrath Michel, Fürsprecher 76 Stimmen.
Büyberger 26 „
S«ßler 14 „
Röihlisberger l2 „
Gfeller in Signau lt> „
v. Büren 6 „
Klaye 6 „
v Känel 6 „
Brunner 5 „

Wahl eines GerichSpräsidenten von Münster

an der Stelle des ablehnenden Herrn Juillard.

Vorgeschlagen sind:

Von der Amtswahlversammlung:

Herr Fr. Heitsch, AmtSgerichtSschreiber, in Münster.

„ Ad Marchand, Notar, in Renan.

Vom Obergerichte:

Herr MetthSe, AmtSgerichtSschreiber, in DelSberg.

^ Guenin, Notar, in Bern.

Von 178 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Heitsch

« MetthSe

„ Marchand

„ Guenin

109 Stimmen.
11 «
^ »

54

Erwählt ist somit Herr Heitsch, AmtSgerichtSschreiber,
in Münster.

Wahl der Bittschriftenkommission:

Der Herr Präsident bezeichnet alS außerordentliches
Wahibüreau die Herren Großräthe v. GoumoênS, Zingrr,
Herrmann und Möschler.

Von 130 Stimmenden werden zu Mitgliedern der Biit-
schriftenkommisfion gewählt:

Herr Grvßraih vr. Manuel
Kützderger
Guard
Reichenbach
Renfer
Bühlmann
Karlen

mit 122 Stimmen.

„ 117
110

„ 109
106
105

79

Ferner erhielten Stimmen:

Herr Großrath Aebi
Zingre
Brunner
Revel
Hebler
v. Bergen
Michel,

21 Stimmen.
13 „

6
"

5
"

4 „

Wahl der StaatSwirthscha-ftSkommifsion.

Der Herr PrLPident bezeichnet â außerordentliches
Wahlbüreau die Herren Großräthe Regez, v. Bergen,
Prob-ft und S a-Ich bi.

Von 150 Stimmenden werden zu Mitgliedern der StaatS-
wirthschaftSkommisston erwählt:

H Großrath Schmid, Andreas, mit 140 Stimmen.
vr. Tiêche 139
Karrer 132

// Wähler k, 131

// Sigri 127

l/ Vogel 109 ,/
Schmider 96

f, Thormann f, 95
v. Gonzenbach 94

Auf den Antrag der Militärdirektion und deS

Regierun gSratheS wird dem Herrn Friedrich Bal si g er,
Major deS Bataillons 55, wegen Krankheit die nachgesuchte
Entlassung aus dem Militärdienst in der üblichen Form ertheilt.

An dessen Stelle wird auf den Vorschlag der üamlichen
Behörden zum Major der Infanterie ernannt:

Herr August Jäggt von Bern, Hauptmann uud Aide-
major deS Bataillons 19. im ersten Wahlgang mit 84 Stimmen
von 103 Stimmenden.



Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes über
die Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Stehe GrvßrathSverhandiungen der gestrigen Sitzung, Seiteà s.)

s 11

Die Anzeige geschieht schriftlich bei demjenigen Finanz-
beamlen des Staates, in dessen Bezirk der Erblasser seinen
Wohnsitz halie, over gestorben ist.

Ist der Erblasser außerhalb des bernischen Staatsgebiets
angesessen gewesen (§ 1) ober gestorben, so ist die Anzeige
demjenigen Finanzbeamien einzureichen, wo das Vermögen liegt.

Bei Schenkungen unter Lebenden dagegen findet die Anzeige
an den Finanzbeamien statt, in dessen Bezirk der Beschenkte
wohnhaft ist.

Scherz, Finanzbirektor, als Berichterstatter, empfiehlt diesen

Artikel mit Hinweisung aus dessen Zweck, welcher darin besteht,

abfällige Zweifel zu beseitigen, weiche über die Frage entstehen
könnten, wo die Erbschafisanzeigen eingereicht werden sollen.

Sigri. In der Nachbarschaft meines Wohnortes besitzen

verschiedene neuenburgische Familien Güter ES ist nun möglich,
daß Eigenthümer von solchen Schenkungen machen könnten,
während der Beschenkte nicht im Kanton wohnt. Es wäre
daher zweckmäßig, für solche Fälle eine Bestimmung des

Inhaltes vorzusehen, daß die Anzeige da zu geschehen habe, wo
der größere Theil der geschenkten Gegenstände sich befindet, wenn
der Beschenkte außerhalb deS Staatsgebietes wohnt.

Herr Berichterstatter. Ich hätte geglaubt, die
Redaktion des Z 11 sollte genügen. Wenn der Gegenstand der

Schenkung ein beweglicher ist und der Beschenkte außerhalb des
KantonS wohnt, so wird man denselben kaum erreichen können.

Ist der Gegenstand der Schenkung unbeweglich, so sollte der
zweite Satz deS Artikels genügen. Indessen gebe ich den

Antrag deö Herrn Sign zu, um die Sache näher zu untersuchen.

Der § 11 wird mit dem zugegebenen Antrage deS Herrn
Sign durch das Handmehr genehmigt.

8 12.

Die ErbschaflS- oder Schenkungsanzeige soll enthalten:
1. Die Tauf- und Familiennamen, Heimath-, Wohn- und

TodeSort, sowie den Todestag deS Erblassers oder SchenkerS;
2. die Tauf- und Familiennamen und Heimath- und Wohnort

des Erben, VermächtnißnehmerS ober Beschenkten;
3. die möglichst genaue Angabe des Gegenstandes und Betrags

deS erbschaftlichen Vermögens, deS Vermächtnisses oder der
Schenkung;

-1. die Angabe der Schulden mit Belegen;
5. den Grad der Verwandtschaft zwischen dem Erblasser und

dem Erben oder Vermächtnißnehmer, oder zwischen dem
Schenker-und dem Beschenkten;

6. den Tag der Antretung der Erbschaft oder der Erwerbung
der Schenkung.

Herr Berichterstatter. Die in § 12 aufgezählten
Erfordernisse find nothwendig, um eine richtige Taxation zu erzielen.

Steiner, Müller. Ich bin im Falle, bezüglich der Ziff. 4
eine Anfrage an den Herrn Berichterstatter zu stellen, und je

3V5

nachdem seine Antwort ausfallen wird, einen Antrag
beizufügen. Ich habe den 8 1 des Gesetzes im Auge. Ich fragte
mich nämlich gestern, ob nicht die Redaktion des Eulwurfs die
Absicht gehabt habe, ein neues System der Erbschaftssteuer, so
weit es die Liegenschaften betrifft, einzuführen. Bisher konnte
man bei Liegenschaften den Schutvenabzug geltend machen. Nun
ist aber der 8 1 dieses Gesetzes so revigiri, daß ich glaube, der
Herr Finanzbirektor beabsichtige, einfach die Grunbsteuerschatzung
der Liegenschaften zu Grunde zu legen und die Steuer ohne
Schulvenadzug einzufordern. ES ist im Gesetze gar nichts über
einen Abzug enthalten; dagegen wird auf die Handänderungsge-
dühren hingewiesen, bei welchen kein Schuldenabzug stallfindet.
Ich möchte den Herrn Berichterstatter anfrage», ob er wirklich
das Gesetz so auffasse. Es ist freilich zu spät, jetzt auf den
§ 1 zurückzukommen, aber je nachdem die Antwort ausfällt,
werde ich bei der zweiten Berathung einen Antrag stellen oder
dann einen Zusatz vorschlagen.

Herr Berichterstatter. Es liegt nicht in der Absicht
der Flnanzdirektion, die Liegenschaften vollständig zu besteuern,
sondern sie faßt die Sache so auf, daß die auf der Erbschaft
lastenden Schulden abgezogen werden können, und baß nur das
reine Vermögen besteuert würde.

Steiner, Müller. Ich bin durch diese Erklärung
vollständig befriedigt, aber die Zlss. 4 genügt ntchl, denn ein künftiger

Finanzdireklor könnte vre Sache anders auffassen. Bet
Ziff. 4 könnte man durch Aufnahme einer Bestimmung deS

Inhaltes vorbeugen: „die Angabe der grunvpfänbltchen und
der nicht Grundpfanvrecht genießenden Schuldem welche sämmtlich
in Abzug gebracht werden können."

H aus Wirth. Ich möchte bei Ziff. 3 tue Aufnahme eineS
Zusatzes des Inhaltes beantragen: „und der dazu turnenden
Beweismittel." Wenn man die Schulden mit Belegen
ausstatten muß, so soll man der tvieuerverwaltung, für welche es
eine Erleichterung ist, auch daS Vermögen bescheinigen. ES
war früher der Fall.

Mühlheim Ich möchte den Herrn Berichterstatter
anfragen, ob eS nicht möglich wäre, die Einreichung der
Anzeigen etwas zu erleichtern. Ich befürchte nämlich, dieselben
könnten unrichtig oder NnvoUstäuoig eingereicht werden; bann
hätten die Betreffenden nachthetlige Folgen zu gewärtigen.
Nun frage ich, ob nicht für solche Fälle Formularien gemacht
werden könnten., die in der Gemeindschrelberel oder bei dem
betreffenden Finanzbeamien deS Staates zu deponiren wären.
(Da der Redner von einem andern Mitgliede der Versammlung

aufmerksam gemacht wird, daß solche Formulare schon
bestehen, erklärt sich Verselbe befriedigt.)

Herr Berichterstatter. Was zunächst den Antrag
deS Herrn S>ein«r betrifft, so stimme ich vollständig zum Sinne
desselben, aber er gehört nicht in diesen Artikel; er stört die
Oekonomie des Entwurfs. Ich gebe also den Antrag mit dem
Vorbehalt als erheblich zu, die betreffende Bestimmung an einem
passenden Orte unterzubringen. Auch den Antrag deS Herrn
HauSwirlh kann ich zugeben. Was er beabsichtigt, war bisher
in der VollztehungSverordnung enthalten. Herr Mühlheim
wünscht, daß für die ErbschaflSanzeigen Formulare gemacht
werden. Die von anderer Seite gemachte Bemerkung, als
beständen bereits solche Formulare, ist nicht richtig; für Erb-
schaftSerklärungen bestehen keine Formulare/ sondern für Todesfälle

ic. Hier wären denn auch Formulare überflüssig, ba in
der Regel der Gemeindschreiber oder der Notar die Erklärung
ausstellt. Auch wäre es schwer, für die verschiedenen Fälle,
welche eintreten können, geeignete Formulare auszustellen; eS

würbe die Sache nicht verdeutlichen, deßhalb möchte ich
vorläufig davon absehen. Wenn bei der Vollziehung sich Schwierig-
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leiten zeigen sollten, so kann man vorbeugen, aber bisher war
dieselbe Einrichtung. Wenn unvollständige Erklärungen
einlangten/so büßte man die Betreffenden nicht sofort, sondern
die Erklärungen wurden zur Ergänzung zurückgewiesen.

Rösti. Ich bin mit Herrn Hauswirth einverstanden,
aber ich glaube, man könne die Einrichtung einfacher machen,
als er beantragt hat, durch die Vereinigung der Ziff. 3 und 4,
dann wäre nur einmal von „Belegen" die Rede.

Der Herr Berichterstatter gibt auch den letztern
Antrag als erheblich zu.

Der § 12 wird mit den zugegebenen Anträge» der Herren
Steiner, HauSwirth und Rösti durch das Handmehr
genehmigt.

8 13.

Der Anzeige ist bei Verlassenschasten, über welche ein
amiliches Güterverzeichniß vollführt, oder ein vormundschaftliches
Vermögensverzeichniß aufgenommen worden, das Original
desselben, oder eine amtlich beglaubigte Bescheinigung über die
Substanz und den Werth des versteuerbaren Vermögens, in
allen andern Fällen dagegen das Original oder eine beglaubigte
Abschrift des Titels beizulegen, infolge dessen die Erbschaft, das
Vermächtniß oder die Schenkung erworben wurde.

Die nach Satz. 6l2 1! gefertigten Auszüge auS letzten
Willensverordnungen werden als Titel betrachtet.

Herr Berichterstatter. Hier handelt es sich um die
Belege im Allgemeinen, durch welche das zu besteuernde
Vermögen bescheinigt werden soll. In den Fällen, wo kein
amtliches Güterverzeichniß geführt wird, ist die Kontrolle schwieriger;
ebenso da, wo eine einzelne Person erbt, weil der Beireffende
sich gewöhnlich einfach in den Besitz des Vermögens setzt.

Rösti. Dieser Paragraph scheint mir doch etwas
undeutlich. ES fragt sich nämlich und läßt sich verschieben
auslegen, wer die amtliche Bescheinigung über die Substanz und
den Werih des versteuerbaren Vermögens ausstellen soll, ob
der Gemeindschreiber oder ein Notar, überhaupt welche
Behörde oder Beamiung dieß zu besorgen hat. Diese Fälle möchte
ich berücksichtigen.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, das Gesetz sei genau
genug. Der vorhergehende 8 12 schreibt die Erfordernisse der
ErbschaftS- oder SchenkungSanzeige vor. Nun ist es klar, daß
die bloße Erklärung des Erben nicht genügt; man wollte aber
denselben nicht von vornherein geniren und wir dürfen die
Vollziehung dem Takte der Finanzbeamten überlassen. Wenn
ein mit den Verhältnissen vertrauter Notar die Bescheinigung
ausstellt, so wird man sie gellen lassen. In andern Fällen wird
es von Seite der Gemeindebehörden oder des RegierungSstatt-
halierS geschehen. Man kann es nicht genau präzisiren,, da
möglicher Weise das Vermögen in verschiedenen Bezirken liegen
und der RegieruugSstatthalter zugleich Amisschaffner sein kann.

Rösti erklärt sich durch diese Auskunft befriedigt.

Der 8 l3 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 14.

Findet der Finanzbeamte die Anzeige ungenügend oder
unvollständig, so hat derselbe von Amtes wegen die erforderlichen
Erkundigungen einzuziehen und die Betheiligten sind verpflichtet,
dem Beamten die verlangte Auskunft zu ertheilen.

Kommen die Steuerpflichtigen dieser Pflicht nicht nach, so

hat der Finanzbcamte denselben durch den Regierungsstatthalter
seines Amtsbezirks hiefür eine Nothfrist von längstens 1l) Tagen
bestimmen zu lassen und wenn diese gleichfalls nutzlos verstreicht,
sofort an die Steuerverwallung Bericht zu erstalten.

Herr Berichterstatter. Es ereigneten sich hin und
wieder Fälle, wo die Steuerpflichtigen einen gewissen passiven
Widerstand leisteten, indem sie sich weigerten, Auskunft über
den Belauf der Erbschaft zu geben. Bisher war kein
Verfahren für solche Fälle im Gesetze vorgesehen; hier geschieht
eS nun.

Der 8 14 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 là.

Ist die Frage streitig, ob die ErbschaftS- oder Schenkungsanzeige

genügend sei, so wird solche »ach Anhörung der Be-
theiligten und auf den Bericht des Finanzbeamten von dem

RegieruugSstatthalter, oder lm Falle letzterer der Amlsschaffnerei
vorsteht, von der Sieuerverwaltung entschieden.

Von den Entscheiden des RegterungsstatthalkerS oder der
Steuerverwaltung kann innert der Nachfrist von lt) Tagen, von
der Eröffnung derselben an gerechnet, an den NegicrungSrath
appellirt werden.

Herr Berichterstatter. Es kann der Fall eintreten,
wo der Steuerpflichtige behauptet, er habe die erforderliche Auskunft

ertheilt, während der Fluanzdeamle dagegen behauptet,
eS fei nicht der Fall. In diesem Falle hat der Regterungs-
staithalter zu urtheilen, ob die ertheilte Auskunft genüge oder
nicht. In den Bezirken, wo der RegieruiigSstatchalter der Amts,
schaffuerei vorsteht, entscheidet die Steuerverwallung, immerhin
unler Vorbehalt der Weilerziehung vor den RegierungSrath.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 1k.

Wenn der Fmanzbeamte vermuthet, daß das versteuerbare
Vermögen unvollständig ober unrichtig angegeben ooer zu niedrig
geschätzt worden sei, so har er seine Gründe der Steuerverwaltung

schriftlich einzuberichten; diese ist befugt, fe nach Umständen

eine gerichtliche Schätzung des Vermögens, oder gegen den

Erben, Vermächinißnehmer oder Beschenkten eine gerichtliche
Manifestation einzuleiten.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph schreibt das
Verfahren für Fälle vor, wo eS sich um unrichtige oder
unvollständige Angaben von Seile der Steuerpflichtigen handelt.
Der Amtsfchaffner hat keine Kompetenz, sondern wenn er
vermuthet, daß das versteuerdare Vermögen unrichtig oder unvollständig

angegeben worden sei, so hat er seine Gründe der
Sieuerverwaltung mitzutheilen, welche das Nöthige vorkehrt



und entweder eine gewöhnliche Schätzung oder Manifestation
anordnet. Dieß kann nothwendig werden, wenn in der
Erdschaftsmasse eine bedeutende Summe baaren Geldes oder in
Werthpapieren, wie Aktien, Obligationen u. dgl. vermuthet wird
und der Eibe eS verschweigt. Wenn man das Mittel der
Manifestation nicht einräumt, so ist eS unmöglich, gegenüber
einem gewissenlosen Erben zum Zwecke zu gelangen.

Geißbübler. Es scheint mir denn doch und zwar
namentlich auf die Erklärung des Herrn Finanzdirektors, daß
dieser Paragraph ziemlich scharf ist. In der Regel kann man
annehmen, daß ein Gut bereits geschätzt sei; eS ist die Grund-
steuerschatzung. Nun scheint eS mir doch zu weit ur gehen,
wenn der FiSkuS von sich aus Schätzungen anordnet. Ich
möchte daher einfach bestimmt wissen, baß die dannzumalige
Grundsteuerschatzung als Norm angenommen werde »nd stelle
den Antrag, daß in diesem Falle eine andere Schätzung
unterbleibe.

Herr Berichterstatter. Bei Liegenschaften kann man
sich allerdings auf die bereits bestehende Schätzung berufen,
obschon dieselbe an manchen Orten weit unier dem wahren
Werthe ist. Aber es gibt noch andere Gegenstände, die auch
einer Schätzung bedürfen, z B. hinsichtlich des Mobiliars, bei
Werthpapieren, die in ihrem Werthe sinken und steigen können.
Wenn ein Erbe solche zu 50 Prozent unter dem wirklichen
KurS anschlägt, so wird die Stcuerverwallung sich bei der Bank
erkundigen, welchen Werth die betreffenden Papiere haben
mögen. Das möchte ich nicht ausschließen. WaS die
Manifestation betrifft, so werden solche Mittel nur da zur Anwendung

kommen, wo man sieht, daß der Staat sonst hintergangen
würde. Auch unter dem bisherigen Gesetze war die
Manifestation vorgesehen, aber so lange ich die Ehre habe, der
Finanzverwallung vorzustehen, wurde diese Maßregel nie ergriffen.
Die Borschrift deS Gesetzes hat wohl Manchen bestimmt, die
Sache richtig anzugeben. Man soll annehmen, es werde von
Seite der Beamten der nöthige Takt beobachtet und die Leute
werden nicht schikanirt.

Steiner, Müller. Die Bemerkungen deS Herrn
Berichterstatters haben ihre volle Berechtigung bezüglich veS Mobiltar-
vermögenS, wenn es sich um Aktien, Obligationen u. s. f.
handelt; dagegen hat dasjenige, was Herr Geißbühler in Betreff
der Liegenschaften anbrachte, auch seine Berechtigung. Warum
soll die Grundsteuerschatzung nicht Regel mache»? Wenn diese

Schätzung i.ichi richtig ist, so ist der Staat schuld. Ober wenn
man die gerichtliche Schätzung will, so soll man auch dem

Bürger daS Recht geben, eine solche verlangen zu können in
Fällen, wo die bestehende Schätzung zu hoch wäre. Allein ich
möchte die Grundsteuerschatzung in allen Fällen als maßgebend
annehmen. Der Bürger muß sich diese Norm in allen Fällen
gefallen lassen, und icd wüßte nicht, warum der Staat da, wp
eS sich für ihn darum handelt, einige Franken herauszuklauben,
noch zum Mittel der gerichtlichen Schätzung greifen soll. Ich
wünsche, daß ausdrücklich gesagt werde, die Grundsteuerschatzung
mache bei Liegenschaften Regel.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag als
erheblich zu.

Der s <6 wird mir der zugegebenen Modifikation durch
daS Handmehr genehmigt.
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8 17.

Wirb dagegen die ErbschaftS - oder Schenkungsanzeige
genügend befunden, so stellt der Finanzbeamte am Fuße derselben
hierüber eine Bescheinigung aus.

Die mit dieser Bescheinigung versehene Anzeige soll sodann
der Sleucrberechnung zu Grunde gelegt und von dem
Finanzbeamte» als Rechnungsbeilage aufbewahrt werden.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 18.

Die ErbschaftS- oder SchenkungSstcuer haftet dinglich auf
den in der Erbschaft oder Schenkung begriffenen Liegenschaften
und die Bezahlungspflicht gehl von GesetzeSwegen an den
Erwerber derselben über, welchem jedoch der Rückgriff gegen
den Borbesitzer zusteht.

Der Staat ist von der Eingabe der Steuer in amtliche
Güterverzeichnisse, GaiusteigerungSIiquidationen, Erbbereinigungen,

Gülerabtrelungen und GOlstage befreit.
DaS Pfandrecht erlischt jedoch, wenn der Staat die

Steuerforderung innerhalb der Frist von zwei Iahren, von der
erhaltenen ErbschaftS - und Schenkungsanzeige an gerechnet,
nicht geltend macht.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph enthält zwei
nicht unwichtige Bestimmungen. Die erste bezieht sich auf die

Haftbarkeit der in der Erbschaft oder Schenkung begriffenen
Liegenschaften gegenüber dem Staate. DaS Pfandrecht des
Staates ist jedoch aus zwei Jahre beschränkt. Man hätte eine

kürze» Frist festsetzen können, wenn nicht Fälle eintreten könnten,
wo Streitigkeiten einstehen, die nach dem Gesetze über öffentliche

Leistungen erledigt werden müssen und eine lange Zeit in
Anspruch nehmen. DaS Pfandrecht länger ausdehnen, ist nicht
passend Gefährliches für die Steuerpflichtigen liegt in
demselben nicht Eine fernere Bestimmung geht dahin, daß der

Staat nicht zur Eingabe bei amtlichen Gülerverzeichnissen, Gant-
steigerungSliqnidationen u. s. w. verpflichtet sein soll. Es würde
eine solche Verpflichtung den Betreffenden nur Kosten
verursachen.

Steiner, Müller. Ich halte hingegen die Bestimmungen
VeS 8 18 für äußerst gefährlich Es ist nichiS leichrer für den

Staat als der Bezug einer Erbschaftssteuer von Fr. 10-20,000
Nun will man demselben ein gesetzliches Pfandrecht einräumen,
daS ohne Zweifel den Borrang vor allen andern Pfandrechten
hätte; ich verweise in dieser Beziehung aus das BollziehungS-
verfahren. Es können Fälle eintreten, wo Besitzer grund-
pfändlich versicherter Titel ans große Liegenschaften Verlusten
ausgesetzt waren. Es kommt z. B. ein reicher Ausländer und
kauft eine große Liegenschaft im Kanton Bern, er stirbt bevor
er eiwas daran bezahlt hat; seine Erben befinden sich im
Auslande, sie entziehen sich der Steuer und der Staat macht sein

Pfandrecht gellend. Die Erbschaftssteuer kann in einem solchen

Falle ìl)—2ÓPW Fr. betragen In einem solchen Falle wären
die inländischen Pfanvgläubjger Verlüsten ausgesetzt. Ich finde,
das wäre nicht am Orte und man würde dadurch dem

Vertrauen in unler Hypvlhekarwesen einen argen Stoß versetzen.

Wer würde dabei haupisächlich geschädigt? Nicht der große
Kapitalist, sondern in der Regel die kleinern Gläubiger im
drillen und vierten Rang. Wo nichts ist, hat der Kaiser selber
daS Recht verloren; warum nicht auch eine republikanische
Regierung? Der Drille. ver bei der Erbschaft, gegenüber dem
Staate ganz unbetheiligt ist, soll nicht daS Opfer sein, sondern
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we»» allfâUig etwas zu verlieren ist, soll ver Staat eS tragen.
Ich würde daher den ersten und dritten Satz des Paragraphen
einfach streichen. WaS den zweiten Absatz betrifft, so finde ich

denselben ganz billig und ungefährlich bet amtlichen Gütcrver-
zetchnissen. Aber anders verhält es stch bei Gantversteigerungs-
liqidationen, Erbbereinigungen, Güterablretungen und GellS-
tagen; da soll der Staat sich nicht von jeder Hingabe befreien.
Wenn erne Gantsteigerung stattfindet und ich auf den
betreffenden Gegenstand bieten will, so soll mir angezeigt werden
können, waS allfâUig darauf Haftel. Geschieht dieses nicht, so

leiden wieder unbeiheiligte Dritte darunter, während man auch

hier sage» kann, wenn Jemand darunter leiden soll, so sei eS

der Siaal. Daher möchte ich im zweiten Absätze die Stelle
„GantsteigeruiigSliquiVationen, Erbbereinigungen, Güterabtre«

tungen und Gelisiage" ebenfalls streichen.

Brun n er. Ich finde, der vorliegende Paragraph genüge
nicht. Im ersten Satze Handell derselbe von Liegenschaften,
der Staat behält stch das Pfandrecht vor; über die Fälle jedoch,

wo eS sich um bewegliches Vermögen, um Werthpapiere,
Obligationen oder baares Geld handelt, sagt der Paragraph gar
nichts. Wenn aber das Gesetz dem Staate für das Eine Pfandrecht

einräumt, warum nicht auch für das Andere? Ich bin
nicht im Falle, sogleich einen Antrag zu stellen und will
gewärtigen, waS der Herr Berichterstatter erwidern wird.

Herr Berichterstatter. So viel eS die Ansicht deS

Herrn Steiner betrifft, daß die Bestimmung deS § 18, betreffend
den Vorbehalt eines Pfandrechtes zu Gunsten deS StaaieS,
gefährlich werden könne, so theile ich seine Besorgniß nicht.

Herr Steiner suchte zwar dieselbe durch ein Beispiel nachzuweisen,

aber es ist ein Beispiel, daS in Wirklichkeit nie begegnen
wird. In der Idee ist eS denkbar, wenn aber in Wirklichkeil
ein Fremder eine große Liegenschaft im Kanton Bern kauft,
wird man schwerlich den Vertrag fertigen lassen, ohne daß eine

Abschlagszahlung gemacht worden wäre. Herr Steiner würde
eS wenigstens nickt zugeben, ebensowenig wenn der Betreffende
kein Bei mögen hätte. Ich könnte den geäußerten Bedenken in
einer Hinsicht Rechnung tragen, für den Fall nämlich, wenn
eS sich um Aufnahme einer Modifikation in dem Sinne handeln

würde, baß bei Liegenschaften den bereits bestehenden Pfandrechten

Rechnung getragen werden soll WaS nun daS zweite
Lemma betrifft, so ist die Befreiung deS Staates von Eingaben
in den fraglichen Fällen gewiß nicht dem Beamten zulteb
ausgesprochen, sondern um Kosten zu ersparen. Muß der Staat
nicht eingeben, so hat er keine Belege nöthig; hat er aber die

Eingabe zu besorgen, so muß er die gehörigen Belege besorgen
lassen, wie Andere auch. Nun entstehen aber durch die Erhebung

der nöthigen Abschriften von Titeln u. s. w bedeutende
Kosten für die Erben, Kosten, die unier Umständen so groß
sein können, wie die Erbschaftssteuer selber. WaS die
Einwendung deS Herrn Brunner betrifft, so ist eS richtig, daß
hinsichtlich der beweglichen Gegenstände nicktS gesagt ist. Die
Finanzdik! ktion wollte davon absehen, weil die Errichtung eines
Pfandrechts ans Beweglichkeiten nicht wohl zulässig ist. Ich
kenne nur einen Fall, wo ein gesetzliches Pfandrecht ans
Beweglichkeiten besteht, nämlich für den Wirth, wenn es sich um
die Zecke eincS GasteS handelt.

Steiner, Müller. Was der Herr Berichterstatter zugibt,
genügt mir. Ich beantrage daher die Einschaltung folgender
Worte nach „Liegenschaften" im ersten Lemma: „jedoch allen
bereits bestehenden Pfandrechten im Range nachgehend."

Der § 18 wird mit dieser Ergänzung, welche der Herr
Berichterstatter zugibt, durch daS Handmehr genehmigt.

8 19.

Die ErbschastS- und Schenkungssteuer ist zu Handen des
Staates zu bezahlen:

1. wenn der Erblasser oder Schenker im Zeitpunkte deS Ab-
sterbenS oder der Schenkung im Kanton Bern seinen
Wohnsitz gehadi hat, von dem sämmtlichen versteuerbare»
Vermögen an den Finanzbeamten des Bezirks, in welchem
derselbe den Wohnsitz hatte;

2. falls der Erblasser oder Schenker von TodeSwegen im
Zeitpunkte des Ablebens im Kanton Bern keine» Wohnsitz
hatte, an den Amtsschaffner deS Bezirks, in welchem der
größte Theil des Steuerobjektes liegi;

3. bei Schenkungen unter Lebenden an denjenigen Finanz¬
beamten, in dessen Bezirk der Beschenkte wohnhaft ist.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

§20.

Die Steuer ist binnen der Frist von 39 Tagen, von der
Eröffnung der endlichen Festsetzung derselben durch die kompetente
Behörde (K 15) an gerechnet, zu bezahlen.

Herr Berichterstatter. Ich mache hier aufmerksam,
daß die hier eingeräumte Frist nicht etwa eine kurze ist. ES
geht derselben voraus die Eingabe der Erbschaftserklärung, wofür

eine Frist von 39 Tagen nach Verfluß der UeberlegungS-
frist eingeräumt ist; die Bezahlung der Steuer muß also erst

mehrere Monate nach dem Tode des Erblassers stattfinden, so

daß der Erbe stch hinlänglich gefaßt machen kann.

Gerßbühler. Auf die Erklärung deS Herrn
Berichterstatters will ich keinen Anirag stellen, hingegen möchte ich

fragen, in welchem Verhältniß dieser Paragraph zum 8 23
siehe. Dort ist bei Ziff. 1 gesagt, baß die nicht rechtzeitige
Bezahlung der Steuer die VerzinsungSpflicht zu 5 Prozent, vom
Tage der Versallzeil an gerechnet, zur Folge habe. Das ist
eine Wohlthat für die Betreffenden, obwohl eS unter den Straf
bestimmnngen steht. Sie wissen, daß es bei Erbschastsliqui-
dationcn nicht so rasch geht, wenn Liegenschaften oder schleckte

Titel zur Liquidation kommen. Ich weiß, daß Erben dabei in
große Verlegenheit kamen. Deßhalb möchte ich fragen, ob man
nicht für die Verzinsung einen Termin bestimme» könne,
angenommen sechs Monale oder ein Jahr; dann wäre ich mit
beiden Paragraphen einverstanden. Aber wenn es den Sinn
hätte, daß Anfangs 5 Prozent von Seite deS Staates bezogen
und dann das erekuiorische Versahren eingeleitet würde, so

möchte ich dieß nickt. Ick ersuche daher den Herrn Berichterstatter

um Auskunft.

Herr B erich lerstatter. Bis dahin wurde folgende PrariS
befolgt. Es gab öfter Fälle, wo die Pflichtigen sagten, sie

können nicht wohl zahlen Wenn die Steuerverwallung sah,
daß man sicher sei, so wurde eine Frist eingeräumt; aber daS Gesetz
sah bisher keine Verzinsung vor. Da nun dieses Gesetz den
Zweck hat, Geld zu machen, so muß ein Zins für solche Fälle
gefordert werden; um so eher kann man bann eine Stündigung
gestatten. Bei Erbschaften geht es übrigens in der Regel
5—6 Monate, bis die Sache bereinigt ist; bei Schenkungen ist
der Verlauf allerdings ein kürzerer.

Geißbühler erklärt sich befriedigt.



Gfeller zu Wichtrach. Ich muß zur Unterstützung veS

Herr» Geißbühler doch noch etwas bemerken. ES ist allerdings
richtig, daß bei Sierbesâllcn durch die Schätzung von
Liegenschaften ». f. w. viel Zeit in Anspruch genommen wird; da
möchte die grist von 30 Tagen doch zu kurz sein; deßhalb stelle
ich den Antrag, dieselbe wenigstens um die Hälfte zu verlängern.
Gar oft sind sechs und »och mehr Monate nöthig für solche Fälle.

Herr Berichterstatter Ich könnte den Antrag des

Herrn Gfeller nicht zugeben, denn die Fristen sind schon in so

ausgedehntem Maße eingeräumt, daß man doch darauf halten
muß, daß das Geld eingeht oder wenigstens der Zins davon
bezogen werden kann.

A b fti m m u n g.

Für eine Frist von 30 Tagen 27 Stimmen.
», » -, <» 60 „ 73 „

§ 21.

Die Steuer ist zu entrichten:
1. von einer Erbschaft, einer fideikommissarischen Nacherb-

einsetzung, einem Vermächtniß, einer Nutznießung, einer
Leibrente oder einer Schenkung von Todeswegen durch den
Erben deS Erblassers;

2. von einer Schenkung unter Lebenden, durch den Beschenkten;
3. von einem BerpfründungSvertiag durch den Pfrundgeber.

Sind mehrere Miterben, so kann der Finanzbeamte Alle
zugleich, oder den Einen derselben zur Bezahlung der ganzen
Steuer anhalten.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel enthält
Bestimmungen, die auch im bestehenden Gesetz entHallen find,
Bestimmungen, die so ziemlich selbstverständlich sind. Nur bezüglich
der Frage, wer die Steuer be.ahlen soll bei einer fideikommissarischen

Nacherbeinsetzung ober bei einer Nutznießung hätte das
Verhältniß zweifelhaft sein können; aber eS wurde bisher so

verfahren, daß man den Erben anhält, die Steuer zu bezahlen.
Wo mehrere Erben vorkommen, hasten dieselben solidarisch für
die Steuer. Es gilt dieß im Allgemeinen auch bei Schulden.
Derselbe Grundsatz wird in das Gesetz über die Erbschaftssteuer

aufgenommen; als Folge ergib! sich dann, daß Einer
allein oder alle miteinander belangt werden können. Das ist
ein Ausfluß VeS Grundsatzes der Solidarität.

v. B üren. Ich erlaube mir eine Anfrage über Verhältnisse,

die bereits vorkommen. Wer ist der Erbe? Derjenige,
dem das Vermögen zukommen soll. Aber die Verhältnisse find
oft der Art, daß der Betreffende erst nach längerer Zeit in den
Genuß der Erbschaft kommt. Wann ist nun die Erbschaftssteuer

zu zahlen? Es liegen hier einzelne Bestimmungen vor,
die sich auf die Nutznießung beziehen, die aber diese Frage nicht
ganz deutlich und billig lösen. Es stirbt z B. ein Ehegatte
und setzt beim Mangel an Kindern nahe Verwandle zu Erben
ein; das Vermögen wird aber ihnen noch nicht zugestellt,
sondern der Ehemann oder die Ehefrau deS Verstorbenen ist
Nutznießer davon. Die betreffenden Erben sollten also in diesem

Falle keine Steuer zahlen müssen. Nach einem folgenden
Paragraphen kann der Erbe zwar gegenüber dem Nutznießer
einen Abzug machen, aber was ist die Folge davon? Daß
derjenige, der die Nutznießung bat, ebenfalls eine Erbschaftssteuer
zahlen muß, obschon das Gesetz ihn davon befreit. Ich fand
nun keine Bestimmung, welche für diesen Fall das Verhältniß
richtig bestimmt. Ich glaube, die richtige Lösung sei diese, daß
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in solchen Fällen die Erbschaftssteuer erst dann zu zahle» sei,
wenn die Erbschaft tu den Besitz des beireffenden Erben
gelangt. So lange ein anderer die Nutznießung davon hat, soll
die Steuer nicht gefordert werden. Ich stelle keinen bestimmten
Autrag; weil ich Auskunft zu erhalten wünsche. Ich Halle
dafür, dieses Verhältniß sei im Gesetze zu berücksichtigen,

Herr Berich terstalier Derartige Fälle, die Herr v. Büren
berührte, sind mir bekannt. Nach dem bisherigen Gesetze wurde
in Zweifel gezogen (bei mir war eS unzweifelhaft), ob der
Staat berechtigt sei, die Steuer von den Eiben zu beziehen.
Die Behörden fanden, derselbe sei berechtigt. In g 22 ist eine
weiter gehende Bestimmung aufgestellt für den Fall, wo entweder
der Nutznießer von der Sicherheitsleistung gegen den Erben
befreit oder der letztere nicht zahlungsfähig ist; in diesem Falle
wird die Steuer aus dem steuerpflichtigen Vermögen bezogen.
Die Befugniß deS Staates wurde in dieser Beziehung bestritlen,
aber ich glaube, es gebe keinen andern Ausweg Der Erbe ist
für die Steuer haftbar, aber eS können Fälle eintreten, wo er
kein Vermögen hat; dann wird die Steuer aus dem Vermögen
erhoben, welches ihm zufällt.

v. Büren behält sich vor, bei 8 22 einen Antrag zu
stellen.

Der 8 21 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 22.

Ist das schuerpflichtige Vermögen einem Dritten zur
Nutznießung verschrieben und entweder der Letzlere gegen den
eingesetzten Erben von der Sicherheitsleistung für den Werth
deö NugnießungsgegenstandeS befreit, oder der Erbe nicht
zahlungsfähig, so wird die Steuer aus dem steuerpflichtigen
Vermöge» bezogen.

Der Herr Berichterstatter verweist auf die vorhin
gemachte Bemerkung.

v. Büren. Anknüpfend an das, was ich bereits bei dem
vorhergehenden Paragraphen bemerkte, erlaube ich mir nun
einen Antrag zu stellen. Ich frage: ist eS billig, wenn Jemand
ein Erbe von einem Verwandten erhält, davon aber nicht einen
Batzen bekommt, weil eine andere Person die Nutznießung hat,
ist es billig, daß der Erbe dennoch eine Steuer davon zahlen
soll? Man könnte unter Umständen einen Erben dadurch zu
Grunde richten, und mit Grund sagen, daß Einer dadurch
zahlungsunfähig geworden, weil er eine Erbschaft gemacht.
Um dieses zu verhindern, will man nun die Erbschaftssteuer
auS dem Vermögen nehmen, daS dem Betreffenden zufiele.
Aber ich frage noch einmal: ist es billig, daß Jemand von
einem Vermögen zum voraus Steuer zahlen soll, während eS

noch im Besitze eines Andern zur Nutznießung ist und der
Erbe in einem weitern Verwandtschafisverhältnisse zum Erblasser
steht? Es heißt dieß nichts anderes, als eine frühere Bestimmung

deS Gesetzes, welche die nähern Grade von der Steuer
auSnimmt, wieder umstoßen. DaS ist ganz sicher nicht billig.
Ich hätte eine andere Antwort vom Herrn Berichterstatter
erwartet und stelle daher den Antrag, den 8 22 in dem Sinne
zu modifiziren, daß die Steuer erst dann zu hezahlen sei, wenn
der Erbe in den Besitz der Erbschaft gelangt ist.

Reich en bach. Ich stimme mit der Auffassung des Herrn
v. Büren überein. aber nicht mit seinem Schlüsse. Es ist
allerdings nicht billig, daß der Erbe zahle, bevor er in den
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Besitz deS Vermögens gelangt. Aber ich möchte Ven § 22 also

modifiziren, baß einfach gesagt würde: „Ist das steuerpflichtige
Vermögen einem Dritten zur Nutznießung verschrieben, so wirb
die Steuer auS dem steuerpflichtigen Vermögen bezogen." Der
Zwischensatz würde also gestrichen. Diese Bestimmung entspricht
dann auch dem § 18, nach welchem der Nutznießer alle Lasten

zu trage» hat.

v. Büren. Ich möchte doch aufmerksam machen. daß

auch bei der von Herrn Reichenbach vorgeschlagenen Bestimmung
immerhin eine grelle Unbilligkeit besteht, indem die Erbschaftssteuer

welche dem weitern Verwandten auffalle» soll. bann
demjenigen angerechnet würde, welcher die Nutznießung hat.
DaS ist gegen den Sinn deS Gesetzes. Deßhalb halte ich an
dem Vorschlage fest, daß der Zeitpunkt der Bezahlung der

Steuer erst dann eintrete, wenn das Erbe in den Händen deS

Erben ist.

Herr Berichterstatter. Den Antrag des Herrn Rri-
chenbach kann ich zugeben, denjenigen des Herrn v Büren muß
ich jedoch bestimmt bestreuen. Ich weiß gar wohl, welche Fälle
er im Auge hat, aber solche einzelne Fälle sind nicht hinreichend,
um in einem Gesetze auSnahmSwetse Bestimmungen aufzunehmen.
Wenn wir den Antrag des Herrn v Büren annähmen, was
könnte erfolgen? Daß der Nutznießer, der zu keiner Sicherheil
verpflichtet ist, das Vermögen verzehren würde und nichts mehr
vorhanden wäre, wenn das Erbe an den eigentlichen Erben
übergeben sollte Darum ist der Antrag des Herrn Rcichenbach
rationeller; er wird auch den Wunsch deS Herrn v. Büren
theilweise befriedigen Die Besorgniß, welche er für den
Nutznießer äußerte, Halle ich nicht für begründet. ES kann zwar
Fälle geben, wo Jemand einen kleinen Vermögenstheil noch zu
benutzen hat, wenn er die Erbschaftssteuer zahlen muß. Wenn
man annimmt, daß ein Mann, der mit setner Ehefrau einen
Ehevertrag abgeschlossen hat, in der letzten Willensverordnung
das Vermögen an entferntere Verwandte verschreibt, so bat die

Frau die Nutznießung und muß die Steuer bezahlen, welche
aber sehr minim ist.

v. Büren. Um so minnner ist die Sache für den Staat.

Röthlisberger, Gustav. Der Fall, wo ein Nutznießer
das ihm anvertraute Vermögen durchbrtngl, spricht ganz für
die Auffassung deS Herr» v. Büren. Soll dann der Erbe
dennoch die Steuer tragen? Es scheint mir, die Konsequenz
fordere, daß der Erde die Steuer von dem Momente an zahlen
soll, wo der Erbfall für ihn eintritt. Ich könnte mich dem

Antrage des Herrn Reichenbach anschließen. finde aber die
Auffassung des Herrn v. Büren billiger und gerechter, baß der
Erbe erst dann die Steuer zahlen soll, wenn er in den Besitz
deS Vermögens gelangt.

v. Känel, Fürsprecher. Ich bin auch im Falle, den
Antrag des Herrn von Büren zu unterstützen. Der Vorschlag
deS Herrn Reichenbach hilft zwar auf der einen Seite der
Unbilligkeit ab in der Weise, daß der Erbe nicht früher bezahlen
muß, als wenn er in den Besitz des Vermögens gelangt. Aber
cS gibt noch Fälle, daß Personen, die nicht im Falle wären,
die Erbschaftssteuer zu bezahlen, dieselbe infolge der Nutznießung
bezahlen müssen. Es sind mir zwei Fälle bekannt. Der eine

betrifft den Herrn alt-RegierungSrath Tscharner, der sein
Vermögen der Insel vergabte, unier Vorbehalt der Nutznießung
zu Gunsten seiner Frau. Hier wurde eS so gehalten, baß Frau
Tscharner die Steuer zahlen müsse, so daß sie eine um so kleinere
Renie hätte. Ein anderer Fall, der noch nicht erledigt wurde,
ist folgender. Ein Ehemann schenkte eine sehr bedeutende Liegenschaft

entferntem Verwandten, jedoch behielt er sich für seine
Person und für seine Frau die Nutznießung vor. Wenn man
das Gesetz nun so erlassen würbe, wie eS hier vorliegt, so müßte

dieser Ehemann von seiner eigenen Schenkung die Steuer an
den Staat zahlen, und nach seinem Absterben hätte seine Frau
dieselbe zu tragen. DaS möchte ich denn doch nicht.

Herr Berichterstatter. Ich erlaube mir nur noch eine

Bemerkung, um zu zeigen, wohin der Antrag des Herrn v. Büren
führen würde, in welche Falle er selber geräth. Nehmen wir
den Fall an, Jemand habe baS NutznießungSreckl über daß

ganze Vermögen, ohne daß ihm die Sicherheitsleistung obliegt ;
er verputzt das Vermögen und stirbt; dann muß der Erbe beim
Todesfälle des Nutznießers die Erbschaftssteuer zahlen. DaS
ist die Folge deS von Herrn v. Büren gestellten Antrages. Der
Fall, den Herr v. Känel berührte, ist mir auch bekannt; nur
ist es nicht richtig, daß Herr Tscharner das NutzMeßungsreckl
seiner Frau vorbehielt, die schon lange vor ihm gestorben sein
soll; eine gewisse Nutznießung findet allerdings statt.

v Büren. Wenn das Vermögen verputzt wäre, so glaube
ich, der Staat soll in diesem Falle gar nichts mehr fordern
können.

A b st i m m u n g

Für den Antrag des Herrn Reich en bach; eventuell Mehrheit.

„ „ K 22 mit dieser Modifikation 53 Stimmen.
„ „ „ nach Antrag des Herrn v. Bü re n 73 „

8 23.

Der Erbe, der die Steuer entrichtet, hat in der Regel daS
Recht, daS Bezahlte von dem einem jeden Belheiligten
zugefallenen Vermögen abzuziehen, oder sich auf andere Weise
zurückerstatten zu lassen, jedoch mit den in 8 25 angegebenen
Modifikationen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 24.

Wenn die Steuer von einer Erbschaft oder einer Sache
bezahlt worden, die einem Dritten fideikommissarisch verschrieben
ist, so kann der erste Erbe die Steuer von dem fideikvmmissari-
schen Nacherben oder Vermächtnißnehmer zurückfordern, wenn
die Erbschaft oder Sache an diesen übergeht.

Ist der fideikommissarische Nacherde ober Vermächtnißnehmer
mit dem Erblasser in einem enlsernlern Grade verwandt als
der erste Erbe, so hat derselbe dem Staat die daherige höhere
Steuer bei dem Uebergange der Erbschaft oder deS Vermächtnisses

an ihn nachzubezahlen.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph regelt
diejenigen Fälle, wo der Erbe aus einen gtwissen Zeitpunkt daS
Erbe einem Andern abtreten muß. In diesem Falle kann er
die bezahlte Steuer von dem Beireffenden zurückfordern. Ist
der Nachcrbe oder Vermächtnißnehmer in einem entfernlern
Grade mit dem Erblasser verwandt, so hat derselbe dem Staate
daS Mehrere, welches die Steuer betrifft, nachzuzahlen; d. h.
wenn der erste Erve, im zweiten Grade verwandt, 2 Prozent
bezahlt hat, der Nacherbe dagegen im vierten Grave verwandt
ist, so hat er im Verhältniß zu diesem Grade zu bezahlen.



Reichenbach. Ich möchte nur fragen, ob nicht vaS

Wort „zurückfordern" im ersten Lemma durch „abziehen" ersetzt

werden soll, damit es nicht so ausgefaßt werden kann, alS
Hütte der Betreffende eine Schuld mit Zinsen zurückzufordern.

Der Herr Berichterstatter erklärt sich damit
einverstanden.

Der § 24 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

8 25.

Wenn der Erbe die Steuer von einer Leibrente bezahlt hat,
so kann er dieselbe bei der Ausrichtung der Leibrente in Abzug
dringen, und zwar per Jahr zu einem Fünftheil, bis die ganze
Steuer an ihn zurückbezahlt ist.

Wenn der Erbe von diesem AbzugSrechte bei der
Ausrichtung der Rente nicht Gebrauch macht, so wird die
Unterlassung als Verzicht aus den betreffenden Theil seiner Forderung
ausgelegt.

Stirbt der Rentenbesitzer vor der vollständigen Rückvergütung

der Steuer, so kann diese von den Erben desselben
nicht zurückgefordert werden.

HauSwirth. Ich wünsche darüber Auskunft zu erhallen
ob, wenn z. K. Jemand zu Gunsten eineS Dritten eine jährliche
Prämie bezahlt und der Letztere beim Absterben des Erster» eine
Leibrente erhält, in diesem Falle tue Leibrente versteucrbar sei

oder nicht.

Herr Berichterstatter. Allerdings muß die Steuer
davon bezahlt werden. Dieser Fall kommt unter den Gesichtspunkt

der Schenkung. Sobald der Betreffende die Rente bezieht,
muß er die Steuer davon bezahlen.

Der 8 25 wird durch das Handmehr genehmigt.

8 26.

Sämmtliche VerwaltungS und Justizbeamte des Staats
sind verpflichtet, falls sie erfahren, daß vie ErbschaftS- oder
Schenkungssteuer entweder gar nicht oder nicht gehörig bezahlt
worden ist, dem betreffenden Reglerungsstatlhalter, zu Handen
der Steuerverwaliung, davon Anzeige zu machen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 27.

Die nach diesem Gesetz zu beziehenden Abgaben gehören
unter die öffentlichen Leistungen und werden als solche behandelt
(Art. 19 und 29 des Gesetzes vom 2l). März 1854).

Wird ohne Einsprache genehmigt.
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8 28.

An die WiderHandlungen gegen dieses Gesetz knüpfen sich
die hienach bestimmten Rechtsfolgen:

1. an die nicht rechtzeitige Bezahlung der Steuer die Ver-
zinsungSpflicht à 5 Prozent von dem Tage der Verfallzeit
an gerechnet;

2. an die Nichtanzeige der Beamten (weltliche und geistliche)
der OrtSpolizei, der Fertigungsbehörde, deS Notars, des
ÄmiSschreiberS (8 8) eine OrdnungSbuße von 5 bis 4l)
Franken;

3. an die Verschlagniß der Steuer oder eines Theils derselben,
die Strafe der Bezahlung des zweifachen Betrages der
verschlagenen oder verschwiegenen Sleuersnmme
Wird die Bußforderung ab Seite der Erben bestritlen, so

findet bezüglich der Erledigung des Widerspruches das Gesetz
über öffentliche Leistungen seine Anwendung.

Herr Berichterstalter. Dieser Paragraph enthält
Strafbestimmungen, tue auf Widerhanblungen angedroht sind.
ES sind darunter einige neue Bestimmungen. Die Ziffer 1

enthält eigentlich keine Strafandrohung, denn die Bestimmung,
wonach der ausstehende Steuerbelrag verzinst werden kann,
liegt eben so sehr im Interesse des Steuerpflichtigen als deS
Staates selber, weil um so eher eine Slündigung ertheilt werden
kann. Neu ist auch die Festsetzung einer Ordnungsbuße für
die Beamten im Falle der Nichtanzeige. Ich halte dieß für
nothwendig, damit nicht Mißbrauch gelrieben werden kann.
Was die Ziffer 3 betrifft, so nehme ich hier Bezug auf eine

Bemerkung, die gestern von Herrn Mühlheim gemacht wurde.
ES betrifft die verspätete Einsendung der ErbschafiSertlärungen,
für welchen Fall eine Bußandrohung aufzunehmen wäre. Diesem
Punkte, mit dem ich einverstanden bin, wurde denn auch bereits
im Dekrete vom 26. Februar 1858 Rechnung getragen. ES
wäre somit bei Ziffer 3 nach dem Worte „derselben" die Stelle
einzuschalten: „so wie an d«e Nichteinreichung der Erbschaftserklärung

innerhalb der gehörigen Zeit." Es ist dieß ein Mittel,
richtig« Eingaben zu befördern.

Bucher. Ich erlaube mir bezüglich des letzten Lemma
eine Bemerkung. Es helßl hier, wenn die Bußforderung
bestritten werde, so finde baS Gesetz über öffentliche Leistungen
seine Anwendung. Wer urtheilt hier? Die Staatsbehörde,
welche den Betrag fordert. ES dünkt mich, schon der Schicklichkeit

wegen sollte hier das Verfahren über bürgerliche Rechtssachen

Regel machen. Der Staat soll in eigener Sache nicht
Richter sein. Der Betrag der Buße kann unter Umständen
sehr hoch sein. Ich stelle den Antrag, statt deö Gesetzes über
öffentliche Leistungen dasjenige über das Verfahren in bürgerlichen

Rechtssachen zur Anwendung zu bringen.

Roth von Bipp. Schon bei 8 8 wurden gestern Bedenken

geäußert gegen die Pflicht, welche man den Gemeinderäthen
auferlegt hat, nämlich Anzeige von ErbschaftSfällen zu machen.
ES kommt mir zwar nicht in den Sinn, hier auf den 8 8
zurückzukommen, aber man könnte hier doch jenen Bedenken einige
Rechnung tragen. Der 8 28 stellt bei Ziff. 2 eine Ordnungsbuße

von Fr. 5—40 in Aussicht. Das scheint mir ein wenig
zu weit zu gehen. In der Regel werden die Anzeigen in solchen

Fällen von Gemeinbschreibern gemacht; entweder geben die

Erben den Auftrag dazu oder immerhin geschieht es häufig im
Einveiständniß des GemeinderalheS und der Erben, und glauben
dann die Betreffenden, dem Gesetze Genüge geleistet zu haben,

wenn die Anzeige überhaupt gemacht ist. In Wirklichkeit ist

dieß offenbar der Fall und es braucht doch gewiß nicht noch

einer zweiten oder dritten Anzeige von andern Behörden; und
doch könnte nach 8 28 unter Umstände» eine Ordnungsbuße
gefordert werden. Ich sehe zwar nicht ein, wo diesem Umstände

Rechnung getragen werden soll; vielleicht kann es bei 8 29,
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wo von ver Vollziehungsverordnung die Rede ist. geschehen.

Ich will zwar keinen bestimmten Antrag stellen in der Erwartung,

der Herr Berichterstalter werde allfälligen Mißbräuchen
vorzubeugen wissen, die immerhin eintreten könnten.

H au Swirth. Ich stellte gestern bei 8 8 einen Antrag,
der vom Herrn Berichterstatter zugegeben und erheblich erklärt
wurde, betreffend die Agenten auswärtiger Versicherungsgesellschaften.

Konsequent damit, glaube ich hier den Antrag stellen

zu sollen. daß im Unterlassungsfälle der Anzeige auch diese

Agenten mit einer Buße bedroht werben sollen, die in Einstellung

von 2—k Monaten bestehen würde

v. Büren. An der Ziff. 2 hängt ein Gewicht, damit ja
die Anzeige von den betreffenden Beamten gemacht werde Dieß
ist im Ganzen keine angenehme Sache Wenn eS nun aber im
Gesetze heißt: „weltliche und geistliche" Beamte seien einer Ord-
nungSbuße unterworfen, so finde ich, man gehe hierin zu weit,
und möchte namentlich mit Rücksicht auf die Geistlichen nicht
so weit gehen Die Geistlichen sind eigentlich nicht Beamte,
die man für bürgerliche Obliegenheiten verantwortlich machen
kann. Nach § 5 haben sie die Pflicht zur Führung der
Sterberegister. Sie werden eS sicher besorgen, aber eine Buße daran
knüpfen soll man nicht. Ich gehe aber einen Schritt weiter
und frage: wie steht eS mit der Redaktion der Ziff 2? Man
könnte nach dem Wortlaute glauben, der Geistliche sei entweder
der Beamte der Ortspolizei oder der Fertigungsbehörde. DaS
ist aber nicht der Fall. Ich stelle daher den Antrag, die Worte
„und geistliche" zu streichen.

Reichen bach. Ich habe zwei Bemerkungen zu machen.

Die erste betrifft die Ziff. 2. Ich stellte bereits gestern den

Antrag, die Notarien von dem Polizeidienst, Anzeige von
Erbschaften zu machen, zu entheben. Ich war nicht glücklich damit,
ich erkläre aber zum Voraus, daß ich bei der zweiten
Berathung den gleichen Antrag reproduziren und besser begründen
werde. Ich werde dann zeigen, daß man bei andern Gesetzen

den gleichen Grundsatz gelten läßt, den ich hier verfechte Der
Herr Berichterstatter erwiderte mir, es handle sich bloß um eine

Bürgerpflicht. Darauf möchte ich eS beschränken und beantrage

deßhalb, bei Ziff 2 die Worte „des Notars" zu streichen.

Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf den von Herrn Bucher

angeregten Punkt. Ich bin allerdings damit einverstanden, daß
eS unschicklich ist, die Regierung über Forderungen des Staates
entscheiden zu lassen. Bekanntlich ist die Administrativjustiz,
welche wir haben, nicht die beste, und ich habe mich oft
gewundert, daß Mitglieder der Regierung, die früher in anderer

Stellung das bestehende Verfahren tadelten, nicht auf
Abänderung derselben dringen. Allein ich möchte doch in solchen

Fällen nicht das eigentliche Civilverfahren als Regel aufstellen.
Es handelt sich um eine Strafsache, und da möchte ich
verfahren, wie in andern Strafsachen, nämlich die Sache dem

Polizeirichter überweisen, welcher zu entscheiden hätte; wäre
der Betreffende mit dem Spruche nicht zufrieden, so könnte er

an die Polizeikammer appclliren. Ich stelle daher den Antrag,
das Gesetz über öffentliche Leistungen durch das Gesetz über das
Strafverfahren zu ersetzen.

Rösti. Vorerst verdanke ich dem Herrn Reichenbach seine
Bemerkung über das Gesetz betreffend die öffentlichen Leistungen,
welches mich auch schon lange gestoßen hat. Ferner stimme ich
ihm bei bezüglich der Einführung dcS Strafverfahrens. Ferner
finde ich, daß auch Herr Roth etwas Recht habe. ES könnte
sich in einzelnen Fällen Muthwille geltend machen und eS

könnten Beamte verzeigt werden, trotzdem, daß die Anzeige von
Seite der Erben gemacht worden wäre. Diesem Uebelstande
läßt sich sehr leicht abhelfen, indem man bei Zlff. 2 nach dem
Worte „Amtsschreibers" einschalten würde „ein Verweis oder" rc.
Man würde sich in Fällen, wo einfache Unterlassung vorkäme,

mit einem Verweis begnügen, dagegen die OrdnungSbuße da
eintreten lassen, wo Nachlässigkeit oder Mulhwille im Spiel
Wäre. Sodann finde ich eine Auslassung bei Ziff 2. Man
sollte neben dem 8 8 auch den § 28 einschalten. Man hat
bort nöthig gefunden, auch andere Beamte mit der Verpflichtung

zur Anzeige zu belasten; nun sollte man dafür bei 8 28
im Falle der Nachlässigkeit auch eine Bußandrohung aufnehmen.

Lempen. Ich kaun nicht begreifen, warum man die
Notarien hier beiziehen und mit Strafe bedrohen will. ES
begegnet öfter, daß ein Erblasser sein Vermögen in Titeln hinterläßt,

daß die Erben die Theilung vornehmen, ohne daß der
Notar Kenntniß davon hat. Warum soll dieser dann noch
Buße bezahlen, wenn er die Anzeige nicht macht, wenn die
Erben alle mehrjährig sind und nichts zu verschreiben ist? Ich
unterstütze daher den Antrag des Herrn Reichenbach bezüglich
der Notarien.

Herr Berichterstatter. Ich bin so frei, auf die
verschiedenen Anträge, welche gestellt wurden, einiges zu erwidern.
Vorerst muß ich den Antrag des Herrn Bucher, wonach be-
striltene Bußsorverungen an die bürgerlichen Gerichte zu weisen
wären, entschieden bekämpfen. Ich erinnere zunächst an die
allgemeinen Vorschriften, welche bei Erhebung anderer Steuern,
der Vermögens-, Einkommens- und Militärsteuer gelten, wo
das gleiche Versahren vorgeschrieben ist, wie hier. UebrigenS
scheint es mir, daß man (bei allem Respekt vor den Amtsgerichten

und Gerichtspräsidenten) für die Administrativbeamten
ebensoviel Gerechtigkeitssinn und Rechtskenntniß vindizircn dürfe
als für die gerichtlichen Beamten. Herr Reichenbach äußerte
leine Verwunderung darüber, daß Mitglieder im Regierungs.
rathe sitzen, die früher gegen das Gesetz über die öffentlichen
Leistungen geeifert hätten, ohne dessen Beseitigung anzubahnen
Ich verwundere mich auch, daß Advokaten schon acht Jahre im
Großen Rathe sitzen, ohne gegen dieses Gesetz aufzutreten. Ich
muß auch den Antrag des Herrn Reichenbach, bezüglich der
Ueberweisung der bestriltenen Bußforderungen an den Stras-
nchter, bestreuen, weil der Steuerpflichtige dann einen Advokaten
haben müßte, um die Sache vor dem Polizeirichter zu
verfechten; daraus könnten ihm Hunderte von Franken Kosten
erwachsen; dasselbe Schicksal könnte auch den Staat treffen, wenn
er verlieren würde. In Sleuersachen muß sich nun einmal eine
gewisse FiSkalilät geltend machen UebrigenS seien wir nur
nicht so ängstlich. Eben so gut als man diese Geschäfte vor
den Polizeinchter weisen will, könnte man demselben auch die
andern Sleuersachen überweisen. Ich bekenne mich zwar schließlich

auch zu der Ansicht, daß daS Gesetz über öffentliche
Leistungen dem Bedürfnisse nicht entspricht ; aber gerade in Sleuersachen

ist eS ein nothwendiges Uebel. WaS die beantragte
Streichung der Worte „deS Notars" bei Ziff. 2 betrifft, so

kann ich dieselbe zugeben; ebenso den Antrag deS Herrn Rösti,
daß vor Anwendung der OrdnungSbuße unter Umständen ein
Verweis genügen soll. Auch den Antrag deS Herrn HauS-
wirth, betreffend die Agenten von Versicherungsgesellschaften,
gebe ich zu. Die Herren Rösti und Roth scheinen zu befürchten,
daß eine Kumulation von Bußen eintreten, daß man z. B. die

Buße zur Anwendung bringen könnte, wenn der Gemeinderaih
die Anzeige gemacht hätte, die FertigungSbehörde dagegen nicht.
Ich halte diese Besorgniß für unbegründet, und denke, solchen

Unsinn oder Muthwillen werde man den Vollziehungsbehörden
nicht zumulhen. Dem Herrn v. Büren behagt die Redaktion
der Ziff. 2 nicht, namentlich findet er sie hinsichtlich der Geistlichen

unpassend. Mir würde eS unpassend scheinen, wenn man
für die Geistlichen eine Ausnahme machen würde Die Geistlichen

haben verschiedene Geschäfte zu besorgen, in Militär- und
Sleuersachen, und wenn sie ihre Verrichtungen vernachlässigen,
so sehe ich nicht ein, warum sie nicht mit einer Buße bedroht
werden sollen, wie andere Beamte. Der Ausdruck „Beamte"
scheint Herrn v. Büren zu stoßen, aber die Geistlichen sind
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auch Beamte; in der Gemeinde sind sie Seelsorger, aber
zugleich sind sie Beamie des Staates Ich muß mich daher gegen
den Antrag des Herrn v. Büren aussprechen. Heer Rösti
wünscht eine Vervollständigung des Artikels im Hinblick auf
den § 26. Das ist jedoch unthunlich. ES kann der Fall
eintreten, daß ein Beamter Kenntniß von einer Steuerverschlagniß
erhält, aber nicht kraft seines Amtes ; ich möchte daher von
diesem Antrage Umgang nehmen und empfehle Ihnen den § 28
mit den zugegebenen Modifikationen.

v. Buren Ich möchte bei Ziffer 2 die Worte „und
geistliche" nicht deßhalb streichen, um für die Geistlichen eine

Ausnahme zu machen, aber ich möchte Jedem seine Stellung
anweisen, die er eigentlich einnehmen soll. Der Geistliche hat
seine eigene Stellung als Seelsorger, und man soll ihm daher
nicht zu viel anderes zumuthen, damit nicht die Hauptsache
darunter leide. Ich stelle daher den Antrag, bet Ziffer 2 die
in Klammern angeführten Worte „weltliche und geistliche" zu
streichen.

Rösti zieht seinen Antrag bezüglich des § 26 zurück.

Abstimmung.

Für den Antrag des Herrn v. Büren Minderheit.

„ » »/ »/ » Reichen b ach
(Streichung deS Notars bei Ziffer 2) 38 Stimmen.

Dagegen 66 „
Für den Antrag deS Herrn HauSwirth Mehrheit.

„ „ (nicht zurückgezogenen) Antrag deS

Herrn Rösti „
„ die vom Herrn Berichterstatter bean¬

tragte Ergänzung der Ziffer 3 „
„ Anwendung des Gesetzes über die öffent¬

lichen Leistungen im Widerspruchsfalle 67 Stimmen.

„ Ucberweisung derselben an die Civilgerichte
(Antrag des Herrn Buch er) 5 „

„ Ueberweisung derselben an die Polizeigerichte
(Antrag deS Herrn Reichenbach) 35 „

Eingang.
Der Große Rath des Kantons Bern,

in Erwägung:

daß daS Gesetz über den Bezug einer ErbschaftS- und
Schenkungsabgabe vom 27. November 1852 in verschiedenen
Beziehungen mangelhaft und einer Ergänzung bedürftig ist;

auf den Vortrug der Direktion der Finanzen und deS

RcgicrungSratheS,

beschließt:

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Abstimmung über das ganze Gesetz.

Für Annahme desselben

„ Verwerfung
Mehrheit.
Minderheit.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

8 29.

Der Regierungörath ist beauftragt, in einer besondern
Vollziehungsverordnung die Anordnungen und Instruktionen
zu erlassen, welche zur geordneten Ausführung dieses Gesetzes

erforderlich sind.
Durch Gegenwärtiges werden das Gesetz vom 27. Nov.

1352, die Vollziehungsverordnung vom 4. April 1853 und daS

Dekret vom 26. Februar 1858 aufgehoben.
Dieses Gesetz tritt am in Kraft.

Mühlethaler beantragt die Ersetzung deS WorteS
„Gegenwärtiges" im zweiten Lemma durch „gegenwärtiges
Gesetz."

Der Herr Berichterstatter hält die Redaktion deS

Entwurfes für passender und gibt den Antrag deS Herrn
Mühlethaler nicht zu.

Roth von Bipp wünscht, daß den bei 8 28 geäußerten
Bedenken bezüglich der Anwendung von Bußen in der Voll«
ziehungSverordnung Rechnung getragen werde.

Der 8 29 wird unverändert genehmigt, der Antrag de<

Herrn Mühleth aler bleibt in Minderheit.
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 26. November 1863.

Vormittags um 3 Uhr.

Unter dem Borsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Beguelin, Frote,
Thonen und Willi, Simon; ohne Entschuldigung: die Herren
Biedermann, Buhren, Burger, Büligkofer, Buri, NiklauS;
Buri, Friedrich; Crelier, Feller, Friedli, Gerber, Gygar,
Henzelin, Lülhi, Lutz, Niggeler, Oeuvray, Räz, Rebetez, Renfer»

Ritter, Rosselet, Spring, Stämpfli zu Schwanden und Streit,
Benedikt.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Entwurf-Dekret,

betreffend

Vergütungen an die berittenen Jnfanterieoffiziere.

(Zweite Berathung. Siehe Großrathsverhandlungen, laufenden
Jahrgang, Seite 7V f.)

Karlen, Militärbirektor, als Berichterstatter. Am 14. März
und 9. Mai l. I. haben Sie em Dekret in erster Berathung
angenommen, nach welchem den berittenen Jnfanterteosfizieren
für jeden Diensttag im JnsttuklionSdienst, ausgenommen bei der

Instruktion mit Rekruten, für ein effektiv gehaltenes Pferd außer
einer reglementarischen Fourageraiion eine Vergütung von
Fr. 3. 50 und im Akltvdienst eine Vergütung von gleichem

Betrage, nebst den RatronSvergütungen für jedes bewilligte
und effektiv gehatene Dtenstpferd zugesichert wird. Nach dem

Wunsche deS Großen Rathes ist diese Verfügung im letzten

Sommer bereits in Wirksamkeit getreten Bei der ersten

Berathung wurde geltend gemacht, daß die Offiziere der Infanterie,
wie die Offiziere und Soldaten der Kavallerie für die Dienstpferde

selbst sorgen sollten. ES wurde jedoch von Seite deS

Berichterstatters gezeigt, baß eS nicht das gleiche Verhältniß ist.
Der Dragoner weiß beim Eintritt in den Militärdienst, daß er

beritten seln muß; der Jnfanlerteoffizier aber weiß dieß nicht,
der größte Theil macht seinen Dienst zu Fuß. Wird Einer

durch seine Kenntnisse und seinen Diensteifer zu höhern Zwecken

befördert, so soll ihm der Staat dann auch entgegenkommen,
und ihm nicht größere Opfer auferlegen, als eS in Wirklichkeit
nöthig ist. Ich empfehle Ihnen daS Dekret zur definitiven
Genehmigung.

Mühlethaler. Ich stelle den Antrag, den Ausdruck
„Dekret" durch „Gesetz" zu ersetzen, da eS sich um ein bleibendes,
auf den ganzen Kanton anwendbares Gesetz handelt.

Herr Präsident. Ich wünsche, baß der Herr Militärdirektor

sich darüber auSspreche, wie eS sich mit der in Frage
stehenden Vergütung handle, wenn die für den eidgenössischen
Dienst geltenden Reglemenie über Rationsvergütung in
Anwendung kommen.

Gangui llet. Im eidgenössischen Dienste werden die

Rationen durch daS eidgenössische Kommissariat vergütet. Nun
muß bestimmt werden, daß in dem vom Präsidenten angedeuteten
Falle die eidgenössische Vergütung in die KantonSkasse fließe.

Doppelt wird man die Vergütung den betreffenden Offizieren
nicht zukommen lassen wollen

Herr Berichterstatter. Wenn das eidgenössische

Verwaltungsreglement dem berittenen Jnfanterieoffiziere für den
eidgenössischen Dienst Zusicherungen macht, so soll denselben durch
dieses Dekret nicht vorgegriffen sein. Wenn hingegen das
eidgenössische Reglement auf kantonale Verhältnisse Anwendung
finden sollte, so wäre dadurch eine weitere kantonale Vergütung
ausgeschlossen, sonst bekämen die Betreffenden eine dreifache
Vergütung. Gegen den Antrag deS Herrn Mühlethaler habe
ich nichts einzuwenden.

Herr Präsident. Ich machte die Versammlung deßhalb
auf dresen Punkt aufmerksam, weil Sie noch eine Vorlage über
die Anwendung der eidgenössische» Regleinente im kantonalen
Dienste zu behandeln haben. Es hat also den Sinn, daß
derjenige Jnfanterieoffizier, der ein Pferd im Dienst halten muß,
dafür eine Entschädigung erhält, aber dann nicht noch die
eidgenössische Rationsvergütung.

Girard. Es handelt sich darum, daß man sich über die

Tragweite der eidgenössischen Militär-Reglemente wohl
verständige, nämlich daß sowohl der Kanton als die Offiziere,
welche für den effektiven Felodienst ihre Pferde liefern, sechSzig
Centimes RationSvergütung erhalten, damit die Offiziere und
der Kanton, welche Pferde angekauft haben, dieselben ohne
bedeutenden Verlust wieder veräußern können. Ich frage, ob der
Kanton Demjenigen, der ein Pferd für den Felddienst angekauft

hat, sagen werde, daß, weil ihm als dem Eigenthümer
eine Vergütung von täglichen sechSzig Centimes zuerkannt worden

sei, dieselbe nunmehr der KantonSkasse zufließen solle?
Hierüber muß man sich verständigen. Der Entwurf hat zum
Zwecke, den Offizieren die Anschaffung von Pferden zu erleichtern.

Nun muß man darüber in'S Reine kommen und gegenüber

den Offizieren, die solche Ankäufe machen müssen,
freigebig sein, wie eS der Entwurf beabsichtigt.

Roth von Bipp. Ich kann unmöglich zu dem Dekrete
stimmen, so wie es vorliegt. Man sollte dem Großen Rathe
klarere Vorlagen darüber bringen. Dieß veranlaßt mich, die

OrdnungSmotion auf Verschiebung der Berathung zu stellen.

Herr Berichterstatter. Nachdem der Große Rath am
9. Mai abhin die sofortige Inkraftsetzung dieses Dekretes
beschlossen, nachdem eS seither in Wirksamkeit gewesen, nach den

Vorlagen, welche die Regierung dem Großen Rathe darüber

gemacht, finde ich, eS würde sich sonderbar auSnehmen, wenn
der Große Rath nunmehr die Sache wieder verschieben würde.



Abstimmung,
Für den Antrag deS Herrn Roth Minderheit.

» „ „ „ „ Mühlethaler Mehrheit.
„ das Gesetz „

Die endliche Redaktion wird sofort genehmigt, wie sie so
eben beschlossen worden.

Vortrag des Regierungsrathes und der Militär-
direktion über Anwendung der eidgenössischen
Gesetze und Reglemente auf die Verpflegung und
Besoldung der Truppen im Kan tonald i enst, mit dem
Antrage, diese Anwendung gemäß den 8§ 90 und 99 der
kantonalen Mtlitärorganisation vom 17, Mai und 18. Oktober
1852 förmlich aus,zusprechen.

Karlen, Milstärdirektor, als Berichterstatter. Die
Anwendung einiger Bestimmungen der Militärorganisation von
1852, oder vielmehr der Wortlaut derselben hat zu ungleichen
Auffassungen geführt. Es heißt im § 90 der Militärorganisation

von 1852: „Die Truppen, welche in die Instruktion
oder den Feldbienst berufen werden, erhalten Sold und
Verpflegung nach den eidgenössischen Reglementen." Später heißt
es im 8 99: „Die Gemeinden erhalten vom Staate für die

Verpflegung der im eidgenössischen oder kantonalen Dienste
stehenden Truppen eine billige Entschädigung, welche die
eidgenössischen Reglemente bestimmen," Nun ging die eine Ansicht
dahin, daß, sowie die eidgenössischen Reglemente bezüglich der
Verpflegung und Besoldung der Truppen und der Vergütung
an die Gemeinden eine Abänderung erleiden, dieß eo ipso maß.
gebend für den Kanton sei, während die andere Ansicht dahin
ging, man habe àno 1852 die Absicht gehabt, daß die
damals bestehenden Bestimmungen Geltung haben sollen. Ueber
beide Ansichten wurden der Regierung Gutachten vorgelegt.
Bisher wurde für die Einquartirung per Mann 60 Rp.
bezahlt, für das Pserd Fr. 1 50; die Offiziere erhielten eine
Reisevergütung und eine Mundportion im Betrage von 60 Rp. ;
dem Unteroffizier und dem Soldaten gab man die Vergütung,
was sie in nnturu kostete. Dadurch entstand eine Ungleichheit
in der Administration, indem nicht MeS gleichviel bezog, ein
Uebelstand, der gehoben werden soll. Nach dem neuen Bundesgesetze

vom 28, Jänner 1863 ist nun die Entschädigung an die
Gemeinden auf 1 Fr. per Mann und die Pferderalion auf Fr. 1. 80
festgesetzt. Die Ansicht deS Regierungsrathes geht dahin, dieses
Gesetz soll seine Anwendung sofort auch auf den Kanton Bern
finden, indem dieß der Sinn der KZ 90 und 99 der Militär-
organisatiou gewesen sei, Daß es zweckmäßig ist, ei»
gleichmäßiges Verfahren bei der Verpflegung der Truppen zu haben,
darüber brauche ich keinen langen Vorlrag zu hallen. Bei der
bisherigen Ungleichheit entstanden Unbilligkeiten, In einer
größern Ortschaft z, B., wo der Turnus der Truppenbewegung
lebhafter ist, kann es sich treffen, daß die Gemeinde die

Entschädigung nach eidgenössischen Reglement, also 1 Fr. per Mann
und Fr. 1. 30 für die Pserveration erhält, während eine etwas
abgelegenere und ärmere Gemeinde, in der sich kantonale Truppen
aushallen, nur 60 Rp. per Mann und Fr. 1. 50 für die Pserveration

erhielte; und doch ist die Belastung für Alle die nämliche.

ES wird nun bei Ihnen darauf angetragen, daß nach
Mitgäbe der 88 90 und 99 der kantonalen Mtlitärorganisation
die eidgenössischen Reglemente über die Besoldung und
Verpflegung der Truppen auch hier ihre Anwendung finden sollen.
Ich habe hier das Protokoll derjenigen Kommission bei Handen,
welche seiner Zeit das Gesetz über die Mtlitärorganisation vor-
bcrathen hat; sie bestand aus den Herren Regierungsräthen
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Stooß, Fueter, Sträub, den Kommandanten Ganguillet und
v, Büren und Oberst Zimmerli. Aus diesem Protokoll gehl
hervor, daß die Auffassung, welche die Regierung hat, schon
damals vorwaltete. So wurde der 8 107 des Entwurfs
angenommen mit der vom Militärdirektor selbst beantragten
Modifikation, daß die Entschädigung der kantonalen Truppen diejenige
sein soll, welche für die im eidgenössischen Dienste stehenden
Truppen geleistet wird. Der Große Rath selbst genehmigte
diese Auffassung. ES hatte nämlich Herr Ganguillet den Antrag

gestellt, daß ein verschiedener Sold für den kantonalen und
den eidgenössischen Dienst bezahlt werden soll; der Große Rath
wies aber diesen Vorschlag zurück. Auf der andern Seite mache
ich noch aufmerksam, aus die finanzielle Tragweile, welche der
Vorschlag der Regierung hat. Ich ließ mir vom Kommissariat
eine Berechnung darüber machen; eS führt ziemlich weit, Ob-
schon bei der Vergütung an die Gemeinden nur 40 Rp, per
Mann und 30 Rp. per Pferd mehr ausgegeben wird, so führt
eS andererseits dahin, daß dann auch der einzelne reisende Militär
für den Marschtag eine Vergütung von 1 Fr. erhält, statt wie
bisher etwa 46 Rp. für die Mundportion bezahlt wurde, d. h.
was sie in natura gekostet haben mag, Es ist aber billig, daß
der reisende Militär eine größere Entschädigung erhält, da er
auf der Reise in Wirthshäusern einkehren muß, während der
Bürger daheim seine Hausmannskost und weniger Ausgaben
hat. Ich empfehle Ihnen den Antrag deS RegicrungSratheS
zur Genehmigung,

Scherz, Finanzdirektor. Da ich in der Regierung etwas
abweichender Ansicht war, so erlaube ich mir, dieselbe hier auS-
zusprechen. Zunächst bemerke ich, daß eS bei diesem Verfahren
der Militärvireklion, die in jeder Sitzung ein neues Gesetz oder
Dekret, wodurch die Ausgaben des Staates vermehrt werden,
vor den Großen Rath bnngt, nichts nützt, wenn die Finanz-
direklion in jeder Sitzung ein neues Steuergesetz bringt. WaS
den vorliegenden Gegenstand betrifft, so berechnet die Militär-
direktiW die daherige Mehrausgabe auf Fr, 21,000, die Finanz-
direklion dagegen kommt in ihrer Berechnung aus Fr. 30—35,000.
Im Ganzen werden die Mehrausgaben infolge der Vorlagen
der Militärdirektion Fr 60^65,000 betragen. Nun haben Sie
das Gesetz über die Erbschaftssteuer so modifizirt, daß eS statt
einer Mehreinnahme von Fr 60,000 kaum noch eine solche von
Fr. 30—35,000 abwerfen wird. Ich mache den Großen Rath
aufmerksam, wohin man auf diese Weise kommt. Um auf die
Sache selber einzutreten, hat die Bundesversammlung im Januar
abhin ein Gesetz erlassen, infolge dessen den Gemeinden für die
Verpflegung der Truppen statt 60 Rp. künftig 1 Fr, per Mann
und statt Fr. 1. 50 für die Pferderaliou Ft. 1 80 vergütet
Werden soll. Die Militärvireklion war nun der Ansicht, daß
diese Verfügung auch auf den kantonalen Dienst Anwendung
finden soll; die Finanzdireklion dagegen bestritt dieß und wollte
dem Großen Rathe das Recht vorbehalten zu bestimmen, wie
die Truppen im Kantonaldienste zu entschädigen seien. Es ist
allerdings richtig, daß die Besoldung und Verpflegung die nämliche

ist. Aber hier Hanbeil es sich darum, in welcher Weise
die Verpflegung vergütet werden soll, und eS konnte von der

Anwendung des fraglichen BunveSgesetzeS auf den Kantonaldienst

ipso guro keine Rede sein. Am Großen Rathe ist eS nun,
zu entscheiden, und wenn er diese Mehrausgaben am Platze
findet, so mag er sie beschließen. Die Finanzdirektion stellte im
RegierungSralhe in erster Linie den Antrag: der Große Rath
möchte die Bestimmungen des BnndesgesetzeS vom 28. Jänner
1863 bezüglich des BelaufeS der Vergütung für Mundportionen
und Pferderationen auf den kantonalen Dienst nicht anwendbar
erklären; in zweiter Linie beantragte sie: 1. die Vergütung an
Gemeinden für die Verpflegung von Truppen im kantonalen
Dienste geschehe nach den eidgenössischen Reglemente» und eS

finde also daS BundeSgesetz vom 28. Jänner 1863 auf
dieselben seine Anwendung; 2. hinsichtlich der Vergütung in Geld
an Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten für deren Berech-
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tigung an Munv- und Fourageratioen bleibe es dagegen bet

den Bestimmungen deS 8 97 ber Militä;organisalion von 1852,
d. h die Vergûiung würde für dieselben im Werthe dessen be»

stehen, was sie in nutura kosten.

Müh lethal er. ES ist mir leid, daß ich die Ansicht de§

Herrn Finanzdirektors nicht theilen kann; aber ich will weiten,
daß eS ihm schwer fiel, den Antrag der Miliiärbirekiion zu be-?

streiten, weil er eidgenössischer Overst ist, und daß er eS nur
in seiner Eigenschaft als Finanzdireklor thut. Wir haben jüngst
dem Staate mehrere Einnahmsquellen eröffnet durch die Gesetze

über die Erbschaftssteuer und über die Militärsteuer, dann kommt
daS Gesetz über die Einkommensteuer, die wohl etwas mehr
eintragen wird, als der Herr Finanzdireklor sagte. Es ist billig,
daß das Militär unterstützt werde; wir haben dteßfalls eine

Zulage von 1 Fr. von Seile der Gemeinde beschlossen. In
Bern zahlt man 3'/z Fr. für den Man», wenn man ihn m
einer Wirthschaft verpflegen läßt; die Entschädigung von 1 Fr.
ist also nicht zu hoch.

Furer, Was die in Frage stehende Entschädigung betrifft,
so möchte ich die Finanzdirektion nicht unterstützen. Wenn man
den Soldaten gut verpflegen soll, so möchte ich fragen, ob es

nicht billig sei, daß eine gehörige Entschädigung verabfolgt werde.
Abgelegene Gemeinden bekommen nicht Etnquartirung,. wie die

Ortschaften, wo vie Truppen sich sammeln. Bermöglichere
Leute schicken die Mannschaft in ein Wirthshaus, für ärmere
Leute aber ist 1 Fr. eine ganz billige Entschädigung Wenn
der Herr Finanzdireklor auf Hausen und Sparen bedacht ist,
so möchte ich ikn ersuchen, dieß in andern Punkten anzuwenden,
wo eS weiger weh' thut. Zch unterstütze daher den Antrag der
Militärdirekiion.

Flück. Wenn ich das Wort ergreife, so geschieht es
deßhalb, weil ich in einer großen Gemeinde wohne, die viel Ein-
quarlirung hat. Wenn allemal 1 Fr. per Mann vergütet würde,
so wäre eS auszustehen. Aber gerade letzthin war eS anders
gehalten: wir halten Einquartirung, für die eidgenössischen
Truppen wurde 1 Fr. per Mann bezahlt; dann kommen
kantonale Truppen, für die weniger bezahlt wird. Das ist wahrhaft

unbeliebig für die Gemeindebehörden, welche die Einquartirung

besorgen und dann Vorwürfen ausgesetzt sind. Daher
möchte ich auch eine gleichmäßige'Entschädigung und Halle
dafür, 1 Fr. per Mann sei nicht zu viel. Auf der andern Seite
ist eS unbillig, daß abgelegene reiche Gemeinden keine
Einquartirung erhalten. Man sagt freilich, die Gemeinden, in
Welchen sich Truppen befinden, hätten Nutze» davon. DaS ist
nur bei Truppenzusammenzügen richtig. Ich unterstütze den
Antrag der Militärvirektion, eventuell stimme ich zu demjenign
der Finanzdirektivn, aber lieber möchte ich das Ganze.

G feller zu Wichtrach. Zch unterstütze den Antrag der
Militärbirektion, betreffend die Vergütung an die Gemeinden,
weil einzelne derselben unter der Last der Einquartirung leiden,
während andere nicht in diesem Falle sind. Weiter möchte ich
aber nicht gehen in Betracht der für den Staat entstehenden
Mehrausgaben und deS im Büdget in Aussicht stehenden
DefiziteS.

S ch e r z, Finanzdireklor. Herr Furer bemerkte, die Finanz-
direktion solle an andern Orten sparen. Ich wünsche, daß er
mir sage, wo. Wenn eS dem Großen Rathe beliebt,
Eisenbahnen zu dekretiren, so muß die Finanzbirektion vollzrehen;
sie verdient also in dieser Hinsicht keinen Vorwurf, als
verschleudere sie daS Geld. WaS die Vergütung von t Fr. per
Mann an die Gemeinden betrifft, so bin ich damit einverstanden,
um die Ungleichheit der Entschädigung gegenüber den Bürgern
zu heben; im Uebrigen aber möchte ich bei dem bleiben, was
bisher bestand.

Furer wiederholt seine Ansicht, daß in andern Zweigen
des Staatshaushaltes gespart werden könnte.

Flück kommt auf daS Verfahren bei der Vergütung an
die Gemeinden zurück, um zu zeigen, baß in manchen Fälleu,
wo die Mannschaft ganze Verpflegung erhielt, doch nur die

Hälfte vergütet wurde, eine Unbilligkeil, die nach der Ansicht
deS Redners nicht im Willen des Gesetzes liegt.

Herr Berichterstatter. Die Differenz zwischen dem
eventuellen Antrage der Finanzbirektion und demjenigen deS

RegierungSralheS besteht einfach darin, ob dem einzelnen reisenden
Militär für selne» Marsch auf den Sammelplatz (über sechs
Stunden Entfernung) und zurück bloß eine Vergütung von
69 Rp. oder die nämliche Vergütung zu gestatten sei, wie der
Bürger sie für die Elnquarltrung erhält, nämlich 1 Fr. Diese
Vergütung ist gewiß eine geringe, und man muß dem
Entgegenkommen unserer Bevölkerung die vollste Anerkennung
widerfahren lassen, indem sie mehr geleistet hat, als sie schuldig
gewesen wäre. Deßhalb sollen die entferntem Gemeinden nicht
den Patriotismus derjenigen Ortschaften ausbeuten, die mit
Einquartirung mehr belastet sind. Ich empfehle Ihnen daher
um so mehr dte Vorlage deS Regierungsrathes zur Genehmigung,
alS die Differenz gegenüber dem Antrage der Finanzdirektsion
eine sehr geringe wäre. Vorhin wurde erwähnt, daß das
Verwaltungsreglement über die Besoldung der Truppen den
Stabsoffizieren eine Vergütung von 69 Rp. zusichere; in dieser

Beziehung muß ich wiederholen, daß diese Vergütung nicht
der Kanlonökasse zufallen soll, sondern daß der Stabsoffizier,
welcher effektiv ein Pferd hält, dieselbe ansprechen, nicht aber
die Vergütung von der Eidgenossenschaft und dem Kantone
zugleich beziehen kann, baß eS somit bei der eidgenössischen
Vergütung sein Bewenden haben soll.

Abstimmung.
Für den Antrag deS Regierungsrathes,

eventuell

„ „ „ der Finanzbirektion (in
zweiter Linie)

„ „ „ deS Regierungsrathes,
definitiv

Dagegen

Mehrheit.

Minderheit.

Mehrheil.
Minderheil.

Herr Präsident. Es hätte sich noch fragen können, ob
dieser Beschluß nicht in der Form eines Gesetzes erlassen werben
müsse. Der Herr Militärdirektor hat jedoch den Großen Rath
aufmerksam gemacht, daß das Prinzip bereits in den §8 99
und 99 der Milltärorganisation von 1352 ausgesprochen sei,
so daß eS sich nur um eine einfache Erklärung dieser Bestimmung
handelt, um die Erklärung nämlich, das BundeSgesetz vom
23. Januar 1863 sei auch auf die Besoldung und Verpflegung
der Truppen im kantonalen Dienste anwendbar. Von diesem
Standpunkte aus halte ich dafür, der Beschluß unterliege keiner
zweiten Berathung.

ES erfolgt kein Widerspruch.



Vo rlr a g des Regier u n g S r alheS und der D i r e kti o n
der Justiz und Polizei, betreffend die Auslegung der
Gesetzesbestimmung über die Porschläge der Amtsgerichte für
die Besetzung der AmtSgerichtsweibelstellen in Bezug
auf die Verbindlichkeit oder Nichtverbindlichkeit dieser
Vorschläge.

Der Regiern ngsralh schließt dahin, eS sei diese
Behörde als gesetzliche Wahlbehörde bet der Vornahme der Wahl
der AmtSgerichtSweibel nicht gebunden, auf den doppelten
Vorschlag der Amtsgerichte von den zwei ihm von diesen

empfohlenen Personen eine zu wählen, und eS sollen somit diese

Vorschläge der Amtsgerichte die Wahlfreiheit des RegierungS-
ralhes zur Ernennung anderer Personen durchaus nicht
beschränken.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter.

Die Frage, über welche Sie zu entscheiden haben,
veilehl darin, ob der doppelte Vorschlag, welchen die Amtsgerichte
bei der Besetzung der AmlSgerichlSwelbelstellcn zu machen haben,
für den RegierungSrath verbindlich sei oder nicht. Es mag
wohl auffallend erscheinen, daß dreißig Jahre nach Erlassung
des Gesetzes über die AmtSgerichtSweibel dtese Frage noch
entschieden werden muß gegenüber der fortwährenden PrariS
aller seitherigen Regierungen. Denn alle Regierungen, welche
seither im Falle waren, das Gesetz anzuwenden, gingen von
der Ansicht auS« eS sei der Vorschlag der Amtsgerichte nur als
Wunsch zu betrachte»., derselbe sei jedoch für die Regierung
nicht verbindlich; eS wäre nicht mehr ein freies Wahlrecht,
welches die Regierung ausüben würde, wenn sie an diese

Vorschläge gebunden wäre, weil eS in der Hand der Amtsgerichte
läge, einen ihnen genehmen Kandidaten vorzuschlagen und
demselben eine Persönlichkeit zur Seile zu stellen, die nicht für die

Stelle tauglich wäre, so daß der RegierungSrath nur sein

Siegel daraus drücken könnte. In der PrariS wich die

Regierung selten von dem doppelten Vorschlage der Amtsgerichte
ab. ES ist natürlich, baß daS Amtsgericht ein großes Interesse
Hai, darauf zu achten, baß ein tüchtiger Mann gewählt werbe,
damit der Kredit des Bezirks nicht darunter leibe. Der AmlS-
geiichiSweibel hat die Betreibungen zu besorgen und somit

Einfluß auf den Kredit der Gegend. In der Regel machten
die Amtsgerichte passende Vorschläge, so daß die Regierung in
den meisten Fallen keinen Anstand nährn, den Erstvorgeschlagenen

zu wählen. Wenn aber in einzelnen, seltenen Fällen gewisse

Rücksichten bet den Vorschlägen den AuSschlag gaben, dann
wich die Behörde davon ab. Nun haben wir zu untersuchen,
ob diese beständige PrariS und Anwendung des Gesetzes durch
die Regierungen der verschiedenen AmiSperioden stichhaltig sei

oder nicht. Vorerst möchte ich auf einen Umstand ausmelksqm
machen, durch welchen Zweifel entstanden; eS ist die Verschiedenheit

des Sprachgebrauchs unter den Versassungen von 1816
und 1831. Wenn Sie die Versassung von 1831 nachlesen, fo

finden Sie, daß überall, wo von einem verbinbltchen Vorschlage
dle Rede ist (88 72 und 83), gesagt wird, „auS" dtesem

Vorschlage werde die Wahl vorgenommen. Darüber war man
nicht im Zweifel, so wie man denn auch im Laufe der

Gesetzgebung überall, wo eS hieß, „auf" den Vorschlag werbe
gewählt, annahm, der betreffende Vorschlag, sei nicht verbindlich.
Wenn Sie dagegen die Verfassung von 1816 nachlesen so

werden Sie finden, daß der Sprachgebrauch ein anderer ist
und gesagt wird, „auf" einen doppelten Vorschlag werde gewählt.
Ich mache Sie besonders auf diesen Umstand aufmerksam.
Wenn man die Verhandlungen über die Wahl der AmtSge-
richisschreibcr, der AmtSschreiber und der AmtSgerichtSweibel
untersucht, so ist die Sache bezüglich der zwei ersten» Stellen
ganz unzweifelhaft und kann von einem verbindlichen Vorschlage
nicht die Rede sein. Das Gesetz vom 18. Dezember 1832 sagt,
die AmtSschreiber und AmtSgerichtSschreiber werden „auf" einen

hoppelten Vorschlag des Justiz- und PolizeidepartementS vom
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RegierungSrathe gewählt. Die Wahl war also frei. Oder
hat Jemand je behauptet, daß dieser Vorschlag ein verbindlicher
sei? In den beireffenden Verhandlungen finden Sie diese Frage
nicht einmal berührt; man war eben der Ansichl, daß bei
vorzunehmenden Wahlen Gründe in die Wagschale zu legen seien.
Man stellte sich aber immer die Frage: soll die Wahl vom
RegierungSrathe oder vom Amtsgerichte ausgehen? ES liegt
auf der Hand, däß, wenn der Vorschlag als verbindlich angesehen

würde, der RegierungSrath sofort mit dem Autrage käme,
die Wahl selbst den Amtsgerichten zu übertragen. Warum dem

RegierungSrath eine Wahl übertragen, bei welcher er eigentlich
kein Wahlrecht Hai? Bei der Erlassung des Gesetzes von !832
fand man, eS sei dem RegierungSrathe die Befugniß
einzuräumen, daß er unter Umständen lnterveniren könne, indem bei
der Besetzung solcher Stellen nicht selten so unzweckmäßige
Rücksichten vorwalten, daß eS wünschenSwerth erscheint, daß
die oberste Verwaltungsbehörde erklären könne, es> gehe nicht.
Wollen Sie nun gegenüber dieser Auffassung, die sich bei der

Erlassung deS Gesetzes geltend machte, gegenüber der beständigen
PrariS, die seither ausgeübt wurde, beule erklären: alle Wahlen,
bei welchen die Vorschläge des Amtsgerichts nicht beachtet
wurden, sind null und nichtig? Wollen Sie das Wahlrecht
der Behörde auf solche Weise beschränken? Ich glaube, nein.
Es wäre nicht im Interesse deS Landes und seines Kredites,
wenn man daS Recht der Staatsbehörde, sich bei der Wahl
wenigstens über gewisse Rücksichten hinwegzusetzen, die nicht
zur Sache gehören, schmälern würde. DaS sind die
Bemerkungen, die ich mir erlauben wollte. Nun frage ich: hätte der
Gesetzgeber eS nicht ausgesprochen, wenn er das Wahlrecht der

Regierung hätte beschränken »vollen? DaS Wahlrecht setzt

Wahlfreiheit voraus. Hätte man, wenn man eine Beschränkung
im Auge gehab hätte, nicht gesagt, der Vorschlag sei verbindlich?
Ich glaube ja, und will Sie nicht mit einer längern Erörterung
aufhallen. Ich halte dafür, wenn man die Versassung von
1831, die seitherige beständige PrariS und den Sprachgebrauch
tn'S Auge faßt und die für andere Wahlen geltenden
Bestimmungen damit in Verbindung bringt, so könne man zu keinem

andern Schlüsse gelangen, als daß der Regierung daö Recht
eingeräumt sei, frei zu wählen und unter Umständen zu
intervenir«:», wenn eS nothwendig sein mag. wo sie die Ueberzeugung
hat, daß die Vorschläge nicht passend seien. Ich empfehle Ihnen
daher den Antrag deS RegierungSralheS zur Genehmigung.

Rösti. Am 36. März 186t) wurde im Großen Rathe ein

Anzug behandelt, welcher dahin ging, die Behörde möchte sich

darüber auSsprechen, ob die Vorschläge der Amtsgerichte bei

der Besetzung der AmlSgerichlSweibelstellen verbindlich seien oder

nicht, oder daß man lieber sage, dtese Vorschläge fallen weg.
Denn wer Gelegenheit hat, in einem Amtsgerichte zu sitzen,

weiß, daß es für sie keine angenehme Sache ist, bei 1t) bis 2t)

Bewerbern für die Weibelstelle einen Vorschlag zu machen,

wenn er keine Bedeutung hat. Dieser Anzug wurde trotz deS

Widerstandes von Seite deS Herr» Justizvirektors mit großer
Mehrheit erheblich erklärt; die Regierung erhielt also den

bestimmten Austrag. Vorschläge zu bringen, sei es in diesem oder

jenem Sinne. Es ist aber von Seite der Regierung nichts

geschehen, ungeachtet wiederholten Beschwerden von Amtsgerichten.

Der Grund ist der, daß jeweilen die Mehrheit der

Regierung (sie war nicht einig, da der betreffende Beschluß

jeweilen durch Stichentscheid oder durch das LooS entschieden

wurde), zum ersten Mal im Jahre 1855, für den Amtsbezirk

Fruligen einen Mann zum AmtSgerichtSweibel wählte, der vom
Amtsgerichte nicht vorgeschlagen wurde, der keine Stimme in
demselben hatte, und daß sie, trotz einer dießsalls eingereichten

Beschwerde, die hier nie behandelt wurde, im Jahre 1859 den

gleichen Mann wieder wählte. Gestützt aus diese Vorgänge,
wurde der erwähnte Anzug im Jahre 1869 hier behandelt und
erheblich erklärt, aber trotzdem wählte der RegierungSrath im
gleichen Amtsbezirke den gleichen Mann wieder. DaS ist hauptz
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sächlich der Grund, warum der Gegenstand heule hier wieder

zur Erörterung kommt. Der Herr Berichterstalter sagt, alle

Regierungen seil 1832 hätten diese Prarts befolgt. DaS ist

unrichtig, sonst fordere ich ihn aus, ein Beispiel zu zitiren. Ich
weiß aber ein solches Die ganze Sache dreht sich um die

Auslegung eines einzigen kleinen Buchstabens, um die

Auslegung eineS „f." ES fragt sich, wie das Wörtchen „aus" zu
verstehen sei. Der Herr Berichterstatter beruft sich auf eine

Abänderung deS Sprachgebrauchs, die eingetreten sei. Da muß
ich gestchen, baß der Herr Justizdirektor sich auf schwachen

Füßen befindet. Im Gesetze vom 24. Dezember 1832 heißt eS,

der Regierungsrath wähle den AmiSgerichisweibel „aus" einen

doppellen Borschlag des Amtsgerichts, fügt aber bei, daß zu
Abfassung des Wahlvorschlages das Amtsgericht vollzählig sein

und für abwesende Mitglieder Suppleamen betgezvgen werden
müssen. Ich sichre das an als Beweis, daß man dem
Vorschlage damals Bedeutung beigelegt Hai. Daraus kann man
schon schließen, daß man der Meinung war, die Regierung solle
sich daran halten, und ich sage: die Regierung von 1832 und
diejenige von 1846 haben sich allemal an den Wahlvorschlag
gehalten; erst später kam es anders. Wenn man weiter gehl
und zugeben muß, daß die Versassung von 1846 den gleichen
Ausdruck für die Wahl der BezirkSbeamien braucht, indem eS

heißt, die Wahl finde „auf" einen doppelten Vorschlag statt,
und zwar ohne baß gesagt wäre, daß der Große Rath an die

Vorschläge gebunden sei, so beweist schon das, daß das Wölkchen
„aus" und „auf" die gleiche Bedeutung hat. Man hat eben
die Wahlvorschläge als verbindlich angesehen. Schon die
Verfassung von 1831 sagt, die Wahlen geschehen „auf" einen dop.
pellen Vorschlag; derselbe AuSdruck ist im Gesetze von 1832
und in der Versassung von 1846 enthalten. Noch mehr: ein
Gesetz von 1846, betreffend die Wahl der Uiuerweibel, sagt,
dle Wahl derselben finde „aus" einem doppelten Vorschlage
statt; diese Vorschläge sind verbindlich. Nun behaupte ich,
daS Gesetz von 1846 ist analog mit demjenigen von 1832; der
Große Rath wollte ganz sicher nicht, daß die Vorschläge am
einen One verbindlich, am andern unverbindlich, sondern daß
sie an beiden Orten verbindlich sein sollen. Wir haben ferner
ein neues Reglement, welches im § 97 die Bestimmung
enthält, daß bei Wahlen, wo der Große Rath „auS" einem
verbindlichen Vorschlage zu wählen habe, wie bei Wahlen von
Regürungsstaithaltern und AmtSgerichtSpräsidenten, daS Ballo-
liren stallfinde. Die Versassung sagt, „auf" einen doppelten
Vorschlag finden diese Wahlen statt, das Reglement sagt, „auS"
demselben, ein neuer Beweis, daß beide Worte gleichbedeutend
sind. Ich hange nicht so sehr daran, nur will ich einmal
wissen, ob die Vorschläge verbindlich sein oder nicht. Wenn
der Große Rath das nicht will, so mag er diese Vorschläge
wegschaffen und die Amtsgerichte nicht weiter damit belästigen.
Der Herr Berichterstatter beruft sich auf eine Analogie bezüglich
der Wahl der Amtsschreiber und der AmtSgerichtsschreiber. DaS
beweist gar nichiS; oder warum macht die Justizdirektion nicht
auch Vorschläge für die AmtSgerichtSweibelstellen? DaS Gesetz

sagt gar nichts davon. Die Vorschläge, welche die Justiz-
dtreklton für die AmtSgerichtsschreiberstelle macht, geschehen auf
Vorlchläge, die einlangen; eS ist keine Vergleichung mit der

Wahl von AmtSgerichtSweibeln, wo die Regierung keine andern
Vorschläge hat als diejenigen der Amtsgerichte. Ich habe schon
bemerkt, daß auffallender Weise die schon im Jahre 1855 vom
Amtsgerichte von Fruligen eingereichte Beschwerde hier nicht
behandelt wurde, baß der RegiernngSrath, ungeachtet eines
erheblich erklärten AnzugcS vorgezogen hat, nichts in der Sache
zu thun. ES scheint, man müsse stch doch gescheut haben. Auf
dieses hin hoffe ich aber, man werde finden, diese Mißachtung
der Bezirksvorschläge müsse nun einmal aufhören, die
Vorschläge der Amtsgerichte seien entweder zu beachten oder zu
beseitigen. Ich stelle daher den Antrag, der Große Rath möge
erklären, daß der RegierungSrath, in Uebereinstimmung mit den
Verfassungen von 1831 und 1346, an die Vorschläge der Amts¬

gerichte gebunden sei; in zweiter Linie, es sei daS Gesetz von
1832 dahin abzuändern, daß die Vorschläge der Ämtsgerichte
wegfallen und einfach eine Bewerberliste ausgelegt und dem
NeglerungSraih eingereicht werde. Wenn daS dem Großen
Rathe beliebt, odschon ich glaube, es sei nicht im Sinne deS

Gesetzes von 1832, so habe ich nicht viel darauf zu sagen.

Schcidegger. WaS die Wahl der AmtSgerichtSweibei
betrifft, so frage ich: welche Behörde ist die geeignetste, die

Fähigkeit und Moralität der Bewerber zu beurtheilen, ist es das
Amtsgericht, in dessen Nähe der Betreffende wohnt, oder der
RegierungSrath. der in Bern ist? Ich glaube, daS Amisgericht.
Bin ich im Irrthum, so muß es doch beleidigend für ein AmtS.
gertcht sein, wenn eS eine» Vorschlag macht, der in jeder
Beziehung passend ist, und dann der RegierungSrath kommt und
sagt: nein, den wollen wir nicht; wir wollen einen Andern,
der uns besser beliebt. Ich bin also auch der Ansicht des Herrn
Rösti. In erster Linie möchte ich auch den RegierungSrath an
die Vorschläge binden. Sollte das nicht belieben, so will ich
lieber keine Vorschläge, und dem RegierungSralhe freie Hand
lassen zu wählen, wen er will.

Engemann. Ich bedaure, daß ich das Material, das
ich über diesen Gegenstand gesammelt, nicht bei der Hand habe.
Man thui sich von Seite derer, welche den Antrag deS Re-
gierungSralheS bekämpfen, so viel zugut auf daS Wölkchen
„aus," und sagt, es verhalte sich mit den Vorschlägen der
Amtsgerichte ganz gleich, wie mir den Borschlägen für die Wahlen
der Bezirksbeamten, wie die Verfassung sie vorschreibt. Ich
mache aus einen bedeutenden Unterschied aufmelksam, der zwischen
beiden Fällen besteht. Bei der Wahl der BezirkSbeamien findet
keine Ausschreibung statt, sondern das Volk macht zwei
Vorschläge, ebenso die Regierung oder das Obergerichr; eS find
also die beiderseiligen Rechte gewahrt. So verhält eS stch bei
der Wahl der RegierungSstanhalter und Gerichtspräsidenten.
Aus diesen Vorschlägen muß der Große Rath wählen; eS liegt
in ver Natur der Sache. Anders gestaltet eS sich da, wo eine
Ausschreibung stattfindet und jeder sich für die betreffende Stelle
melden kann; was hat da der Vorschlag deS Amtsgerichtes für
eine Bedeutung? Keine andere alS diejenige eines Gutachtens.
Oder wohin würde eS führen, wenn die Regierung nur ein
'Bestätigungsrecht hätte? Ihr Wahlrecht wäre rein illusorisch.
Wenn das Amtsgericht einen bestimmten Bewerber im Auge
hätte, so würde es einfach diesen vorschlagen und neben dem.
selben eine Persönlichkeit, von der man wüßte, daß sie nicht
gewählt werden könne; dann würde die Regierung zur bloßen
Maschine. Ich berühre hier noch einen andern Punkt. Im
Jahre 1857 wurde ein Gesetz erlassen, wonach der Regierung
daS Recht zusteht, in denjenigen Amtsbezirke», wo sie es nöthig
findet, neben dem AmtSgerichtSweibel noch einen ander» Weidel
anzustellen und zwar durch freie Wahl unter den Bewerbern.
Wer will nun diesem spätern Gesetz einen andern Charakter
geben als denjenigen einer authentischen Interpretation eineS

früher erlassenen Gesetzes? Denn einen solchen Unsinn wird
man dem Großen Rathe nicht zumuthen, daß er beschlossen
hätte, bei der ersten Weibelstelle sei der RegierungSrath an die
Vorschläge der Amtsgerichte gebunden, bei einer zweiten Stelle
dagegen nicht. Dem Antrage deS Herrn Rösti, daß man daS
bestehende Gesetz ändere, bin ich gar nicht entgegen, aber in
diesem Falle möchte ich dann den Gerichtspräsidenten als die
geeignete Person bezeichnen, welche die Vorschläge zu mächen
hätte; das Amtsgericht hat eigentlich nickts dazu zu sagen.
Man stützt sich auf die Verbindlichkeit der Vorschläge für die

Wahl der Unterweibel. Ich gebe daS zu, aber man darf nicht
übersehen, daß es eben nur der Regierungsstallhalter ist, welcher
die Unterweibel wählt, nicht die Regierung; auch kann man
nichts weiteres daraus folgern. Ich habe die vollständige
Ueberzeugung, daß der Vorschlag, den das Amtsgericht macht, keinen

andern Charakter hat als denjenigen eines Gutachtens und daß



man der Regierung eine unwürdige Stellung anweisen würde,
wenn man diesen Vorschlag für sie verbindlich erklären würde

v. Känel, Negotiant. Ich hingegen habe eine andere
Ansicht als diejenige, welche so eben vorgetragen wurde, und
erlaube mir, die Argumentation des Hrn. Justizdirektors noch in zwei
Punkten zu untersuchen. Er stützte sich hauptsächlich auf drei
Punkte, erstens auf die bisherige Uebung der Regierung, zweitens
auf die verschiedene Bedeutung der Worte „aus" und „aus"
unter den Perfassungen von 1831 und 1846 und drittens auf
die Analogie gegenüber der Wahl der Amtsschreiber und der
AmtSgerichtSschreiber. WaS die Bedeutung der Worte „auf"
und „aus" betrifft, so hat Herr Rösti bereits dieselbe erörtert.
Ich glaube, wenn daS Wörtchen „auf" im § 47 der Perfassung
den Sinn hat, daß die Vorschläge verbindlich seien, so sei dieß
auch im Gesetze von 1332 der Fall. In Bezug auf das zweite
Argument des Herrn Justizdirckiors, betreffend die Uebung,
fragt eS sich: was hat diese Uebung deS Regierungsraihes für
eine Bedeutung für den Großen Rath? Ist diese Uebung als
Gesetzesinlerprelalion zu betrachten? Ich halte dafür, dieß sei

nicht der Fall. Der RegierungSrath kann nicht ein Gesetz
interpretiren. Sobald gegen die Anwendung eines Gesetzes
reklamirt wird, ist der Große Rath da, dasselbe zu interpretiren.
So lang die Anwendung unangefochten ist, mag es gehen.
Also diese Uebungen der Regierungen ist für uns nicht
maßgebend. Ein ferneres Motiv, welches der Herr Justizdirektor
geltend machte, soll darin bestehen, daß er sagt, die Vorschläge,
welche die Justizdirekilon für die Stellen der AmlSschreiber und
AmtSgerichtSschreiber zu machen habe, seien für den RegierungSrath

auch nicht verbindlich. Da finde ich aber einen Unterschied

: der Justizdirektor ist ein Mitglied der Wahlbehörde, daS
Amtsgericht dagegen befindet sich außerhalb deS Regierungsrathes.

AuS diesen Gründen finde ich, daß die Vorschläge der
Amtsgerichte für den Regierungsrath verbindlich seien. Ich
muß noch eine andere Frage berühren, die Frage nämlich!
was märe zweckmäßig, wenn es sich um die Erlassung eines
neuen Gesetzes handeln würde: freie Wahl durch den
Regierungsrath oder Begutachtung durch die Amtsgerichte? Das ist
eine andere Frage. Heute sollen wir das Gesee interpretiren
und zwar lediglich mit Rücksicht auf hie Verfassung.

Dr. Tivche. Die heutige Berathung erinnert mich an
eine andere, welche seiner Zeit in einem andern Lande stattgefunden

hat. In jenem Zeilpunkt, von dem ich rede, verlieh der
König von Baiern der Lola Monlez daS Heimathrecht. Da
indessen das baierische Gesetz, bezüglich der Naturalisation von
Fremden in diesem Lande, die Vorschrift enthält, daß der König
daS Landrecht nicht ertheilen könne, bevor er sich mit seinem
Ministerium deßhalb berathen habe, so wendete sich der Monarch
an dieses letztere, welches den Einwarf machte, daß, da eS sich

nicht um eine Person handle, welche dem Lande bedeutende
Dienste geleistet habe, eS dem Begehren seines Souveräns nicht
entspreche» könne Der König glaubte sich jedoch durch den
Entscheid seines Ministeriums nicht gebunden, ging darüber
hinweg und ertheilte der Lola Montez das Lanvreckl. Die
Folge dieses Entschlusses war, daß daS Ministerium seine
Entlassung einreichte. Im vorliegenden Falle begibt sich der
Regierungsrath gegenüber dem Amtsgerichte zum Theil in die

Stellung des Königs von Baiern, obgleich es sich hier nicht
um eine Lola Montez, sondern einfach um einen Weibel handelt.

Er stützt sich deßhalb auf Ausdrücke, die wir in der
französischen Sprache nicht kennen. Die französische Redaktion
spricht sich im Art. 6 des Gesetzes vom Jahr 1832 durch ein
und dasselbe Wort auS; sie läßt über die Absichten des Gesetzgebers

keinen Zweifel übrig. Der Art. 6 sagt: „Der AmtS-
gerichtsweibel wird sin Abänderung des Z 56, Gesetzes vom
3. Christmonat 1831) auf einen doppelten Vorschlag des
Amtsgerichts durch den RegierungSrath erwählt." Dieß ist sehr
deutlich. Sodann fügt der nämliche Artikel bei: „Zu Abfassung
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deS Wahlvorschlages soll das Amtsgericht vollzählig sein und
für abwesende Mitglieder Suppleanten beigezogen werden "
AuS dieser Bestimmung geht hervor, daß der Gesetzgeber ein
derartiges Geschäft als ein sehr wichtiges betrachtete, und in
der That ist eS nothwendig, daß der AmtSgerichtSweibel ein
rechtschaffener Mann, ein Mann von Takt sei, und nicht ein
Individuum, welches die Bürger mit roher Gewalt behandelt.
ES ist augenfällig, daß der RegierungSrath, wenn er nicht
durch die Vorschläge des Amtsgerichtes gebunden wäre, wie eS

das Gesetz von 1832 vorschreibt, selbst ohne es zu beabsichtigen,
einen für daS Gericht belästigenden Einfluß üben, und dadurch
bedeutende Irrthümer in den Ernennungen begehen könnte.
WaS würde am Ende daraus entstehen, wenn der RegierungSrath,

ungeachtet deS Wahlvorschlages eines Amtsgerichtes, eines
TageS einen, dem alten Kantonslheile angehörenden und nicht
französisch verstehenden Weibel für den Jura ernennen würde?
Man bars annehmen, daß eine GerichtSdehörde, welche
Vorschläge zu machen hat, die Personen kenne, die sie zur Ernennung

empfiehlt, und deßwegen hat das Gesetz diese Wahlvorschläge

für daS Amtsgericht, wie für die Behörde obligatorisch
gemacht, welche aus jene Vorschläge hin die Wahl zu treffen
hat. Daher ziehe ich daraus den Schluß, daß der Regierungs-
rath, dieser Gesetzesbestimmung, so lange sie noch besteht, nachleben

solle. Nach meiner Ueberzeugung soll der RegierungSrath
die Wahlvorschläge der Amtsgerichte respektiren, denn wenn sie

einigen Werth haben, so läge etwas Beleidigendes für Letztere
darin, wenn ihnen keine Rechnung getragen würde. Ich schließe
mich daher dem Antrage an, welcher dahin gehl, baß der
RegierungSrath von GesetzeSwegen gehalten sei, die Wahl gemäß
den ihm eingereichten Vorschlägen zu treffen, im entgegengesetzten

Falle muß die fragliche Bestimmung auS dem Gesetze
gestrichen werden, da dieselbe keinerlei Werth mehr hätte, wenn
sie nicht für die Wahlbehörde bindend wären. Die Ernennungen
der AmtSgerichtSweibel sind die nämlichen, wie die der AmtS.
schreiber, und so lange das Gesetz in Kraft besteht soll
demselben Nachachlung verschafft werden.

G fell er zu Wichtrach. Ich finde es allerdings auch
richtig, daß die Vorschläge des Amtsgerichts verbindlich sein
sollen ES ist im Falle, einen Mann zu finden, zu welchem
daS Gericht selber und der RegierungSrath Zutrauen haben
kann. Ich glaube auch, daS Gesetz von 1832 sei deutlich. Ich
bin zwar kein Jurist, aber ich fasse eS so aus, daß die
Vorschläge der Amtsgerichte verbindlich seien.

Scherz, Regierungsrath. Die Frage, ob der RegierungSrath
bei der Wahl von ÄmtSgerichtsweibeln an die Vorschläge

der Amtsgerichte gebunden sei oder nicht, kam im Regierungsrathe

wiederholt zur Sprache. ES ging dabei, wie es in solchen
Dingen oft geht, daß die Einen fanden, es sei unzweifelhaft,
baß der RegierungSrath an die Vorschläge gebunden sei, Andere

dagegen der Ansicht waren, diese Behörde sei nicht
gebunden. Ich fand, der RegierungSrath sei an die Vorschläge
der Amtsgerichte gebunden und hielt mich daran. Wenn die
Wahlbehörde auch nicht an dieselben gebunden wäre, so scheint
eS mir, eS liege doch in der Konvenienz, die Vorschläge zu
beachten, der Regierungsrath stehe in keiner Verbindung mit dem
Amtsgerichte und es liege etwas stoßendes darin, wenn er
Männer beseitige, welche von demselben vorgeschlagen werden.
Das ist meine Anschauungsweise. Mancher wird noch im
Zweifel sein, und um die Zweifel zu heben, glaube ich, eS

wäre das geeignetste Mittel, den RegierungSrath zu beauftragen,
über die Wahl der AmtSgerichtSweibel Vorlagen zu machen.

Dr. Manuel. Ich muß mich zu denen zählen, welche die

Kompetenz des Amtsgerichts aufrecht erhalten. DaS Amtsgericht,

als politische Behörde, hat sehr kleine Kompetenzen; diese

soll man um so mehr schützen. Ferner ist eS ein wichtiger
Grundsatz, daß man die Behörden so viel als möglich am Re-
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gimente inleretsiren soll. Nun sind bindende Vorschläge eher

geeignet, ein Kollegium am Reptmenie zu inieressiren; daher
möckle tch die Vorschläge der Amtsgerichte als verbindlich
anerkenne». Was mich hauptsächlich besummi. ist der Nachsatz
im 8 6 VeS Gesetzes von 1832, wo es heißt, daß die
Amtsgerichte zur Abfassung des Wahlvorschlages komplei sein und
für abwesende Mitglieder Suppléante» einberufen werde» sollen.
DaS ist ein Beweis, daß cS eines der wichtigsten Attribute sei.

Ferner ist die Stelle der Anitsgerichtsweidel erne Stelle des

Amtsbezirks, und kann in der Nähe die Fähigkeil des belref
sende» Subjektes eher bestimmt werden, als ln der Ferne Man
sagt, ein schle«ter Weibel könnte dem Kredit schaden; aber die

Amtsrichter und der Präsident deS Amtsgerichts sind gerade
diejenigen, welche der Sacke am nächsten stehen und das größte
Interesse haben, die Vorschläge so zu machen, baß das Amt an
der Wahl nicht Schande erlebe Ausnahmen sind überall möglich,
aber das ist überall so. In ckustiri möchte ich daher zu Gunsten
der Amtsrichter entscheiden. In der Gesetzgebung muß man
mehr aus den Veistand als aus den Unverstand rechnen. Also
selber wenn die Sache zweifelhaft wäre, möchte ich die
Vorschläge verbindlich machen

Aebi. Ich bin just kein Lobredner der Regierung, aber
nichtsdestoweniger stehe ich in dieser Angelegenheit aus ihrer
Seite. Man kann all.rdlngs verschiedener Ansicht sein. Ich
erkläre, daß ich in dieser Sache eine entschiedene Ansicht habe
und zwar stimme tch ganz bestimmt zu derjenigen der Regierung.
DaS erste Motiv schöpfe ich aus der Erklärung von Personen,
die von 1832 bis 1848 tn dieser Behörde saßen und die
annahmen, wenn ein Gesetz sage, die betreffende Wahl geschehe

„aus" einem doppelten Vvischlage, so sei derselbe verbmdltch;
wenn es aber heiße, die Wahl finde „aus" den doppelten
Vorschlag statt, >o sei dl-ser nicht verbindlich. Nun sagt das Getetz
von >832, der ReglerungSrath wähle die AmtSgenchtSweibel
„aus" einen doppelten Vorschlag der Amtsgerichte. WaS ist
ein Vorschlag? Ein Anerbieten, das nicht verbindlich ist.
Wenn nur Jemand z. B. eine» Prozeß vorschlägt, so tst eS
ein Aneibieten. Muß ich es annehmen? Ick glaube nicht.
Wenn eS im Gesetze h.ißl: „auf einen verbindlichen Vorschlag"
set die Wahl zu treffen, wie Herr Rösti angeführt Hai, dann
weiß ich wohl, dap man nicht außer dem Vorschlag wählen
kann. Wenn es aber heißt, „aus" einen doppelten Vorschlag
finde die Wahl ftait, so handelt eS sich einfach um ein
Gutachten der AnilSgetichle. Sind aber Zweifel möglich über die
Frage, ob das Gesetz so ausgelegt weiden könne, wie der Re-
gicrungsrath vorschlägt, so komme ich dann zu der Ansicht, daß
man unbedingt dem Regierungsrathe das Wählt echt freigeben
soll. Man behauptet, wenn die Sache zweifelhaft sii, müsse
man den RegierungSralh binden; ich aber bin entschieden der
andern Anjicht, und stütze mich aus die Erfahrung. Nach der
bisherigen Erfahrung find die Interessen des Staates viel besser
besorgt, wenn die Wahl durch den Regierungsrath frei
stattfindet, als wenn die Vorschläge der Amtsgerichte maßgebend
sind. Ich erlaube nur zur Unterstützung dieser Ansicht einige
Thalsachen anzuführen Es war in einem Amtsbezirke ein
Welbel, welcher die von einem Agenten empfangenen Akten
konsequent nicht verrichtete, sich aber gleichwohl vom Publikum
bezahlen ließ, ein Weibel, welcher die Leute vom betreffenden
Agenten abwendig zu machen suchte und die Sacke so verschleppte,
daß fie ost Monate und Jahre lang nicht erledigt wurden.
Der Agent war genöthigt, sich darüber zu beschweren, zuerst
beim Gerichtspräsidenten, dann beim Obergerichte, und der
Weibel wurde angehalten, die übertragenen Verrichtungen zu
besorgen. In einem andern Amte war ein Weibel, der seine
Verpflichtungen auch »lcht erfüllte; auch der Unierweidel erfüllte
die selnigen nicht. Wenn die Leute unzufrieden waren, mußten
sie sich beschweren. Eines TageS kommt der Unterweibel zum
AmtSgerichtSwcibel und sagt: Ich habe mehrere Beschwerden
gegen dich; man sagt, daß du deine Verrichtungen nicht be¬

sorgest. Der ÄmtSgciichtSweibel erwiedert: Ich habe auch
solche Beschwerde» gegen dlch. Und so verständigten sich beide
Herren und konnte man mchiS gegen sie ausrichten, bis eine
Menge Geschäftsleute erklärten, sie können feine Geschäfte mehr
machen und Beschwerde führen mußten. Solche Vorfälle
blessiren die Leute. Man sollte annehmen, die Richlerämier
würden gehörige Aussicht handhabe» und die Amtsgerichte
Niemanden vorschlagen, der nicht seine Pflicht erfüllt; aber eS

sind eben solche Fälle vorhanden. Auf der andern Seite
begegnete es, daß gute Weibel nicht gewählt wurden oder
Schwierigkeiten begegneten. Ich kann von einem andern
Amtsbezirke sprechen, wo ein sehr tüchtiger Weibel funktton rle.
über welchen die Geschäftsleute nicht klagten, sondern mir dem
sie zufrieden waren; aber der Regierungsstaiihaller konnte ihn
nicht leiben. Der Betreffende wird bei der ErneuerungSwabl
in zweiter Linie vorgeschlagen und wieber gewählt; bei der
folgenden Erneuerung wirb er aber gar nicht mehr aus den
Vorschlag gebracht. Der Mann wendet sich an eine Reihe
Geschäftsleute von verschiedener politischer Farbe, und diese

geben ihm VaS beste Zeugniß, worauf er vom Regierungsrathe
wieder gewählt wird. Ich sage also, die bisherige Auslegung
deö Gesetzes gab dem Regierungsrathe die Möglichkeit, derartigen
Fällen Rechnung zu wagen, einen schlechten Weibel nicht mehr
zu wählen, hingegen einen guten, der nicht voigeschlagen worden,
wieder zu wählen. Ich glaube, einzelne Bezirke könnten den»
doch darunter leiben, wenn man den Amtsgerichten die Befugniß
einräumen würbe, Leute zu wählen, die nicht die gehörige
Garantie dreien würden.

v. Känel, Fürsprecher. Die Frage, welche henie vorliegt,
beschäftigte mich schon Anfangs der fünfziger Jahre und zwar
bei einem Falle, der ähnlich war, wie derjenige von Fruligen,
und Anlaß gab, mir eine Ansicht zu bilden, die Ansicht nämlich,
daß der Regierungsralh nicht befugt sei, über die Voischläge
der Amtsgerichte hinauszugehen, sondern baß er an dieselben
gebunden fer. Ich begründe diese Meinung durch die
Interpretation, welche bet andern Fällen Regel machte. Ich gebe
zu, der Wortlaut des Gesetzes könne so oder anders aufgefaßt
werden, aber der nämliche Ausdruck, bei sich im Gesetze von
1832 vvrftwel, steht auch in andern Vorschriften, und der
Große Rath sprach sich darüber aus, ohne lange zu berathe».
Im Gesetze von 1832 heißt es, der Regierungsralh wähle die
AmtSgerichiSweibel „auf" einen doppelten Vorschlag der
Amtsgerichte; in der Verfassung heißt eS, der Große Rath wähle
die Regierungsstaiihaller und Gerichtspräsidenten „auf" einen
doppelten Vorschlag der Ämlövcrsamnrlungen und des Regie-
rungSratheö ober des ObergcrichieS. Der Große Rath war
nun nie im Zweifel, ob er an diese Vorschläge gebunden sei

ober nicht; er har seil 1846 angenommen, er sei daran gebunden

und eS ausdrücklich im 8 97 seines neuen ReglemenleS
ausgesprochen. Wenn nun der tn der Verfassung enthaltene
Ausdruck die Bedeutung hat, daß die Wahlbehörbe an den
Vorschlag gebunden sei, so muß derselbe im Gesetze von 1832
die gleiche Bedeutung haben. Der Herr Iustizdirektor stützt
sich zwar auf eine Aenderung deS Sprachgebrauchs, allein ich
glaube nicht, daß die deutsche Grammatik von 1832 bis 1846
beraillge Umänderungen erlitten habe, wie Herr Migy behauptet.
Wie gesagt, mich leitet das Motiv: der Große Rath bat in
andern Fällen interpretirl, wie der fragliche Ausdruck zu
verstehen sei, und da er am einen Orte diese Interpretation an-
genviumen Hai, so soll sie auch in andern Fälle» gelten. Ich
sehe wahrhaft kein Unglück barin, wenn der Regierungsralh
an die Vorschläge der Amtsgerichte gebunden ist; eS ist dadnrch
nur die Willkür des RcgierungSralheS etwas beschränkt. Ich
glaube, eö werde den Amtsgerichten in der Regel der Kredit
ihres Amtsbezirks ebensosehr am Herzen liegen, wie dem
Regierungsrathe, und sie haben ebensosehr, wie diese Behörde, ein
Interesse, baß die Justiz in ihrem gehörigen Gang erhalten
werde. Ebenso sind die Amtsgerichte, die aus fünf sehr respek-



tadeln Männern bestehen, ebenso M im Stande zu beuriheilen,
welcher Bewerber sich am besten zu der Stelle eines WeibelS
eigne, als die neu» RegierungSrälhe in Bern, welche die Leute
nur etwa daher kennen, wenn diese nach Bern komme» und
ihre Absätze abtrappcn, um sich zu empfehlen. Die Vorgänge,
auf die man sich stützt, beweisen nichts. Die AmtSgerichlS-
schreiber, von denen Herr Aebi sprach, sind eben Leute, welche
der RegierungSraih gewählt hat, und eS ist nicht erwiesen, ob

l ie Amtsgerichte nicht beim ersten Anlaß den Uebelnand beseitigt
hätten, so gut als der RegicrungSralh; im Gegentheil, ich will
eu> anderes Beispiel anführen. Ein Amtsgericht hatte einen
sehr tüchtigen Mann im Auge, es schlägt denselben in zweiler
Linie vor; der Regierungsrath wählt aber Elinn, der nicht aus
dem Vorschlage steht. DaS folgende Mal wird der Betreffende
aus den ersten Vorschlag gebracht, und neben demselben eine
Person, welche daS Amtsgericht am allerwenigsten wollte, einen
Plann, der nahe am Verlumpen war. WaS macht die
Regierung? Sie wählt den Zweitvorgeschlagenen, der wahrend
der Amtsdauer vergeltStagr. Bei der dritten Wahl endlich
wird derjenige, von welchem zuerst die Rede gewesen, gewählt,
und damit war man zufrieden. Es gibt gewiß ebensoviel
mißlungene Wahlen von Seite der Regierung als bei andern
Behörden deS VorkeS, und ich zähle das Amtsgericht mehr oder
Weniger zu den Volksbehörden. Ich glaube daher, man werde
nicht so übel fahre», wenn der Antrag deS Herrn Röstt
angenommen wird; daher schließe ich mich demselben an, nicht
mtt Rücksicht aus einen gegebenen Fall, aber es lst meine
prinzipielle Ansicht.

Lempen. Ich will nicht wiederholen, sondern nur auf
einen Umstand aufmerksam machen, der noch nicht berührt wurde.
Ich habe in keinem Gesetze gefunden, daß das Amtsgericht
verpflichtet wäre, die AnschreibungSliste einzuschicken, sondern
es hat einfach die Vorschläge einzugeben DaS scheint mir Ke.
weis genug, daß der RegierungSraih an den Vorschlag
gebunden sei.

Rösti. Der Herr Justizdireklor brauchte ein paar Worte,
die für die Amtsrichter von Frutigen beleidigend sind, und
auf diese erlaube ich mir etwas zu erwidern, Er sagte, die
Regierung habe nur da ausnahmsweise Andere als die
Vorgeschlagenen gewählt, wo unbrauchbare Leute vorgeschlagen
worsen seien. Diese Aeußerung ist in meinen Augen für die
Amtsrichter in Frutigen verletzend; deßwegen weise ich sie zurück.
Ich will diese Anschuldigungen annehmen, so weit sie auf meine
Person Bezug hat; ich war einmal auch vorgeschlagen und nehme
an, ich sei für die AmlSgerichlsweibelstelle unbrauchbar gewesen.
Aber ich halte auch die Ehre, Mitglied des Amtsgerichtes von
Frutigen zu sein zu einer Zeit, wo das AmlSgencht aus Herrn
Schneider, der noch jetzt Gerichtspräsident ist, serner aus den
Herrn Schneider, HandelSmann, dem jetzigen Regierungsstatthalter

Willwer, Scherz, Vater des H.rrn RegierungSraih
Scherz und meiner Wenigkeit bestand. Wir hatten auch
Vorschläge zu machen und schlugen einen Mann vor, der lange
in Frutigen Friedensrichter war, und einen Andern, jetzigen
Gemeinderathsprästdenie». Damals erhielt derjenige, der von
der Regierung gewählt wurde, keine einzige Stimme im
Amtsgerichte. Ich will nicht weiter darüber eintreten, sondern noch
ein paar Worte den Herren Engemann und Aebi erwidern.
Herr Engemann stützte sich auf das Gesetz von 1857 über
Vermehrung der Weibel. Ich kenne dieses Gesetz auch, aber eS ist
eine ganz außerordentliche Verfügung, die nur auf einen Amtsbezirk

im Jura Bezug hatte, und das Gesetz von 1832 über die

AmtsgerichtSweibel macht Regel. Herr Aebi führte einige
Beispiele an, Herr v. Känel antwortete ihm. Ick frage Herrn
Aebi: wer hat die betreffenden pflichtvergessenen Weibel ge.
wählt? Der Regierungsrath, er hat also die Verantwortlichkeit.
WaS hat diese Behörde gethan, um dem Uebelstande abzuhelfen?
Nichts. Gerade das, was Herr Aebi sagte, beweist, daß die

â
Vorschläge verbindlich sein sollen. Ick glaube, wenn die Re«

gicrung.n an die Vorschläge gebunden gewesen wäre», so wären
die Amtsgerichte im Falle gewesen, dem betreffenden Weibel
Vorstellungen zu machen. Da, wo aber die Regierung frei
wählt, war das Verhältniß anders. Darum sage ich, eS ist
durchaus kein Beweis, daß eS besser gehen werde, wenn die
Regierung frei wählen könnte. Jedesmal hat das Amtsgericht
von Frutigen Männer vorgeschlagen, die tüchtig und sähig
waren, die betreffende Stelle zu bekleiden; noch daS letzte Mal
wurde Einer vorgeschlagen, der langjähriger Gemeindebeamtcr war.

Herr Berichterstatter. Ich möchte die Versammlung
aufmerksam machen, daß ich in meinem Vortrage durchaus keine
Persönlichkeit angegriffen habe; daher weise ich den Vorwurf
des Herrn Rösti auch zurück. Ick sagte nur, es sei ausnahmsweise

geschehen, wenn der Regierungsralh den Vorschlag der
Amtsgerichte nicht berücksichtigte und von sich aus intervenirte;
dagegen sagte ich gar nicht, es sei dieß bei der AmtSgerichts-
weibelwah! von Frutigen deßhalb geschehen, weil man die
betreffende Persönlichkeit unbrauchbar gesunden hätte; davon sprach
ich kein Wort. Der beste Beweis davon liegt denn auch in
dem Umstände, daß der Unwille deS Herrn Rösti stck erst nach
seiner ersten Rede kund gab Die Sacke verhält stck folgendermaßen.

In Frutigen wurde ein gewisser Kloßner zum AmlS-
gericktsweibel gewählt, ein Mann, der bei den Fürsprechern
und Geschäftsleuten als einer der ausgezeichnetsten Gerichls-
wctbel gilt; er ist seit vielen Jahren in diesem Amte (wenn
man dock auf solche Verhältnisse eintreten muß), war aber vom
Amtsgerichte nicht vorgeschlagen worden. Der Regierungsrath
fand, es sei unbillig, einen solchen Mann, der von allen
Seilen empfohlen worden, ohne Grund von seiner Stelle m
entfernen; eS liege dieß nicht im Interesse deS Kredites. Man
setzt hier wahrscheinlich voraus, das Amtsgericht von Frutigen
sei lm vorliegenden Falle einstimmig gewesen. Der Gerichtspräsident

ist am besten im Falle. die Leistungen deS Amisge-
richtsweibels zu beurtheilen. Auf waS stützte sich nun der Re-
gierungSralh bei der Wahl Kloßners? Auf die persönliche
Empfehlung deS Gerichtspräsidenten von Frutigen, der mehrere
Male bei mir war und sagte, es wäre Sckade, diesen Mann
von seiner Stelle zu entfernen. Daß man andere Bewerber
als unbrauchbar bezeichnet habe, wie Herr Rösti behauptete,
ist nicht wahr Das ist die ganze Angelegenheit wegen Weibel
Kloßncr. Ich wäre auf diese Persönlichkeiten nicht eingetreten,
wen» man mich nicht dazu veranlaßt hätte. Der RegjerungS-
rath machte gestützt auf die bisherige Uebung von einem Rechte
Gebrauch, daS er zu besitzen glaubte. Ich lehne deßhalb jenen
Vorwurf ab und stelle daS Urtheil über die Frage, ob Jemand
von meiner Seite verletzt worden sei, der Versammlung anheim.
Was die verschiedenen Fälle betrifft, die un Laufe der
Diskussion namentlich auch von Herrn v. Känel berührt wurden,
so kann ich nicht daraus eintreten. Ein Jeder kann Erzählungen

vortragen, ohne Namen anzuführen, und die Sache der

Regierung in die Schuhe schieben. So lange ich im Regie-
rungSrathe bin, kamen, wie ick glaube, zweimal solche Fälle
vor; bei Frutigen und wenn ick nicht irre, in Schwarzenburg.
Die Vorschläge wurden nur dann nicht berücksichtigt, wenn eS

Leute betraf, die bereits im Amte waren und sich als sehr tüchtig
bewährt hatten, zu deren Entfernung man keinen Grund halte,
während in andern Fällen die Anträge deS Amtsgerichts
berücksichtigt wurden Man kommt mit dem Raisonnement, daß

man. wenn ein Weibel seine Pflicht nicht erfüllte, dieß dem

RegierungSrälhe zur Last legt. Aber hier handelt eS sich um
eine prinzipielle Frage, man braucht keinen Reiz in die

Verhandlung zu bringen. ES fragt sich einfach: wollen Sie dem

RegierungSrälhe die Möglichkeit einräumen, unter Umständen

zu interveniren, oder nickt? Ich Halle dieß für zweckmäßig.

Ich erwartete allerdings, daß eine ganze Menge Vizepräsidenten
auftreten werden, aber ick sage Ihnen, daß bei den Vorschlägen
von Amtsgerichten gewisse Lokalverhältnisse, Parteiungen u dgl.
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den Ausschlag geben können, Verhältnisse, welche der Regierung
fremd sind. Die Amtsrichter sind Menschen mit ihren Fehlern
und Eigenschaften, wie die RegierungSrälhe; ich wiederhole
daher, daß in Fällen, wo solche Parteiungen, Familienverhällnisse.
allerlei Manöver im Spiele sind, eine Intervention des

Regierungsrathes am Platze ist, indem man dieser Behörde das
Recht läßt, einen Andern zu wählen, Würde dieses Wahlrecht
nicht in diesem Sinne interpretirr, so würbe ich in einer der
nächsten Sitzungen einen Vorschlag bringen, wonach die

Amtsgerichte künstig ihre Weibel selbst wählen sollen. Entweder
oder: entweder steht der Regierung ein JnterveniionSrecht zu
oder nicht; steht ihr ein solches Recht nicht zu, bann streiche

man lieber das Wahlrecht, sonst würde man dem RegierungSrälhe

zumuthen, einfach sein Siegel auf den Vorschlag des

Amtsgerichts zu drücken, eine Stellung, welche der Regierung
nicht würbig wäre. Ich habe ganz offen meine Meinung
darüber ausgesprochen Zu Anfang der fünfziger Jahre gaben
die Herren Ochsenbein, damaliger Vizepräsident des Oberge-
richtS, und Funk ein Gutachten über diese Frage ab, und kamen
dabei zu dem gleichen Schlüsse, wie der RegierungSralh, Man
machte nun die Einwendung, die Art und Weise, wie die

Wahlvorschläge in der Verfassung aufgefaßt werben, soll auch für
die Auslegung deö Gesetzes von 1832 maßgebend sein, DaS
ist unrichtig. Wenn man ein Gesetz auslegen will, so darf
man nicht ein später erlassenes Gesetz zu Grunde legen,
sondern man hat den Sprachgebrauch und die Auffassung der Zeit,
in welcher das auszulegende Gesetz erlassen worden, tn's Auge
zu fassen. Nun frage ich: hat man Auslegungspunkte vom
Jahre 1832 in Bezug auf die Verbindlichkeit oder Nichtver-
bindlichkeit der Wahlvorschläge? Wie ich schon gezeigt, geht
aus der Verfassung von 1831, aus der seitherigen PrariS
hervor, daß die Anwendung des Gesetzes von Seite des Regie-
rungSralheS eine richtige ist. Ich zog auch Herrn Niggeler
darüber zu Rathe und bedaure, daß er nicht anwesend ist; er sprach
sich ebenfalls dahin auS, daß die Vorschläge der Amtsgerichte nicht
verbindlich seien. Wenn man überhaupt einer Behörde ein Vor-
schlagSrecht einräumt, so ist damit nicht gesagt, daß dann auch
der Vorschlag bindend sei WaS die AnschreibungSliste betrifft,
so wird dieselbe jeweilen eingeschickt. Ich sage nicht, daß die
Art und Weise der Anwendung eines Gesetzes von Seite VeS

RegierungSralheS für den Großen Rath verbindlich sei; aber
wenn mau darthun kann, daß die AnwendungSari während eines
bestimmten Zeitraumes sich Geltung verschafft hat, ohne daß
die betreffende Behörde ein persönliches Interesse dabei hatte,
so hat dieser Umstand einiges Gewicht. Glauben Sie ja nicht,
daß man im Regierungsrath eine Kapitalfrage aus dieser Sache
machen werbe, denn das Gehässigste, waS für die Mitglieder
der Behörde vorkommen kann, sind gerade die Wahlen mit
allem, was damit zusammenhängt, wie namentlich Besuche, die
man empfängt, abgesehen davon, daß man os! eine Liste mit
20—25 Bewerbern vor sich hat, von denen vielleicht zehn
tüchtig sind, während man bloß Einen wählen kann. Ich sage
also: wenn sich eine konstante Praris gebildet hat, so ist dieß
ein moralischer Grund zu Gunsten der bisherigen Gesetzesan-
wenbung, allerdings ohne daß es den Großen Rath bindet.
Ich bin wenigstens der Meinung, dieser Standpunkt sei
zweckmäßig. UebrigenS hat der Große Rath selbst eine Interpretation
gegeben. Im Jahre 1857 wurde dem Großen Rathe eine
Vorlage gemacht, welche zum Zwecke hatte, in denjenigen
Amtsbezirken, wo ein Unterweibel nicht zur Besorgung der
gerichtlichen PrariS hinreicht, die Möglichkeit einzuräumen,
andere Weidet anzustellen, mit der Befugniß. im ganzen
Bezirke zu prakliziren, DaS geschah mit Rücksicht auf besondere
Verhältnisse jurassischer Amisbezirke, wo die Handels- und
Geschäftsleute diese Möglichkeit haben wollten. Ich machte
daher den Vorschlag dazu im Jahre 1857, und was haben Sie
damals erkannt? Sie beschlossen, den RegierungSralh zu
ermächtigen, nöihigensalls die Zahl der Weibel in einem
Bezirke zu vermehren und zwar auf einen nicht verbindlichen

Vorschlag des Amtsgerichtes. ES ist das Dekret vom 3. April
1857. Die Analogie, welche ich bezüglich der Wahl der
AmlSschreiber und der Amtsgerichtsschreiber anführte, wurde
im Laufe der heutigen Diskussion besinnen, weil der Justiz-
direkior Mitglied des RegierungSralheS sei. Dabei wurde aber
etwas übersehen. Zu der Zeit nämlich, wo das Gesetz über
die AmlSschreiber und AmtSgenchisschreiber erlassen wurde,
bediente man sich des nämlichen Sprachgebrauchs, wie in Betreff
der AmlsgerichtSweibel, indem eS im Gesetze von 1832 heißt,
die Wahl finde „auf" einen doppelten Vorschlag statt. Statt
des Justizdepartements, welches früher den Vorschlag zu machen
hatte, ist dieß nun Sache der Justizdirektion; im Justizbepar-
temenle saß auch ein Mitglied deS RegierungSralheS, neben

demselben aber befanden sich noch andere Personen, die so

wenig zum RegierungSrälhe gehörten als das Amtsgericht.
Wenn nun das Justizdepartemem geglaubt hätte, sein Vorschlag
sei für die Wahjbehörve verbindlich, glauben Sie nicht, daß

man daran festgehalten hätte? Darüber bestand aber kein

Zweifel, indem Memand behauptete, baß der Vorschlag
verbindlich sei. Nun sehe ich auch nicht ein, woher es kommt,
daß man bei dem gleichen Sprachgebrauche behauptet, die

Vorschläge der Amtsgerichte seien verbindlich. Wie gesagt, ich
will mtch nicht ereifern, da eS sich um eine rein grundsätzliche
Frage handelt. Der Große Rath mag entscheiden. Wenn Sie
glauben, daS Recht, von dem wir mit großer Mäßigung
Gebrauch machten, sei nicht begründet, so wird es dahin führen
daß die Amtsgerichte künftig ihre Wetbel selber wählen werden'

Kurz, Oberst. Ich weiß aus Erfahrung, daß seit dreißig
Jahren bei der Wahl der ÄmtSgerichtSwcibel immer so

verfahren wurde, wie die Regierung heule vorschlägt. Wenn
man heute anders entscheidet, so stürzt man ein Verhältniß
um, das seil Jahren btstanden hat; man würde alle bisherigen
Wahlen von Amtsgerichisweibeln, bei denen die Vorschläge der

AmlSaerichle nicht berücksichtigt wurden, ungültig erklären, und
das würbe weit führen. Ich will ganz gerne dazu handbieten,
die Wahl der AmtSgerichtSweibel einfach und ohne Vorschlag
den Amtsgerichten zu übergeben. Aber da eS sich jetzt darum
handelt, das Gesetz so abzuändern, während daS Versahren seit

dreißig Jahren ein ganz anderes war, so halte ich eS nicht für
zweckmäßig, heule die Unverbindlichkeil der Vorschläge
auszusprechen. Früher hielt die Regierung sich an den Vorschlag
der Amtsgerichte; im Jahre 1851 schlug das Amtsgericht von
Nidau zwei Bewerber vor, von denen die Regierung keinen

wählte. Es langte eine Beschwerde ein, die aber leider nie
entschieden wurde. Aber waS geschieht? Die gleiche Regierung,
gegen welche die Beschwerde gerichtet war, bringt einige Monate
später, nämlich im Oktober 1851 eine Abänderung des Gesetzes

von 1832, welches den Ausdruck enthalten hatte, daß die Wahl
der AmtSgerichtSweibel „aus" einem doppel Vorschlage
stattfinde. Man ging noch weiter: um der Beschwerdeführung auf
Grund des Wortes „aus" den Faden abzuschneiden, wurde
eine Bestimmung aufgenommen, worin es heißt: in einiger
Abänderung deS WeibelgesetzeS vom 24. Dezember 1832
werde der RegierungSralh ermächtigt, „auf" den doppelten,
jedoch nicht verbindlichen Vorschlag des Amtsgerichts den
Weibel zu wählen. Gerade diese Bestimmung von 1851 ist
eS, was hier Regel macht, und gerade daS beweist, daß der
Große Rath die Absicht Halle, auf den Antrag der Regierung
eine Abänderung deS Gesetzes von 1832 vorzunehmen. Vielleicht
liegt darin auch der Grund, daß die erwähnte Beschwerde nie
behandelt wurde, weil man annahm, die Sache sei erledigt.
Aber in der nachfolgenden Amtsperiode kam wieder das Amtsgericht

von Nidau mit einer Beschwerde; auch damals wurde
nichts gemacht, warum? Man wird angenommen haben, die
Sache sei durch daS Gesetz von 1851 unzweifelhaft gemacht.
So schleppte sich diese Frage wieder fort, und so liegt sie
wieder vor. Aber ich jage, nachdem das Gesetz von 1851
erlassen worden, kann es für mich keinen Zweifel mehr haben,
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daß die Uebung, die man wenigstens seit 185t konstant befolgte,
maßgebend ist; deßhalb soll man nicht heute alle Wahlen, die
bisher getroffen worden, ungültig erklären. Erstens lst eS nicht
recht. Für mich besteht hinsichtlich der Rechlmäßigkeit der
Wahlen kein Zweifel. Aber wenn die Sache zweifelhaft wäre,
so würde ich sagen, ich nehme es nicht anders an, weil die
bisherige Uebung so war. Die natürliche Folge des entgegengesetzten

Verfahrens wäre dann die Kassation Für die Zukunft
möchte ich dann aber auch die Rechte der Amtsrichter wahren.
Es ist eine Verletzung deS Gefühls, wenn ihre Vorschläge
nicht berücksichtigt werde» ; ich möchte dann auch lieber die

Wahl dem Amtsgerichte überlassen. Wie geschieht eS nun?
Die Regierung kann, wenn man mit einem Vorschlage nicht
zufrieden ist, davon Umgang nehmen und einen Andern wählen.
Herr Aebi hat gezeigt, daß man etwas strenger sein könnte.
Allen Respekt vor den Amtsrichtern, aber sie besitzen auch nicht
gerade viel Muib, wenn es sich darum handelt, einen
Angestellten, der fehlt, beim Schöpf zu nehmen. ES würde nicht
schaden, wenn man etwas ernstere Vorschriften aufstellen würde.
Bei der gegenwärtigen Sachlage würde eS gegen den Sinn
deS Gesetzes verstoßen und zu den größten Nachtheilen führen,
wenn man nun durch eine authentische Interpretation die
bisherige Uebung umstoßen würde. Dagegen erkläre ich, daß ich
dann zu dem Antrage des Herrn Regierungsralh Scherz stimme
und denselben in dem Sinne ausdehnen möchte, es sei dem
RegierungSraihe die Weisung zu ertheilen, einen Gesetzesentwurf
hieher zu bringen, wonach die Wahl der Amiögerichtsweibel
den Amtsgerichten überlasten würde.

Röfti. Ich schließe mich diesem Antrage an; dagegen
erlaube ich mir eine Berichtigung gegenüber dem Volum deS

Herrn Präsidenten. Er ist lm Irrthum, wenn er meint, eS

sei ein Gesetz von 1851 vorhanden, welches das frühere
Verhältniß ändern würde.

Kurz, Oberst. Eö ist das Gesetz über die Aufhebung
der AmlöweibelsteUen vom Oktober 1851.

RöthliSberger, Gustav. Wir haben allerdings ein
Gesetz, das uns einen sichern Leitfaden an die Hand gibt; eS

ist das Gesetz über die Wahl und Besoldung der evangelisch-
reformirten Geistlichkeit vom 4. November 1859. Sie werden
sich erinnern, daß damals der Antrag gestellt wurde, die
Vorschläge der Gemeinden für die Wahl der Geistlichen als
verbindlich zu erklären. Ich war auch dieser Ansicht, aber die

Mehrheil des Großen Rathes fand, eS sei nicht der Fall, diese

Vorschläge verbindlich zu machen, und trotzdem wurde nichts
in das Gesetz ausgenommen. Es heißt einfach, die Wahl finde
„aus" den Vorschlag der Gemeinden statt. DaS scheint mir
ein sehr treffendes Argument für die Anficht zu sein, daß die

Vorschläge, wenn eS helßt, die Wahl geschehe „auf" solche,

für die Regierung nicht verbtndlich, daß sie dagegen in Fällen,
wo eS heißt, dle Wahl finde „auS" Vorschlägen statt, verbindlich
seien. Ich glaubte, auf diesen Umstand aufmerksam machen zu
sollen. Der Fall ist hier ganz gleich und die Verbindlichkeit
deS Vorschlages ist nicht vorhanden. Aber lch bin auch der
Erste, der wünscht, daß die Amtsgerichte selbst die Wahl der
AmtSgerichtSwetbel vornehmen sollen. Sie haben die
Verantwortlichkeit und kennen die Veihälinisse. Aber so lange daS

Gesetz besteht, find wir durch dasselbe gebunden; deßhalb stimme
ich zum Antrage deS Herrn Kurz, daß eS abgeändert werde.

Mühlethaler. Ich war gerade im Begriffe, das Gesetz

anzuführen, welches Herr RöthliSberger anführte. Ich hatte
auch die gleiche Ansicht, die Vorschläge verbindlich zu machen;
aber auf einmal gewann ich eine andere Ansicht, nachdem einer
meiner Kollegen bemerkt Halle, wenn die Vorschläge verbindlich
gewesen wären, so wäre die ganze Gemeinde, die er im Auge
hatte, in eine schiefe Richtung gerathen. Die Regierung mag

Tagblatt des Großen Rathes t8ö3.

in gewissen Fällen gescheider sein als eine Gemeinde, und so

auch hier.

Aebi. Die Herren v. Känel und Rösti warfen mir Widerspruch

vor. Mir scheint aber, ein solcher liege nicht vor. Wenn
daS Amtsgericht Vorschläge macht, gegen die Niemand klagt,
so wird der RegierungSrath nichts anderes machen als den
Vorgeschlagenen wählen. Aber wenn dann das Publikum sich
über einen Vorschlag aufhält und klagt, so hat nach dem
bisherigen Modus der RegierungSrath das Recht, daS Individuum
zu wählen, das ihm am besten geeignet scheint, und er ist nicht
gehalten, auS zwei schlechten Vorschlägen Einen zu adoptiren.
Nach dem bisherigen Verfahren ist der RegierungSrath im
Falle, eine gute Wahl zu treffen, aber nach dem Antrage deS

Herrn Rösti bliebe ihm nur die entwürdigende Aufgabe, Einen
der zwei Vorgeschlagenen zu wählen Entweder oder: entweder
mache man die Amtsgerichte souverän, oder wenn man das
nicht will, so mache man den RegierungSrath souverän. Ich
werde übrigens nicht dafür sein, daß die Amtsgerichte selber
wählen sollen. Wenn eine Kirchgemeinde nicht einmal ihren
Pfarrer, ein Gemeinderath nicht einmal einen Lehrer wählen
kann, wenn die RegierungSgewalt überall eingreift, so sehe ich
nicht ein, wie man einem Kollegium von fünf Personen eine
Wahl überlassen will, die für den ganzen Amtsbezirk ein so

großes Gewicht hat.

Abstimmn» g.

Jür den Antrag des RegicrungsratheS 73 Stimmen.

„ „ Herrn Rösti 75 „
„ „ », // »» Kurz (Wahl der

AmtSgerichtSwetbel durch die Amtsgerichte);
eventuell Mehrheil.

Dagegen Minderheit.
Für den Antrag deS Herrn Scherz in Ver¬

bindung mit demjenigen deS Herrn Kurz Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Interpellation
deS Herrn Großrath Bützberger, betreffend die Höhem atle

in In ter la ken.

Bützberger. Der Staat besitzt bekanntlich ein zu der
Schloßdomäne zu Jnrerlaken gehörendes Stück Maitland, daS

am Höheweg liegt, die Höhemaiie, von ungefähr 38 Jucharten
Flächengehalt. Dieses Stück soll verkauft werden, und zwar,
was mir aufgefallen» ist die Anregung dazu nicht von der
Regierung, sondern von einzelnen Personen im Oberlande
ausgegangen. Noch auffallender ist es, daß eS von einer Seite
geschah, von welcher vor einigen Monaten das Begehren
gestellt wurde, daß man aushören sollte mit dem Domänenverkauf
in Interlaken. DaS ist indessen nicht der Hauptgrund meiner
Interpellation, sondern ein anderer. Ich habe nämlich in den

Zeitungen gelesen, daß die Höhematte mit einer Servitut
belastet werden soll, bevor man sie an eine Steigerung bringt,
und diese Servitut würde darin bestehen, daß die Regierung
den Anstößern (Hotelbesitzern) daS Recht einräumt zu verhindern,

daß daS fragliche Grundstück je parzellirt oder verbaut
würde, mit einem Wort: die Regierung gibt einer dritten Person
eine Servitut, um zu verhindern, daß sie ihr Grundstück
verbauen könne. DaS ist auffallend. Wenn Jemand etwas
verkaufen will, so sucht er eS so gut als möglich zu verkaufen;
er sucht den Gegenstand eher noch etwas besser zu machen; nie
hörte ich, daß man eine Sache vorher schlechter gemacht hätte.
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Wenn nun die Regierung diese Matte verkaufen und sie mit
einer Last ausstatten will, so kann keine andere Tendenz
obwalten, als andere Konkurrenz auszuschließen, denn mit der

Servitut kann der Kauf Andern nicht dienen. Darum stelle
ich folgende Interpellation: 1 um vom Herrn Domänendireklor
zu vernehmen, welches die Motive seien, warum man die Höhe-
matte, bevor sie an eine Steigerung gebracht wird, freiwillig
und ohne Entschädigung mit einer Servitut belasten will; 2. ob

die Höhematte in der That verkauft werden soll, oder ob dieß

nur so ein Spiel sei, daß sie hintendrein nicht mehr verkauft
werden soll, wenn die Last einmal da ist; 3. wenn sie verkauft
Werden soll, ob sie nur mit der Last in Ausgebot gebracht werden
soll oder ohne Last. Waren die öffentlichen Interessen für die

Belastung der Matte so stark, daß sie den allsälligen Mehrwerth

aufwiegcn würden, so kann der Große Rath immerhin
sagen, er refüstre ein höheres Angebot. Antwortet die

Regierung, die Höhemattc soll gar nicht verkauft werden, so werde
ich wahrscheinlich den Antrag stellen, dieselbe nicht zu belasten.
Geht die Antwort dahin, man wolle das Grundstück mit der
Last verkaufen, so werde ich wahrscheinlich beantragen, die
Regierung soll dasselbe mit der Last, aber gleichzeitig auch ohne
Last in AuSruf bringen. Ich wünsche daher Auskunft zu
erhalten und verlange eS deßwegen öffentlich, weil man mir
dieselbe privatim nicht geben wollte. Ich habe auf der Domänendirektion

theilweise die Akten eingesehen, aber vom Herrn
Domänendirektor die gewünschte Auskunft nicht erhalten.

Der Herr Präsident theilt mit, daß die Domänendirektion

auf morgen einen schriftlichen Bericht vorlegen werde.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 27. November 1863.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bèguelin, Friedlt,
Froto, Thönen und Willi, Simon; ohne Entschuldigung: die

Herren Affoller, Jakob; Bärtschi, Berger, Buhren, Burger,
ChapuiS, Ehoulat, Crelier, Ecaberl, Egger, Hekior; Engemann,
Feller, Hubacher, Lutz, Oeuvray, Nebetez, Ritter, Nohrer,
Rosselet, Röthlisberger, Jsak; Roth in Bipp, Schertenleid,
Spring, Stämpfli zu Schwanden, Stocker, v. Wattenwyl zu
Habstetten, v. Werbt und Wtltwer.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche

Auf den Antrag beS Regierungsrathes und der

Direktion der Justiz und Polizei wird

1. dem Friedrich Leuenberger von Dürrenroth, gewes.
Notar und RechlSagent zu Hutiwyl, wohnhaft zu Ntederwyl,
KantonS Aargau, die ihm wegen Betrugs auferlegte
lebenslängliche Entziehung seiner Patente erlassen, und

2 dem Peter Schild, Hansen Sohn, von und zu Brienz,
die ihm wegen grober Körperverletzung auferlegte neunmonatliche

Einsperrung in Kanionsverweisung von gleicher Dauer
umgewandelt; dagegen wird

3. Christian Wyß von Saanen, gewes. Fürsprecher und
Notar in Bern, mit seinem Gesuch um Umwandlung deS

Restes der ihm wegen Wechselfälschung auferlegten 2>/zjährigen
Zuchthausstrafe in Kantonsverweisung abgewiesen.

Schluß der Sitzung: Is^ Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Wahl eines Suppléa» ten des Obergerichts.

Von 131 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Leuenberger, Fürsprecher 55 Stimmen.
„ Schaller, „ 25

„ Lütharv, „ 19

„ Wenger, alt-Großrath 9

„ König, Fürsprecher 8
Siuber, „ 6

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Da keiner dieser Herren das absolute Mehr erhalten hat,
so wird zum zweiten Wahlgange geschritten

Von 143 Stimmenden erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr Leuenberger

„ Lülhard

„ Schalter

„ Wenger

87 Stimmen.
36 „

„
6

Erwählt ist somit Herr Rudolf Leuenberger, Fürsprecher,

in Bern.
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Interpellation
deS Herrn Großrath Bützberger, betreffend die Höhematte

zu Jnterlaken.

Siehe Großrathsverhandlungen am Schlüsse der vorhergehenden
Sitzung, Seile 333 f.)

Die schriftlich eingereichte Interpellation lautet, wie folgt-

1) Aus welchem Grunde die Regierung sich veranlaßt gesehen
habe, die sogenannte Höhematte des Staates zu Jnterlaken
mit einer Servilut zu belasten?

2) Ob die Regierung die Absicht habe, die fragliche Malle
zu verkaufen?

3) Wenn ja, ob der Verkauf infolge öffeiulicher Steigerung
bewerkstelligt werden solle? und

4) Ob die Malte mit oder ohne Servilut an die Steigerung
gebracht werden soll?

Die Direktion der Domänen und Forsten ertheilt
hieraus folgende Auskunft:

Im April dieses JahreS machten 16 angeschene Privaten
von Jnterlaken auf die Höhemalte deS Staates ein Angebot
von Fr. 156,666, unter der Voraussetzung, daß das betreffende
Grundstück weder zerstückelt noch überbaut werde. Dieses
Angebot wurde von einem Memorial begleitet, welches hier zur
Verlesung beiliegt.

Die unterzeichnete Direktion hat die Angelegenheit nach
allen Richtungen hin mit Sorgsalt und mit Gewissenhaftigkeit
geprüft, und sie ist in Uebereinstimmung mit den im Memorial
angegebenen Gründen zu der Ueberzeugung gelangt, daß sowohl
daS allgemeine Interesse, als ganz besonders das Interesse der
dortigen Gegend die möglichste Jntakterhaltung der Höhematte
erheischen.

Der RegierungSrath hat diese Anschauungsweise getheilt
und beschlossen: nur unter der Bedingung in eine Veräußerung
dieses Grundstücke? einzutreten, wenn dessen Jntakterhaltung
gesichert werden könne.

Auf diesem Boden stehend» wurden die weitern Unterhandlungen

mit der Gesellschaft eingeleitet und zugleich die Frage
mit der gesammlen baulichen Entwickelung von Jnterlaken in
östlicher Richtung in Verbindung gebracht. Nach diesem Projekt
soll die Jntakterhaltung der Höhemalte durch einen zu Gunsten
des umliegenden Grrmdeigenihums errichteten DienstbarkeitS-

vertrag gesichert und dieselbe so entweder an eine Steigerung
gebracht, oder auS freier Hand veräußert werden, in Verbindung

hiemtt käme ein Alignementsplan und eine allmälige
parzellenweise Veräußerung deS anstoßenden circa 66 à 7l) Jucharten
haltenden Uechterngutes, daS bei Jntakterhaltung der Höhematte
einen ungleich höhern Kaufpreis erreichen wirb, als im entge-
gengcseyien Fall.

Sind die Vorarbeiten einmal erledigt, so werden die sämmtlichen

Akten, der Kaufvertrag, der Dienstbarkeitsvertrag und
der AlignemeniSplan dem Regierungsrathe und dem Großen
Rathe zur Sanktion vorgelegt werden Der Unterzeichnete wird
dannzumal nachweisen, daß in der ganzen Angelegenheit das
Interesse deS Staates bestens gewahrt wird, selbst vom rein
fiskalischen Standpunkt auS.

Vortrag des Regierung Sra the S und der Dir ektion
der Domänen und Forsten, betreffend den Ankauf eines
Gebäudes zum Pfarrhause von Aar b erg um die Summe
von Fr. 29,Mg von Frau Wittwe Lengenhager daselbst,
laut Kaufvertrag vom 2t. November 1863.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter, empfiehlt die Genehmigung dieses Kaufvertrages mit
Hinweisung auf die Baufälligkeit deS gegenwärtigen
Pfarrhauses zu Aarberg, dessen Reparatur bedeutende Kosten zur
Folge haben würde, ohne dem Zwecke zu entsprechen, da die der
Gesundheil nachtheilige Lage der Pfarrwohnung eine Verlegung
wünschbar macht.

Bernard hätte gewünscht, daß von Seite der Regierung
mitgetheilt worden wäre, was mit dem alten Pfarrhaus zu
Aarberg geschehen soll, um eine Vergleickung zwischen den Kosten
des neuen und dem Erlös des alten Pfarrhauses anstellen zu
können.

Der Herr Bericht er sta r ter erwidert, daß die Regierung
sich beeilen werde, das alte Pfarrhaus möglichst bald zu
veräußern, wofür denn auch bereits ein Angebot vorliege.

Der Antrag deS RegierungSralheS wird durch daS

Handmehr genehmigt.

Vortrag deS Regierungsrathes und der Direktion
der Domänen und Forsten mit dem Schluß auf
Genehmigung deS Kaufvertrages zu Erwerbung der Vogelbach-
vorsaß des Herrn Christian Pulver auf dem Plütsch vom
28. August 1863, um die Summe von Fr. 13,643. 47.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch die
Genehmigung dieses Vertrages, dessen Zweck in der Erwerbung eineS

ungefähr 75 Jucharten (wovon 26 Jucharten bewaldet)
haltenden Grundstückes besteht, wodurch eine Arrondirung der dem
Staate gehörenden Habsiannen- und Lengeneiwaldung erzielt
werden kann.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

»

Vortrag deS Regierungsrathes und der Direktion
der Domänen und Forsten mit dem Schlüsse auf
Genehmigung der käuflichen Hingabe der an eine Steigerung
gebrachten Bögt ivor saß in der Gemeinde GuggiSberg an den

Höchftbietenven Herrn Ulrich Zahnd um die Summe von
Fr. 15,266, d. h. um Fr. 2866 mehr als die Grundsteucr-
schatzung beträgt. Bisheriger Ertrag Fr. 586.

Auch dieser Antrag deS RegierungSralheS wird vom
Herrn Berichterstatter empfohlen und durch daS Handmehr
genehmigt.
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Nor trag der Kommission zu Begutachtung der

Juragewässerkorrektion, des GotlharddurcksticheS
und der Jurabahnen, mit dem Schlüsse, eS möchte der
Große Rail) seine Sitzung auf den Mouai Januar vertagen
und die Behandlung der erwähnten NerhandlungSgegenstände
bis dahin verschieben.

Niggeler, als Berichterstatter. Am 24. dieses MonalS
beschloß der Große Rath, die Frage der Juragewäfferkorrektion,
der Gotihard- und der Jurabahnen, wenn möglich, noch in der

gegenwärtigen Sitzung zu behandeln; namentlich beauftragten
Sie Ihre Kommission, über die SeelandSenlsumpfung noch in
dnser Sitzung Bericht zu «stallen, um nachtheiligen Folgen
auszuweichen. Die Kommiision unterwarf die Sache einer
reiflichen Prüfung, sie fand jedoch, daß aste diese Gegenstände

in der gegenwärirgcn Sitzung nicht mehr behandelt werben
können, die höchstens noch bis Ende der künftigen Woche dauern
würde, indem dann die Bundesversammlung zusammentreten
wird. Nun liegt gegenwärtig nur noch die französische Ausgabe

des regierungsräthlichen Berichtes vor; die deutsche

Bearbeitung desselben ist noch nicht vollendet und wird höchstens

morgen vollendet werden können. Bet aller Anstrengung der

Druckerei wird der deutsche Bericht kaum vor nächstem Dienstag
ausgegeben werden können. Es sind nun aber diese drei
NerhandlungSgegenstände : die Angelegenheit der Juragewässer-
korrektion, des Alpendurchstiches und der Jurabahn so wichtig,
— wichtig in Bezug aus die Kostensrage und Betheiligung des

Kantons, daß sie sehr reiflich geprüft werden müssen. Die
Kommission wollte eS daher nicht aus sich nehmen, dem Großen
Rathe vorzuschlagen, den einen dieser Gegenstände zu behandeln,
ohne daß den Mitgliedern der Behörde Gelegenheit geboten
würde, vaS Ganze reiflich zu erwägen. Der Bericht des Re.
girrungstaiheS hat aber einen solchen Umfang, daß es unmöglich
wäre, in eitlem oder zwei Tagen alle diese Gegenstände gehörig
zu prüfen. Wenn man aber auch die Behandlung derselben

für künstige Woche an die Tagesordnung setzen wüide, so könnte
eS doch in keinem Falle vor dem Freitag geschehen, und wäre
dann die Zeit dem Großen Rathe sehr knapp zugemessen. Wenn
man die Sache auch hätte erzwingen können, so zog die

Kommission weiter in Erwägung, was dann eintreten würde. Jedenfalls

würden diese drei Gegenstände Nicht m einem Tag erledigt,
eS wären dazu zwei Sitzungen nöthig. Nun wissen Sie, wie
eS mit den Samstagsitzungen geht: mau hätte dann zwei Tage
diSkunrr, ohne zu einer Abstimmung zu gelangen. Die
Kommission fand also, alle drei Fragen können nicht in dieser Sitzung
erledigt weiden Nun fragt eS sich in zweiter Linie, wie eS

sich mit dem Gegenstande verhalte, dessen Behandlung in dieser

Sitznng gewünscht wird, mit der Seelandsentsumpsung. Die
Kommisston war der Ansicht, die Sache lasse a» sich schon

nicht eine getrennte Behandlung einer einzelnen Frage zu. Im
Regierungsraihe wurden alle drei Gegenstände miteinander
behandelt, und wenn sie auch nicht in einer materiellen Konneritäl
stehen, so sei letztere doch gewissermaßen in formeller Hinsicht
vorhanden. Endlich sei eine getrennte Behandlung auch
deßhalb nicht wohl zulässig, weil ein Landesiheil sagt: wenn der
eine Gegenstand Nicht behandelt werde, so stimme er nicht
für den andern. Dazu kommen 'die Beziehungen zwischtzn
dem neuen und allen KantonStheil Die Jurässtet würden

eS mit Mißtrauen sehen und mein könnte eS ihnen kaum
verargen — wenn man den einen Theil, welcher den alten
Kanton berührt, abtrennen Und für sich behandeln, den
ändern dagegen auf den Januar verschieben würde. Es
würde dieses Ncrfahren neuerdings Mißtrauen wach rufen Und
Entzweiung hervorrufen Die Kommission fand daher um so

mehr, die Sache sei zu verschieben, als durch eine Verschiebung
auf den Januar der SeelandSenlsumpfung kein Nachtheil
erwachse. Der Bericht der nationalräthlichen Kommission liegt
vor; sie fordert nicht, daß die betheiligten Kantone sich bis zu
diesem Zeitpunkte erklären sollen; dagegen schlägt diese Kom¬

mission die Behandlung des Gegenstandes auf den künftigen
Dezember vor. Ferner geht ihr Vorschlag dahin, daß die Eid-
grnossenschasl. nach Abzug des MehrwerlheS, welchen das Land
infolge der Entsumpfung gewinnen wird, die Hälfte der Kosten
übeinehme mit dem Vorbehalte, daß der BundeSbeilrag 4Vz
Millionen Franken nicht übersteige. Endlich beantragt die
Kommission des NanonalralheS die Festsetzung einer Frist bis zum
31. Dezember 1864, also eine volle Jahresfrist, für die betheiligten

Kantone. Nun ist eS allerdings selbstverständlich, daß
man von Seite des Kanionö Bern nicht bis zum Ablauf dieser
Frist warten kann, denn eS werben noch Unterhandlungen
zwitchen den Kantonen vorausgehen müssen, um sich zu
verständigen. Der eine ist nicht sehr willig handzubielen, der
andere schützt Geldmangel vor u. s. w. Es ist daher wünschenS-
werih, daß die Sache im Kanion Bern mit möglicher Beförderung

behandelt werde; aber wenn dieß im Laufe des künftigen
Januar geschieht, so bleibt der Regierung fast noch ein ganzes
Jahr, um die Unterhandlungen zu führen, und das ist mehr
als genügend, so daß die Ausführung dieses gemeinnützigen
Werkes durch die vorgeschlagene Verschiebung bis im nächsten
Januar in keiner Weise leidet. Wir vülfen voraussetzen, daß
die günstigen Dispositionen, welche in der Bundesversammlung
vorhanden sind, dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die
Kommission stellt daher bei Ihnen den Antrag, Sie möchten die
Sitzung bis im künftigen Januar vertagen und die Behandlung
der fraglichen drei Gegenstände bis dabin verschieben.

Revel wünscht, daß die Kommission ihre Arbeit im
Zwlschcnraume der Sessionen erledige, und daß ihre Anträge
sämmtlichen Großraihsmitgliedern vor der nächste» Session
mitgetheilt werden, damit man diese Geschäfte gleich b«m Beginne
der Januar-Session an d«e Hand nehmen könne.

Der Herr Berichterstatter ergänzt seinen Bericht in
dem Sinne, daß in der Zwischenzeit die Sache uniersucht und
bearbeitet werde. Zu diesem Zwecke wurde auf heute Abend
eine Sitzung der Kommission angeordnet und werden noch fernere
Sitzungen stattfinden, damit em Gutachten derselben vor der
nächsten Sitzung den Mitgliedern des Großen Rathes mitgetheilt
Werden könne.

Der Antrag der Kommission wird durch das Handmehr

genehmigt

Der Herr Präsident bemerkt, daß es schwer halte, den
Zeitpunkt der nächsten GroßralhSsitzung schon jetzt zu bestimmen,
da man noch nicht wisse, ob die Bundesversammlung sich
vielleicht auf den Januar vertagen werde, >und setzt deßhalb, sofern
nicht andere Anträge gestellt werden, voraus, eS bleibe dem
Präsidenten überlassen, im Einverständnisse mit dem RegterungS-
raihe den Tag zu bestimmen, immerhin in der Voraussetzung,
daß eS möglichst bald geschehe, damit das Büdget und andere
dringende Geschäfte behandelt werden können.

Niemand erhebt Einsprache dagegen.



Vorträge der Baudirektion.
1 Korrektion ver Word-Zäziwyl-Straße.

Der Regierungsrath stellt folgende Anträge:

u) das Projekt für Korrektion der zwischen Höchstetten und
Zäziwyl liegenden Sektion der Word-Zäziwylstraße mit
einer VoranschlagSsumme von Fr. 28,999 zu genehmigen.

t>) der Baudireklion auf Grundlage dieses Projekts das Erpro-
prialionSrecht und die Ermächtigung zu Vornahme kleiner
im Interesse des Baues liegenden Abänderungen vom Plane
zu erlheilen.

Kilian, Baudircktor, als Berichterstatter des RegierungSrathes,

empfiehlt diese Anträge mit Hmweisung auf die wirk»
liche Sachlage. Vor einigen Jahren beschloß der Große Rath
die Korrektiv» der Worb-Zäziwyl-Straße grundsätzlich; zur
Ausführung kam VaS Stück von Word nach Richigen. Da nun
aber diese Straße durch Erstellung einer Eisenbahn in der
Nähe an Bedeutung verloren hat. so wird die Korrektion auf
das in Frage stehende Stück beschränkt, um eine Zufahrt auf
die StaalSbahn zu erstellen, da man auf der bisherigen Straße
nicht wohl dazu gelangen kann. Die Länge der Korrektion
beträgt 5959', die GefällSverhältnisse find günstig, da das
Marimum 5'/z Prozent nicht übersteigt. ES handelt fich nur
um die Genehmigung deS Planes, da die Kosten der Korrektion
ans dem Zwetmillionen Anleihen bestritten werden.

Meyer, als Berichterstatter für die Straßennetzkommisston,
unterstützt den Antrag deS RegierungSrathes mit Rücksicht aus
das vorhandene Bedürfniß deS fraglichen Straßenbaues.

Der Antrag des Regierungsrathes wird durch das
Handmehr genehmigt.

2) EmiboiS-Breuleur-Straße

Der Antrag deö RegierungSrathes schließt dahin,
der Große Rail) möchte die Vorarbeiten für diese neue Straße
genehmigen, mit Bewilligung eines SiaalSbeitrages von 19,999
Franken, wie solcher tn dem amtlichen Tableau der
auszuführenden Slraßenarbetlen bereiiS vorgesehen ist, mit der
Bedingung. dag die Leitung deS Baues der Baudirektion zukomme.

Der Herr Berichterstatter deS Regle rung s rathe S

verweist auf die VerkehrSveihälintsse der Gemeinde Breuleur, eineS

PfarrdorseS in den Freibergen, welches noch keine Verbindung
mit der Landstraße hat, somit berechtigt ist, eine Straße dritter
Klaffe zu verlangen. Die an diesem Siraßenbau bethätigten
Gemeinden bewarben fich schon im Jahre 1855 um einen StaaiS-
beitrag; da jedoch die nöthigen Kostenberechnungen fehlten,
verzögerte fich die Ausführung. Was die Forlsetzung der Straße
betrifft, so wird dieselbe del Behandlung der Siraßennetzfrage
ihre Erledigung finden. Gegenwärtig handelt eS fich um die
Bewilligung eines StaaisbeilrageS von Fr. 19,à an die
Kosten, welche auf Fr. 29,999 veranschlagt sind. Dieser Beilrag

wird durch das vorhandene Bedürfniß des Straßenbaues
gerechtfertigt. Die Länge des letzlern beträgt 11,899', das
Marimalgefäll 8 Prozent, ein Verhältniß, das für eine Bergstraße

annehmbar erscheint. Die betreffenden Gemeinden haben
den Bau dieser Straße auS eigenen Mitteln angefangen und
beinahe zu Ende geführt,, gleichwohl muß die Staatsbehörde
für Ausübung einer gehörigen Kontrolle sorgen; der Antrag
deS RegierungSrathes wird daher zur Genehmigung empfohlen.

Tagblatt des Großen Rathes 1863.
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Der Herr Berichterstatter der Straßen netz ko m miss ion
findet das vorliegende Begehren in allen Theilen gerechtfertigt
und schließt fich dem Vorredner an.

Der Antrag deS RegierungSrathes wird ohne
Einsprache genehmigt.

3) Lindeubach-Brücke auf der Schwarzenburg-
RiggiSderg-Straße.

Der RegierungSralh stellt den Antrag auf Bewilligung

eines Kredites von Fr. 3999 für Erstellung dieses Brückenbaues

nach dem vorliegenden Plane.

Der Herr Berichterstatter veS RegierungSrathes
empfiehlt auch diesen Gegenstand, der als in der Kompetenz
deS RegierungSrathes liegend, streng genommen, der Sanktion
VeS Großen Rathes nicht bedürfte, zur Genehmigung.

Auch der Herr Berichterstatter der Slraßennetzkom«
Mission pflichte! diesem Antrage bei, welcher ohne Einsprache
durch das Handmehr angenommen wird.

4) St. Jmmertha l-Straße.

Der RegierungSralh stellt folgende Anträge:

a) die vorliegenden Pläne für die Korrektion der St. Jmmer-
thal-Straße zu Cormoret mit einem Devisansatz, von
Fr. 9999 werden genehmigt.

b) die Einwohnergemeinde von Cormoret hat zu diesem
Straßenbau:

1. Unentgeldlich zu «erzeigen Materialgruben für Auffül¬
lungen und Versteinung von ihrem Gcmetndlande, so nahe
als möglich an der Straße gelegen.

2. Unentgeldlich abzutreten von ihrem Gemeindlande und
öffentlichen Boden, was der Siraßenbau davon in
Anspruch nehmen wird, und zwar frei von allen etwaigen
DrittmannSrechien, in Bezug auf welche sie jeder da-
herigen Reklamation zu begegnen hätte.

Der Herr Berichterstatter VeS RegicrungSratheS macht
die Versammlung aufmerksam, daß eS sich hier um die
Genehmigung eines Planes für eine Straßenkorrekiion handle, die

ebenfalls im Tableau VeS Zweimillionen-AnleihenS vorgesehen
ist und zwar unter den zu vollendenden Bauten. Seil einer
Reihe von Jahren^ wurden Korrektionen im St. Jmmerthale
vorgenommen; n^n handelt es sich noch um eine solche bei
Cormoret in einer Länge von 4999', deren Kosten auf Fr. K9,999l
veranschlagt sind, worunter sich auch ein Brückenbau befindet.
Die Ausführung dieses Baues erscheint um so dringender, als
ein Theil des Dorfes Cormoret abgebrannt ist und die
Konstruktion der Straße mit dem Wiederaufbau desselben in
Verbindung steht.

Auch dieso Anträge werden durch das Handmehr genehmigt.

98
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S) AlignementSpla» für den Wiederaufbau des abge¬

brannten Dorfes Zwei si m men.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf
Genehmigung des vorliegenden Planes und Ertheilung des Erpro-
prialionsrechteS an die Gemeinde Zweistmmen zum Zwecke
der Ausführung desselben.

Der Herr Baudirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag als durch die obwaltenden Verhältnisse gerechtfertigt.

ES handelt sich nämlich um den Wiederaufbau veS vor
einem Jahre großentheilS abgebrannten Dorfes Zweistmmen.
Diese Gemeinde hat ein Baureglement entworfen, welches vom
Regierungsrathe sanktionirl wurde. Damit in Verbindung steht
ein AlignemeniSplan für die Seitenstraßen, für welchen der
Gemeinberaih dieser Ortschaft die Genehmigung nebst Erlheilung
des ErproprialionSrechiS verlangt. Da der Plan den Bedürfnissen

der Oflschaft entspricht, so stellt der Regierungsrath den

Antrag auf Genehmigung desselben.

Hebler tritt der Ertheilung deS ErpropriationSrechtS nicht
entgegen, möchte jedoch diese Maßregel nicht unbeschränkt
gestatten und stellt den Antrag, eine Frist von zehn Jahren zu
bestimmen, damit die betroffenen Grundeigenthümer bezüglich
ihres Eigenthums nicht in zu langer Unsicherheit bleiben müssen.

Der Herr Berich terstatter gibt die Berechtigung dieses

Motives zu, macht jedoch aufmerksam, daß eS sich um den

möglichst zweckmäßigen Wiederaufbau des Dorfes Zweistmmen
handle, dessen Ausführung vermuthlich nicht eine lange Reihe

von Jahren in Anspruch nehmen werde, so daß die

vorgeschlagene Beschränkung nicht als nothwendig erscheine, abgesehen

davon, daß das ErpropriationSrecht auch dann ertheilt
werden müßte, wen» der Wiederaufbau eine längere Zeit in
Anspruch nähme, weil die Ausführung nach einem genehmigten
Plane stattfindet.

A b st i m m u n g

Für Ertheilung deS ErpropriationSrechtS und
Genehmigung deS Planes Handmehr.

„ den Antrag deS Herrn Heb! er Minderheit.

6) Erstellung einer Fußgängerbrücke neben der
Eisenbahnbrücke bei Bußwyl.

Der Regierungsrath stellt den Antrag, in das da-
herige Gesuch einer Versammlung Beiheiligter auS den

Amtsbezirken Aarberg. Büren und Nidau nicht einzutreten.

Stockmar, Direktor der Eisenbahnen, als Berichterstatter,
führt zur Begründung dieses Antrages folgendes an. Die
Nachbargemeinden von Bußwyl wünschten eine kleine Fußgängerbrücke

neben der dortigen Eisenbahnbrücke zu erhallen. Allein
dieser Bau widerstreitet den Interessen der Eisenbahn-Verwal-
tung, weil einerseits eine Ausgabe von Fr. 12,000 für die
verlangte Brücke, die Verwaltungskosten vermehren und andererseits
die Markileute sich dieser Brücke statt der Eisenbahn bedienen

würden; ihre Erstellung würde somit eine Verminderung deö

Ertrages der Eisenbahn zur Folge haben. Aus diesen
Rücksichten konnte der Antrag der Eisenbahnbirektion, so gerne sie

den Wünschen jener Gemeinden Rechnung gelragen hätte, nicht
anders als auf Tagesordnung gehen, weil dieses Projekt die

Ausgaben vermehren und der Slaaisbahn einen Theil deS

Verkehrs entziehen würde. Von einem andern Gesichtspunkte be¬

trachtet, kann man auch sagen, baß das Publikum durch die
Erbauung einer solchen Brücke viel gewinne, obgleich der Staat
dabei verlieren, und daß dieser, wenn er ein Opfer bringen
kann, nicht durch eine finanzielle Rücksicht daran gehindert werden
solle. Diese Anschauungswetse hat ohne Zweifel auch ihre Be-
rechltgung; allein, wie schon gesagt, koniilc der Rebner in seiner
Eigenschaft als Ptäsibenl deS Direkllons-Comite der
Eisenbahnen eine solche Rücksicht keineswegs zugeben. Wenn der
Große Rath diesen Standpunkt einnehmen will, so bringe
man ein Opfer; aber soll denn andererseits dieses Opfer
der Art sein, wie es angelragen wirb? Man sagt, daß die
Belheiliglen höchstens 15 ober 20 Prozent an die Baukosten
betzutragen hätten. Dieß wäre indessen bei weitem nicht genug;
man müßte im Gegentheil sagen, daß die Gemeinden die Kosten
dieser Brücke zu übernehmen haben, und daß der Staat ihnen
einen Beilrag an dieselben bewilligen werde, wie solches für
die Straßen IV. Klasse üblich ist. Aus dem Angebrachten geht
hervor, daß die Elseubahndireklion dem Gesuche der Gemeinden
um einen Beitrag gerade nicht entgegen ist, allein in seiner
Eigenschaft als Präsident des leitenden Comite der Eisenbahn,
konnie der Redner den daherigen Antrag nichl von sich aus
stellen; wenn ei» innerhalb gewisser Grenzen bleibender Antrag
gestellt würde, so würbe er sich demselben nicht widersetzen, allein
diese Ausgabe sollte nicht der Verwaltung der SraatSbahn auf.
fallen, indem dadurch die Kosten der letzter» vermehrt und die
Einnahmen vermindert würben. Es wäre ein vom Staate zu
dringendes Opfer, wie dieß für die Straßen IV. Klasse üblich ist.

Mühlheim bekämpft diesen Antrag auS folgenden Gründen.

In der frühern Sitzung wurde ein Gesuch um gleichzeitige
Erstellung einer Fahrbahnbrücke bei der Elsenbahnbrücke zu
Bußwyl in ablehnendem Sinne beschieden. Damals ließ der
Herr Berichterstatter durchblicken, wenn die Peienten die
Erstellung einer Fußgängerbrücke verlangen würden, so könnte
ihrem Gesuche eher entsprochen werden; der Ansatz der Kosten
war ziemlich hoch; dagegen wurde schon damals der Wunsch
geäußert, es möchte die Erstellung einer solchen Brücke mit
Betheiligung ber betreffenden Gegend ermöglicht werden. Zu
diesem Zwecke fand eine Versammlung unter dem Präsidium
des Regicrungsstatthalterö von Nidau zu Bußwyl statt, von
welcher jedoch die Sache nicht recht behandelt wurde, indem
das Anerbieten einer Betheiligung im Verhältnisse von 15—20
Prozent an die auf Fr. 12.000 devisirten Kosten nicht
befriedigend schien. Auf der andern Seite muß die Anschauungsweise

der Elfenbahndirekiion, als würde die Erstellung einer
Fußgängerbrücke der SraatSbahn nachihctlig sein, als unrichtig
bekämpft werden. Allerdings wird die Erstellung des fraglichen
Brückleins die Verwaltung ber Slaalsbahn einigermaßen in
Anspruch nehmen, IN Betreff der eigentlichen Frequenz wird
jedoch voraussichtlich eher das Gegentheil dessen, was die
Eisenbahndirekllon befürchtet, eintreten, weil gerade durch die
Erstellung der Fußgängerbrücke die Station Bußwyl ihre
Bedeutung erhallen wird, während sonst die ganze Umgegend von
der Benutzung der Eisendahn abgeschnitten wäre. Dazu kommt
die Rücksicht, daß der Staat für die betreffende Gegend noch
keine ausgaben im Straßenwesen zu tragen hatte; der Bau
einer Eisenbahn bringt derselben nur Nachtheil, keinen Vortheil,
so daß die zu den ärmsten Gegenden zählende Bevölkerung hart
davon betroffen würde. Gleichwohl möchte der Rebner der
Siaatsbahn nickt em zu großes Opfer zumuthen und schließt
daher mit dem Antrage: es sei grundsätzlich die Erstellung einer
Fußgängerbrücke bei Bußwyl zu erkennen, dagegen die Bedingung
beizufügen, daß die betheiligie Gegend einen Beitrag von 25
Prozent (Fr. 3000) an die Kosten übernehme.

Renfer unterstützt den Antrag deS Herrn Mühlheim und
namentlich dessen Ansicht, daß die Staatsbahn, weil entfernt,
durch die Erstellung einer Fußgängerbrücke einem Verluste
ausgesetzt zu sein, dadurch eher gewinnen würde, weil die Benutzung
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der Eisenbahn dann den benachbarten Ortschaften möglich
gemacht und die Slaatöbahn eine um so größere Einnahme
von Bußwyl bis Lyß haben würde. Der Redner erblickt in
der Erstellung einer Fußgängerbrücke eine kleine Kompensation
für die Gegend, welche vom Staate noch nichts an Straßenbauten

erhielt, und glaubt, die beiheiligten Gemeinden werden
sich zu einem Beitrage von 25 Prozent entschließen.

Möschler glaubt auch, die fragliche Brücke würde für
die Staalsbahn eher von Nutzen als von Schade» sein, indem
das in jener Gegend befindliche Fahr wegen Aufstauung des
Wassers, abgesehen von andern Gefahren, durch die Brücke
nicht mehr so benutzt werden kann, wie früher, und hält dafür,
daß der Staat das kleine Opfer nicht scheuen soll, um der
dortigen Bevölkerung die Benutzung der Eisenbahn möglich zu
machen.

Der Herr Berichterstatter beruft stch auf seine

Erklärung im Eingangsrapporte, daß man für diese, einer ganzen
Gegend nützlich werbende Brücke ein Opfer bringen sollte, allein
er glaubt nicht, daß eS Sache VeS Direktoriums der StaatS-
bahn sei, diese Ausgabe zu machen, weil es seinen Kredit nicht
überschreiten kann, und so viel möglich darauf bedacht sein muß,
die Kosten beS Baues nicht zu vermehren; der Staat als solcher

hat ein Opfer zu bringen, wie er dieß für die Straßen thut.
Es wäre somit recht und billig, wenn diese Ausgabe von
Fr. 12,999 in drei Theile abgetheilt würde, deren einer der
dabei inleresstrlen Gegend, ein anderer der Eisenbahn und ein
dritter dem Staate auffiele; so könnte es dann angehen, und
die Gegend könnte diese Ausgabe bestreiten. Es wäre nicht
zu viel und jedem Theile würde sein Recht zu Theil.

Mühlheim ist der Ansicht, die Staatsbahn habe, wenn
sie ihre Bestimmung erfüllen wolle, vor Allem die Aufgabe, die

Benutzung dem Publikum möglichst zu erleichtern. Die be-

theiltgie Gegend verlangt, um dieß zu erreichen, vom Staate
nur einen Beitrag von Fr. 9999, ein Opfer, das keineswegs
zu groß erscheint, wenn man i» Betracht zieht, welchen
Nachtheilen die Gegend, eine der ärmsten VeS Kantons, ohnedieß
ausgesetzt wäre. Nicht sie trifft die Schuld, daß sie arm
geworden, sondern jene Gegenden, die durch unvernünftige
Abholungen der Gebirge die großen Geschiedöablagerungen in der
Ebene verursachten. Sei man daher billig und bedenke man,
daß gewisse Bauten vorgenommen worden, die nicht in gleichem
Maße gerechtfertigt find.

Renfcr führt zur Unterstützung deS von Herrn Mühlheim
gestellren Antrages an, daß, laut auderweiirgen Berichten, die
SlaatSbahn viel wohlfeiler baue als andere Eisenbahnen und
namentlich bei der Bußwylbrücke der Boranschlag nicht erreicht
worden sei, ein Umstand, welcher den Großen Rath um so

mehr bewegen soll, dem vorliegenden Begehren Rechnung zu
tragen.

A b st i m m u n g.

Für Belastung der Gegend mit Fr. 3999
», » » r, » „ 4999

„ „ „ Staalsbahn oder des Bau
büdgei mit Fi. 499(1

Belastung mit Fr. 8999

„ der Staalsbahn überhaupt

„ des Baubüdgel
die Erstellung der Fußgängerbrücke

Dagegen

Gvgar wünscht, daß ausgesprochen werde, ob dieser

Beschluß den Sinn habe, daß der Beitrag der betheiligten
Gemeinden '/z der Baukosten überhaupt betragen, oder ob eS

bet Fr. 4999 sein Bewenden haben soll, auch wenn die
Fußgängerbrücke mehr als Fr. 12,999 kosten würde.

Der Herr Präsident bemerkt, daß im letztern Falle ein
Nachkredit verlangt werden müßte.

Der Herr Berichterstalter spricht die Ansicht auS, daß
die Erstellung der fraglichen Brücke zuversichtlich nicht mehr,
eher etwas weniger kosten werde, als der Devis beträgt.

38 Stimmen.
69 „
Minderheit.
Mehrhell.
76 Stimmen.
31

Mehrheil.
Minderheit.

Nachtragskredite.

Der RcgierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Finanzdireklio n den Antrag auf Bewilligung folgender

Nachtragskredite:

1) Allgemeine Verwaltungskosten.

u. für Sitzungsgelber und Reiseentschädigungen
der Mitglieder deS Großen Rathes Fr. 6999

6. für die Staats kanzlei (vermehrte Druck-
kosten) » 3999

zusammen Fr. 9999

Sckerz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regie-
rungsratheS, empfiehlt diesen Antrag mit Hiweisung auf die

wirklichen Ausgaben gegenüber dem Büdget, welche folgendes
Verhältniß darstellen. Der Kredit für die Sitzungen des

Großen RatheS und Reiseentschädigung der Mitglieder war
büdgetirt auf Fr. 38,999. —
die wirkliche Ausgabe beträgt dagegen „ 43,912. 79

so daß sich ein Ausfall ergibt von Fr. 5,912. 79

Der Ausfall der StaatSkanzlei rührt daher, daß die von Groß-
rathskommisfionen veranlaßten Ausgaben für Drucksachen den

Büdgetkrcdit beträchtlich übersteigen, und daher nachträglich
gedeckt werden müssen.

Dr. Tièche, als Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
kommission, beginnt mit der Bemerkung, daß die neu ernannte
StaaiSwirihschafiskommisston gestern ihre erste Sitzung gehalten
und fügt bei, sie bestehe aus den nämlichen Mitgliedern, wie
die frühere Kommission, mit dem einzigen Unterschiede, daß
dieselben vermehrt wurden und nun alle Gegenden des KantonS
in derselben ihre Vertretung habe». Diese Vermehrung der
Mitgliederzahl war nothwendig, weil die Kommission die
gesummte Staatsverwaltung zu untersuchen hat. Insbesondere
denn hat sie sich mit Finanzfragen von bedeutender Wichtigkeit
zu beschäftigen Die Kommission konnte sich überzeugen, baß
stch außer dem ordentlichen Büdget jedes Jahr unvorhergesehene
Ausgaben erzeigen, welche sich am Ende des Rechnungsjahres
dennoch als bereits gemacht herausstellen und nachträgliche
Kredilbegehren erfordern. Die Kommission bedauert, daß man
sich am Vorabende der Berathung des BüdgetS von 1864
genöthigt sieht, Kredite für wirklich gemachte Ausgaben zu

verlangen, welche schon bezahlt sein sollten. Heute wird als
Nachtragskrebit die Summe von Fr. 9999 verlangt, wovon
Fr. 3999 für Druckkosten und Fr. 6999 für Reisevergütungen
an die GroßrathSmitglieder, mit Rücksicht auf die Erhöhung
der verfassungsmäßigen Reiseentschädigung. Diese Summen
werden vom Regierungsrath als gerechtfertigt erklärt. Die
Kommission, welche dieselben geprüft und deren unvermeidliche
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Verwendung anerkannt hat. empfiehlt die Bewilligung der
fraglichen Kredite.

Der Antrag des Regierungsrathes wird durch daS

Handmehr genehmigt.

2) Direktion der Justiz und Polizei.

Der Regier» ngSr all) beantragt die Bewilligung eineS

NachtragskrediteS von Fr. 10,000 für die Strafanstalt zu

Pruntrut, vie S taaiS wir >h sch aft S kom mission stellt
den Antrag, denselben auf Fr. MW zu beschränken.

Ästig y, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter

des RegierungSralheS, empfiehlt diesen Antrag, sich auf
die frühern Mißverhältnisse stützend, welche zwischen den ersten
Beamten der Anstalt bestanden. Der neue Verwalter ist damit
beschäftigt, eiy genaues Inventar zu erstellen und infolge
unentbehrlicher Anschaffungen wurde daS vorliegende Nachkredlt-
begehren nothwendig, welches sich nach der Zusiwerung deS

PerichtezstattcrS für die Zukunft nicht wiederholen soll.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirlhschastS-
kommission erinnert den Großen Rath, daß er sich öfter mit
den Straf- und Korreklionsanstallen zu besassen haue.
Bekanntlich beklagte man sich bei verschiedenen Anlässen über die
in der Strafanstalt von Pruntrut bestehende Ungleichheil
gegenüber derjenigen- vo« Bern. In der Thal stellte sich seil
längerer Zeit in Ve» Veiwaltungsrechnungen ein merklicher
Unterschied in den NahrungSkosten der Sträflinge heraus, welche
in Pruntrut viel theurer zu stehen kommen als in Bern, woraus
man schließen mußte, daß in jener Anstalt Mängel bestehen.

Dieß ergab sich übrigens daraus, daß gegenwärtig in der
Strafanstalt von Prunlrui ein Defizit zum Vorschein kommt.
Glücklicherweise wurde ein neuer Verwalter für dieselbe ernannt,
dessen Bestreden dahin geht, den bis dahin gerügten
Uebelständen abzuhelfen und Sie vorhandenen Mängel zu beseitigen.
Der Redner hält die in der Person des neuen Verwalters
getroffene Wahl als eine sur den Kanion Bern entsprechende.
Allein der neueiwählte Beamte fand leider, daß die absolut
nothwendigen Ausgaben mittelst deS im Budget vorgesehenen Kredites
nicht gedeckt werben können; demnach verlangt er sie nöthige
Summe zur Bekleidung der Sträflinge, welche vvH Leinwand
und Kleidern «uiblößl sind, und zu diesem Behufe die Bewilligung

eines nachträglichen Kredites von Fr. 1(1,WO, wovon
ein großer Theil zu bereits gemachten Ausgaben verwendet
werben soll. Der Vewalter hat die besten Absichten, um die
Ausgaben womöglich aus ein richtiges Verhältniß zurückzuführen
und gleichzeitig sie bis dahin in dieser Anstalt zum Vorschein
gekommenen Lücken auszufüllen. Gestützt aus diese Thaisachen
empfiehlt die Kommission, obschon ste dergleichen Mehrausgaben
bedauert, die Bewilligung des verlangten NachtragskrediteS.
Bei diesem Anlasse soll sie einen Wunsch äußern, nämlich, der
Kamon Bern möchte bei sich darbietender Gelegenheit, zu einer
Zeit, wo man in der Schweiz Alles zu centralisiren sucht, an
allen> vom Osten ober Westen der Eidgenossenschaft veranstalteten

Konferenzen Theil nehmen, deren Zweck dahin ginge, die

Strafanstalten in erne und dieselbe Lokalität zu vereinigen.
Offenbar wäre eine solche Centralisation weniger kostspielig, als
alle die gegenwärtig in den verschiedenen Kantonen bestehenden
Ansichten, und auch die Aufsicht würde eine bessere sein, wozu
noch, kommt, daß zuverlässig in sittlicher Beziehung eine solche
Maßregel für die Sträflinge günstig wär«: Es sind dieß
einfache, aber dennoch verständige Wünsche.

Der Antrag des RegierungSralheS wird durch das
Handmehr genehmigt.

3) Direktion der Entsumpfungen und Eisen¬
bahnen.

Der RegierungSralh beantragt tue Bewilligung eineS

NachlragSkredttes von Fr. 15,000 für Eisenbahnstudren
im Jura.

Stockmar, Direktor der Eisenbahnen, als
Berichterstatter, empfiehlt Diesen Antrag mit der Bemerkung, baß dieser

Bericht nebst Kreditbegehren am 7. Juni letzthin vorgelegt wui de;
allein seilher haben die Dinge sich verändert. Zu jener Zeit
sollte man ungefähr dies« Summe bis am Ende deS Jahres
verausgaben. Nun ergibt sich aus dem Stande der Arbeiten,
welche viel rascher betrieben wurden, als man eS zuerst glaubte,
daß die Ausgabe von Fr. 15,WO bis Ende deS ZahreS gemacht
sein wird, jedoch mit Abzug der Fr. 30,WO, welche für die

Bollenbung der Studien verlangt wurden. Die Fr. 15,000,
welche man heule verlangt, werden von de» Fr. 30,000
abgezogen, so daß für 1863 nur noch Fr. 15,000, und für 1864
eine gleiche Summe zu bewilligen sind. Wenn diese Frag« im
nächsten Januar zur Verhandlung kommt, so wirb dann gesagt
werden, daß man nur noch Fr. 15.0Wi und nicht Fr. 30,WO
verlange.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirrhschaflS-
kommission unterstützt den Antrag mit folgender Erklärung.
Der RegierungSralh und die Direktion der Eisenbahnen waren
der Meinung, daß man mit einem Kredite von Fr. 15,000 allen
Erfordernissen werde Genüge leisten können. Allem mit Rücksicht
auf das günstige Jahr, welches man hatte, schien es der
Direktion angemessen, die Arbeiten zu beschleunigen. Somit
wurden mehrere Ingenieurs-Sektionen errichtet, in Malleray
ein Büreau eröffnet, welches aus einer- technischen Sektion und
einer Sektion für die geologischen Studien zusammengesetzt war.
DaS zweite Büreau wurde i» Delsberg, unter der Leitung des
Herrn Hennel erstellt, welcher die Studien des Netzeö von
DelSberg nach Basel ausgenommen hat. Ein drilles Büreau
wurde in Glovelier, für die Sektion von Pruntrut-DelSberg
errichtet. Gegenwärtig haben die Ingenieurs ihre Arbeiten bei-
nahe beendigt; ein Büreau ist in diesem Späijahr noch mit
der Vollendung der Studien im S>. Jmmerthai beschäftigt.
Sobald die Arbeiten auf dem Felde fertig- sein werden, werd
in Bern ein Central-Büreau errichtet, wo die Ingenieurs sich

zu versammeln haben werden, um daselbst die ber Regierung
auf nächstkünftigcn Maimonal einzureichenden Anträge
auszuarbeiten. Alle biese Maßnahmen erforderten außerordentliche
Ausgaben, welche ohnehin für vaS Jahr 1863 gemacht worden
wären, nun aber nicht mehr auf dem Büdgel von 1864
erscheinen werden Der Entwurf enthält für die Forlsetzung dieser

Studien lm Jahr 1864 einen Ansatz von Fr. 12,000; da aber
die Kommission diesen Gegenstand noch nicht näher geprüft
hat, so ist sie nicht im Falle, sich über denselben auSzusprechen.
Was den heute verlangten Kredit betrifft, so erscheint er alS
eine vurch die Umstände gerechtfertigt«) im Interesse des Staates
liegende Ausgabe, und da dieselbe durch die Direktion der
Eisenbahnen hinlänglich gerechtfertigt wird, so empfiehlt die

Kommission die Bewilligung der verlangten Summe.

Girard findet sich zu folgenden Bemerkungen veranlaßt.
AlS vor einigen Jahren eine erste Versammlung von Bürgern
deS Jura in Dachsfelden abgehalten würbe, um die Möglichkeit

der jurassischen Eisenbahn zu besprechen, wohnte der Redner



derselben auch bei, und interessirte sich seither fortwährend um
diese große Frage, indem er lebhaft wünschte, daß sie Forlschritte
mache und zu einer endlichen Lösung gelange. Bei einem
andern Anlasse sprach er sich auch dahin aus, daß, wenn die

Eisenbahnen für den Jura deßhalb unmöglich seien, weil sie

die SlaalSfinanzen aufzehren würden, es gewiß in jener Gegend
selbst Männer gäbe, die um diesen Preis keine Eisenbahnen
wünschten. Die interessanteste Frage hiebet ist, ob oie Erstellung
von Eisenbahnen in jener Gegend möglich sei oder nicht. Zur
Zeit, da Herr alt-RegierungSrath Sahli beauftragt war, über
diese Frage Studien vornehmen zu lassen, verlangte man die

Ernennung einer auS Jurasstern bestehenden Kommission, damit
sie ihie Bemühungen mit denjenigen der Eisenbadndirekiion
Behufs Förderung der Studien vereinige, allein damals wurde
diesem Wunsche nicht entsprochen. Als später unser hervor-
ragendste Mitbürger in den RegierungSrath erwählt wurde,
hegten wir schon mehr Hoffnung, daß unsere Wünsche in
Erfüllung gehen würden. Wahrlich, diese Hoffnung hat sich nicht
vetminderl, und doch findet der Redner, daß man bis dahin
weder Auskunft noch hinlängliche Details über den Gang
dieser Studien erhalten habe, so daß man im Jura des Glaubens

ist, >s geschehe m dieser Beziehung beinahe nichts. Mit
Bedauern wird bemerkt, daß man in den verschiedenen Thälern
mit partiellen Eisenbahnen beschäftigt ist, wie namentlich >n

DelSderg. Pruntrul und Münster Im St. Jmmerihal hört
man schon die Idee aussprechcn. daß eine bis nach ConverS sich
erstreckende Zweigbahn für dieses Thal genügen würbe. Solche
Dinge geschehen gegenwärtig im Jura, und eS erscheint
begreiflich, daß das hiebet interessirte Publikum Angesichts dieser
Thatsachen vom Stande der für den Jura projeklirten
Eisendahnen mehr Kenntniß haben sollte. Man könnte vielleicht
über den Gang der Studien und über die Art und Weise, wie
solche vorgenommen werden, ebenfalls einige Kritik erheben.
Der Redner will sich indeß derselben enthalten, dagegen möchte
er die Direktion der Eisenbahnen ersuchen, in dieser Hinsicht
wenigstens einige einläßlichere Mittheilungen zu machen. Freilich
wurde gesagt, daß diese Studien im Frühling beendig! sein
werden; allein es fragt sich gegenüber den an den Jura
gestellten Forderungen, welche in dem ausgetheilten gedruckten
Berichte der Eisenbahndirektion unler vier verschiedenen Punkten
erscheinen, ob man, ohne bestimmtere Auskunft zu haben,
annehmen könne, daß diese Dinge zu Stande kommen werden,
und daß man nicht später sagen könne, eS sei nicht möglich
gewesen, diese Studien zu vervollständigen. Je nach den zu
gebenden Erläuterungen behält sich der Redner vor, bezüglich
der administrativen Studien Anträge zu stellen. Er hielt sich

um so mehr verpflichtet, ln diesem Sinne das Wort zu «greisen,
da er von Seile der Eisenbahndireklivn eine gewisse
Gleichgültigkeit gegenüber den Vertretern des Wahlkreises St. Immer
wahrnehmen mußte. Durch die Presse vernahm man, daß die
Bewohner des St. Jmmerihales in Beireff der Terrainstudien
in diesem Thale reklamiren mußten, weil man wußte, daß diese

Siudien nicht aus Ort und Stelle vorgenommen, sondern im
Ceniralbüreau zu Bern beendigt werden sollten, und zwar
vergleichungêweise in dem Sinne, daß nach gründlichen Studien
im Dachsfeldenthale z. B. der »ämllche Preis per Kilometer
für daö St Jmmertbal angenommen worden wäre. Dieses
Verfahren konnte jedoch im Amtsbezirke Courtelary nickt Anklang
finden, wo man für dieselbe Frage schon so Vieles geopfert
hat; er hätte zu befürchten daß man in zwei oder drei
Jahren sagen würde, die Studien seien nicht mit hinlänglicher
Genauigkeit gemacht worden. Bei der letzten Versammlung in
St. Immer hatte man etwas ganz Anderes im Auge als die

Besprechung über die Eisenbahnsrage; man wollte sich in dieser

Versammlung mit der jurassischen TageSfrage, d. h. dem
Wiedereintritt der Vertreter dieser Gegend in den Schovß des

Großen Rathes beschäftigen. Allein man vernahm gleichzeitig,
daß die Studien auf dem Terrain unterbrochen werden sollten;
daher hielten die Abgeordneten eS für angemessen, dem Regte-
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rutrgSrath hierüber eine Zuschrift zugehen zu lassen, was zur
Beruhigung der Thalbewohner unerläßlich war. Dieß geschah,
und sofort war Jedermann beruhigt. Da der Redner keine
eigentlichen Einwendungen hinsichtlich der technischen Studien
zu machen hat, so ersucht er die Direktion der Eisenbahnen
bloß, heute ausführlichere Mittheilungen über den gegenwärtigen
Stand der administrativen Studien zu machen.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
erklärt sich bereit, diese Erläuterungen zu geben, wenn man es

verlangt.

Das Präsidium macht aufmerksam, daß es sich nur um
die Bewilligung eineS Nachkredites handle, und eine Diskussion
über Punkte, welche damit nicht zusammenhängen, nicht
zugegeben werden könne.

Girard wiederholt sein Gesuch an die Direktion der
Eisenbahnen um einige Erläuterungen, indem er sich vorbehält,
nöihigenfallS seine Ansicht in Betreff der Studien auszusprechen.

Da Niemand über den vorliegenden Verhandlungsgegenstand
das Wort verlangt, so wird die Diskussion geschlossen und

der Antrag deS Regierungsrathes durch das Handmehr
angenommen.

Vortrug deS RegierungSratheS und der Finanz-
direkrion, betreffend die Löschung der Zehnt- und Bo-
denzinSliquidationSsummen m der Gemeinde Walters

w y l, mit dem Schlüsse, eS sei in das Gesuch dieser
Gemeinde, daß die Löschung vom Staate übernommen werde,
nicht einzutreten.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt diesen
Antrag namentlich in Erwägung, baß, wenn dem Gesuche der
Gemeinde WalterSwwyl entsprochen würde, dann alle betheiligten

Gemeinden das Recht hätten, das Gleiche zu verlangen,
daß jedoch die betreffende Arbeit für den Einzelnen nicht groß
ist, während eS für den Staat, wenn er dieselbe übernehmen
müßte, eine bedeutende Ausgabe zur Folge hätte, indem man
die Ausführung den Amisschreibern nicht unentgeldltch zumuihen
dürfte.

Steiner, Müller, bekämpft den Antrag deS RegierungSratheS

aus folgenden Gründen Das Gesuch der Gemeinde
Walterswyl ist um so beachienswenher, als in der Mitte des
Großen Rathes selbst ein Anzug gestellt wurde, welcher daS
gleiche Begehren stellt und zwar von Männern, die in der
Sache als kompetent betrachtet werden müssen, — nicht von
Bauern oder Müllern, sondern von Notarien. Der Große Rath
Hai eine Analogie auS dem Jahre 1853, bei Anlaß der Grunv-
buchbereinigung. Damals wurde eine einfache Publikation
erlassen mit der Anzeige, daß alle nicht zur Löschung eingelangten
Pfandrechte als erloschen zu betrachten sein. Die Finanz-
direklion mag allerdings die damaligen Kosten im Auge haben,
aber der Große Rath bewilligte den erforderlichen Kredit. Alllein
die große Arbeit, welche die AmtSschreiber damals zu besorgen
hatten, kommt im vorliegenden Falle nicht vor. Es würde
vielleicht eine einfache Weisung genügen, welche dahin ginge, daß
die AmtSschreiber und Notarien künftig der Feudallasten in den
Akten nicht nuhr erwähnen sollen. Man weiß, daß diese nicht
mehr eristlren; warum dann noch Löschungen vornehmen ES
wäre eine Ardeil, die nichts nützen und nur zu Gebühren, welche
die Bürger in die Tasche der AmtSschreiber bezahlen müßten,
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führen würde. DaS Gesuch von WalierSwyl verdient daher
Berücksichtigung und der Große Rath möge bedenken, daß er
bei diesem Anlasse dem Lande eine große Wohlthal erweisen
kann, die gar nichts kostet. Der Redner schließt daher mit der

OrdnungSmolion, die Behandlung dieses Gegenstandes zu
verschieben, bis die Regierung über den Anzug, der längst erheblich
erklärt worden und die nämliche Maßregel im Auge hat,
Bericht erstattet haben wird. Inzwischen hätte der RegierungS-
raih ernstlich in Erwägung zu ziehen, ob diese Maßregel nicht
mit Leichtigkeit durchgeführt werden könne.

Der Herr Berichterstatter widersetzt sich dem gestellten
VerschiebungSanirage schon aus dem Grunde, weil der Re
gierungSralh, der in der Sache einen Beschluß gefaßt, schwerlich

zu einer andern Ansicht kommen würde; eine Verschiebung
würde daher schwerlich zum Zwecke führen. Es nimmt sich gar
schön auS, im Großen Rathe zu sagen, die Behörde winde dem
Lande eine große Wohlthat erweisen, aber auf der andern Seite
kann man den Amisschreibern auch nicht zumuihen, die Sache
umsonst zu mache». Endlich muß es aussallen, daß der Staat,
nachdem er durch die Liquidation der Zehnten und Bodenzinse
viele Millionen eingebüßt, hintendrein noch die Kosten
bezahlen soll.

Steiner, Müller, betrachtet die Sache nicht vom rein
finanziellen Standpunkte, wie der Herr Finanzdirektor, und
will den AmtSschreibern keine Arbeit zumuthen, für die sie nicht
bezahlt werden, dagegen dem Lande die Gebühren ersparen, da
dem vorliegenden Begehren durch eine einfache Erklärung deS

Großen Rathes entsprochen werden kann. Der Redner beharrt
daher aus der Ordnungsmotion und verlangt, daß die Regierung
den Gegenstand wenigstens sachlich untersuche.

Abstimmung.
Für die OrdnungSmolion des Herrn Steiner Gr. Mehrheit.

Ehehin vernißvlspcnsationSgesuch von Peter B e t -
schen rn der Slockmatt, Gemeinde Rüschegg, welcher als voll-
bürllger Oheim seine Nichte Suscite Zwahlen daselbst zu
ehelichen wünscht.

Der RegierungSraih stellt, gestütztauf das Gesetz vom
9. Mai 1837, den Antrag auf Abweisung des Pelentcn.

Mlgy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter,

empfiehlt diesen Antrag mit Hinweisung auf die Satz. 44
des CtvilgesetzeS und § l des Gejetzes vom 9. Mal 1837,
wonach unter günstigen Unstänben nur einem halbbürtigen
Onkel (nicht einem vollblütigen) die Verehelichung mit seiner
Nichte gestaltet werde» kann. Wäre der Große Rath geneigt,
einem derartigen Gesuche zu entsprechen, so müßte der Regic-
rungsrath vorerst beauftragt werden, einen Gesetzesentwurf zu
diesem Zwecke vorzulegen.

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

Der Herr Präsident macht den Großen Rath
aufmerksam, daß in Betreff deS AnzugeS, welcher auf die Löschung
der Zehnt- und Bodcnzinsliquidation Bezug hat, ein Irrthum
obwalte, da derselbe noch nicht behandelt worden sei, jedoch
nunmehr zur Behandlung vorliege.

Scherz, Finanzbirektor, benützt diesen Anlaß, um zu
konstatiren, mit welcher Leichtfertigkeit man die Regierung
beschuldige, daß sie nichts in der Sache gechan. während der
Große Rath den fraglichen Anzug, entgegen der Behauptung
deS Herrn Steiner, noch nicht erheblich erklärt habe.

Steiner, Müller, trägt kein Bedenken, seinen Jrrtbum
einzugestehen, ersucht jedoch den Großen Rath, sich nicht beirren
zu lassen, dem geäußerten Wunsche Folge zu geben.

ES folgt nun der am 3. Juli l. I. verlesene

Anzug
deS Herrn Großralh Bühlmann und mehrerer anderer
Mitglieder mit dem Schlaffe, eS sei die Regierung einzuladen, auf
geeignete Weise dafür zu sorgen, daß eine Löschung der
bezahlten Zehnt- und Bodenzinsloskaufsnmmen nicht
stattzufinden habe, ober aber von Amtes wegen erfolge.

(Siehe GroßrathSverhandlungen, laufenden Jahrgang,
Seile 335.)

Bach, ergreist als Mitunterzeichner des Anzuges das
Wort, um denselben zu begründen, obschon ihm der Gegenstand
in der Zwischenzeit etwaS aus dem Gedächtniß gekommen ist
ES Handel! sich um die Löschung der Feudallasten. Bei
derartigen Maßregeln wurde schon oft eine Ausnahme vom
gewöhnlichen Verfahren gemacht. So wurden bei Erstellung von
Straßen und Eisenbahnen die Einschreibungen vereinfacht, ebenso
die Löschung bei größer» Liquidationen. Dieß wäre auch bei
der Liquidation der Feudallasten nöthig; deßhalb wünschen die
Auzugsteller, daß die Regierung uniersuche, auf welche Art diese

Vereinfachung erzielt werden könne, und wird daher der Anzug
zur Erhedlicherklärung empfohlen.

v. Känel, Fürsprecher, widersetzt sich der Erheblichkeit deS

Anzuges nicht, macht jedoch den Großen Rath auf einen
Umstand aufmerksam, der bei einer solchen allgemeinen Löschung,
wie sie hier vorgeschlagen wird, eintreten kann. Allerdings
werden die Zehnt- und Bodenzinsloskaufsnmmen mit Ende dieses
Jahres abbezahlt sein, aber damit ist nicht AlleS abgethan. Es
sind einzelne Bürger, welche die Zahlungen an den Staat
leisteten und von den betreffenden Besitzern zehnlpflichliger
Grundstücke ihre Beiträge einforderten; diese Einforderung ist
nicht überall geschehen, sondern ausnahmsweise stehen solche
Jahre lang aus. Erklärt man nun alle derartigen Pfandrechte
als erloschen, so bringt man die betreffenden Vertreter von Zehnt-
schuldigen in die Gefahr, Verlüste zu erleiden. Immerhin findet
der Redner die Sache der Untersuchung werth.

Steiner, Müller, findet die Bedenken des Vorredners
nicht maßgebend. Wenn das vom Letzlern Angebrachte richtig
in, so hätte der Kanton Bern die Feudallasten liquidirt und
doch nicht; die Liquidation würde noch Jahrhunderle hindurch
fortdauern, so lange Einer von seinem Nachbar einen Vorschuß
zurückzufordern hätte. Einmal muß die Liquidation beendigt
werden; dieser Zeitpunkt muß kommen. Die Art und Welse
der Ausführung ist nunmehr Gegenstand der Untersuchung; daS
Mittel der Abhülfe muß gefunden werden, und gerade dieser

Anlaß ist der Sache günstig. WaS geschieht sonst? Innert
Jahresfrist müssen die betreffenden Titel zur Löschung eingereicht

werden, und wenn nicht alle Bäuerlein, die sich in diesem



Falle befinden, in die AmtSschreiberei laufen, so werden sie ge-
büßt. Um so dringender ist es, daß man Hand an'S Werk
lege. So gut der Große Rath bei der Behandlung eines
Gesetzes über die Erbschaftssteuer ein Pfandrecht durch Handmehr
einführen konnte, ungeachtet davor gewarnt wurde, ebenso gut
kann die Behörde ein solches abschaffen.

Der Anzug wird durch das Handmehr erheblich erklärt.

Beschwerde des Friedrich Winzenrted von Belp,
Zeughausarbeiter in Bern, gegen eine Verfügung der
Gemeinde Belp in einer Entschädigungssache.

Da die Sache rein civilrcchtlicher Natur ist, so stellt der

Regierungsrath den Antrag auf Abweisung des Beschwerdeführers.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter,

empfiehlt diesen Antrag auS dem nämlichen Grunde.

Der Antrag des Regiern ngSralheS wird durch das
Handmehr genehmigt.

Konkordat mit dem Königreich Belgien zum
Schutze des lilerarischen und künstlerischen Eigenthums.

Der Regierungsrath stellt den Antrag, daß der Kanton
Bern diesem Konkordale beitrele.

Kurz, Direktor des Innern, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag, gestützt auf folgenden Sachvnhalt. Vor einiger
Zeit wurden über einen Handels- und Niederlassungsvenrag
mit Belgien Unterhandlungen gepflogen. Bei diesem Anlasse
wünschte die belgische Regierung, auch in den KonkordaiSvertrag
ausgenommen zu werden, welchen eine Anzahl Kanione in den

Jahren 1856—1857 geschlossen haben. Die BundeSbehörden
fragten die KaiuonSregicrungen darüber an, worauf der Re-
gierungSrath eine zusagende Antwort ertheilte unter Vorbehalt
der Ratifikation des Großen Rathes. Nun wäre eS am Orte,
diesen Gegenstand zum Abschluß zu bringen. Nach dem
erwähnten Konkordate können die Bestimmungen desselben durch
SiaatSvenrag auf die Erzeugnisse derjenigen Staaten ausgedehnt
werden, welche Gegenrechl halten und zugleich durch mäßige
EmgangSzöUe auf die Erzeugnisse der schweizerischen Literatur
und Kunst den Debil derselben ermöglichen. Nun ist durch den
mit Belgien geschlossenen Handelsvertrag der Einfuhr der
künstlerischen und lilerarischen Erzeugnisse Zollsrciheü zugesichert;
die eine Bedingung, welche das Konkordat aufstellt, ist also
erfüllt. Daß Belgien gegenüber der Schweiz auch Gegenrecht
halten werde, daran ist nicht zu zweifeln. ' ES versteht sich, daß
der RegierungSraih sonst nicht eintreten würde. Die Ratifikation
wird daher dem Großen Rathe empfohlen.

Der Antrag des Regte rungSratheS wird durch daS

Handmehr genehmigt.
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Das Präsidium läßt hierauf verlesen:

1) Eine Interpellation des Herrn Großrath Lenz,
dahin gebend: warum der RegierungSraih dem Beschlusse deS

Großen RaiheS vom 22. Juli 1862. betreffend die Vorlage eineS
Gesetzes zur Ausführung deS K 6 Ziffer 4 der Verfassung nicht
nachgekommen sei.

2) Eine Mahnung des Herrn Großrath v. Känel
und mehrerer anderer Mitglieder, mit dem Schlüsse, daß der
Regieruugsrath nach Maßgabe des vorgenannten Großraths,
beschlusseS dle fragliche Gesetzesvorlage mit Beförderung zu
machen habe.

Diese beiden Eingaben werden sofort behandelt.

v. Känel, Fürsprecher, begründet die Mahnung wie folgt.
Bekanntlich wurde im Laufe deS vorigen JahreS und zwar im
Frühling dem Großen Rathe eine Vorstellung von Ichllvl)
Staatsbürgern eingereicht, die unter Anderm folgende Begehren
enthielt: „1. ES sei die Frage deS Baues und Betriebes von
Eisenbahnen durch den Staat überhaupt und insbesondere der
Beschluß des abgetretenen Großen RatheS vom 29. August
1361, betreffend den Bau der Eisenbahnlinie» Neuenstadt-Biel
und Bern-Langnau durch den Staat prinzipiell dem Volke in
den politischen Versammlungen zur Genehmigung oder
Verwerfung vorzulegen in dem Sinne, daß im Falle der Verwerfung

der Bau nur so weit fortgesetzt werde, bis annehmbare
KaufSanerbieten vorliegen. 2 Der RegierungSraih sei
einzuladen, zu dem Ende und überhaupt über die nach 8 6 Art. 1

der Staatsverfassung dem Volke in den politischen Versammlungen

zur Entscheidung zu übertragenden Gegenstände mit
Beförderung einen GesetzeSeniwurf auszuarbeiten und
vorzulegen." ES war bei Anlaß des bekannten AarbergersturmeS,
als dessen Hauplurhebcr ich noch in letzter Zeit in öffentlichen
Blättern bezeichnet wurde und in Betreff dessen ich keinen

Anstand nehme zu erklären, daß ich lebhalten Antheil daran
genommen. Ueber den ersten Punkt wurde vom Großen Rathe
zur Tagesordnung geschritten. In Bezug auf den zweiten
Punkt dagegen beschloß der Große Rath am 22. Juli 1862,
der Regierungsrath sei beauftragt, den verlangten Gesetzesent»

wurf vorzulegen. Bekanntlich sieht der § 6 der Verfassung
vor, daß über gewisse Gegenstände vom Volk entschieden werden
könne; eS setzt diese Bestimmung der Verfassung ein besonderes

Gesetz voraus, welches die Gegenstände bezeichnet, über welche
daS Volk abzustimmen hat. Diese Verfassungsbestimurung kam
indessen nie zur Ausführung, bis die eiwähnie Petition von
IchOllt) Staatsbürgern eS verlangte. Damals fand der

RegierungSraih selber, man könne das Begehren nicht unter die

Bank werfen, sondern er stellte selbst den Antrag, daß ihm der

Auftrag ertheilt werde, ein solches Gesetz vorzulegen. Der
Große Rath beschloß eS, aber seit einem Jahre ist in dieser
Sache noch nichts geschehen Nach einer Mittheilung, die

gemacht wurde, hätte die Justizdireklivn einen Entwurf
ausgearbeitet, der aber vom RegirrungSrathe noch nicht behandelt
wurde. Wenn aber der Großrathsdeschlnß irgend eine

Bedeutung haben soll, so muß ein solches Gesetz vorgelegt werden.
Sie wissen Alle, daß wir in nächster Zeit berufen sind, über

Gegenstände zu beschließen, die für unsere StaaiSfinanzen von
höchster Bedeutung find; eS ist die Juragewässerkorrekiion, die

Jurabahn, die Gotthardbahn, Fragen, die nach Umständen
unsere ganze Finanzwirthschaft auf den Kopf stellen können.

Ich halte dafür, daß namentlich Fragen dieser Art dem Volke
vorgelegt werden sollen. Ich.halte auch dafür, daß das
betreffende Gesetz in'S Leben treten soll, bevor diese Fragen hier
erledigt werden. Wenn eS erst nachher geschehen würbe, so

hätte die Sache keinen so großen Werth mehr, und das Volk
würde dann später etwas Anderes zu thun haben, wenn der
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Große Rath diese Fragen in einem Sinne enscheiben würde, 11. Jos. von Lauten, wegen Diebstahls zu !3 Jahren
wie man eS erwarten könnte. Ich möchte Ihnen daher die Er« Ketten,
heblichkelt der Mahnung empfehlen.

l2. Joh. Jak. Vogt von Bern, wegen Unterschlagung
Migy, Direktor der Justiz und Polizei, erinnert den zu 18 Monaten Einsperrung,

Großen Rath, daß die fragliche Gesetzesvorlage vom Regie«

rungSrathe selber hervorgerufen wurde. Die Justizdirektion hat 13. Christian Hänni von Toffen, wegen Körperverletzung
schon seit einiger Zeit dem RegierungSraih einen Entwurf nebst zu drei Monaten Einsperrung,
Gutachten vorgelegt, der jedoch einstweilen verschoben wurde.
Der Redner gibt die Erheblichkeit der Mahnung zu mit der Er- 14 Frau Clening, geb. Bällt, Alberline Clening
klärung, daß er für beförderliche Behandlung des Gegenstandes und Frau Richard, geb. Steiner, zu Ligerz, wegen Ehrver«
sorgen werde. letzung zu Gefangenschaft, Leistung und Buße

— verurtheilt.
Die Mahnung wirb durch das Handmehr erheblich erklärt.

Schluß der Sitzung: 1^ Uhr Nachmittags
Ferner wird verlesen:

Ein Anzug des Herrn Großrath Bützberger mit dem
Schlüsse, der RegierungSraih sei einzuladen, von der Errich« —
tung einer Servitut aus der Höhe malte zu Jnter-
laken zu abstrahlten und für den Fall, daß diese Matte
verkauft werden sollte, dieselbe frei und unbelastet an eine öffcnt- Der Redaktor:
liche Steigerung zu bringen. ^» » - » Fr. F aßbin d.

Ktrafnachlaß- und S lrasumwanblu»gSgesu che

Auf den Antrag ver Justiz« und Poli zeivirektion
und des Regierun g s rat h eS werden abgewiesen:

1. Caspar Zriedli von Juchlen, wegen Diebstahls zu
neun Jahren Ketien,

2 Jos. Anton v. Buren von Cordan, wegen Diebstahls
zu zwei Jahren Verweisung,

3. Aim«; S unier von NodS, wegen Verweigerung des
Militärdienstes zu Verweisung,

Vend. Hänni zu Millelhäufern, wegen unbefugter
Waldaucreutiing zu Fr 75 Buße,

5. Bend, Hartmann in Neuenegg, wegen unbefugter
Waldausreutung zu Fr 270 Buße,

6. Marie Anna V a r i n von Courtemaulruy, wegen
Mitschuld an einem Morde zu 25 Jahren Ketten,

7. Ulrich A e schli m a n n von Langnau, wegen Fälschung
zu einem Jahr Zuchthaus.

8. Christian Friedrich Metzger von Kannstadt, wegen
Diebstahls zu sechs Jahre» Ketten,

0 Anna Maria Bützberger von Herzogenbuchsee, wegen
Mordes und Ehebruch« zu 16 Jahren Kelten,

10. Marie Thamet van Wahlen, zu einem Jahr
Einsperrung,



Sechste Sitzung.

Samstag den 28 November l86Z.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Borsitze des Herrn Präsidenten Kur».

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Beguelin, Crelier,
Froiö, Indermühle, Oeuvray, Stocker, Thöuen und Willi,
Simon; ohne Enischuldigung: die Herren Buhren, Burger,
Bütigkvfer, Bützberger, Buri, NiklauS; ChapuiS, Choulat,
Ecabert, Egger, Hekior; Engemann, Feller, Friedli, GfeUer in
Signau, Guenat, Hofer, Hubacher, Jmobersteg, Jordi, Kaiser,
Friedrich; v. Känel, Fürsprecher; v. Känel, Oberschwellcnmei-
ster; Kehrli. Keller. Christian; Knuchel, Kohli, Loviat, Michaud,
Moser, Johann; Rebele», Rege», Reichenbach, Renfer, Ritter,
Rosselet, Röihlisbergcr, Gustav; Salzmann, Scheidegger,
Scherrenleid, Schmid, Andreas; Schänder, Spring, Siämpfli
zu Schwanden, Stettler und Wüthrich.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.

Beschwerde der Gemeinde Lrel über den Berrrag
des RegierungSralhes mlt ver schweizerischen
Centralbahn, betreffend den gemeinsamen Bahnhof daselbst.

In Uebereinstimmung mit dem SraatSbahndtrekiorium
und ver Etsenbahndireknon stellt der Regierungörath
den Antrag, in diese Beschwerde nicht einzutreten.

Die Biltschriflenkommission, welcher dieser Gegenstand

zur Begutachtung überwiesen worden, formulirt folgenden
Antrag:

„Die Bitlschrislenkommtsston trägt, in Betrachtung:

„l. daß die Staalsdahn aus keine Weise in Betreff der Er¬
stellung eines Bahnhofes an die Stelle dcS bereits
bestehenden provisorìseden Bahnhofes der Ceruralbahn gebunden

ist;
„2. baß es im Interesse des Verkehrs liegt, daß nur Ein

Bahnhof bestehe, indem zwei getrennte Bahnhöfe ln solcher
Nähe bei einander diesem BerkehrSinlercfse widerstreiten
würden;

Tagblatt des Großen Rathes I8KZ.

305

„3 daß demnach der Vergleich, welchen die Centralbahn mit
der StaatSbahn betreffend die gemeinschaftliche Benutzung
deS Bahnhofes abgeschlossen, durch das öffentliche Interesse
geboten ist;

„4. daß, in Betreff der Rechtsverhältnisse, in welchen die
Gemeinde Biel gegenüber der Centralbahngesellschasl stehen

mag und auö welchen die Erstere rechtliche Ansprüche an
die Letztere erheben zu können glaubt, die Erörterung nicht
Sache der obersten LanveSbehörve, sondern, wenn
Verständigung nicht möglich, der Gerichte ist;

„bei dem Großen Rathe darauf an:

„eS sei über die Beschwerde der Gemeinde Biel vom 5.
März 1863 zur Tagesordnung zu schreiten."

St ockmar, Direktor der Eisenbahnen, als Berichterstatter
deS RegierungSraiheS. Es sind unS viele Klagen aus der
Stadt Kiel zugekommen, und doch glaube ich, daß die dort
anschließenden Eisenbahnen dieser Ortschaft großen Vortheil
gebracht haben. ES hanbell sich jetzt hauptsächlich um den Bahnhof,
welcher daselbst erbaut wird. Sie Alle kennen den gegenwärtigen

Bahnhof von Biel, welcher der Centralbahn-Gesellschaft
angehört; Verleibe war bis dahin nur provisorisch eirichtet. Die
Ceniialdahn-GeseUschafl wollte ihn neu ausbauen, allein vorher
wollte sie wissen, ob eine Eisenbahn von Biel nach Bern ei stellt
werbe. AlS nun diese Lime vom Kanion Bern beschlossen war,
halte man sich mit dem Bahnhöfe der Siaaisbahn zu beschäftigen;

es erzeigte sich indessen, daß derjenige der Centralbahn
nicht gut gelegen sei, um die Linie der Staalöbahn aufzuneh.
men; man hätte einen ziemlich großen Umweg machen müssen,
um zu demselben zu gelangen. Man benachrichtigte sodann die
Ceniralbahn-Gesellschafr, daß eS in ihrem und auch im Interesse
des Publikums läge, wenn für beide Verwaltungen nur ein
einziger Bahnhof vorhanden wäre. Dle Centraldahn-Gesell-
schafl erwiderte hierauf, daß sie alSdann denjenigen der Staats-
bahn benutzen müßte; immerhin willigte sie dazu eln, und man
kam dahin überein, daß der Staat Eigenthümer des Bahnhofes
bleiben werde und daß die Ceiitraldahn-GeseUschaft ihm zwei
Fünstheile deS Zinses zu ô Prozent von den für den Bau deS
Bahnhofs verwendeten Kapitalien, und üderdleß zwei Fünf-
iherle der VerwaltungSkosten zu bezahlen habe. Später jedoch
war die Siavl Blel, oder ein Theil derselben, mit dem jetzigen
Bahnhofe nicht zufrieden; derjenige der Centralbahn war ihr
anständiger als derjenige der StaatSbahn. Biel wendete sich
tn einer Beschwerdeschrist an den RegierungSralh, welcher
dieselbe nicht berücksichtigen konnte; auch an den BundeSraich ward
eine solche gerichtet, wo dieselbe noch anhängig ist. Die Stadt
Biel gelangte auch vor den Großen Rath mit dem Begehren,
daß man so zu sagen alles, was schon dasteht und bald vollendet
sein wird, wieder abbreche. Allem die eigentliche Frage, welche
hier im Spiel ist, besteht darin, daß man sich bei der zwischen
der Stadt Biel und der Centralbahn-Gesellschaft seiner Zeit
abgeschlossenen Uebereinkunfl bahln verständigt Halle, eine von
diesem Bahnhof nach der Vorstadt gegen Bözingen hin führende
Straße anzulegen, und daß die Centralbahn-Gesellschaft zu
diesem Zweck eine Summe von Fr. 3(1,i)l)l) beizutragen habe.
Diese nämliche Gesellschaft antwortet ihrerseits, daß sie ge-
nöthtgt sei, ihren provisorischen Bahnhos zu verlassen und baß
sie den fraglichen Weg nicht mehr anlegen könne, somit auch
die genannte Summe der Fr. 3i)Mi) nicht mehr schuldig sei.
Aus dieses entgegner die Stadt Blei, daß sie zur Zeit, wo sie mit
der Centralbahn ein Abkommen getroffen, Aktien genommen
habe, und nun der Bahnhos nicht mehr an der nämlichen Stelle
bleiben werde. Allein der Staat hatte bei Erstellung seiner
Lmie freie Hand, seinen Bahnhof dahin zu stellen, wo eS ihm
gefiel; daher ist es unstatthaft den Kanton Bern dafür zu
belangen. Wenn die Siavt Blel sich berechtigt glaubt, die
Bezahlung jener Fr. 3l),i)0i1 zu fordern, ober von der Centralbahn
die Rücknahme der gezelchneten Aktien zu verlangen, so mag sie
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diese Gesellschaft vor Gericht belangen; dieß geht den Staat
nichts an. Unier solchen Umständen trägt der RegierungSrath
auf Tagesordnung an. und werden wir die nämliche Ansicht
auch vor der Bundesversammlung veriheidigen. Demgemäß
wünsche ich. Sie möchien dem Antrage auf Tagesordnung
beistimmen.

Dr. Manuel. Schon ehe der Staatsbahnhof dekretirl

war, haben allerlei Verhandlungen zwischen der Gemeinde Biel,
der Centralbahn und dem Staate stallgesunden. Seit dem

Slaatsdahndeschluß »ahm dieses Geschäft eine ganz andere
Gestalt an Die Biltschriftenkommission nahm vor Allem den

Satz an, die StaalSbahn könne nicht an die Lage des frühern
Bahnhofes gebunden sein Nun waltete» gewichtige technische

Gründe ob, den Bahnhof nicht an der Stelle zu belasse», an
welcher der provisorische Bahnhof steht, mit Rücklicht auf die
eventuelle Erstellung einer Jurabahn; die Siaalsbahndireklivn
mußte eine andere Stelle wählen, die erforderlichen Studien
wurden gemacht und die gegenwärtige Baustelle wurde gewählt.
Ferner mußte man zugeben, das öffentliche Interesse des
Verkehrs erheische, daß nickt in einer Entfernung von wenigen
hundert Schritten zwei Bahnhöfe nebeneinander bestehen,
sondern daß der Verkehr centralism werde. Deßhalb unteihandelie
daS StaarSdahndirektorium mit der Centralbahn und kam man

zum Abschluß einer Uebereinkunft über die gemeinschaftliche
Benutzung des Staalsbahnhofes. WaS die Kompetenz der

Regierung zum Abschluß des daherigen Vergleiches deinfft, so ist

sie unbestreitbar. Der Art. 3 des Beschlusses über die

Ausführung der Eisenbahnlinie Biel-Bern sagt: „Ueber die Details
der Trace's und über die Lage und Ausdehnung der Bahnhöfe
und Stationsgebäude entscheidet der RegierungSrath." Der
RegierungSralh war also völlig kompetent, auf den Antrag deS

StaaiSbahnbirekioriumS zu entscheiden. Auch ist unrichtig, wenn
behauptet wird, die betreffenden Veihandlungen seien hinter dem

Rücken von Viel gepflogen worden. Es langten eine Menge
Beschwerden ein, Unterhandlungen mit Biel fanden stall > und

man kam zu keiner Verständigung Die Stadt Bul glaubte
Reklamationen gegen die Centraldahn aus frühern Veipflich-
lungen, welche die letzlere eingegangen, herleiten zu können;
daS konnte aber die Regierung nicht veranlassen, die ganze
Sache bleiben zu lassen und zu warten, bis die Gemeinde Biel
mit der Centralbahn im Reinen sei. ES mußte vorwärts
gegangen werden. Deßhalb wurde mit der Centraldahn ein Vertrag
geschlossen, wodurch den öffentlichen Interessen Rechnung
getragen wurde. Die Bitischrifienkommlssion fand bei dieser Aktenlage:

1. die StaalSbahn kann nicht gebunden sein durch die

provisorische Lage des Bahnhofes zu Biel, sondern sie mußte

aus die öffentlichen Interessen, namentlich auch auf die Erstellung

einer Jurabahn Rücksicht nehmen; 2. konnte man nicht

zwei Bahnhöfe in geringer Entfernung nebeneinander haben,

sondern mußte man sich über einen gemeinsamen Bahnhof mit

der Centralbahn verständigen; 3. waS die Anforderungen der

Gemeinde Biel an dieselbe betrifft, so fand die Kvmnnjsion, eS

könne nicht Sache der obersten Landesbehörde fein. dieß zu

erörtern, sondern es sei dieß Sache der Gerichte. Dahin
gehört namentlich die Forderung der Stadt Biel bezüglich eineS

Beitrages von Fr. 39,999 von Seite der Centraldahn an die

Erstellung einer VerbindungSstraße. Es ist Sache deS Civil-
gerichieS, darüber zu entscheiden. Aus diesen Gründen mußte
die Kommission finden, die Beschwerde der Gemeinde Biel sei

unbegründet, und eS sei darüber zur Tagesordnung zu schreiten.

Karrer. Ich ergreife das Wort weniger deßhalb, um
den Gegenstand, wie er hier vorliegt, klarer zu machen, als er

ist, als um einen Vorwurf zurückzuweisen, der von einem Theil
der Bevölkerung der Stadt Biel und namentlich von Seite deS

gegenwärtigen GcmeinderaiheS gegen den vorhergehenden
Gemeinderath erhoben worden. ES wurde diese Frage eine Agi-
talionsfrage zu Biel, namentlich gegenüber dem abgetretenen

Gemeinderathe. Nun kann ich aber demselben daS Zeugniß
geben, daß er fast daS Unmögliche gethan, daß er mit einer
Reihe Bittschriften an daS StaaiSbahndirektorium gelangt ist,
abgesehen von der persönlichen Verwendung, die stattgefunden
hat. Beide Gemeinderäthe haben so viel gethan, als sie konnten,
der eine so viel als der andere. Nur bedauere ich, daß eS

nicht für eine bessere Sache geschah. ES wurden dabei nur
rein Biel'sche Interessen in's Auge gefaßt. Sowie Biel sich

in letzter Zeit als Bestandtheil des Jura betrachtete und gerirte,
so hielt man sich in der vorliegenden Frage nur an den Biel'schen
Standpunkt DaS ist sicher, wenn der Bahnhof nicht da zu
stehen kommt, wo die Regierung denselben hinstellen will, so

würden die wichtigsten VerkehrSintcressen, namentlich auch mit
Rücksicht auf den Jura verletzt. Nicht nur das: auch die
Interessen der StaalSbahn erforderten eS, da sonst eine Zufahrt
nicht ohne bedeutende Kosten und Schwierigkeiten hätte erstellt
werden können. Ueberdieß wäre dann die StaalSbahn von den
Bahnhöfen der Centralbahn in Bern und Biel abhängig
gewesen, daS hieße dem Unternehmen deS Staates den LebenS-
faden abschneiden; deßhalb wird der Antrag der Biltschriftenkommission

zur Genehmigung empfohlen.

Der Antrag deS RegierungSratheS und der
Biltschriftenkommission wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

Beschwerde der Beisitzer deS Amtsgerichtes von
Fr u tig en über die letzte A m t S g erichtSweibelwah l mit
dem Begehren um Kassation derselben.

Der RegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Iustiz- und Polizei-Direktion den Antrag auf
Tagesordnung, welchem sich die Biltschriftenkommission
anschließt, indem sie denselben folgendermaßen motivirt:

In Betrachtung:

1. Daß der RegierungSrath, auf eine langjährige Uebung
gestützt, daS Gesetz, beireffend die Wahl der AmtSgerichtS-
weibcl, dahin auslegte, daß die Wahlvorschläge deS

Amtsgerichtes nicht bindend seien, und daher in Anwendung
dieser Auslegung Herrn Kloßner zum AmiSgerichtSweibel
von Fruligen ernannte;

2. daß die vom Großen Rathe unterm 26. d. beschlossene
entgegengesetzte Interpretation nicht rückwirkend sein kann;

3. daß die Kassation der Wahl zu den nachtheiligsten Folgen
führen würde,

trägt die Biltschriftenkommission darauf an:
es sei über die Beschwerde deS Amtsgerichts von Frutigen,
so weit sie die Kassation der genannten Wahl betrifft, zur
Tagesordnung zu schreiten

WaS den Schluß deS Begehrens, betreffend die Auslegung

deS Gesetzes über die Wahl der AmiSgerichtSweibel,
anbelangt, so ist derselbe durch den Beschluß deS Großen
Rathes vom 26. d. erledigt.

Bühlmann, alS Berichterstatter der Bittschriflenkommis-
ston. Die vorliegende Beschwerde schließt mit dem doppellen
Begehren, eS sei die Wahl KloßnerS zum AmiSgerichtSweibel
zu kassiren und die Wahlbehörde anzuweisen, sich künftig an
die Vorschläge der Amtsgerichte zu halten. Der zweite Theil
dieses Begehrens ist durch den prinzipiellen Beschluß d«s Großen
Rathes vom 26. d. M. erledigt. Zu entscheiden ist nur noch
die Frage, ob die Wahl KloßnerS zum AmiSgerichtSweibel zu
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kassiren sei. Die Bitisckriftenkommission trägt einstimmig darauf
an, eS sei über diesen Theil der Beschwerde zur Tagesordnung
zu schreiten, indem sie fand, die Wahl sei durch die kompetente
Behörde, den RegierungSraih, gestützt aus langjährige Uebung,
erfolgt. Diese Uebung stützte sich aus die Voraussetzung, der
Vorschlag der Amtsgerichte sei nicht bindend. Ferner findet
die Kommission, der Beschluß beS Großen Rathes vom 26.
d M. könne nicht rückwirkend gemacht werden; eS wäre in den
Konsequenzen so bedenklich, daß es nicht zugegeben werden
könne. Denn wenn der erwähnte Beschluß rückwirkend
angewendet würde, so wären sämmtliche Verhandlungen, die Kloßncr
als AmtsgerichtSwetbel verrichtet har, als nichtig zu betrqchien
und wüiden dahinstellen. Der Antrag auf Tagesordnung wird
daher zur Genehmigung empfohlen.

Rösti. Ich erlaube mir, einen andern Antrag zustellen,
welcher in erster Linie dahin geht, die Sache heute zu verschieben;

sollte daS nicht belieben, so stelle ich dann den Antrag,
die Wahl des Herrn Kloßner zu kassiren. Die Gründe sind
folgende. Vor Allem habe ich gar keinen Zweifel» daß Herr
Kloßncr, aus den Beschluß, den der Große Rath gefaßt hat,
sofort seine Demission einreichen wird. Es wird Niemand daran
zweifeln, daß ein Mann, der einigen Takt hat, so handeln
werde. ES ist für ihn eine angenehmere Stellung, als wenn
die Wahl kassirt werden soll. Ich glaube, Herr Kloßner werde
das um so mehr thun, da er in dieser Stellung ein ziemlich
vermöglicher Mann geworden ist und als er auch in hohem
Alter steht, ein Mann mit wetßen Haaren. Sollte der Ver-
schiebungSantrag nicht belieben, so käme der Große Rath in
eine merkwürdige Stellung, wenn er vorgestern beschloß, die
Wahl sei eine ungesetzliche, und heute dieselbe doch gültig
erklären würde. Wenn man wirklich im Ernst die geäußerten
Bedenken theilen würde (ich glaube aber, es sei der Bitischrif-
tenkommission nicht ernst damit), so könnte man doch den
Beschluß so fassen, daß die Kassation beschlossen würde mit dem
Vorbehalte, daß die von Herrn Kloßncr bis heute gemachten
Verrichtungen gültig seien. Es unterliegt gar keinem Zweifel,
daß die Verrichtungen desselben nicht anfechtbar seien, so wenig
alS die Vtimmgedung eineS GroßraihsmitgliedeS, daS zu wichtigen

Beschlüssen mitgewirkt, dessen Wahl aber kassirt würde,
ungültig erklärt werden könnte. Wenn eS aber wirklich
zweifelhaft sein könnte, so würde durch den angedeuteten Zusatz
vorgebeugt. Ich möchte aus Kassation antragen, nicht daß ich
persönlich eiwaS gegen Herrn Kloßner hätte; ich hielt mich an
die Sache selber Ich machte die Mitglieder der Realerung
wiederholt aufmerksam. Schon Anno 1851 wurde eine
Beschwerde des Amtsgerichts von Nidau eingereicht; sie liegt noch
bei den Akten und muß einmal erledigt werden. Ich wünsche
daher, daß die Sache verschoben werde; wenn daS nicht beliebt,
so wünsche ich die Kassation der Wahl, damit der Große Rath
nicht gestern so, heute anders beschließe.

Herr Präsident. Vor Allem verweise ich dem Herrn
Rösti die gegenüber der Bitischrislenkommission begangene Un-
ariigkeit, indem er erklärte, der Antrag derselben sei nicht ernst
gemeint. ES ist der Kommission vollkommener Ernst dabei.
Herr Rösti mag eine andere Ansicht haben, aber die Zumuthung
mache er der Bitischrislenkommission nicht, als würde sie mit
dem Großen Rathe Spaß treiben.

A b st i m m u n g.

Für Verschiebung
Dagegen

5 Stimmen.
Gr. Mehrheit.

vr. Manuel. In Bezug auf diese Frage scheint eS mir,
daß gerade dadurch, wenn man die Wahl kassiren würde, die
Sache einen Charakter annähme, als wäre der Beschluß gegen
einen Man» gerichtet, den wir gar nicht kennen, während eS

die Folge einer Interpretation ist. Eine solche Absicht dem

Großen Rathe beizulegen, scheint mir ungehörig. Wenn ein
Gesetz dunkel ist und durch den RegierungSraih so oder anders
interprelirl werden, wenn der Wortlaut zu Zweifel Anlaß geben
kann und in besondern Fällen solche Umstände dazu komme»,
wie im vorliegenden Falle, so ist die Interpretation bei einem

zweideutigen Gesetze durchaus erlaubt. Aber jetzt hat der Große
Rath seine Ansicht geäußert und ich nehme an, der RegierungS.
rath werbe künftig die Vorschläge der Amtsgerichte alS bindend
betrachten. Aber nun die Kassation der Wahl auSzusprechen,
mit welcher die Ungültigkeit der von dem Betreffende»
vorgenommenen Verrichtungen verbunden ist, dazu konnte die
Kommission und könnte ich auch nicht stimmen.

A b st i m m u n g

Für den Antrag der Bitlschrifienkom -

mission
„ den Antrag dcS Herrn Rösti

Gr. Mehrheit.
Minderheit.

Strasnachlaßgesuch.

Nach dem Antrage deS RegierungSratheS und der

Direktion der Justiz und Polizei wird den drei Sträflingen

Eugène Prèiot, Julien Prêt ot und Pierre Fro-
maigeat, Schalenmacher von Nvirmont, welche von den
Assisen deS Jura wegen Mißhandlung, die den Tod zur Folge
halte, peinlich jeder zu fünf Jahren Zuchthaus veruriheilt
wurden, der letzte Vicrtheil dieser Strafe erlassen.

Nachkreditgesuch der Militärdirektion.
Die Militärdirektion verlangt zu Deckung ihrer

Mehrausgaben auf folgenden Rubriken Nachtragskredite:

3.780
38,300

410

Fr-KreiSb-hörden
Kleidung
Bewaffnung
Truppenunierricht, Besoldung und Verpfle¬

gung der Rekruten „ 10.400
WiederholungSturse „ 46,129
Pserdcmieihe „ 9,900
Landwehrinspektionen „ 6.180

im Ganzen Fr. 115,099

Der RegierungSraih stellt in Uebereinstimmung mit
der Finanzdirektion folgenden Antrag:

1. vom Großen Rathe für die Militärdirektion pro 1863 einen
Nachkredit von 100,000 Fr. zu verlangen;

2. die Militärdirektion anzuweisen, in Zukunft nach Feststel¬

lung deS endgültigen Budgets Anträge an den RegierungSraih

zu stellen über die für Einhaltung der Büdgetsummen
zu treffenden Abänderungen am Administrationsplane oder
über sonstige Maßnahmen, und sich genau an dem daherigen
Beschlusse zu hallen, beziehungsweise eintretendenfalls
Bericht zu erstatten und neue Weisungen einzuholen.
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Der Antrag der StaatSwirthschastSkommission
lautet, wie folgt:

Die StaaiSwirlhschaftSkommission ist nach einläßlicher
Berathung deS voistehenden NachkredlibegehrenS zu dem Schlüsse
gekommen, daß eine Bewilligung desselben bei dem gegenwärtigen
Stande der Dinge nicht mehr zu vermeiden sei. Dabei kann
fie aber nicht umhin, der durchaus eigenmächtigen und dem
Gesetze (8 9—11 deS Gesetzes vom 2. August 1849)
zuwiderlaufenden Anordnungen, durch welche die Miliiärdirektion eine
Ueberschrciiung der ihr eingeräumten Kredite veranlaßt hat, mit
nachdrücklicher Mißbilligung zu erwähnen und zu beantragen,
es feien die Weisungen, welche der RegierungSraih der Mili-
tärdirektion bezüglich künftiger Einhaltung deS Budgets ertheilt
Hai, vom Großen Rathe ausdrücklich und unter Anknüpfung
einer Rüge in Betreff der Kompeienzübergriffe, durch welche die
Miliiärdirekiion die Nothwendigkeit dieses NachkrcditeS
herbeigeführt hat, zu bestätigen.

Unter diesen Bemerkungen schließt die StaalSwirthschaftS-
kommission auf Bewilligung des vom RegicrungSrathe
beantragten Nachkredites von Fr. 199.99(1, in folgender Beitheilung
auf die einzelnen Kredilrudriken:

KreiSdehörden Fr. 3,789
Kleidung „ 24,869
Bewaffnung „ 442
Rekruleninstruktivn „ 9,846
WiedeiholungSkurse „ 48,764
Pserdemieihe „ 6.779
Landwehrinspekiionen „ 5.538

Karlen, Miluürdircktor. Es ist keine angenehme Situation,
eine ganze Woche im Kreise von Großrathsmugliedern zu fein
und gleichsam beschuldigt zu werden, als hätte man m
amtlicher Stellung eine Ausgabe von 199.999 Kr. gemacht, die

man nicht hätte machen sollen. Ich muß um Entschuldigung
bitten, daß ich heule etwas weitläufiger als gewöhnlich sein

weide, und beginne damit, die gesetzlichen Bestimmungen
anzuführen, deren Erfüllung der Milltärdliekiion obliegt. Vorerst
enthält das Gesetz über die Mllltärorganisation von 1852 im
8 1 folgende Bestimmung: „Jeder im Staatsgebiet wohnende
Schweizer ist vom angetretenen neunzehnten AlterSsahre an nach
seinen Kräften zum Militärdienste verpflichtet (8 87 der SlaatS-
verfassung). Die Wehrpflicht beginnt mit dem angetretenen
zwanzigsten AlterSjahr und endet mu dem vollendeten
vierundvierzigsten. (Art. 2 der schweizerischen Miltlärorga»»sa>ivn.)"
Ich mache aufmerksam auf das „44." AlterSjahr, weil die
ältere Mannschaft der Landwehr immer zur Musterung aufgeboten

werden muß. auch wenn jüngere Leute in die Landwehr
versetzt werden. 8 3 des nämlichen GesetzetzeS sagt: „Der
Wehrpflicht wird ein Genüge geleistet: l) durch persönliche
Dienstleistungen oder 2) duich Bezahlung einer Miliiäisteuer
(8 153)." 8 4: „Ein besonderes Reglement bestimmt die

Eigenschaften, weiche zum Eintritt in den Militärdienst
erforderlich find. (Art. 4 der schweizerischen Mllitärvrganisaiion)."
Alle diejenigen, welche wenigstens eine Höhe von 5' 2" haben,
wurden bisher immer instruirt, und nur solche wurden entlassen,
die nicht die nöthige Befähigung zum Militärdienst besaßen;
ich verweise dießfalls auf die §8 8 und 13 der Mttilärorgani-
salion. DaS Bundeskonlingeni besteht auS dem Auszug und
aus der Reserve. Ueber den erster» sagt 8 21: „Der AuSzug
wird von der wehrpflichtigen Mannschaft zusammengesetzt, welche
das zweiundzwanzigfle AlterSjahr angetreten hat, die erforderlichen

Eigenschaften zu Erfüllung ver Militärpflicht besitzt und
nach den 88 8 bis 13 nicht davon ausgenommen oder auS»
geschloffen ift. Der AuSirüt auS dem NuSzuge erfolgt spätestens
in dem Jahrgange, in welchem der Austretende sein dreißigstes
AlterSjahr zurückgelegt hat. DaS Minimum der Dienstzeit beim

Auszug für die Spczialwaffen und die Scharfschützen beträgt
acht Jahre, für dre Infanterie regel, sie sich nach dem jeweiligen

Zuwachs an Retruien.« Es ist darauf zu sehen, daß die
diel MUlzliaffen von Auszug, Reserve und Landwehr im richiigen
Verhällntsje gehauen werden. Ueber dre Reserve sagt das Gesetz
8 22: „Die Refelve wild auS der Mannschaft zusammengesetzt,
welche ») aus dem Auszug ausgmeien ist, b) aus der nach
8 12 vom Dienste beim Auszug befreiten Mannfchafl, o) auS
derjenigen, welche wegen Abiveienh.it dem AuSzuge nicht
zugetheilt werben tonnie. Der AuSirm aus der Reserve erfolgt
spätestens mit dem vollendeten achlunddreißigsten ÄUersjahre.
Die Dienstzeit in derselben regelt sich im Verhältnisse der zur
Organisation der Korps nöthigen Mannschaft.« Ueber die
Lanbw.hr: 8 23. „Die Landwehr befiehl auS ver Mannschaft,
welche u) aus der Reserve ausgetieien ist, h) auS veijenigen,
welche wegen Adwefeicheu dem AuSzuge und der Reserve nicht
zugetheilt werden tourne. Die Wehtpflichtigcn dienen in der
Landwehr viS zum vollendeten virrundvlerzigsten AlterSjahr."
Wir kommen zu der Rudnk „WiederholungSuiiieriichl, wo «S

heißt: 8?9: „Der Wleberholungsunterucht ver Infanterie findet
statt wle folgt: s) Dle Infanterie des AuSzugeS soll in der
Regel alljährlich ,o viel möglich zu ganzen Bataillonen, auf
wenigstens diel Tage zusammengezogen werden, mit einer
unmittelbar voiangehenben Vorübung der CasreS von gleicher
Dauer. Der Wlederholungsunleirichl für die Infamen«
der Reserve soll in der Regel alljährlich wenigstens zwei Tage
dauern, mu einer Vorübung für die Cadres von wenigstens
einem Tag. v) Die Elnruckungölage stnv unter den obigen
Uulerrichisiageii (litt, a und 6) mchl begriffen; auch sollen die

letztern da, wo erne Unteidreepung stattfindet, um zwei Tage
vermehrt werden, ct) FaUS dieser WiedeihvtungSulNerricht nur
je das zweite Jahr stattfindet, soll er von doppelter Dauer sein "
Run haben wir 16 Auszüge», 8 Reserve- und 8 Lanbwehr-
baleullone, und wenn jährlich nur die Häif-e einberufen wirb,
so mag man beiechnen, welche Ausgabe büß erfordert. Ueber-
dieß verlangt der etdgenössifche Impeklor, daß außer den Wlevei-
holungSkutsen noch Uebungen un Zlefschießen Veranstalter werden,

während wir dieselben bet den Wiedeiholungskurfen selber
vornahmen. Ein anderer Punkt ist dieser: der Bundesraih ist
der Ansicht, daß man nicht mehr den leyien Tag des Wlever-
holungstuiseS als InfpetlivnSlag benutzen könne; m folge dessen

müßte man alle Bataillone, dle einberufen werden, einen Tag
länger befolbrn und verpflegen. Die Besoldungen werde» nach
dem Gefetze verabfolgt; guv vie Truppen in Kantonemenlen,
so haben fie Mundporuonen, die vergütet werden; sind sie in
der Kaserne, so muß der Preis von Fleisch und Brod nach
Verirag bezahlt werden. Das Fletsch kommt den Staat 19 Rp.
per Pfund wohlfetter zu stehen, als es in der alien Schal
verkaust wirb; auch das Brod ist für ihn 3 Rp. per Psunv wohl-
feiler, als andere Bürger es beziehen. Die Verordnung vom
17. Mai 1859 setzt elne gewisse Rangordnung unier sämmtlichen

Gemeluoen des KamonS fest. Bei der letzten Büdget-
dcralhung genehmigten Sie eine Vergütung von Fr. 3. 59 für
jedes effektiv angeiivmmene Dienstpfeld, aus dieser Grundlage
wurde die Berechnung gemacht und muß die Auszahlung
erfolgen. Bei diesem Anlasse erinnere ich ebenfalls an das
Dekret, welches den Stabsoffizieren für effektiv gehaltene Pserbe
eine Zulage vom nämlichen Betrage zusichert. Die brireffende
Summe ist zwar nicht so hoch, aber wenn man sich über eine
Summe von Fr. 199,999 auszuweisen Hai, so zählt dieß auch.
Ich gehe nun zur eibgenöfsischen Mllltärorganisation über, um
nachzuwelfen, wie wen man den BundeSV. Hürden entgegenkommen

muß. Arr. 2 lauter also: „Die Wehrpflicht beginnt
mit dem angetretenen zwanzigsten AiierSjahre und endet mir
dem vollendeten vierundvlerzigsten AlterSjahre." Art. 8: „Der
BunveSauSzug wird unter nachfolgenden Bestimmungen auS
sämmtlicher jüngerer Mannschaft zusammengesetzt, welche die

zur Erfüllung der Mttilälpfttchl erforberttchen Elgenschaslen besitzt
und nach An. 3 nicht davon ausgenommen oder ausgeschlossen



ist. Der Eintritt in den Bundesauszug soll nickt früher
stattfinden, als in dem Jahrgange, in welchem der Eintretende daS
zwanzigste Allersjahr vollendet Hai." Wir lassen die Mannschaft

schon im 36 Jahre zur Reserve und von dieser im 38.
statt im 46 zur Landwehr übergehen; über den Austritt auS
der Landwehr harmoniren beide Gesetze. Ueber den Unterricht
sagt Art. 6t: „Die Kantone sorgen für den vollständigen
Untericht der Infanterie ihrer Konlingente nach den Vorschriften
der eidgenössischen Réglemente. D>e weitere Ausführung dieses
Grundsatzes ist den Kantonen überlassen, nach folgenden nähern
Bestimmungen " Ferner Art. 62: „Die Rekruten können erst
dann dem BundesauSzuge zugclheilt werben, wenn sie einen
vollständigen UnierrichlSkurS bestanden haben. Dieser Unterricht
soll ein gleichmäßiger für alle Rekruten sein und alle Dienstzweige

umfassen. Zur Vollendung dieses Unterrichtes ist
erforderlich, daß die Rekruten der Infanterie in Schulbataillonen
mit den erforderlichen Eadres geübr werden. Für den Rekruten-
unlerricht der Füsiliere sind wenigstens 28 Tage, und für den.
jenigen der Jäger mindestens 35 Tage zu verwenden." Hier
mag die Bemerkung Play finden, daß zur Zeit, als der Vor-
unterricht in den Bezirken war, es bei vier Wochen sein
Bewenden halte; da nun aber die Jäger in den Kasernen instruirt
werden müssen, so sind fünf Wochen erforderlich, während die
Füsiliere mit 28 Tagen entlassen werden. Art. 65: „DerWieder-
hvlungsunterncht für die Infanterie der Bundesreserve soll in
der Regel alljährlich wenigstens zwei Tage dauern, mit einer
Vorübung für die Cadres von wenigstens einem Tage. Der
DiensteintrillStag ist dabei nicht eingerechnet, und im Fall einer
Unleibrechung soll der Unterricht um einen Tag verlängert
werden. Wo dieser WiederholungSunierricht nur je daS zweite
Jahr stattfindet, soll er von doppeller Dauer sein. Ueberdieß
soll die Mannschaft alljährlich im Zielschießen geübt werden."
Ari. 78: „Der Bundesauszug und die Bundesreserve, sowie
das Kriegsmaterial der Kantone sind der Ueberwachung und
Inspektion von Seite des Bundes unterworfen." Die Kantone
wissen also, daß sie an diesem Artikel der eidgenössischen Militär-
organtsalion gleichsam einen Vogt haben, daß der Bund ihnen
sagt: wenn ihr eure Pflicht nicht thut, so müßt ihr! Ein
späterer Artikel sagt, wenn ein Kanton seine Pflicht nicht erfülle,
so werde der Bund es auf Kosten deS betreffenden Kantons
vornehmen. Diesen Boden wollte ich nicht betreten. - Art. 166
VeS nämlichen Gesetzes schreibt vor: „Der Bundesrath leitet
und beaufsichtigt die Vollziehung der eidgenössischen Miliiär-
organisalion; er untersucht die Militärverordnungen der Kantone
und genehmigt sie, wenn sie mit der eidgenössischen Militär-
organisalion und den den Kantonen obliegenden Verpflichtungen
nicht im Widersprüche stehen, und überwacht deren Vollziehung."
Ferner Art. 167: „Es liegt dem BundeSralhe ob, genaue
Kenntniß von dem Stande und der Beschaffenheit der per-
sonellen und materiellen Streitmittcl der Eidgenossenschaft und
der Kantone zu nehmen. Die Kantone sind verpflichtet, dem
Bundesrathe alljährlich bis zu Ende Januars die Etats
einzureichen." Und Art. 116: „Der BunbeSrath entwirft die
Reglementc und erläßt die Instruktionen, welche zur
Durchführung der Militärorganisation, deS Unterrichts, der Bewaffnung,

der Ausrüstung und Kleidung der Truppen erforderlich
sind, und legt die Reglementc wichtigern Belanges der
Bundesversammlung zur Genehmigung vor." Die betreffenden Reglement?

sind von den Bundesbehörden genehmigt und wir haben
nichts anderes zu thun, als denselben nachzuleben. Zufolge
Kreisschrelbens des BundeSraiheS haben die eidgenössischen
Inspektoren sich in ihren Kreisen nicht nur damit zu beschäftigen,
die Ausrüstung der Mannschaft zu untersuchen, sondern sie

haben daS Recht, auf den Bureaur der kantonalen Militär-
direktionen von den Kontrollen Einsicht zu nehmen und zu
fragen, warum man diese oder jene Leute nicht einberufen habe.
Wir find daher dreifach gebunden. Ich verweise auf den Art. 124
der eivgenösstschen Mtliiärorganisaiion. Damit in Verbindung
steht der Art. 136. — Ich will ihnen nun mittheilen, was be«
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züglich der Wiederholungskurse vorging. Nach ihrem Turnus
hauen Wiederholungskurse zu bestehen: 8 Bataillone Infanterie
des AuSzugeS auf 7 Tage mit 6 Tagen Vorübung und 4
Bataillone Reserve auf 3 Tage Vorübung. Im Büdget wurden
die dahengen Eiaiansätze auf die reglementarische Stärke des
Bataillons von 679 Mann berechnet, während alle Bataillone,
trotzdem man bei ver Dispensation coulant war, bedeutend
überzählige Mannschaft hatten. Unerwartet kamen zu den Wiedcr-
holungSkuisen noch zwei Bataillone, die bei der Büdgetberathung
nicht berücksichtigt werden konnten, weil daS eidgenössische
Mtliiärtableau damals noch nicht bekannt war. Bekanntlich
wurde im Laufe dieses JahreS von Seite des Bundes ein
bedeutender Truppenzusammenzug angeordnet und zwar nach einem
eigenen Systeme, um eine Armeedivtsion nach der Eimheilung
der eidgenölstschen Armee zu formtreu. Es wurden zwei ber-
ntsche Bataillone dazu beordert. Ich nahm keinen Anstand, wie
andere Kanione, dem Begehren des Bundes zu entsprechen.
UebrigenS leisteten diese 2 Bataillone nur daS, was sie künftiges

Jahr doch hätten leisten müssen, also ist es nur ein
Vorschuß, den man machte. Während des TruppenzusammenzugeS
wurden diese Bataillone von der Eidgenossenschaft besoldet und
verpflegt. Dagegen glaubte ich, es soll denselben eine
Vorübung gegeben werden, damit sie neben den Truppen anderer
Kantone nicht nur bezüglich der Ausdauer, sondern auch in
Betreff der Ausbildung bestehen können; und ich kann sagen,
ich bin froh, daß ich cS gethan. Das Bernervolk kann sich
über den Erfolg schmeicheln, der erzielt wurde. Ich sah diese
Bataillone befiliren, indem ich 3—4 Tage beim Truppenzu-
sammenzuge zubrachte, und darf von meinem Standpunkte auS
wohl sagen: wir hatten die Palme unter der Infanterie. — Ich
soll noch einiges zur Aufklärung und zur Widerlegung falscher
Gerüchte bezüglich des TruppenzusammenzugeS in Thun
anführen. Auf dem ZnstruktionSlableau sehen Sie, daß vom
Februar bis zum 14. November die Zeit immer mit Jnstruk-
tionS- und Wiederholungskursen ausgefüllt ist. Man fragte,
wie das komme, daß das Bataillon 37 im Buchholterberg herum-
schwärme, warum man dieses Bataillon über die Berge nach
Thun schicke Hrer kommt einfach folgender Umstand in Be- "
tracht. Einige Tage vor dem Einrücken der betreffenden Truppen
kommt vom eidgenöisischen Kriegskomissariat die Mittheilung,
daß die nöthigen Räumlichkeiten stall am 9. erst am 11. Oktober
zur Verfügung gestellt werden können. Ich sprach mit Herrn
Oberst Wteland und mit dem Chef deS eidgenössischen Militär-
dcparlements darüber und verlangte Auskunft. Dabei wurde
die Ansicht geltend gemacht, daß eS wohl am besten sei, wenn
man die Truppen von ihrem Sammelplatze Burgdorf aus sich

aufwärts bewegen lassen könnte, um sich in der Marschbewegung

zu üben; und wirklich wurde diese Bewegung von Herrn
Kommandant Ott mit größler Genauigkeit ausgeführt. Dieser
Dienst tft für unsere Truppen so wichtig als ein Platzererzieren.
Am 16. Oktober nahm das erwähnte Bataillon in Thun Platz,
wo eS bis zum 17. gl. M. mit dem Bataillon Nr. 16 und
dem Reservebaiaillon Nr. 89 seinen Dienst that. Der 17. war
ein JnspeklionStag. Die Mannschaft war von 8 Uhr Morgens
in der Linie aufgestellt, sie hatte um halb sieben Uhr den Weg
antreten müssen, bis nach zwölf Uhr dauerte die Inspektion;
auf der Allmend wurde abgekocht; den nämlichen Tag schickte

man die Leute auf der Eisenbahn nach Burgdorf. Hätte man
sie zu Fuß geschickt, so hätten wir einen Reise- und VerpflegungS-
lag mehr, und wäre die Ausgabe dann größer gewesen als
diejenige für die Reise auf der Eisenbahn. Rechnet man dazu,
daß vorher ein Platzmanöver, ein Feldmanöver bei schlechtem

Wetter stattgefunden, daß die Mannschaft am Samstag von
Morgens halb sieben Uhr an auf den Füßen war, so konnte

man ihr nicht noch zumuthen, nachher noch den Rückmarsch zu
Fuß zu machen. Nein, so lange ich Vorstand deS bernischen
Militärwesens bin, will ich den Truppen, Nothfälle
ausgenommen, nicht mehr zumuthen als den reglementarischen Marsch
von sechs Stunden. Was die übrigen Bataillone betrifft, so
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mögen Sie auS folgender Darstellung Ihre Schlüsse ziehen, mir, Ihnen einen AuSzug aus der Mililärkontrolle über den

Sie werden dabei namentlich sehen, baß die Militârdirekrion wirklichen Bestand der in Dienst berufenen Bataillone mitzu-
bezüglich der Dispensation sehr freigebig war. Ich erlaube theilen; es ist folgender:

Bataillon Nr,

k,

l/
V

,/

Ausgeblieben *) Eingerückt. Bestand auf 1.

16 48 824 872
19 76 677 753
37 44 730 774
43 132 897 1029
54 85 733 818
55 22 924 932
60 60 865 900
62 158 854 1012
67 141 757 898
69 250 787 1037
89 183 662 845

92 108 789 910
95 104 706 808
96 43 727 718

Wirklicher Bestand des letztem Bataillons 770 Mann.

4363. Bemerkungen
Aellester Jahrgang nicht aufgeboten

Mit Rekruten von 1863.
Aelteste Jahrgänge nicht aufgeboten.

Mit Rekruten von 1863.

», » o »»

Zwei ältesten Jahrgänge nicht aufgeboten.
Aellester Jahrgang nicht aufgeboten.
Zwei ältesten Jahrgänge nicht aufgeboten.
Aellester Jahrgang nicht aufgeboten, dagegen

der älteste Jahrgang deS Bat Nr. 16.

Zwei ältesten Jahrgänge deS Bat Nr. 69
mit aufgeboten.

ê> Anmerkung. Wegen Absterbend, Kranlheit, Dispensation, Urlaub«, gänzlicher Entlassung, Versetzung zur Reserve oder Landwehr,
Auswanderung, Verweisung oder Gefangenschaft oder ohne Entschuldigung.

Sie sehen, daß, ungeachtet bei allen Bataillonen abgeschnitten
wurde, die Zahl der Dienstpflichtigen größer ist, als das
Reglement voisiehl; die Betreffenden müssen doch zu einer bestimmten

Dlenstzell berufen werden, und ich müßte eS als einen großen
Kehler bezeichnen, wenn die Infanterie nicht wenistenS acht
Jahre hätte. So viel in Bezug auf die WiederholungSkuise
der Infanterie, dir auf 220(1 Rekruten büdgeiirt war. Sie
erinnern sich, daß auf dem Bridget der Mili'ärdirektion eine große
Summe gestrichen wurde, wenn ich nicht irre, Fr <40,000
Dennoch haben wir statt der 2200 Rekruten 2700 instruirt.
Daß man bei der Aushebung der Mannschaf« auf ein anderes
System Rücksicht nehmen müsse, damit bin ich einverstanden,
indessen wurde bisher immer das Maß von 5' 2" eingehalten.
Wenn wir beim nämlichen Maßstabe bleiben würden, so hätten
wir nach Mugabe der letzten Aushebungen 3246 Mann zu
«nstrulren. In dieser Besiehung kann also eine Aenderung
eintreten.. Es ist beinahe unbegreiflich, daß von einem Jahr
zum andern die Zahl der Rekruten um 3 400 Mann zunehmen

kann Voriges Jahr hatten wir dasselbe Verhältniß,
während der Durchschnitt nur 1800-2000 Mann war. DaS
AUcS hat einen bedeutende» Einfluß auf die Militärverwaltung.
Ferner hat auch der Umstand Einfluß, daß bei der Artillerie
nicht »lehr die Schulbespannung, sondern nach Weisung deS
eidgenössischen MililärbepartementS die Feldbespannung geliefert
werben muß, was, zu Fr. 3. 5» per Pferd berechnet. sich
summlN. Die Kleidung und Ausrüstung «ineS Jnfanterie-
rekrulen kostet den Siaai Fr. 55. 90 und Fr. 42 den Mann;
eine durchjchnittliche Instruktion von 30 Tagen mit Sold und
Ration kommt den Staat auf Fr. 28. 50 zu stehen, die
Mundporiion nur à 50 Rp. berechnet. Wenn Sie dieses
berücksichtigen, so werden Sie die Mehrausgaben erklärlich finden.
Nun fragt eS sich: wie wäre dem abzuhelsen gewesen? Voriges
Jahr, als ich in der Lage war, einen Nachkredil zu verlangen,
dachte ich, ich verlange keinen mehr; wir wollen dann sehen,
wie eS kommt. Ich glaube aber, zur Ehre deS Kantons Bern
mehr gethan zu habe», als wenn man gewartet hätte und wir
nun im Falle wären, jetzt noch im herben kalten Winter
Rekrutenschulen zu machen. Ich glaube im Interesse der
Wehrpflichtigen selber und deS Dienstes, so wie der Ehre des Kan-
tonS gehandelt zu haben. Das Raisonnement anerkenne ich
nicht vollständig, daß man da, wo bindende Gesetze vorhanden
sind, haarscharf an die Büdgctkrcdite gebunden sei. ES geschieht

in andern Verwaltungszweigen ähnliches. Gestern haben Sie
für den Großen Rath selber einen Nachkrebit bewilligt. Wollen
Sie etwa dem Präsidenten einen Porwurf machen, daß er Sie
länger, als das Büdget gestattete, beilammenhieli? Nein; aber
nach meinem Dafürhalten hatte der Präsident ebensowenig VaS

Recht, Sie länger beisammenzubehalten, als der Büdgeikredit
reichte. Daß jedoch die Büdgelansätze den Charakter von
Gesetzen haben, bestreue ich. Ich habe in meinem verfassungsmäßigen

Eide nicht geschworen, die Büdgetansätze zu beobachten,
sondern die Verfassung und verfassungsmäßigen Gesetze, die

nicht alle in der Macht deS KantonS liegen, streng zu befolgen.
Ich glaube daher auch in dieser Beziehung nicht den Vorwurf
zu verdienen, den man mir machen will, indem immerhin die

gleichen Ausgaben hätten gemacht werben müssen und eS

namentlich in Betreff der zwei zum Truppenzusammcnzug
beorderten Bataillone eigentlich nur ein Vorschuß ist für einen
Dienst, den sie künftiges Jahr nicht mehr machen müssen. Ich
schließe, indem ich Ihnen den Antrag des RegierungSratbeS
um Bewilligung deS NachkrediteS zur Genehmigung empfehle
und Sie ersuche, den einigermaßen mildernden Umstand in'S
Auge zu fassen, daß mir oblag, die Bestimmungen der
eidgenössischen und der kantonalen Gesetze zu erfüllen.

Karr er, als Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom»
mission. Nachdem die StaaiSwirthschaftSkommission VaS Nach-
kredilbcgehren der Msiitärdirekiion in zwei Sitzungen berathen
hatte, kam sie zu folgenden Anträgen. Vorerst empfiehlt sie

die Anträge deS RegierungSraiheS; sie glaubte jedoch in
Berücksichtigung der bestehenden Gesetze und namentlich desjenigen
vom 2. August 1849 etwas weiter gehen und überdieß der
Militârdirekrion das Mißsallen deS Großen RaiheS auSsprecken

zu sollen, daß sie eine solche MehrauSgahe gemacht habe, ohne
beim Großen Rathe, resp, beim RegierungSraihe »m die

Bewilligung der erforderlichen Kredite eingekommen zu sein. Der
NachtragSkrcbit. welchen die Militärdirektion verlangt, beträgt
im Ganzen Fr. 115,099, welche Summe sich nach näherer
Untersuchung ^aus Fr. 100,000 reduziren ließ. Man glaubte
nun, sich auf die Bewilligung eines Kredites von diesem

Betrage beschränken zu sollen, indem die Militärdircktion wohl
Mittel und Wege finden werde, mit dieser Summe auszukommen.

Ich bemerk« schon jetzt, daß in der StaalSwirthschaftS-
kommission ein anderer Antrag gestellt wurde, der wahrscheinlich



hier als Minderheitsanlrag rcproduzirt werden wird, dahin
gehend, einen Theil der Fr. 188.888 nicht zu bewilligen,
sondern die Militärdirektton, resp, den Regierungsrath anzuweisen,
die betreffende Ausgabe erst nächstes Jahr zu machen. ES
könnte schon im Januar 1864 geschehen. Die SlaatSwirth»
schaftSkommisston fand aber, eS sei mu der Ehre des KantonS
nicht vereinbar, Schulden, die gemacht worden, nicht zu bezahlen
und cS können die Betreffenden nichlS dafür. Wenn diese Schulden

ohne Bewilligung der kompetenten Behörden gemacht
wurde» ; sie baben die Büdgetverhältnisse nicht gekannt. Dieses
NachiragSkredilbegehren läßt sich von zwei Standpunkten
beurtheilen. Der eine Standpunkt ist der materielle, indem man
fragen kann: wäre der Große Rath, wenn ihm rechtzeitig von
der Sache Mitteilung gemacht worden wäre, im Falle gewesen,
diese Fr. 188.888 zu bewilligen? Der andere Standpunkt ist
ein formeller, indem man fragt: haue die Militärdirektton die

Befugniß, ohne vorherige Bewilligung, ja selbst ohne vorherige
Anzeige an den RegierungSraih, viese Ausgaben zu machen?
ES sind diese Ausgaben verschiedenerlei Art: erstens für die
Kreisbehörden mit Fr. 3780 Untersucht man diesen Erzedenten,
so muß man mir der Miltiärdirekiion einig gehen, daß dieser
Posten begründet ist, indem die Besoldungen der Kreisbehörden
durch ein Gesetz begründet sind; der betreffende Posten ist daher
materiell gerechtfertigt. WaS den zweiten Punkt betrifft:
Kleidung mit Fr. 38,388, so wurde dieser auf Fr. 24,868
reduzirl. Man fand auch hier, die Militärdirektion habe diese

Ausgabe nicht wohl vermeiden können. Räch der eidgenössischen
Mtiiiärverfassung muß nämlich jeder Bürger, welcher die

erforderlichen Eigenschaften hat, um als Rekrut einzutreten,
Militärdienst thun. ES ist die allgemeine Bürgerpflicht. Nun
kann man bei der Büdgetberaihung jeweilen nicht wissen, wie
viel Kinder vor 2i) Jahren geboren worden und in diesem

Jahre zum instruktionspflichiigen Älter gelangen. Im
vorliegenden Falle ist es richtig, daß die Berechnung für 1863 auf
2288 Rekruten ging, während 2786 Mann instruiri wurden.
Nun entsteh» die Frage: was hätte der Herr Militärdirektor
thun sollen, als er sah. daß 588 Rekruten mehr einrückten, als
vorgesehen worden? ES war nur eine Möglichkeit: entweder
Härte er sagen könnender instruire die überzähligen Rekruten
nicht, oder er hätte an den Regierungsrath Bericht erstatten
und anfrageu sollen, ob er die betreffende Mannschaft
heimschicken solle, oder ob man ihm die Mittel an die Hand geben
wolle, diese Ausgabe zu bestreuen. Der dritte Posten betrifft
die Rubrik „Bewaffnung" mis Fr. 442, und wurde durch eine
doppelte Stutzerprüfung verursacht Eine bedeutende Ueber-
schreilung zeigt sich beim Unterricht der Truppen im Betrage
von Fr. 9816 In materieller Beziehung erscheint auch diese

AuSgabe gerechtfertigt Ein fernerer Ausfall ergibt sich auf
den WiederholunaSkursen mit Fr. 48.764 WaS die
Rechtfertigung dieses Kredites in materieller Beziehung betrifft, so ist
die Schuld der Miliiärdirekiion nicht in dem Maße vorhanden,
wie man glauben sollte, denn vorerst ist die Hälfte dieser Aus-
gäbe dadurch gerechtfertigt, daß zwei Bataillone mehr alS
vorgesehen worden, den eidgenössischen Truppenzusammenzug
mitmachen mußten Da nun die Eidgenossenschaft befiehlt und
der Kanton zu folgen hat, so ist auch die Ausgabe für diese

zwei Bataillone materiell gerechtfertigt. In Bezug auf den
übrigen Theil der Ausgaben führte der Herr Miliiärbirektvr
eine Menge Gründe an, u. A. den Truppenzusammenzug in
Thun, der nach der Ansicht der StaatSwirihschafrskommisston
auch Mehrausgaben veranlaßte. Wie gesagt, in materieller
Beziehung erscheinen diese Mehrausgaben nicht so verwerflich,
als man auf den ersten Blick glauben möchte. Für Pferdc-
miethe wird ein Nachkredit von Fr 6778 verlangt, welcher
seinen Grund in der größern Bespannung der Batterien hat.
Auch in dieser Beziehung war der Kanton gezwungen, den

Verfügungen nachzukommen, welche die Eidgenossenschaft
vorschrieb, Ich glaube, wenn dieser Nachkredit früher verlangt
worden wäre, so hätte man denselben ohne Anstand bewilligt.
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Aehnlich verhält es sich mit der Landwehrinspektion, für welche
ein Nachkredit von Fr. 5538 verlangt wird. So ist das
Gesammtresuliat ein nicht ungünstiges für die Militärdirektion.
Ob diese i» einzelnen Zweigen etwas hätte ersparen können,
darüber ist die Ansicht der einen Person so, der andern
anders; jedenfalls ist die Kommission der Ansicht, man sollte sich
der möglichsten Sparsamkeil befleißen, wodurch möglicher Weise
erklekliche Summen hätten erspart werden können. Run komm«
ich zum foimellen Theil, und da sind es namentlich zwei
Gesetze, die Regel machen. Gesetze, die verfassungsmäßig erlassen
sind, nicht Büvgetansätze DaS eine ist vom 27. März 1847,
das andere vom 2 August 1849. Durch die Erlassung dieser
Gesetze wollte der Große Rath KrcditüberschreilungeN
vorbeugen, damit solche nur in den größten Nothfällen vorkommen.
Selbst wenn bestehende Gesetze Ausgaben erheischen, wie da,
wo eS heißt, jeder Staatsbürger sei wehrpflichtig, die Mannschaft

soll unterrichtet und bekleidet werden u. s. w., sollten
dieselben ihre Anwendung nicht finden, wenn nicht die nöthigen
Geldmittel dafür vorhanden sind, sondern die betreffende Direktion
und der RegierungSralh sind angewiesen, der kompetenten
Behörde i» solchen Fälle» Bericht zu erstatten und den Entscheid
zu gewärtigen. DaS Gesetz vom 27. März 4317 über die
Organisation der Ftnanzverwaliung enthält die Bestimmung,
daß die KanronSbuchhalierei alle Kreviibewilligungen konrrollire,
daß sie keine Ausgabe in die Rechnungen eintragen soll, die

nicht aus einem Bridget- oder Ergänzungskredite des Großen
Rathes bestritten werden kann; ausgenommen sind die in den
88 48 und 41 der StaaiSverfassung vorges.hene Fälle von
Kriegsgefahr w., wo der RegierungSrath die zur Ausführung
der vorläufig getroffenen Maßnahmen nöthigen ErgänzungS-
kredile bewilligen kann, immerhin jedoch unter Vorbehalt
sofortiger Mittheilung an den Große» Ratb. DaS ganze Gesetz

trägt den Stempel der Absicht, daß nichlS ausgegeben werden
soll, das nicht von kompetenter Behörde bewilligt worden, mit
der einzigen Aufnahme, welche dem RegierungSraih eingeräumt ist.
Aber noch viel bestimmter spricht sich das Gesetz über VaS

Büdgel und die Rechnungslegung deS Staates vom 2. August
1849 aus. Da ist vorgeschrieben, daß. wenn einmal VaS Büdgel
bestimmt ist, der RegierungStath und die Direktionen an die
Gesammtsumme der Kredite gebunden sind, daß sie ohne
Bewilligung deS Großen RaiheS nicht mehr ausgeben dürfen.
Der § 5 sagt in dieser Beziehung: „Unmittelbar nach der
Feststellung deS BüdgeiS durch den Große» Rath vertheilt der

RegierungSraih auf den Vortrug der betreffenden Direktionen
die AuSgabenkredite jeder Direktion und Verwaltung auf die

einzelnen Quartale. Die Vertheilung hat so zu geschehen, daß
mit den betreffenden Summen der Dienst für das ganze Jahr
gesichelt ist." Ferner heißt eS: „Der RegierungSrath kann im
ifause deS ZahreS Aenderungen in der Vertheilung verordnen,
wobei er jedoch strenge darauf zu sehen hat, daß der Dienst
biS zu Ende deS ZahreS gesichert bleibe." Am Schlüsse dieses

Artikels heißt es: „Die Kantonsbuchhalterei anerkennr keine

Anweisungen, welche die vom Regierungsrathe festgestellten
QuarialSkredile übe, steigen " Das Gesetz räumt dem Regie-
rungSrathe ferner Befugnisse ein bezüglich der Uevertragung von
Krediten, eS setzt aber voraus, daß jeder bewilligte Kredit seiner

Bestimmung gemäß verwendet werde; ferner beschränken sich die

Kredjiüdertragungen innerhalb der nämlichen Direktion. Am
Schlüsse deS § 6 heißt es: ^,Zu einer neuen, durch keinen

Kreditansatz vorgesehenen Ausgabe kann die Uebertragung nicht
beschlossen werden." DaS Gesetz steht aber auch Nachtragg-
kredite vor durch folgende Bestimmung: „NachtragSkredire werden
von dem Großen Rathe bewilligt für Ausgaben, welche in dem

Budget nicht vorgesehen wurden, oder wofür die darin
aufgenommenen Summen nicht ausreichen." Ferner: „Mit jedem
Nachkreditgesuche hat der RegierungSraih dem Großen Raihe einen
Nachweis über das Verhältniß sämmtlicher Büvget- und Nach«
tragSkrcdite zu den Einnahmen des betreffenden Rechnungsjahres

zu machen und zugleich die Mittel anzugeben, aus welchen

î
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die zu bewilligende Summe gedeckt werden kann oder soll."
Daraus ergiebi sich, daß kein NachlragSkredit bewilligt werden
soll, cS seien denn von der Finanzdireklivn die Mutel
angegeben, woraus er gedeckt werden könne, und es läßt sich der

Schluß daraus ziehen, daß in gewöhnlichen Zeiten nicht Nach-
tragskrebiie bewilligt werden sollen, wenn sie nicht gedeckt werden
können. — Wir kommen zur Kompetenzfrage. Jeder Direktor
hat eine Kompetenz von Fr. 299, eine Ausgabe, die er von
sich auS bewilligen kann. Aber es ist dieser Befugniß eine

Bedingung beigesetzt, die Bedingung nämlich, daß die Gesammtheit

solcher Ausgaben die Büdgetsumme nicht überschreite. Der
Regierungsrath hat eine Kompetenz blS aus Fr. 5999, aber er

darf die Büdgetsumme des RaihskredueS nicht überschreiten; er

muß vor den Großen Rath kommen und einen Nachkredlt
verlangen, wenn derselbe nicht ausreicht. Von wesentlichem Einfluß

auf die vorliegende Frage ist der § 12, welcher die

Bestimmung enthält: „Unabändeiliche Ausgaben, welche durch
bestehende Gesetze der Zeit und Summe nach bestimmt sind,
wie Besoldungen u. dgl., und solche, welche aus bestehenden,

von der kompetenten Behörde genehmigten Verträgen und
Verpflichtungen beruhen, bedürfen, behufs ihrer AuSbezahlung, keiner

weiter» Entscheidung." Also solche Ausgaben, die sich auf
cm Besoldungsgesetz stützen, wie hier die Ausgaben für die

Besoldung der BezirkSkommandanten, der Kezirksschreiber. und
solche, die sich auf die Erfüllung der Militärpflicht stützen,

ferner solche, die sich auf einen bestimmten Besaluß des Großen
Rathes gründen, wie Straßenbauten, können gemacht werben,
ohne daß der Große Rath noch darüber entscheidet, aber unter
einer Bedingung : immeihin muß ein Büdgei- oder Nachtragskredit

dafür vvlHanden fein. Sie sehen also, daß selbst in dem

Falle, wo die Bewilligung da ist, die Ausgabe bloß dann
erfolgen darf, wenn sie mit dem Büdget im Einklänge steht, daß
sie aber nicht gemacht werden darf, wenn nicht ein NachlragSkredil

dafür vorhanden ist. Unter diese Klaffe fällt das
Verfahren der Militärvirektion. Sie hatte vollständig Recht, wenn
sie die eidgenössische und die kantonale Milttärorganisation
vollziehen wollte, und ich habe die Ueberzeugung, wenn sie rechtzeitig

mit ihrem Begehren vor den Regterungsrath und den

Großen Rath gekommen wäre, so hätten diese Behörden gefunden,

der Uebelstand soll nicht eintreten, daß die Mannschaft
nicht instruirl werde; das Gleiche wäre, wie ich glaube, in
andern Zweigen des MiliiärwesenS geschehen. Aber die Militärvirektion

ist nun einmal nicht berechtigt, von sich aus solche

Ausgaben zu machen, ohne daß ein Nachkredit vorhanden ist.

Die StaalswilthschaflSkommisston glaubt taher, aus materiellen
Gründen sei die Mehrausgabe von Fr. 199.999 zu bewilligen,
dagegen set in formeller Beziehung zu erklären, die Mtlirär-
direkiion habe nicht nach den bestehenden Gesetzen gehandelt,
sie soll denselben künftig nachkommen und eS soll ihr das
Mißfallen deS Großen Rathes darüber ausgesprochen werden. DaS
sind die Gründe, gestützt auf welche ich Ihnen den Antrag der
StaatSwirihschaftSkommisston zu empfehlen habe.

Dr. v. Gonzenbach. Es wurde Ihnen bereits durch
den Herrn Berichte,stalter der StaatSwirihschaftSkommisston
angezeigt daß im Schooße derselben zwei Ansichten über die

Frage, wie die vorliegende Sache erledigt werden soll, vertreten
waren. Der Herr Berichterstatter nannte eS Mehrheit und
Minderheit; das ist nicht ganz richtig. ES waren gleichviel
Stimmen auf der einen, wie auf der andern Setie: drei Stimmen

wollten sich nur auf die formelle Seite der Frage
beschränken, die andern drei hingegen wollten auch auf die Frage
eintreten, ob nicht die formellen Bedenken auch in maieiieller
Beziehung eine andere Verwendung der Gelder rechtfertigen.
Wir hauen den Präsidenten nicht bei uns, weil vorher eine

lange Sitzung des Großen Rathes stattgefunden hatte. Dieß
zur Einleitung. Die formelle Seite der Frage wurde von
Herrn Karrer so deutlich auseinandergesetzt, daß ich fast glauben
würde von Ihrer Geduld Mißbrauch zu machen, wenn ich

diesen Punkt auch noch einläßlich erörtern würde. Dennoch
erlaube ich mir, Ihre Aufmerksamkeil noch auf einen Artikel
VeS Gesetzes vom 2. August 1849 in Anspruch zu nehmen. DaS
wird Ihnen einen veulllchen Begriff darüber geben, ob der
formelle Fehler, der allgemein anerkannt wird, nicht auch einen
materiellen Nachtheil zur Folge haben könne. DaS Gesetz vom
2. August 1849 sagt: „Jeder auggesetzte Kredit muß seiner
angegebenen Bestimmung gemäß verwendet werden. Die Kan-
tonsbuchhallerei hat bet allen vorkommenden Anweisungen
darüber zu wachen, daß dieser Grundsatz nicht verletzt wirb. Eine
Ueberliagung kann von dem RegterungSraihe nur unter
folgenden Beschränkungen verordnet werben." (Ich weiß wohl,
daß cS anberS geschieht, daß eS oft unausweichlich ist.) Die
Beschränkungen, welche daS Gesetz aufstellt, sinv folgende:
„1) Die Ueberlragung muß innerhalb der Kredite der betreffenden

Direktion stattfinden. Zu Uebertragungen von einer
Direktion auf die andere ist der RegierungSraih nicht befugt.
2) Die Ueberlragung muß sich uf die Restanzen der Kredite
beschränken, welche zur Ausführung des Gegenstandes, wofür
diese ausgesetzt waren, nicht erschöpft werden. Kredite für
Gegenstände, die gar nrcht ausgeführt, oder ganz oder zum Theil
aus ein späteres Jahr auszuführen verschoben werden, kann der
Regierungsrath nicht übertragen. 3) Die Ueberlragung muß
zum Zwecke der Ergänzung eines zu niedrig veranschlagten
Kredites stattfinden. Zu einer neuen, durch keinen Krebitansatz
vorgesehenen Ausgabe kann die Ueberlragung nicht beschlossen

werden." Nun sind im vorliegenden Falle nach dem Berichte
der Mtlitärdtrektion Sachen vorgekommen, wo der RegieiungS-
ralh nicht einmal eine Ueberlragung hätte vornehmen können,
weil die betreffenden Posten im Büdget nicht vorgesehen waren,
sondern der Große Rath hätte dafür begrüßt werden sollen.
Das rst eines der entscheidenden Momente. Wann können Sie
Büdgeiüberschreitungen gutheißen? Ich gebe zu, daß man
bei Festsetzung der Ansätze nicht immer das Richtige trifft. Wir
sind Menschen, wir können uns trren, aber wenn die Büdgel-
beralhung einen ernsten Sinn, eine Bedeutung haben soll, so

sollen die Direktionen, die Regierung, die StaatSwirlhschaflS-
kommission und der Große Rath ihre Intelligenz ihren Scharfsinn

zusammennehmen und fragen: was ist wirkliches Bevürf.
niß? Ich war sehr erstaunt, vom Herrn Militärbirektor zu
hören: ich habe nur gesagt, ich fordere keinen Nachkredit mehr,
ich bin nicht auf VaS Büdget, sondern aus daS Gesetz beeidigt!
— Ja, der Herr Militärdirektor ist auf daS Gesetz beeidigt,
aber was sagt daS Gesetz? ES sagt, daß der Direktor eine

Kompetenz von höchstens 299 Fr. daß die Regierung eine

solche von höchstens Fr. 5999 habe und daß, wenn der

Büdgetkredit nicht ausreicht, der Große Rath darum begrüßt
werden müsse. Der § 8 deS Gesetzes vom 2. August 1849
wurde Ihnen bereits zilirt. Ueber die Kompetenz der Direktionen

verweise ich auf K 9, welcher sagt: „Jede Direktion
hat auf den zu ihrer Verfügung stehenden Kreditsummen eine

Kompetenz bis auf 299 Fr." und nicht 199.999 Fr. — „Alle
Gegenstände, welche eine höhere Ausgabe mutUbar oder
unmittelbar zur Folge haben, unterltegen der Entscheidung des

RegierungSralheS." § 19 bestimmt die Kompetenz deS Regte-
rungSraiheS. DaS ist wahrhaft deutlich. In formeller
Beziehung ist, wie Herr Karrer Ihnen sagte, die SiaaiSwirih-
schaflSkommtssion einig. Nun erlauben Sie mir zu untersuchen,
ob nach dem Vortrage der Militärvirektion wirklich materiell
kein anderes Resultat zu erzielen gewesen wäre, wenn der Herr
Militärdirektor die Gesetze, auf die er beeidigt ist, gehörig
beobachtet hätte. Wenn ein Finanzdirektor selbst sagt, cS sei

gefehlt worden, so darf ich ihm glauben und annehmen, eS sei

wirklich der Fall. Wann darf daS Büdget überschrillen werden?
Ich nehme an, eS dürfe dieß geschehen im Falle höherer
Gewalt. Wenn der Herr Baudirekior sagt, die Simme sei auS-
gebrochen, sie habe Brücken fortgerissen, so wird man ihm nicht
zumuthen, daß er warte, bis der Große Rath zusammenberufen
werde, bevor er Anstalten zur Wiederherstellung der nothwen«



digsten Verkehrswege trifft Ein anderer Fall, wo eine Ueber-
schreitung gerechtfertigt erscheinen mag, liegt vor, wen» der

Herr Mtlitärdirekior sagt, >S habe nicht alles in seiner Macht
gelegen, aus Weisung der Luntesbehörden hätten zwei
Bataillone zur KriegSdivtsion marschtren müssen. Gut, aber in
dies, m Falle Härte er dem RegierungSrathe Anzeige davon machen
sollen, unv dann häne ,S materiell eine andere Wendung nehmen
können. Der Regierungsraih hä-te höchst wahrscheinlich
geantwortet, der Kauion Bern sei verpflichtet, jährlich 8 Bataillone
einzuberufen, der Miliiärdirekior habe zu untersuchen, ob nicht
bei den eidgenössischen Behörden Schritte gethan werden solle»,
daß zwei Bataillone ihren WiedeiholungSkurS eist später machen
können, da zwei Bataillone mehr, als man verpflichtet gewesen
Wäre, zum Truppenzusammenzuge beordert worden seien. Der
TurnuS wurde sür zwei Bataillone um ein Jahr verändert und
diese kommen w eder früher an die Reihe, als wenn man bei
der Eidgenossenschaft Schritte gethan hätte. DaS ist also ein
materieller Nachtheil für den Staat, der jedoch nickt so groß
ist, denn ich gefteke, daß ich an den imliiärischen Früchten, die

für die Mannschaft durch ihre Verwendung erzielt wurden, so

viel Freude habe, daß ich diese Mehrausgabe nicht so hoch
anschlage Ich will gewiß billig sein, wie ich eS immer bin.
Zum Theil gilt dieß auch für den Tiuppenzusammenzug in
Tdun, obschon dieser zu einer Zeit stallfand, wo man wußte,
wie es mit dem Büdgrl stand. ES gibt noch einen Fall, wo
eine Büdgetüberschreitung volkommen kann, bei einer Theurung.
Wen» Sie das Budget machen, so wissen Sie nicht, wie sich
Vie LebenSmiitelpreise baS ganze Jahr gestallen werben. Die
Justizdirekiion kommt vielleicht mit einem Nachkreditbegehren sür
das Zuchthaus, mit der Erklärung, der einzelne Mann koste

mehr und man habe mehr Leute. DaS find gerechtfertigte
Nachkredite und der Große Rath wird nie anstehen, solche zu
bewilligen. Ich muß daher erstaunen, daß der Herr Militär«
direkter sagt: ich habe keinen Nachkredit verlangen, ich habe
sehen wollen, wohin es kommen werde! Ich kenne keine

Behörde, die mit Bewilligung von Nachkrediten so freigebig ist,
wie der Große Rath, also kann ich nicht begreifen, daß man
nicht rechtzeitig mit einer Vorlage Hieher kam. Jetzt aber werfen
S«e einen Blick darauf, wie ick Schooße des ReglerungSralheS
selbst die Sache angesehen wird. Im Berichw der Finanz-
direkiion heißt es u A. wie folgt: „Einer nähern Erörterung
bedürfen dagegen folgende Nachkreditbegehren: Kleidung. Zwar
bleibt d.r Ansatz in den Schranken der ursprünglichen Berechnung,

allein hier waren circa Fr. 35 000 für ÄuStauschkleidcr
inbegriffen, die der Große Rath durch Herabsetzung implicite
zum Theil wenigstens verweigerte. Dessen ungeachtet lcheint
der Nachkredit hauptsächlich um der Nachtauschkleider willen
nothwendig geworden zu sein und darf angenommen werden,
daß bei Beobachtung einigen Rückhaltes in Verabfolgung
derselben kaum die Hälfte der verlangten Fr. 38.300 erfordert
gewesen wäre." Glauben Sie, der RegierungSralh hätte nicht
diese Aufmerksamkeit gehabt, die Sache näher zu prüfen? Ich
bin überzeugt davon; darum sage ick: der formelle Fehler hatte
materiellen Schaden zur Folge, und ich bin mit der Finanzdireklion
einverstanden, wenn sie sagt, daß bei einigem Rückhalte die

Hälfte des angeführten Postens hätte erspart werden können.
Weiler heiß. eS Berichte der Finanzdirektion: „Wicder-
holungskurse. Nack m Antrage würden diese kosten Fr. 141,381
wovon laut Angabe der Mtlttärdtrcktion selbst für
die zwei im Bridget nicht vorgesehenen Bataillone
19 und 62 nur „ 16 000

zu rechnen sind, so daß auf die büdgetirten Corps
noch fallen „ 125.381

während dafür ursprünglich nur verlangt wurden „ 120.424

dieselben also infolge überzähliger Mannschaft mehr
kosten Fr. 4.957

(wobei jedoch zu bemerken, daß die Besoldung des Bataillon 89
irrig für 7 statt nur für 6 Tage berechnet ist). Da durch die

Tagblatt des Großen Rathes 1863.
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Einberufung der erwähnten zwei Bataillone 19 und 62 ohnehin
der TurnuS gestört worden ist; so hätten ganz gut zwei andere
dafür auf nächstes Jahr verschoben werden können, wenigstens
hätte dem RegierungSrathe Gelegenheit geboten werden sollen
sich auszusprechen, denn streng genommen hatte die Miliiär-
direktion in Ermanglung eines Kredites für diese beiden
Bataillone (das Büdget nennt genau die Nummern) kein Recht
zu deren Einberufung und daher die Pflicht, vorher für den
Kredit zu sorgen." Da ist also auch aus dem formellen Fehler
ein materieller Schaben entstanden, denn wenn der Mtlitärdirekior

eingesragt hätte, so hätte der Finanzdirektor
wahrscheinlich auf den Jrnhuck aufmerksam gemacht Der Bericht
fährt fort: „Landwehrinspekiionen. Es erscheint rälhselhaft,
warum diese Inspektionen 1862 nur Fr. 10 608. gekostet haben
(ein für dieses Jahr verlangter und bewilligter Nachkrcvit von
Fr. 6440, wurde merkwürdiger Weise gar nicht benützt), während

seither immer Fr. 18000 im Büdget verlangt werden."
DaS sind Punkte, wo durch Vernachlässigung der Formen ein
materieller Nachtheil entstand. Ich will noch einen solchen
Punkt berühren: das Einrücken der Rekruten in überzähliger
Welse. Man sagt uns allerdings, daß die eingerückten Rekruten
gekleidet und instruirt werden müssen. Der Herr Militärdirektor
sagt: wir haben in Militäisachen einen Vogt, der »nS befiehlt!
Aber der Herr Militärdirektor wußte in dem betreffenden
Zeitpunkte schon, wie im Einverständnisse mit dem Vogte geholfen
werben könne, indem man in Betreff der Dienstsähigkeit der
Mannschaft etwas schärfer wäre, vielleicht in Bezug auf die
Größe der Mannschaft. Verfahren alle siantone so. wie der
Kanton Bern, der zu den glücklichern gehört, wo die große
Mehrzahl der Bevölkerung so gewachsen ist, daß sie miltiär-
fähig wird. DaS Verhältniß wird aber für den Kanton Bern
dadurch ein ungünstiges, daß er beim Büdget viele Ueberzählige
hat. Man sagte uns, eS gebe einzelne Kompagnien, die vierzig
Ueberzählige haben, unv Bataillone, die einen ganz erstaunlichen

Ueberschuß vorweisen. Soll nun der Kanton, ohne einen
Schritt beim Bunde zu thun, diese Mehrzahl einberufen, wenn
ihm das Büdget eS nicht erlaubt; oder glauben Sie nicht, daß,
wenn der Militärdirektor dem RegierungSrathe die Anzeige
gemacht hätte, eS seien 500 Rekruten mehr zu instruiren, als man
vorgesehen, diese Behörde vielleicht erklärt hätte: wir sehen

eigentlich nicht ein, warum wir so viel mehr instruiren sollen
als andere Kanione? Infolge dessen wäre man vielleicht bei
der Auswahl strenger gewesen und hätte man Kurzsichtige,
Uebelhörige u. s. w. dispensirt und sie der Militärsteuer
unterworfen. Sie haben aus dem Vortrage des Herrn Militär-
direkiorS selbst entnommen, wie geholfen werden könnte, indem
man in der Größe der Mannschaft um einen Zoll weiter geht,
und wenn Sie bedenken, was die Ausrüstung eines Mannes
den Staat kostet, so werden Sie auch da finden, daß ein
formeller Fehler einen materiellen Nachtheil zur Folge hatte. DaS
ist der Grund, warum die andere Hälfte der SiaatSwirthschastS>
konrmission einen Schritt weiter gehen möchte. Wenn man
eS mit dem Büdget nicht ernst nehmen will, so hebe man eS

lieber auf und erkläre man: wir haben fünf souveräne Direktoren,

wir haben großes Vertrauen zum Militärdirektor. Soll
aber das Büdget eine Bedeutung haben, dann soll der
Regieruugsraih und auck der Große Rath sich daran halten. Ich
haue die größte Hoffnung, man werde eS von Seile der neuen
SiaaiSwirihschafiekvmmiision nunmehr elwaS schärfer nehmen.
Man sagt ja, neue Besen wischen gut. Nun sieht es hier
kurios aus. Von den 100.000 Fr., die man verlangt, sind
50.000 Fr, die ganz gut nächstes Jahr bezahlt werden können.
Es wird z. B. für die Kleidung ein Nachkredit von Fr. 24 860
verlangt. Glauben Sie nun, wenn S>e sagen, diese Summe
werde nicht im Dezember, sondern am 2. Januar bezahlt, es

sei dadurch etwas verloren, oder die betreffenden Häuser werden
deßhalb stark genirt, wenn sie statt der Baarschaft ein Billet
deS MilitärdirekiorS bekommen oder dieser sich sonst mit ihnen
abfindet? Es ist sehr schön, wenn man seine Schulden bezahlt,
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und ich bin dafür, daß der Staat die seinigen bezahle, aber wo
der Kredit nicht hinreicht und durch Uebertragung auf nur
kurze Zeit geholfen werde» kann, soll man sich damit behelfen.
Der Antrag, den ich stelle, ist nicht der Vorschlag eines

materiellen Gewinnes für den Staat. Wo das Wort deS Mtlitär-
direkiorS in Frage steht, da wollen wir ihn nicht im Stich
lassen; es muß bezahlt werben, aber es geschieht regelmäßiger,
wenn die Summe nicht ganz in der Form cineS Nachtrags-
krcditeS bewilligt, sondern zur Hälfte auf das künftige Jahr verlegt

wird. Darum sage ich, die Bewilligung eines Nach-
krcdires von )00 000 Fr., während daS Ges.tz dem Direktor
nur eine Kompetenz von Fr. 200 einräumt, ist mir zu viel.
Jemand muß allerdings darunter leiden, aber wenn jeder Direktor
weiß, der Große Rath bezahle Kreditüderschreilungen auf jeden

Fall und eö habe für ihn keine andere Folge, als daß man
ihm sage, er habe tn der Form gefehlt, materiell sei seine

Handlungsweise berechtigt, so wird ihn dieß wenig geniren
Wenn man ihm aber erklärt, er soll sich für dieses Mal mit
seine» Leuten abzufinden suchen, so wird er sich künftig besser

in Acht nehmen. Wenn aber der Mlliiärdireklvr ohne weiteres
so viel übermarchen darf, so wrrd der Baudireklor vielleicht
denken, er dürfe eS auch, und die EnlsumpfungSdirekiion und
jede andere Direktion hat daS gleiche Recht. Zu einem solchen

Verfahren könnte ich nie stimmen. ES sind im Berichte der

Militärdirektion Posten angeführt, wo eS heißt „beiläufig";
man weiß also nicht einmal, was man zu zahlen hat. Ich
behaupte, die Mliiärbireklion kann sich mit Fr. öl),Mi)
behelfen, und dann ist eS nickt so schreiend, als wenn man sagt,
eS müssen IM Ml) Fr. als Nachkredit für Ausgaben bewilligt
werden, für welche der RegierungSrath nicht begrüßt wurde.
Zum Beweise, daß man sonst leben kann, ohne die Administration

zu stören, führe lchein Beispiel an. Einer Tuchhandlung
oder einem Fabrikanten, welche den Kanton Bern zum Schuldner
haben, macht eS nickt viel, wenn sie am 2. Jänner statt im
Dezember bezahlt werden. Hätte man das Bridget noch vor
Ende deS Jahres berathen können, so hätte ich den Antrag
gestellt, daß man Fr. öl),Ml) mehr in dasselbe aufnehme. Was
sagt aber daS Gesetz hierüber? „Kann die Berathung und
Feststellung des Voranschlages durch den Großen Rath vor
dem Antritte deS Rechnungsjahres nicht begonnen oder beendigt
werden, so ist der RegierungSrath ermächtigt, auf der Grundlage

des VoranschlagScntwurfs die zum Unterhalte der
laufenden Verwaltung nothwendigen Ausgaben einstweilen zu be-

streiten." Der Militärvirekior braucht daher nichlS anderes zu
thun, als daS, was er in der Form eines Nachkredites verlangt,
auf daS ordentliche Bridget zu stellen, und dann wird er, auch
wenn der Große Ra>h sich erst später versammelt, seine

Verwaltung bestreiten können. Dann haben Sie zwar Nicht einen
materiellen Vortheil erzielt, aber formell einigermaßen geholfen
und der Große Rath ist nicht gezwungen, 1M,l)M Fr. in
Bausch und Bogen zu bewilligen. Die Sache ist wichtig. ES
ist in der Staatsverwaltung, wie in einer Kompagnie; hier
ziehe ich einen strengen Hauptmann einem feinen vor. Ich bin
nicht unbillig; ich kann sogar peisönlich viel verzeihen, aber
wo ich die innige Uebeneugung habe, daß man der Regierung
und dem Lande einen Dienst leistet, wenn man streng ist, so

kann ich nickt anders. Ich habe Ihnen daS Gesetz vorgelesen,
um zu zeigen, daß durch formelle Fehler materielle Nachtheile
entstanden sind. Unter diesen Umständen soll man nicht weiter
gehen, als nothwendig ist; der Große Rath soll Maß hallen.
Der Antrag, den ich von mir auS stelle und zu welchem noch
zwei meiner Herren Kollegen stimmen, geht also dahin, den
Nachiragskredit von Fr. IM.000 auf Fr. 50 Ml) zu beschränken
und der Militärdirektion die Verwendung dieser Summe zu
überlassen in der bestimmten Voraussetzung, daß sie sich für die
vier letzten Wochen deS ZahreS damit behelfen könne.

Kurz, Oberst. Ich erlaube mir als Mitglied der
StaatSwirthschaftSkommission ein Wort zur Ergänzung der

vorhergehenden Boten. Vor Allem mache ich meine Entschuldigung,

daß ich gestern in der Kommission nicht anwesend war.
Wenn man hier bis zwei Uhr präfivlri hat und nachher wieder
einer KommissionSsitzung beiwohnen soll, wird man ziemlich
müde. Vorgestern war ich in der StaaiSwirthschaslskommission
anwesend, gestern prasidirte ich die Bittschriften kommission. Was
den vorliegenden Gegenstand betrifft, so ist meine Meinung
vollkommen dieselbe, welche man heute als MehrheitSansickt
geltend macht. Ich habe durchaus nichts dagegen, daß man
die Verletzung der Form durch die Militärdirektion rügt; aber

wenn man strafen will, so soll man nicht diejenigen strafen,
die unschuldig sind Es wurden Verträge abgeschlossen über
die Lieferung von Tuch und TichakkoS, nach welchen alle
Monate Zahlungen stattfinden sollen. Statt diese Zahlungen
zu machen, wird daS Geld für nichlbüdgetirte Sachen verwendet.
Es sind Forderungen vorhanden, die längst verfallen sind, und
eS ist leicht möglich, daß ein Handelshaus von dem Rechte

Gebrauch macht, ZinS zu fordern. Wenn man sagt, es mache

einem Handelshause nichlS, einen oder zwei Monate zu warten,
so frage ich: ist daS der Würde des Großen Rathes angemessen?

Man würde dadurch gerade die Unschuldige» strafen. Wird
dadurch, daß man eine Summe von Fr 50,000 auf das Budget
setzt, etwaS gewonnen, während sie nickt daraus gehört? ES

handelt sick um Posten, die längst hätten bezahlt werden sollen.
Wird in formeller Beziehung eiwaS dabei gewonnen? Der
Fehler ist da; spreche man eS offen auS. Ich sage auch, der

Militärdirektor verdient einen F-r, und wenn die

StaatSwirthschaftSkommission beantragt, diese Rüge auszusprechen, so wird
es hoffentlich wirken für die Zukunft. Es liegt im Interesse
des Staates selbst, daß die ganze Summe bewilligt werbe, weil
er sich sonst dem ZinSverluste aussetzt. Möglicher Weise würden

die betreffenden Handelshäuser vorziehen, keinen ZinS zu

fordern, aber dann haben sie einen Verlust und ich stage: ist

das des Staates würdig? Zu einem solche» Verfahren stimme
ich nie und nimmer, well ich eS mit der Würde des KantvnS
Bern unverträglich halte.

I)r. Tistche. Wenn Sie beinahe sämmtliche Mitglieder
der StaatSwirthschaftSkommission bei der Berathung über daS

Krediibegchren der Militärdirektion betheiligt sehen, so mag
Ihnen dieses beweise», daß wir alle daS größte Interesse an
dieser Sacke nehmen, und auch die Ueberzeugung haben, daß

der Herr Militärdirektor, allerdings ohne schlimme Absicht, seine

Kompetenz überschritten habe Was hingegen von der
Kommission nicht unbeachtet bleiben darf, ist sein Verhalten bezüglich
der Form. Der Herr Militärdirektor hat eine beschränkte

Kompetenz; diejenige des Regierungsrathes ist ebenfalls
beschränkt, und der Herr Militärdirektor hat gefühlt, daß diese

Behörde nicht befugt sei, dergleichen Ausgaben zu beschließen,
ohne vorerst beim Großen Rathe um die Bewilligung derjenigen
Kredite einzukommen, welche die Militärdirektion das Jahr
hindurch nöthig haben könnte. DaS eben hat der Herr
Militärvirekior nicht gethan. Die Kommission hat gefunden, daß
in einer Zeit, wo wir unS des vollkommensten Friedens erfreuen,
und wo nicht außerordentliche Verumständungen so beträchtliche
Ausgaben erforderten, dieser schwere Verstoß für den Staat
eine Verwirrung in seinem Haushalt nach sich gezogen habe,
die in Zukunft nicht mehr vorkommen dürfe. Ihrer Ansicht nach

sollten bei einmal festgestelltem Büdget, uuter ganz gewöhnlichen
Umständen, fortan keine derartigen Begehren Mehr einlangen, und
ich glaube, daß die Kommission berechtigt sei, dergleichen
Forderungen zurückzuweisen. Ich will hier nicht wiederhole», waS
die Herren Karrer und v. Gonzenbach bereits gesagt haben,
allein es ist dennoch richtig, daß wenn man heute die Bezahlung
dieser Fr. 50 000 auf den nächsten Januar verschiebt, kein

Gläubiger deS Staates einen Zins von ihm verlangen wird.
Der Herr Großraihspräsident sagt unö freilich, dieses Verfahren
habe noch nie staltgefunden. Ich bitte ihn um Vergebung,
indem eS sich oft ereignete, daß schon längst verausgabte Sum-



405

men in daS Budget aufgenommen wurden. Dieß geschah vor
nicht langer Zeit in Betreff der St. Jmmerihal-Straße und
der Kirchbe'gbrücke, welche letztere schon erbaut und bciahlt
war, ohne daß irgend ein dahinzielcnder Ansatz im Budget
erschienen wäre. Ich schließe mich demnach an Herrn v. Gon-
zenbach an in dem Sinne, daß der verlangte Nachtragskredit
auf Fr. 5V,WO beschränkt werde.

HauSwirth. ES ist gewissermaßen bemühend, am Schluß
einer Großrathssitzung noch über eine Kreditüberschreitung von
100.000 Fr. verhandeln zu müssen, und man wird es einem

Mitgliede dieser Behörde nicht verargen, den Grund dieser

Stimmung in kurzen Worten auseinanderzusetzen. Wenn man
auf der einen Seile zu einer Bevölkerung zurückkehren muß,
welche durch Naturereignisse schwer heimgesucht wurde, wobei
einzelne Gemeinden einen Schaden von 422.000 Fr. erlitten,
so drängen sich eigenthümliche Betrachtungen auf. Die betroffene
Bevölkerung haue sich nämlich an die Regierung gewandt und
war nach amtlicher AuSmiulung deS Schadens mit dem Gesuch
eingekommen, daß aus den benachbarten SlaatSwaldungen
Schindelholz bewilligt, ferner daß die Ziegelhütic des Staates
zu Köniz für einige Zeit benutzt werden könne. Wenn nun
die Regierung glaubte, sie sei hiezu nicht kompetent, und die
Bevölkerung den ganzen Schaden einzig tragen läßt, während
man nach andern Richtungen freigebig war, so kann ich nicht
zu dieser Bevölkerung zurückkehren, ohne mir hier ein Wort zu
erlauben. Ich gebe dem Sinne und Geiste unserer Bevölkerung
Ausdruck, und cS wird kein Mensch daran denken, eine solche

Konsequenz anzufechten. Was die vorliegende Kreditüber-
schreiiung betrifft, so glaube ich, wenn sie schon durch Gesetze

herbeigerufen worden, so hätte der Herr Militärdirekior sich

doch ein wenig besser an die bestehende Ordnung halten und
die Bewilligung der Regierung nachsuchen, und der Regierungs-
raih, der so ungeheuer an der Konsequenz zu hangen scheint,
hätte die Sache vor den Großen Raih bringen sollen. AuS
diesem Grunde muß ich, wenn ich schon das vom Herrn
Präsidenten gegenüber den Geschäftsleuten ausgesprochene Bedauern
theile, doch zum Antrage deS Herrn v. Gonzenbach stimmen.

Ganguillet. Ich erlaube mir auch ein paar Worte,
nicht um die gesetzlichen Bestimmungen zu wiederholen, die von
andern Rednern bereits erörtert wurden, aber um meine

Verwunderung auszudrücken über den Standpunkt, auf den sich

der Herr Militäidirektor gestellt hat. Er sagte: Ich verlange
keinen Nackkredit mehr, ich habe die Gesetze zu vollziehen, daS

Andere kümmert mich nicht. In einer Zeit, wo in jeder
Großraihssitzung ein Gesetz vorgelegt wird, wodurch dem Volke
neue Opfer zugemuthet werden, hätte ich eine solche Sprache
nicht erwartet. Ich anerkenne, was der Herr Militäidirektor
in militäiischer Beziehung geleistet hat. Aber seine Stellung
gegenüber der Regierung mißkennt er, und daS ist der Standpunkt,

gegen den ich mir einige Bemeikungen erlaube. Wenn
sich jeder Direktor auf den nämlichen Standpunkt stellen würde,
so hätten wir ein D>fi,ii von nahezu einer Million. Es sind

neun Direktionen, jede mit 100 000 Fr. würde ungefähr diese

Summe ausmachen. WaS brauchen wir dann noch BüdgetS
zu machen, Gesexe zu erlassen? Der Große Rath könnte sich

das ganz gut ersparen und sagen: wir haben eine Regierung
von neun Diktatoren, alles Andere läßt man sein! In einer
Republik können wir diese Sprache nicht dulden; ich erhebe

mich dagegen Ich könnte dem Herrn Militärdireklor einige
Bemerkungen machen über die Anwendung der Gesetze bezüglich
der Zahl der Rekruten. Nach dem eidgenössischen Miliiärgesetze
beginnt die Militärpflicht mit dem angetretenen 21. AlrerSjahre,
bei uns nimmt man die Leute mit dem angetretenen 20. Jahre;
die Militärdirektion hätte sie alto ein Jahr später nehmen
können. Ich muihe dem Herrn Militärdirekior das nicht einmal
zu, er mußte aber wissen, wie viel Rekruten einberufen werben.
Die Aushebung wird im Herbste gemacht, also weiß er eS zu

Anfang deS JahreS; zu dieser Zeit hat er die Zusammenstellung
der BezirkSkommanbanten. Angenommen, der Kredit genüge
nicht, so kann er im Laufe des Jahres vor die Regierung
treten. Gegenüber der Eidgenossenschaft ist nicht der Militärdirekior

mit seiner Person verantwortlich, sondern die Regierung.
In solchen Fällen soll jeder Direktor zuerst an den Regierungs-
raih wachsen, und wenn dieser nicht kompetent ist. so hat er
sich an den Großen Rath zu wenden. In dieser Beziehung ist
also der Herr Militäidirektor in keiner Weise zu entschuldigen.
Er sagt, an das Büdget sei er nicht gebunden. DaS ist eine

Sprache, die hier noch nie gehört wurde. Was soll dann der
Große Rath für eine Sprache führen? Ich werde zum Antrage
der StaalswirihschaftSkommission stimmen, aber wenn eine solche

Sprache geführt wird, dann wollen wir einmal vom Veranl-
worllichkeiiSgesetze reden und ein anderes Mal davon Gebrauch
machen, nicht immer Kredite bewilligen. Wenn man sieht, daß

von Jahr zu Jahr die Lasten derer, welche zahlen müssen,

wachsen, so hat der Große Rath die Pflicht, nachzusehen, wie
das Geld verwendet werde. Ich muß noch einen andern Punkt
berühren. Ich frage: war es wirklich am Platze, bei Anlaß
deS letzten TruppenzusammenzugeS die sogenannte Bummel-
brtgade zusammenzuberufen und den Stabsoffizieren, welche
daran Theil nahmen, einen StaatSdeitrag zu geben? Ich gebe

zu, daß eS nicht ohne Nutzen war, aber wenn Stabsoffiziere
an solchen Uebungen Theil nehmen wollen, so sollen sie die

Kosten auS eigenem Sacke bestreiken. Ich hätte nichts dagegen
gesagt, wenn nicht dieses Nachkrediibeqchren vorläge. Der
letzte Punkt, den ich berühren will, betrifft die Einberufung der

erwähnten zwei Bataillone an den Truppenzusammcnzug. Vom
Augenblicke an, wo der Herr Militärdireklor angewiesen wurde
diese Bataillone einzuberufen, hätte er reklamiren sollen. Ick
stimme zu den Anträgen der StaatSwirlhschaftSkommission. ES
ist kein großer Unterschied zwischen denselben und dem Antrage
deS Herrn v. Gonzenbach. Wenn man im Anfange deS JahreS
wäre, so würbe ich mich noch besinnen; aber jetzt sind wir am
Ende. Ich stimme deßwegen zum MehrheitSaniragc, weil ich

nickt will, daß diejeniaen, welche Lieferungen für den Staat
gemacht haben, das Opfer sein sollen. Dagegen wünsche ich

für die Zukunft, wenn solche ungerechtfertigte Ueberschreitungen
mit Außerachisetzuug der Gesetze vorkommen, daß dann die

SraatSiririhschafiSkvmmission mit der Anwendung des Verant-
wortlichkeitSgesctzeS komme.

Abstimmung.
Für Erlheilung einer Rüge nach Antrag der

StaatSwirlhschaftSkom mission Gr. Mehrheit.

„ Bewilligung eines NachkredlleS von
Fr 100,000 73 Stimmen.

„ den Antrag des Herrn v Gonzenbach
(Bewllllgunq eines NachkredileS von
Fr. 50.000) 43 „

„ den Auliag deS RegierungSrathes in
Verbindung mit demjenigen der StaarS-
wirlhschastskommission Gr. Mehrheit.



ES wird hierauf verlesen:

t. Eine Zuschrift deS Herrn Friedrich Ritter in Viel,
welcher seinen Austritt aus dem Großen Rath erklärt. ES
wird davon im Protokolle Notiz genommen.

2. Eine Zuschrift deS Herrn Gencralprokurator Herr-
mann, welcher die Annahme seiner Wiederwahl mit Verdankung

deS ihm neuerdings erwiesenen Zutrauens erklärt.

Hieraus erklärt der Herr Präsident die Sitzung als
geschloffen.

Schluß der Sitzung und der Session: 12^, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bini'.

Verzeichn!,)

der seil der letzten Session eingelangten Vorfiel»
lungen und Bittschriften.

Vorstellung des GemeinberalheS von Adelboden, betreffend
die domgen Siraßenvelhältnisse, vom ,7 Juli 1363.

Strafnachlaßgesuch von Aime S uni er in Biel, vom 3. No¬
vember.

Vorstellung der Gemeinde Ligerz, betreffend einen Straßenbau,
vom 6. November.

Strafnachlaßgesuch von Friedrich Leuen berger von Dürren»
rvih, vom 12. November

Vorstellung der ArmenerziehungSanstalt von Konolfingen,
belr>ffend einen GulSankauf. vom 18 November.

StrafumwandlungSgesuch von Christian Wyß in Bern, vom
18. November.

Strafnachlaßgesuch von I. Burri, geb Christen, von Gug-
gisberg, vom 26. November.

Strafnachlaßgesuch von Eugène und Julien Prètot und Pierre
Fromaigeat zu Noirmont, vom 23. November.

Vorstellung der gemeinnützigen Gesellschaft von Schwarzen¬
burg, beircffend die Augrüstung armer Rekruten, vom
24. November.

Strafnachlaßgesuch von NiklauS Hofmann zu Latrigen, vom
24. November.

Vorstellung der Kirchgemeinde Ursenbach, betreffend die
Erweiterung des Kirchhofes, vom 27. November.
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